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I. Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Finanzhilfen und Steuervergün-
stigungen im Berichtszeitraum steht ganz im Zeichen 
der deutschen Einheit. Mit dem Inkrafttreten des 
Staatsvertrags zur Schaffung der Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion am 1. Juli 1990 wurde zu-
gleich schlagartig das gewaltige Ausmaß von Fehlern 
und Versäumnissen aufgedeckt, die 40 Jahre soziali-
stische Planwirtschaft hinterlassen hatten. Die Men-
schen in den neuen Bundesländern erleben einen bei-
spiellosen Umstrukturierungsprozeß, der ohne staatli-
che Hilfen nicht zu bewältigen ist. Dies spiegelt sich 
auch in der Entwicklung der Finanzhilfen und Steuer-
vergünstigungen des Bundes wider. Damit wird aller-
dings auch die Vergleichbarkeit der Zahlenangaben 
für den Zeitraum des Berichts erheblich beeinträch-
tigt. 

Von dem Subventionsvolumen in Höhe von 38 1/2 Mrd. 
DM 1991 entfallen allein auf das Beitrittsgebiet knapp 
11 Mrd. DM (Übersicht 1). Insgesamt steigen die Sub-
ventionen nur um 8 1/4 Mrd. DM. Der größte Teil der 
einigungsbedingten Maßnahmen bet rifft die Finanz-
hilfen des Bundes, die im Jahr 1992 wieder deutlich 
abnehmen. Der verbleibende Teil (rd. 2,4 Mrd. DM) 
sind Steuervergünstigungen, die sich beim Bund vor 
allem in 1992 durch stärkere Steuermindereinnahmen 
auswirken. 

Bei den neuen Finanzhilfen für das Beitrittsgebiet 
handelt es sich vor allem um Hilfen zur Anpassung 
und Umstellung der genossenschaftlichen Landwirt-
schaft, Zuweisungen für bet riebliche Investitionen so-
wie Programme zur Modernisierung, Instandsetzung 
und Privatisierung des Wohnungsbestandes (Über-
sicht 4) . 

Die neuen Steuervergünstigungen schaffen insbeson-
dere mit der befristeten Investitionszulage und den 
Sonderabschreibungen günstige Rahmenbedingun-
gen für private Investitionen und sind damit eine 
wichtige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Auf-
schwung in den neuen Bundesländern (Übersicht 5). 

Das Subventionsvolumen geht für das alte Bundesge-
biet dagegen 1991 deutlich — um gut 2 Mrd. DM bzw. 
7 v. H. — zurück (Übersicht 16). Dieser Rückgang 
setzt sich 1992 verstärkt fort: Während 1992 das Ge-
samtvolumen für das Beitrittsgebiet nahezu unverän-
dert bleibt, gehen die Finanzhilfen des Bundes und 
die Steuervergünstigungen für die alten Bundeslän-
der 1992 noch einmal kräftig um 3 Mrd. auf rd. 241/2 
Mrd. DM zurück. Damit verringert sich nach dem ge-
genwärtigen Stand auch wieder das Gesamtniveau 
der Subventionen für das gesamte Bundesgebiet von 
38,5 Mrd. DM 1991 auf 35,6 Mrd. DM 1992, dies ist ein 
Rückgang um rd. 8 v. H. (ohne Berücksichtigung 
eventueller Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Auslaufen des umsatzsteuerlichen Einkom-
mensausgleichs in der Landwirtschaft Ende 1991 — 
vgl. Tz. 19). 

Ausschlaggebend für den Subventionsabbau ab 1991 
sind mehrere Faktoren. Ins Gewicht fällt zunächst der 
Fortfall der teilungsbedingten Lasten. Insbesondere 
wird die steuerliche Berlin- und Zonenrandförderung 
reduziert, ein Abbau, der sich vor allem ab 1992 be-
merkbar macht und im Endeffekt ein Gesamtvolumen 
von rd. 10 Mrd. DM aufweist. Etwa die Hälfte hiervon 
entfällt auf den Abbau von Steuervergünstigungen, 
die dem Bund zuzurechnen sind (Übersicht 17). 

Angesichts der großen Finanzierungserfordernisse 
zur Umstellung und Anpassung der Wirtschaft in den 
neuen Bundesländern waren weitere Abbau- und Ein-
sparmaßnahmen unumgänglich. Mit den Entwürfen 
des Bundeshaushalts 1992 und des Steueränderungs-
gesetzes 1992 hat die Bundesregierung einen weite-
ren Abbau von Finanzhilfen, steuerlichen Sonderre-
gelungen u. ä. in Höhe von durchschnittlich rd. 11 
Mrd. DM bis 1994 beschlossen. 1992 entfallen davon 
rd. 4 Mrd. DM auf den Abbau von Finanzhilfen und 
anderen Ausgaben, die sich aus Abgrenzungsgrün-
den nicht vollständig in der Abbaustatistik dieses Be-
richts niederschlagen (Übersicht 18). Betroffen sind 
insbesondere der Bereich der zivilen Luftfahrt (211 
Mio. DM) die Gasölverbilligung in der Landwirtschaft 
(120 Mio. DM) sowie die Kokskohlenbeihilfe (200 Mio. 
DM). 

Der steuerliche Teil des Subventionsabbaus 1992 hat 
ein Volumen von rd. 5,6 Mrd. DM, mit Steuermehrein-
nahmen für den Bund in Höhe von gut 2 Mrd. DM 
(Übersicht 19). Da sich das Steueränderungsgesetz 
1992 derzeit noch in der parlamentarischen Beratung 
befindet, sind die entsprechenden Maßnahmen noch 
nicht im ausgewiesenen Volumen der Steuervergün-
stigungen berücksichtigt. Der vorgesehene Abbau 
konzentriert sich weitgehend auf steuerliche Sonder-
regelungen, wie die Einschränkung der Steuerfreiheit 
von Zinsen aus Lebensversicherungen im Zusammen-
hang mit Policen-Darlehen und die Einführung einer 
Einkommensgrenze bei § 10 e EStG — Steuervergün-
stigungen für selbstgenutztes Wohneigentum. Dar-
über hinaus ist die Abschaffung der Steuerfreiheit für 
bestimmte festverzinsliche Wertpapiere vorgesehen. 
Zusätzlich plant die Bundesregierung, im Rahmen ei-
ner europäischen Lösung die Befreiung der Luft- und 
Binnenschiffahrt von der Mineralölsteuer aufzuhe-
ben; damit würden für den Bund weitere Steuermehr-
einnahmen von rd. 0,6 Mrd. DM entstehen. 

Unabhängig vom Ausgang der parlamentarischen Be-
ratungen soll das Gesamtvolumen der festgelegten 
Kürzungen betragsmäßig nicht verringert werden. 
Mit dieser Politik setzt die Bundesregierung den be-
reits mit der Steuerreform 1990 eingeschlagenen Kurs 
des Subventionsabbaus konsequent fort (vgl. 12. Sub-
ventionsbericht Tz 64). Alle Maßnahmen zusammen-
genommen — Steuerreform 1990, Steueränderungs-
gesetz 1991 und Abbaupaket 1992 — machen inner-
halb weniger Jahre ein Abbauvolumen von Finanzhil- 
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Übersicht 1 

Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen 
in den Jahren 1989 bis 1992 

— in Mio. DM l) — 

1989 1990 1991 1992 

Bezeichnung Finanz- Steuer- 
Finanz- Steuer- Finanz- Steuer- Finanz- Steuer- 

Insge- hilfen  ver- Insge- 
hilfen 2)  ver- Insge- hilfen 3)  ver- Insge- hilfen ver- 

samt Ist  günsti- samt Ist  günsti- samt 
Soll  gunsti- samt Reg.- günsti- 

gungen gungen gungen Entw. gungen 

I. Ernährung, Landwirt- 
schaft und Forsten 
1. Landwirtschaft 

allgemein 	 3 882 3 515 367 4 098 3 728 370 7 722 7 366 356 5 819 5 474 345 
2. EG-bedingte 

Maßnahmen 4 ) 	 1 692 658 1 034 1 666 645 1 021 1 830 660 1 170 836 660 176 

Summe I. 	 5 574 4 174 1 401 5 764 4 374 1 391 9 552 8 026 1 526 6 655 6 134 521 

II Gewerbliche Wirtschaft 
(ohne Verkehr) 
1. Bergbau 	 3 744 3 656 88 3 323 3 243 80 3 759 3 679 80 3 390 3 312 78 
2. Energie- und 

Rohstoffversorgung 	 216 93 123 199 43 156 50 25 25 169 168 1 
3. Technologie- und 

Innovationsförderung . 557 260 297 534 228 306 520 391 129 428 424 4 
4. Hilfen für bestimmte 

Industriebereiche 	 1 622 1 622 — 1 515 1 515 — 2 128 2 128 — 1 685 1 685 — 
dar.: — Schiffbau 	 291 291 — 381 381 — 643 643 — 707 707 — 

— Luftfahrt 	 1 164 1 164 — 1 134 1 134 — 1 485 1 485 — 978 978 — 
5. Regionale 

Strukturmaßnahmen . . 6 413 495 5 918 7 157 460 6 697 8 964 2 148 6 816 9 018 2 080 6 938 
6. Gewerbliche Wirt- 

schaft allgemein 	 1 703 325 1 378 1 806 454 1 352 2 189 840 1 349 2 420 1 167 1 253 

Summe II 	 14 255 6 451 7 804 14 534 5 943 8 591 17 610 9 211 8 399 17 110 8 836 8 274 

III. Verkehr 	 1 650 854 796 1974 1 138 836 1 043 87 956 1 114 82 1 032 
IV. Wohnungswesen 	 4 304 1 775 2 529 4 606 2 257 2 349 6 439 3 702 2 737 6 861 3 744 3 117 
V. Sparförderung und 

Vermögensbildung 	 2 494 838 1 656 1 751 538 1 213 2 058 815 1 243 1 940 750 1 190 
VI. Sonstige Finanzhilfen und 

Steuervergünstigungen . 1 599 — 1 599 1 508 — 1 508 1 762 — 1 762 1 876 — 1 876 

VII. Summe I. bis VI. 	 29 876 14 091 15 785 30 137 14 249 15 888 38 464 21 841 16 623 35 556 19 546 16 010 

Alte Bundesländer 5 ) 	 27 614 13 371 14 243 24 606 12 846 11 760 

Neue Bundesländer 5) 	 10 850 8 470 2 380 10 950 6 700 4 250 

1) Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
2) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Bundesländer (ohne Abschnitt B des 

3. Nachtrags). 
3) Ab 1991 Bundesgebiet einschließlich der neuen Bundesländer. 
4) Umsatzsteuerlicher Einkommensausgleich für die Landwirtschaft wegen Abbau des Währungsausgleichs, ab 1989 teilweise 

umgestellt auf direkte Einkommensbeihilfen ohne Ersatzmaßnahme nach Auslaufen zum 31. 12. 1991. 
5) Teilweise geschätzt. 
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fen, Steuervergünstigungen u. ä. von etwa 35 Mrd. 
DM aus, was etwa 1 1/4 v. H. des Bruttosozialproduktes 
entspricht. 

Die Entwicklung der Finanzhilfen und Steuervergün-
stigungen verläuft im Berichtszeitraum uneinheitlich. 
Während die Finanzhilfen von etwa 14 Mrd. DM in 
den Jahren 1989 und 1990 vereinigungsbedingt 
sprunghaft um rd. 71/2 Mrd. DM in 1991 zunahmen, 
bewegt sich das Niveau der Steuervergünstigungen 
im Berichtszeitraum in der gleichen Größenord-
nung. 

Bei den Finanzhilfen entfällt knapp die Hälfte des 
Volumens allein auf fünf Maßnahmen (Übersicht 8). 
Für den sozialen Wohnungsbau sind 1992 rd. 2,4 Mrd. 
DM vorgesehen. Darüber hinaus fallen die Kokskoh-
lenbeihilfe (2,2 Mrd. DM), die Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur in den alten und neuen Bundesländern 
(2,2 Mrd. DM) und die Gasölverbilligung für die Land-
wirtschaft (1 Mrd. DM) ins Gewicht; vereinigungsbe-
dingt und neu hinzugekommen sind Zuweisungen für 
betriebliche Investitionen in den neuen Bundeslän-
dern (1,4 Mrd. DM). 

Hinter der relativen Gleichmäßigkeit bei der Entwick-
lung des Volumens der Steuervergünstigungen ver-
birgt sich jedoch eine erhebliche Umschichtung im 
einzelnen. Während das Volumen der Steuervergün-
stigungen des Bundes in den neuen Bundesländern 
bis 1992 um gut 4 Mrd. DM zunimmt, sinkt es im glei-
chen Zeitraum in dieser Größenordnung in den alten 
Bundesländern. Einerseits werden vor allem durch 
den Abbau der Berlin- und Zonenrandförderung so-
wie durch die Steuerreform 1990 Steuervergünstigun-
gen zurückgeführt, andererseits kommen zahlreiche 
neue Steuervergünstigungen für das Beitrittsgebiet 
hinzu (Übersicht 5). Zwar haben die Steuervergünsti-
gungen nach dem Berlinförderungsgesetz innerhalb 
der Einzelmaßnahmen auch 1992 noch den größten 
Anteil; das Volumen hat jedoch schon stark abgenom-
men und wird in den nächsten Jahren weiter zurück-
gehen. 

Der Stellenwert von Finanzhilfen und Steuervergün-
stigungen des Bundes nimmt sowohl aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht wie auch innerhalb des Bundes-
haushalts ab. So vermindert sich der Anteil der Steu-
ervergünstigungen an den Steuereinnahmen des 
Bundes kontinuierlich von 1988 bis 1992 von 7,7 v. H. 
auf 4,7 v. H. — dies ist der niedrigste Wert seit 25 Jah-
ren. Der Anteil der Finanzhilfen an den Ausgaben des 
Bundes sinkt 1992 auf 4,6 v. H. und liegt damit noch 
etwas unter dem Wert des Jahres 1990. Gemessen am 
Bruttosozialprodukt ging die Summe aller Subventio-
nen zwischen 1980 und 1990 von 1,7 v. H. auf 1,2 v. H. 
zurück — d. h. nahezu um ein Drittel. Diese Quote 
ergibt sich — nach dem einigungsbedingten Anstieg 
1991 — auch wieder im Jahre 1992. 

Die Subventionsberichterstattung umfaßt gemäß § 12 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz nur die Subventio-
nen des Bundes. Die Subventionen der Länder und 
Gemeinden, des ERP-Sondervermögens sowie der 
EG-Agrarmarktausgaben werden im Bericht nach-
richtlich ausgewiesen (Übersicht 14). Im Jahr 1991 
steigt das Gesamtvolumen der Subventionen um 
knapp 19 Mrd. DM auf 99 Mrd. DM. Der Anstieg ist 
neben den zusätzlichen Hilfen des Bundes im Zusam-
menhang mit der Deutschen Einheit, vor allem auf die 
stark gestiegenen Marktordnungsausgab en  der EG 
(+ 5,4 Mrd. DM), aber auch auf eine Zunahme der 
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen von Län-
dern und Gemeinden (+ 2,7 Mrd. DM) sowie der ERP

-

Finanzhilfen (+ 2,4 Mrd. DM) zurückzuführen. 

Im internationalen Bereich wird in den letzten Jahren 
vor dem Hintergrund der Diskussion über die Not-
wendigkeit struktureller Reformen verstärkt an einem 
quantitativen und qualitativen Vergleich nationaler 
Subventionsgewährung gearbeitet. Entsprechende 
Untersuchungen vor allem der EG und der OECD sind 
dabei aus Abgrenzungsgründen weder untereinander 
noch mit den Subventionsberichten der Bundesregie-
rung vergleichbar. Im Zweiten Beihilfenweißbuch der 
EG, das den Durchschnitt der nationalen Beihilfen für 
den Zeitraum 1986 bis 1988 darstellt, liegt die Bundes-
republik mit einem Anteil von 2,5 v. H. am Bruttoin-
landsprodukt leicht über dem EG-Durchschnitt. Ins 
Gewicht fallen dabei vor allem die deutschen Kohle-
beihilfen, das relativ hohe Subventionsniveau für die 
Landwirtschaft sowie die teilungsbedingten regiona-
len Beihilfen, wie insbesondere die Berlin- und Zo-
nenrandförderung (Übersicht 15). 

Im Exkurs werden die wesentlichen Ergebnisse eines 
vom BMF in Auftrag gegebenen Gutachtens darge-
stellt, das die Schätzung der kommunalen Finanzhil-
fen aktualisiert. Danach haben die kommunalen Fi-
nanzhilfen in den letzten beiden Jahrzehnten wesent-
lich stärker zugenommen als die Finanzhilfen des 
Bundes; sie lagen Ende der 80er Jahre bei rd. 2 Mrd. 
DM und haben damit gesamtwirtschaftlich immer 
noch eine relativ geringe Bedeutung. Sowohl bei den 
Subventionsformen wie auch bei den Subventionsbe-
reichen haben dabei Verschiebungen stattgefunden. 
So hat sich insbesondere der Anteil von Zuweisungen 
und Zuschüssen für laufende Zwecke, aber auch für 
Investitionen insgesamt, stärker erhöht als Schulden-
diensthilfen und Darlehen (Übersicht 20). Im Bereich 
Städtebau und Wohnungswesen ist vor allem ein star-
ker Rückgang bei der Wohnungsbauförderung zu ver-
zeichnen, während die Städtebauförderung überpro-
portional zunahm. Aufgrund der abnehmenden För-
derung des Wohnungsbaus haben auch die Finanzhil-
fen an private Haushalte nur unterdurchschnittlich 
zugenommen, wogegen sich der Anteil der öffentli-
chen Unternehmen stärker erhöhte. 
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II. Subventionen des Bundes 

1. Grundsätze der Subventionspolitik und 
Gegenstand des Berichts 

1. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesre-
gierung orientiert sich am Leitbild der Sozialen 
Marktwirtschaft. Der nationale und internationale 
Wettbewerb soll möglichst nicht durch Subventionen 
behindert oder verzerrt werden; der Markt bringt 
letztlich die besseren wirtschaftlichen Ergebnisse her-
vor. Der Erhalt existenzbedrohter Unternehmen auf 
Dauer durch Subventionen kann nicht Aufgabe des 
Staates sein. Solche Hilfen können den Wettbewerb 
zu Lasten konkurrierender Unternehmen und deren 
Arbeitnehmer verfälschen, den Strukturwandel be-
hindern und die Bemühungen zum Abbau von zwi-
schenstaatlichen Wettbewerbsverzerrungen beein-
trächtigen. Zeitlich befristete und degressiv gestaltete 
Hilfen können in bestimmten Fällen aber dazu beitra-
gen, den Strukturwandel zu fördern, zu erleichtern 
und dabei unzumutbare soziale Härten abzumildern. 
Gerade in einem föderativen System ist der Staat dar-
über hinaus gefordert, auch regionale Disparitäten 
abzubauen. 

Mit der Deutschen Einheit und der Umstellung vom 
System zentraler Planung zur Sozialen Marktwirt-
schaft ist ein großer wirtschaftlicher Einschnitt im Bei-
trittsgebiet verbunden. Damit ist ein beispielloser 
strukturpolitischer Anpassungsprozeß ausgelöst wor-
den, der ohne zusätzliche staatliche Maßnahmen so-
zial unzumutbare Härten sowie regional und sektoral 
unbefriedigende bruchartige Entwicklungen zur 
Folge hätte. Deshalb muß dieser Prozeß vorüberge-
hend auch durch Finanzhilfen und Steuervergünsti-
gungen in den neuen Bundesländern beschleunigt, 
erleichtert und sozial abgefedert werden (vgl. 
Tz. 14). 

2. Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz legt fest, 
daß die Gewährung von Finanzhilfen den gesamtwirt-
schaftlichen Zielen des § 1 StWG nicht widersprechen 
soll. Die Überprüfung anhand dieses Maßstabes zeigt, 
daß häufig bei einzelnen Maßnahmen Zielkonflikte 
auftreten und die verschiedenen Zielsetzungen des 
StWG nicht immer gleichzeitig erreichbar sind. Dar-
über hinaus werden mit Subventionen neben den 
ökonomischen Zielen oft auch andere Zielsetzungen 
verfolgt — wie sozialpolitische oder Aspekte des Um-
weltschutzes. 

Sowohl aus ordnungspolitischen als auch finanz- und 
haushaltspolitischen Gründen ist es geboten, alle Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen regelmäßig 
auf ihre Begründung hin zu überprüfen. Die großen 
Belastungen des Bundeshaushalts aus der Deutschen 
Einheit und damit die Notwendigkeit, neue Prioritä-
ten zu setzen und Hilfen in die neuen Bundesländer 
umzulenken, erfordern gerade in der aktuellen Situa-
tion einen besonders strengen Maßstab bei der Ge

-

währung von Subventionen (vgl. zu Einzelheiten des 
Abbaus Kap. V). 

Subventionen sollen möglichst nur subsidiär — als 
Hilfe zur Selbsthilfe — gewährt werden. Bei Subven-
tionen zum Erhalt existenzbedrohter, aber sanie-
rungsfähiger Unternehmen oder ganzer Wirtschafts-
bereiche sind die subventionspolitischen Grundsätze 
zu beachten, die von Bund und Ländern festgelegt 
worden sind. Daneben gelten auch in der EG und im 
GATT verschiedene Subventionskodizes (vgl. Tz. 8 
des 10. Subventionsberichts). Nach den Grundsätzen 
sowohl des Bundes als auch der Länder sind Subven-
tionen der Gebietskörperschaften nach Zweck, Um-
fang und Bedingungen so aufeinander abzustimmen, 
daß sie sich bei möglichst geringem Aufwand in ihren 
Zielsetzungen und Wirkungen nicht widersprechen. 
Eine alle Aufgaben und Programmbereiche einbezie-
hende Erfolgskontrolle ist dabei in vielen Fällen nur 
schwer durchführbar. Oft wird es auch der politischen 
Bewertung überlassen bleiben, inwieweit die Zielvor-
stellungen erreicht worden sind. 

3. Über die Entwicklung der Finanzhilfen und Steu-
ervergünstigungen hat die Bundesregierung gemäß 
§ 12 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) alle 
zwei Jahre Bundestag und Bundesrat einen Bericht 
vorzulegen, der über Geldleistungen des Bundes an 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung informiert. 
Dabei sind neben den Finanzhilfen, also Ausgaben 
des Bundeshaushaltes, auch Steuervergünstigungen 
aufzuführen, soweit sie für die gleichen Zwecke wie 
Finanzhilfen gewährt werden. Steuervergünstigun-
gen sind spezielle steuerliche Ausnahmeregelungen, 
die für die öffentliche Hand zu Mindereinnahmen füh-
ren (vgl. zur Abgrenzung der Subventionen des Bun-
des die methodischen Erläuterungen in der Anlage 
8). 

4. Nach dem StWG sind Finanzhilfen und Steuerver-
günstigungen zugunsten von Bet rieben oder Wirt-
schaftszweigen in Erhaltungs-, Anpassungs- und Pro-
duktivitäts-(Wachstums-) Hilfen zu gliedern. Als Er-
haltungshilfen werden Subventionen angesehen, die 
nicht ausdrücklich an strukturverändernde Umstel-
lungen gekoppelt sind. Solche Hilfen kommen insbe-
sondere aus verteilungspolitischen und versorgungs-
sichernden Gründen der Landwirtschaft und dem 
Bergbau zugute. Anpassungshilfen sollen im wesent-
lichen die bestehenden Strukturen von Bet rieben oder 
Wirtschaftszweigen verändern und sich dadurch nach 
einiger Zeit selbst entbehrlich machen. Produktivitäts-
hilfen dienen der Förderung des Produktivitätsfort-
schritts und des Wachstums von Bet rieben und Wirt-
schaftszweigen, insbesondere durch Entwicklung 
neuer Produktionsmethoden und -richtungen. 

Darüber hinaus werden als Sonstige Hilfen vor allem 
Subventionen ausgewiesen, die nicht in erster Linie 
an Betriebe oder Wirtschaftszweige gehen, sondern in 
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wichtigen Bereichen des volkswirtschaftlichen Markt-
prozesses bestimmte Güter und Leistungen für private 
Haushalte verbilligen und die Spartätigkeit anregen. 
Die Einbeziehung von Hilfen an private Haushalte 
lehnt sich an die Auslegung des StWG an, wie sie u. a. 
im schriftlichen Bericht des Bundestagausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen vom 2. Mai 1967 
(BT-Drucksache zu V/1678) festgehalten wurde. Da-
nach werden diese Hilfen nur dann im Subventions-
bericht erfaßt, wenn sie mittelbar auch dem Wirt-
schaftsgeschehen zugerechnet werden können und 
gesamtwirtschaftliche Zielsetzungen verfolgen. Dies 
trifft insbesondere für die Wohnungsbauförderung zu, 
die breiteren Bevölkerungsschichten den Erwerb von 
Wohnraum erleichtern soll und gleichzeitig die Bau-
nachfrage in erheblichem Umfang beeinflußt. 

5. Der Subventionsbericht spiegelt nur einen Teil 
der staatlichen Aktivitäten wider, die mittelbar und 
unmittelbar die Wirtschaft beeinflussen. Über andere 
staatliche Aufgabenfelder — darunter auch subven-
tionsähnliche Zuwendungen — informiert die Bun-
desregierung gesondert, wie z. B. im Sozialbericht, im 
Wohngeld- und Mietenbericht, im Forschungsbericht 
(vgl. Auszüge in Anlage 7), im Agrarbericht, im Be-
rufsbildungsbericht, im Raumordnungsbericht, im Be-
richt zur Entwicklungspolitik, im Bundesverkehrswe-
geplan und im Umweltbericht. 

6. Der Begriff der Subventionen wird durch das Sta-
bilitäts- und Wachstumsgesetz in § 12 nicht abschlie-
ßend definiert. In den zwölf Subventionsberichten, die 
bisher von der Bundesregierung vorgelegt wurden, ist 
der Subventionsbegriff deshalb im einzelnen konkret 
ausgestaltet worden (vgl. Anlage 8: Methodische Er-
läuterungen zur Abgrenzung der Subventionen des 
Bundes). Nicht zu den Subventionen rechnen danach 
finanzielle Aufwendungen des Bundes für allgemeine 
Staatsaufgaben, wie u. a. große Teile der allgemeinen 
Forschungs- und Entwicklungsförderung. Da nach 
dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz nur Hilfen „an 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung" darzustel-
len sind, zählen auch Zuweisungen und Zuschüsse an 
die Deutsche Bundesbahn und die Telekom nicht zum 
Gegenstand der Subventionsberichterstattung. Kapi-
talaufstockungen bei Bundesunternehmen sowie 
Bundesbürgschaften sind danach ebenfalls nicht als 
Subventionen zu werten. 

7. Der Subventionsbericht weist das Volumen der 
haushaltsmäßig veranschlagten Finanzhilfen sowie 
die aus den Steuervergünstigungen entstehenden 
Steuermindereinnahmen des jeweiligen Jahres aus. 
Dahinter können sich jeweils ganz unterschiedliche 
Tatbestände verbergen. So sind innerhalb der Finanz-
hilfen z. B. auch zinsgünstige Darlehen berücksich-
tigt, die vom Empfänger später wieder an den Bund 
zurückgezahlt werden müssen. Der ökonomische 
Subventionswert ist in diesem Fall nicht der ausge-
wiesene Darlehensbetrag sondern die bewirkte Zins-
verbilligung. Entsprechendes trifft auch bei den Steu-
ervergünstigungen zu. Abschreibungserleichterun-
gen im Unternehmensbereich bewirken letztlich nur 
eine zeitliche Verschiebung der Steuerlast des Steuer-
zahlers. Insofern vermittelt die Summierung aller Aus-
gabebeträge für Finanzhilfen und aller Einnahmeaus-
fälle für Steuervergünstigungen zu einer Global- 

summe ein überzeichnetes Bild. Eine kritische Bewer-
tung kann sich daher nicht an der reinen Betrachtung 
der Globalsumme orientieren, sondern muß differen-
ziert anhand der unterschiedlichen Instrumente, Ziel-
setzungen und Subventionsbereiche erfolgen. 

8. Die öffentliche Diskussion über die Höhe und Not-
wendigkeit von Subventionen wird durch verschie-
dene Abgrenzungen in Wissenschaft und Praxis er-
schwert, die neben dem hier verwendeten Subven-
tionsbegriff existieren. Auf Anregung der Bundesre-
gierung haben sich die wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschungsinstitute mit ihren unterschiedlichen Sub-
ventionsabgrenzungen auseinandergesetzt und sich 
1988 weitgehend auf einen einheitlichen Begriff geei-
nigt. Die Institute erfassen dabei — anders als die Sub-
ventionsberichterstattung des Bundes — alle Gebiets-
körperschaften. Außerdem werden Zuschüsse und 
Vermögensübertragungen an Bundesunternehmen 
sowie andere Leistungen wie der Kohlepfennig und 
das Wohngeld dort einbezogen. Die Abgrenzungsun-
terschiede beim Subventionsbegriff der Wirtschafts-
forschungsinstitute, der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung (VGR) des Statistischen Bundesamtes 
und des Subventionsberichtes wurden ausführlich im 
12. Subventionsbericht dargestellt (Tz. 25 bis 27 sowie 
Übersicht 14). 

Die unterschiedlichen Abgrenzungen der Subven-
tionsdefinitionen sind zweckorientiert. So verfolgen 
die Wirtschaftsforschungsins titute das Ziel, den Sub-
ventionsgrad der deutschen Wirtschaft zu ermitteln, 
um die Subventionswirkungen und darunter auch 
mögliche wirtschaftliche Fehlentwicklungen abzulei-
ten. Der Subventionsbericht der Bundesregierung 
geht vom Haushalt des Bundes aus und hat vor allem 
die Aufgabe, die aus Bundesmitteln gewährten Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen darzustellen. 
Dabei werden die verfolgten wirtschaft lichen Ziele 
erläutert und untersucht, ob die Gründe für den Ein-
satz noch fortbestehen. Der Subventionsbericht reiht 
sich in die anderen Berichte des Bundes ein und soll 
den gesetzgebenden Gremien Informationen ver-
mitteln, um politische Entscheidungen in der Wirt-
schafts-, Haushalts- und Steuerpolitik vorbereiten zu 
können. 

2. Staatliche Zuwendungen an Betriebe und 
private Haushalte in der früheren DDR und der 
Abbau durch den Teilhaushalt 1990 

9. Mit der Deutschen Einheit enthält dieser Bericht 
nun auch die Steuervergünstigungen und Finanzhil-
fen des Bundes für das Beitrittsgebiet. Die Erweite-
rung beeinträchtigt die Darstellung und Vergleichs-
möglichkeit der nach einer einheitlichen Systema tik 
über einen längeren Zeitraum aufbereiteten Daten, 
die üblicherweise rückwirkend bereinigt werden. Der 
grundsätzliche Wandel für die neuen Bundesländer 
und das Ausmaß der Anpassungsumstellung wird 
deutlich, wenn man sich die Größenordnung der sy-
stembedingten Preisstützungen und subventionsähn-
liche Leistungen im Staatshaushalt der früheren DDR 
vor Augen führt. Zwar erlaubt diese Darstellung kei-
nen exakten quantitativen Vergleich, jedoch wird die 
große Umstellung deutlich, die schon mit der Wirt- 
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Übersicht 2 

Staatshaushalt der DDR 1989 1 ) 

Einnahmen Ausgaben 

— Mrd. Mark — 

1. „Abführungen" der staatlichen Kombinate 1. „Zuführungen" an staatliche Kombinate 
und Betriebe 2) 	 214 und Betriebe 2 ) 	 96 

darunter: darunter: 
Produktgebundene Abgabe 	 44 Außenwirtschaft allgemein 	 41 
Nettogewinnabgabe 	 43 Exportstützungen 	11 
Beitrag für gesellschaftlichen Fonds 	 37 Preisstützungen für Roh- und Grundstoffe 
Produktions- bzw. Handelsfondsabgabe 	 32 sowie für Produktionsmittel der landwirt- 

schaftlichen Bet riebe 	 18 
2. Steuern und Abgaben der Produktions- Investitionen 	 6 

genossenschaften des Handwerks und Wissenschaft und Technik 	 3 
anderer Genossenschaften sowie p rivater 
Handwerker und Gewerbetreibender 	 9 2. Produktgebundene Preisstützungen für 

Waren des Grundbedarfs, Tarife und 
3. Steuern der Bevölkerung 	 12 Dienstleistungen für die Bevölkerung 	 51 

darunter: darunter: 
Lohnsteuer der Arbeiter und Angestellten . 10 Lebensmittel 	 33 

4. Sonstige Einnahmen 	 40 Industriewaren 	 12 

(z. B. Beiträge) 3. Produktgebundene Preisstützungen und 
finanzielle Vergünstigungen für 
Genossenschaften, p rivate Handwerker 
und Gewerbetreibende 	 1 

4. Mittel für Wohnungsbau und Wohnungs- 
wirtschaft 	 16 

5. übrige Staatsausgaben 	 111 

insgesamt ... 275 insgesamt ... 275 

1) Mit besonderer Darstellung subventionsähnlicher Tatbestände auf der Ausgabenseite. 
2) Einschließlich der Genossenschaften der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft. 

Quelle: Haushaltsrechnung für das Jahr 1989 des Ministe riums der Finanzen der DDR 

schafts-, Währungs- und Sozialunion und der Deut-
schen Einheit verbunden war. 

10. Der Staatshaushalt der ehemaligen DDR enthielt 
sowohl auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnah-
menseite ein umfassendes System staatlicher Inter-
vention, was typisch für staatliche Planwirtschaften 
ist. Auf der Einnahmenseite stammte der größte Teil 
der Mittel aus Abgaben der staatlichen Kombinate 
und Betriebe. Im Jahre 1989 flossen durch diese „Ab-
führungen" rd. 214 Mrd. Mark dem Etat zu, und somit 
gut drei Viertel der Einnahmen. Die Abgaben dienten 
dazu, die Vorgaben der zentralen Planung in den ein-
zelnen Kombinaten und Bet rieben umzusetzen, so daß 
eigenständige Preis- und Produktionsentscheidungen 
auf ein Minimum reduziert wurden. Dieses System 
läßt sich — wenn auch nur ansatzweise — mit den 
Steuern und Abgaben sowie den Steuervergünstigun

-

gen westlicher Prägung vergleichen, da hierdurch die 
finanziellen Grundlagen der einzelnen volkseigenen 
Betriebe in einem sehr starken Maße direkt beeinflußt 
und durch erhebliche subventionsähnliche Regelun-
gen jeweils mehr oder weniger begünstigt wurden. 
Allerdings sind die Wirkungen im einzelnen und die 
genaue Höhe dieser Begünstigungen ohne weiteres 
nicht überschaubar. Da Steuern im westlichen Sinne 
— wie die Lohn- und Einkommensteuer — nur eine 
ganz untergeordnete Rolle auf der Einnahmenseite 
spielten, waren auch Steuervergünstigungen in die-
sem Bereich praktisch bedeutungslos. Die Übersicht 2 
gibt einen Überblick über die Maßnahmen mit sub-
ventionsähnlichem Charakter im Rahmen des Staats-
haushaltes 1989. 

11. Auch die Ausgabenseite des ehemaligen DDR

-

Haushalts wurde von Subventionen und subven tions- 
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ähnlichen Leistungen geprägt. Hierzu zählte die di-
rekte Stützung der Konsumentenpreise, die das Ge-
genstück zu den produktgebundenen Abgaben auf 
der Einnahmenseite bildete. Für diese „Maßnahmen 
zur Sicherung stabiler Preise für die Bevölkerung" 
setzte der Staat zuletzt im Jahre 1989 51 Mrd. Mark 
ein, wovon 33 Mrd. Mark dazu dienten, die Preise von 
Lebensmitteln — darunter Grundnahrungsmittel wie 
Kartoffeln, Milch und Fleisch — auf einem sehr nied-
rigen Niveau zu halten. 

Große Bedeutung im zentralen Haushalt der ehemali-
gen DDR hatten die zweckgebundenen „Zuführun-
gen" an staatliche Betriebe und Kombinate, deren 
Schwerpunkt im Bereich Außenwirtschaft und Export 
sowie auf Preisstützungen der Produktionsfaktoren 
lag. Insgesamt betrugen die „Zuführungen" an staat-
liche Betriebe und Kombinate sowie die Landwirt-
schaft 1989 rd. 96 Mrd. Mark — also mehr als ein Drit-
tel der Gesamtausgaben. Daneben konnte das festge-
setzte sehr niedrige Niveau von Mieten und veranlag-
ten Nebenkosten nur zu Lasten der Substanzerhal-
tung und durch erhebliche Zuwendungen des Staates 
für die Wohnungswirtschaft aufrechterhalten werden. 
Im Jahre 1989 mußten allein hierfür 16 Mrd. zur Ver-
fügung gestellt werden. Insgesamt können 1989 über 
160 Mrd. Mark und damit also fast drei Fünftel der 
Ausgaben des DDR-Staatshaushaltes als systembe-
dingte Subventionen oder subventionsähnliche Lei-
stungen eingeordnet werden, die aufgrund des 
vollständig andersartigen Systems jedoch keinen 
Vergleich zu den Finanzhilfen des Bundes erlau-
ben. 

12. Die zentrale Planwirtschaft bestimmte fast alle 
wirtschaftlichen Aktivitäten durch den Volkswirt-
schaftsplan, so daß für eigenständige Entscheidungen 
von Produzenten und Konsumenten nur ein minimaler 
Spielraum übrig blieb. Im Rahmen dieser umfassen-
den staatlichen Leitung und Planung stellte der zen-
trale Etat das finanzielle Pendant zu den mengenmä-
ßigen Vorgaben dar, um die gesamtwirtschaftlichen 
Aktivitäten zu koordinieren und zu kontrollieren. Auf 
diesem Wege wurde die Verwendung der volkswirt-
schaftlichen Ressourcen gesteuert und darüber hinaus 
die Einkommensverteilung direkt beeinflußt. Die 
nachteiligen Wirkungen des staatlichen Interventio-
nismus mit seinem umfassenden Subventionssystem 
liegen auf der Hand. So konnten die administrativ 
festgesetzten Preise keine Knappheitssignale wider-
spiegeln. Verschwendung wie auch künstliche Ver-
knappung von Gütern waren die Folge. Die praktisch 
durch die politischen Entscheidungen festgelegten 
Angebotsstrukturen von Gütern und Dienstleistungen 
führten zu einer starken Fehlallokation von Arbeits-
kräften und Produktionsmitteln. Die Produktion war 
in erheblichen Teilen ineffizient und unter Wettbe-
werbsbedingungen nicht konkurrenzfähig, so daß ein 
hohes Maß von versteckter Arbeitslosigkeit finanziert 
wurde. 

All diese Probleme, die durch den staatlichen Inter-
ventionismus verursacht wurden, deckte die am 1. Juli 
1990 in Kraft getretene Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion schlagartig auf. Nicht die Marktwirtschaft 
verursachte diese Schwierigkeiten, sondern die Plan

-

wirtschaft hinterließ eine durch Subventionierung 
und Nivellierung nicht wettbewerbsfähige, in der 
Substanz schwer geschädigte Volkswirtschaft. In den 
letzten Jahren mußten immer höhere Mittel aufge-
bracht werden, um das System der planmäßigen Fehl-
leitung aufrechterhalten zu können. So verdreifachte 
sich z. B. das Volumen der Stützung der Verbraucher-
preise innerhalb des letzten Jahrzehnts. Auch ohne 
die Deutsche Einheit wäre die Planwirtschaft in dieser 
Art nicht mehr lange lebensfähig gewesen. 

13. Die Systemumstellung im Beitrittsgebiet spiegelt 
sich im Teilhaushalt für das zweite Halbjahr 1990 der 
damaligen DDR wider, der ohne Aufgliederung im 
einzelnen als Teil B des dritten Nachtrags 1990 in den 
Bundeshaushalt übernommen wurde. Da in den 
neuen Bundesländern noch keine föderalen Struktu-
ren vorhanden waren, galt aufgrund des Einigungs-
vertrages übergangsweise noch die zentrale Zustän-
digkeit des Bundes. Der Teilhaushalt enthielt damit 
auch Aufwendungen, die in der Bundesrepublik in 
den Bereich von Ländern und Gemeinden fallen. Die 
Aufgliederung nach Ebenen und die Zuordnung zu 
einzelnen Titeln des Bundeshaushaltes erfolgte erst 
mit dem Haushaltsjahr 1991, so daß die Steuervergün-
stigungen und Finanzhilfen des Bundes für die neuen 
Bundesländer in der Systema tik des Subventionsbe-
richts erst ab dem Jahr 1991 detaillie rt  dargestellt wer-
den. 

Übersicht 3 

Subventionen und subventionsähnliche Leistungen 
im Teilhaushalt 1990 der neuen Bundesländer 

(Abschnitt B des 3. Nachtrags 
des Bundeshaushalts 1990) 

Lfd. Soll 1990 

Nr. Aufgabenbereich 
— Mrd. DM — 

1. Maßnahmen für die Landwirt- 
schaft (Fördergesetz und 
Marktordnungsmaßnahmen 
entsprechend Marktorganisa- 
tionsgesetz vom 6. Juli 1990) 	. 6,3 

2. Energiesubventionen 
einschließlich Kohle 	 4,1 

3. Exportförderung RGW 	 2,0 

4. Wohnungsbau, Wohnungs- 
wirtschaft 	 2,4 

5. Subventionen zur Beibehal- 
tung niedriger Personen- 
verkehrstarife für die 
Bevölkerung 	 1,3 

6. Sonstige Hilfen 	 0,8 

Insgesamt 	 16,9 

Anteil an der Gesamtsumme des 
Abschnitts B des 3. Nachtrags in v. H. 	23,4 
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Übersicht 4 

Neue Finanzhilfen für das Beitrittsgebiet 1991 und 1992 
- Mio. DM - 

Kurze Bezeichnung der Finanzhilfen 
Lfd. Nr. 

Anlage 1 
1991 
Soll 

1992 
Reg.- 

Entwurf 

I. Land- und Forstwirtschaft 	 3 467,2 1 409,7 

darunter: 
- Anpassungs- und Überbrückungshilfen 	 40 1 200,0 300,0 

- Exportstützung (UdSSR) 	 45 587,3 - 

- Abwicklung von Maßnahmen für die Land- 
wirtschaft 	 44 70,0 - 

- Flächenstillegung und Extensivierung 	 41 440,0 - 

- Gemeinschaftsaufgabe im Beitrittsgebiet 1 ) . 22 bis 37 512,1 948,2 

- Sonderrahmenplan 	 39 - 148,0 

- Sonderbeihilfen für die Verfütterung von 
Magermilchpulver 	 18 60,0 - 

- Überbrückungsprogramm für die Molkerei- 
wirtschaft 	 19 8,0 8,0 

- Zuschüsse für die Verbilligung von Zinsen für 
Darlehen zur einzelbetrieblichen Investitions- 
förderung 	 21 5,5 5,5 

- Maßnahmen zur Marktstrukturverbesserung 43 103,0 - 

- Sonstige Marktordnungsausgaben 	 46 481,3 - 

II. Gewerbliche Wirtschaft 	 1 944,9 2 217,3 

- Zuweisungen an Länder der ehemaligen DDR 
sowie Berlin (Ost) für bet riebliche Investitio- 
nen 1 ) 	 90 1 125,0 1 125,0 

- Sonderprogramm im Rahmen der Gemein- 
schaftsaufgabe „Regionale Wirtschaftsförde- 
rung" 1 ) 	 91 500,0 500,0 

- Förderung der Sanierung von Fernwärme- 
anlagen 	 60 - 150,0 

- Werfthilfen 	 81 130,0 260,0 

- Zuschuß zur Stützung des Forschungs und 
Entwicklungspotentials in kleinen und mittle- 
ren Unternehmen 	 66 25,0 50,0 

- Förderung der Entwicklung neuer Produkte 
in kleinen und mittleren Unternehmen 	 67 15,0 30,0 

- Forschungspersonalzuwachsförderung 	 70 15,0 25,0 

- Förderung der Auftragsforschung und Ent- 
wicklung 	 76 17,0 40,0 

- Förderung technologieorientierter Unterneh- 
mensgründungen 	 78 25,9 37,3 

- Maßnahmen zur Förderung insbesondere der 
mittelständischen Wirtschaft 	 96 92,0 - 

III. Verkehr 	 - 25,0 

- Zuschüsse an Seeschiffahrtsunternehmen zur 
Finanzierung 	von 	Umstrukturierungsmaß- 
nahmen 	 112 - 25,0 
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noch Übersicht 4 

Kurze Bezeichnung der Finanzhilfen Lfd. Nr. 
Anlage 1 

1991 
Soll 

1992 
Reg.- 

Entwurf 

IV. Wohnungswesen 	 1419,5 1435,0 

— Zuweisungen an Länder für im Bau befind- 
liche Mietwohnungen 	 130 190,0 — 

— Zuweisungen an Länder zur Verbilligung von 
Zinskosten (kein sozialer Wohnungsbau) 	 129 139,0 50,0 

— Modernisierung 	und 	Instandsetzung 	des 
Wohnungsbestandes 	 131 700,0 700,0 

— Zuschüsse an Mieter zur Privatisierung kom- 
munaler Wohnungen 	 132 200,0 200,0 

— Zuweisungen an Länder für Maßnahmen zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus 	 114 114,5 377,0 

— Zuweisung an Länder für im Bau befind liche 
Eigentumsmaßnahmen 	 117 37,0 59,0 

— Bausparzwischenfinanzierung 	 123 39,0 39,0 
— Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnungs- 

und Instandsetzungsprogramms der KfW 	 126 — 10,0 

Summe (I—IV) 	 6 831,6 5 087,0 

1) Schätzung 

Der Teilhaushalt wurde schon auf D-Mark-Basis er-
stellt und enthielt keine „Abführungen" und „Zufüh-
rungen" der Bet riebe der alten Art  mehr. Auch ein 
großer Teil der Preisstützungen für Nahrungsmittel 
und Industriewaren konnte sofort abgebaut werden, 
und die Preise für Konsum- und Investitionsgüter bil-
deten sich frei von staatlicher Planung auf marktwirt-
schaftlicher Basis. Es entfiel damit ein Großteil der in 
Übersicht 2 aufgeführten Maßnahmen mit subven-
tionsähnlichem Charakter. Allerdings waren nicht 
alle Altlasten des früheren Systems sofort und mit 
einem Schlag zu beseitigen. Im einzelnen mußten im 
Teilhaushalt subventionsähnliche Hilfen von rd. 17 
Mrd. DM gezahlt werden — darunter allein an den 
Bereich Landwirtschaft 6,3 Mrd. DM (vgl. Über-
sicht 3). 

Außerdem bestanden noch Lieferverpflichtungen ge-
genüber den RGW-Ländern, die nur durch Exportzu-
schüsse an die Unternehmen von 2 Mrd. DM einge-
halten werden konnten. Daneben wurden die Preis-
stützungen im Bereich Wohnraum, Energie und Ver-
kehr im Jahre 1990 vorübergehend noch in voller 
Höhe aufrechterhalten, um die Umstellung für die 
Bevölkerung sozial abzufedern. Diese Preisstützun-
gen werden stufenweise abgebaut. Im Bereich des 
kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungs-
baus hat sich der Bund für ein dreijähriges Morato-
rium eingesetzt, durch das den Kreditnehmern die 
Stundung des Kapitaldienstes durch die Banken an-
geboten wurde. Für private Wohnungsvermieter und 
Eigenheimbesitzer werden Ausgleichszahlungen bei 
Altkrediten von Bund und Ländern geleistet (vgl. An-
lage 1 Nr. 129). Auf der Basis dieses Konzepts ist be-
reits Ende 1990 und im Laufe des Jahres 1991 ein 

Großteil der Verbraucherpreisstützungen entfallen, so 
daß 1991 die Haushaltsbelastung der Länder und Ge-
meinden im Beitrittsgebiet rd. 13 Mrd. DM betragen 
dürfte. Ohne Abbau wäre ein Finanzbedarf von mehr 
als 30 Mrd. DM entstanden. Auch 1992 soll der Abbau 
zügig fortgesetzt werden. 

Die Privatisierung und Sanierung ehemals volkseige-
ner Betriebe in der DDR nach marktwirtschaftlichen 
Erfordernissen übernahm die schon vor der Deut-
schen Einheit gegründete Treuhandanstalt (THA). 
Diese Umstrukturierung ist als unternehmerische 
Aufgabe angelegt, so daß auch die Kreditaufnahme 
der THA nicht dem Staatssektor zugeordnet wird. Bis-
her sind für die THA keine Finanzhilfen des Bundes 
aufgewandt oder veranschlagt worden. Die Zahlun-
gen an die SDAG-Wismut dienen der Besei tigung von 
Altlasten im Umweltbereich und sind daher nicht in 
den Bericht aufgenommen worden. 

3. Beitrittsbedingte Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen 

14. Um den notwendigen Anpassungs- und Um-
strukturierungsprozeß in der Wi rtschaft der neuen 
Bundesländer anzustoßen und zu beschleunigen, wa-
ren Hilfen des Bundes in ganz erheblichem Umfang 
erforderlich. Ein Teil der neuen Maßnahmen fällt da-
bei in den Bereich der Finanzhilfen und Steuerver-
günstigungen des Bundes. Im Jahre 1991 erreichte 
das Volumen der neuen Finanzhilfen im Bundeshaus-
halt 6,8 Mrd. DM (siehe Übersicht 4). Neben diesen 
neuen Hilfen fließen auch Finanzhilfen aus schon be- 
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stehenden Programmen in die neuen Bundesländer, 
deren Volumen wegen der fehlenden regionalen Un-
tergliederung nicht immer exakt zu ermitteln ist, aber 
auf gut 1 1/2 Mrd. DM im Jahre 1991 geschätzt werden 
kann. Ein Teil der neuen Finanzhilfen ist dabei zeit-
lich eng begrenzt. 1992 sinkt ihr Volumen auf 5,1 Mrd. 
DM. Schwerpunktmäßig kommen diese Hilfen der 
Landwirtschaft zugute: 1991 beträgt ihr Anteil 3,5 
Mrd. DM, 1992 sind es nur noch 1,4 Mrd. DM, da vor 
allem der Großteil der Anpassungs- und Überbrük-
kungshilfen im Jahre 1992 entfällt. Im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft werden über Zuweisungen 
an die Länder insbesondere betriebliche Investitionen 
gefördert, hierfür stehen im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" 1991 und 1992 jeweils 1,1 Mrd. DM 
aus Bundesmitteln zur Verfügung. Außerdem sind im 
Sonderprogramm zur regionalen Wirtschaftsförde-
rung 500 Mio. DM vorgesehen. Im Bereich der Woh-
nungswirtschaft werden vor allem im Rahmen des 
Gemeinschaftswerks Aufschwung Ost zusätzliche 
Mittel zur Modernisierung und Privatisierung von 
Wohnungen in den neuen Bundesländern in Höhe 
von jeweils 900 Mio. DM zur Verfügung gestellt. 

Das Volumen der Steuervergünstigungen aus den 
neuen Maßnahmen für das Beitrittsgebiet beläuft sich 
im Jahre 1991 für den Bund auf 1,7 Mrd. DM und 
steigt 1992 auf 3,6 Mrd. DM (siehe Übersicht 5). 
Schwerpunktmäßig werden vor allem günstige Rah-
menbedingungen für p rivate Investoren geschaffen. 
So wurde die ab 1. Juli 1990 geltende Investitionszu-
lage mit dem Förderungssatz von 12 v. H. bis Mitte 
1992 verlängert; danach gilt der Förderungssatz von 
8 v. H. bis Ende 1992, was für den Bund Steuerminder-
einnahmen von 2,1 Mrd. DM im Jahre 1992 zur Folge 
hat. Zusätzlich können auch bef ristete Sonderab-
schreibungen für bet riebliche Investitionen genutzt 
werden. Ergänzt wird diese Förderung durch Steuer-
vergünstigungen vor allem durch die Aussetzung der 
Gewerbekapital- und Vermögensteuer in den neuen 
Bundesländern 1991 und 1992 sowie die Einführung 
eines Staffeltarifs für mittelständische Personenunter-
nehmen bei der Gewerbeertragsteuer. Eine weitere 
Maßnahme ist der am Jahresanfang 1991 eingeführte 
einkommensteuerliche Tariffreibetrag von 600 DM 
für Ledige bzw. 1 200 DM für Verheiratete pro Jahr, 
der nur für Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder Er-
werbstätigkeit in den neuen Bundesländern gilt. 

Übersicht 5 

Neue Steuervergünstigungen für das Beitrittsgebiet 1991 und 1992 

Steuermindereinnahmen 
in Mio. DM 

Lfd. 
Nr. Rechtsgrundlage Bezeichnung der Vergünstigung 1991 1992 

ins

-

gesamt Bund  ins

-

gesamt  Bund 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 
1 § 10e Abs. 4 Möglichkeit der Inanspruchnahme von 

Sätze 4-7 EStG § 10e EStG für ein weiteres Objekt im Bei- 
trittsgebiet auch nach Objektverbrauch 	 52 22 130 55 

2 § 32 Abs. 8 EStG Tariffreibetrag von 600/1 200 DM für Steu- 
erpflichtige mit Wohnsitz oder Erwerbstätig- 
keit im Beitrittsgebiet 	 660 281 1 000 425 

3 § 58 Abs. 1 EStG Sonderabschreibungen in Höhe von höch- 
stens 50 v. H. im 1. Jahr, 30 v. H. im 2. Jahr - 
und 20 v. H. im 3. Jahr bei Anschaffung oder . 
Herstellung bestimmter Wirtschaftsgüter im 
Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 1991 	 . . . . 

4 § 58 Abs. 3 EStG Steuerbefreiung in Höhe von höchstens 
10 000 DM für vor dem 1.. Januar 1991 im 
Beitrittsgebiet gegründete Betriebe oder Be- 
triebsstätten für längstens zwei Jahre  . . . . 

5 §§ 1 und 2 DDR-IG Steuerliche Erleichterungen von Unterneh- 
vom 26. Juni 1990 mensinvestitionen (Rücklagen) 	 659 242 824 300 

6 §§ 2 und 3 Förder- Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 
gebietsgesetz 50 v. H. für betriebliche Investitionen im 

Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin 
(West) 	 1 450 532 1 505 550 

7 § 3 Fördergebiets- Sonderabschreibungen für neue Gebäude 
Besetz des Privatvermögens im Beitrittsgebiet und 

dem ehemaligen Berlin (West) 	 105 45 310 132 
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noch Übersicht 5 

Steuermindereinnahmen 
in Mio. DM  

Lfd. 

Nr. Rechtsgrundlage Bezeichnung der Vergünstigung 1991 1992 

ins- 
gesamt Bund  ins- 

gesamt  Bund 

8 § 3 Fördergebiets- Sonderabschreibungen 	für 	nachträgliche 
Besetz Herstellungskosten an zur Einkunftserzie- 

lung genutzten Gebäuden des Privatvermö- 
gens im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen 
Berlin (West) 	 28 12 45 19 

9 § 7 Fördergebiets- Einführung eines Abzugs wie Sonderausga- 
gesetz ben für Herstellunqs- und Erhaltungskosten 

von höchstens 40 000 DM bei zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden im Bei- 
trittsgebiet 	 10 4 30 13 

10 Investitions- Investitionszulagen für Ausrüstungsinvesti- 
zulagengesetz 1991 tionen im Beitrittsgebiet und dem ehemali- 

gen Berlin (West) 	 1 000 468 4 510 2 110 

2. Vermögensteuer 
11 § 3 Abs. 1 Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Pro- 

Nr. 7 a VStG duktionsgenossenschaften 	 . — — 

12 § 24 c VStG Nichterhebung der Vermögensteuer in 1991 
und 1992 im Beitrittsgebiet 	 200 — 300 — 

3. Gewerbesteuer 
13 § 3 Nr. 14 a Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Pro- 

GewSt duktionsgenossenschaften 	 . . . . 
14 § 11 Abs. 2 Staffelung der Meßzahl nach dem Gewer- 

GewStG beertrag für Einzelunternehmen oder Perso- 
nengesellschaften mit Sitz der Geschäftslei- 
tung im Beitrittsgebiet 	 100 7 100 8 

15 § 37 GewStG i. V. m. Nichterhebung der Gewerbekapitalsteuer 
§ 136 Nr. 3 BewG in 1991 und 1992 	 150 11 210 16 

4. Umsatzsteuer 
16 § 26 Abs. 4 UStG Befristeter USt-Kürzungsanspruch für Wa- 

i. V. m. Artikel 2 renbezüge aus dem Beitrittsgebiet 	 100 65 — — 
der  allgemeinen Ver- 
waltungsvorschrift 
zu § 26 Abs. 4 UStG 
vom 30. Juni 1990 

5. Kraftfahrzeugsteuer 
17 § 3 g Abs. 8 Rückwirkende Förderung für Nachrüstun- 

KraftStG gen von Pkw 	 — — 3 — 
18 § 12a Abs. 1 Beibehaltung 	der 	Zahlungstermine 	des 

KraftStG Steuermarkenverfahrens 	 3 — 3 — 
6. Grundsteuer 

19 § 43 GrStG i. d. F. Zehnjährige 	Grundsteuerbefreiung 	für 
von Anlage I des Wohnungen, die im Zeitraum 1. Januar 1981 
Einigungsvertrages bis 31. Dezember 1991 im Beitrittsgebiet 

neu geschaffen werden 	 . — . — 

1 
bis Cteuermindereinnahmen  insgesamt 4 517 1 619 Q 970 3 628 
19 
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III. Entwicklung der Subventionen 

1. Entwicklung der Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen des Bundes in den 
Jahren 1989 bis 1992 

a) Insgesamt 

15. Die Entwicklung des Gesamtvolumens der Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen weist in der 
Hälfte des Berichtszeitraums einen deutlichen An-
stieg auf. Bedingt durch die für die neuen Bundeslän-
der eingeleiteten Maßnahmen, haben sich die Finanz-
hilfen und Steuervergünstigungen für das vereinigte 
Deutschland 1991 vorübergehend spürbar erhöht. 

Das Gesamtvolumen beläuft sich im Jahre 1991 auf 
38,5 Mrd. DM (vgl. Übersicht 1). Dabei handelt es sich 
um zum Teil sehr differenzierte Einzelmaßnahmen. 
Darin sind erstmals neue Finanzhilfen und Steuer-
vergünstigungen für die neuen Bundesländer von 
8,5 Mrd. DM 1991 und 8,7 Mrd. DM 1992 enthalten 
(vgl. Übersichten 4 und 5). Zusätzlich erhöht sich mit 
der Deutschen Einheit auch das Volumen anderer be-
stehender Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, 
die nun für Gesamtdeutschland gelten und so auch 
von Unternehmen und p rivaten Haushalten im Bei-
trittsgebiet beansprucht werden können. Die daraus 
für den Bundeshaushalt zusätzlich entstehenden Be-
lastungen sind nicht exakt zu beziffern. Sie belaufen 
sich schätzungsweise auf etwa 2 1/2 Mrd. DM für das 
Jahr 1991. Insgesamt beinhalten damit die Finanzhil-
fen und Steuervergünstigungen des Bundes im Jahre 
1991 Leistungen für das Beitrittsgebiet von knapp 
11 Mrd. DM. Auf die alten Bundesländer entfallen 
damit 1991 gut 271/2 Mrd. DM — gegenüber etwa 30 
Mrd. DM im Jahre 1990. Das Volumen der Finanzhil-
fen und Steuervergünstigungen in den alten Bundes-
ländern sinkt damit 1991 im Vergleich zum Vorjahr 
um gut 2 Mrd. DM. Einen vergleichbaren Rückgang 
hat es in dieser Größenordnung bisher nicht gegeben. 
Entscheidend hierfür war, daß Umschichtungs- und 
Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt wurden 
sowie der notwendige Abbau teilungsbedingter La-
sten eingeleitet wurde. 

Wie Tabelle 1 zeigt, setzt sich der Subventionsabbau 
von dem 1991 vereinigungsbedingten höheren Ni-
veau in 1992 fort. Insgesamt verringern sich die Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes 
1992 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3 Mrd. auf 
35,6 Mrd. DM. Hierzu trägt der Subventionsabbau in 
den alten Bundesländern um weitere 3 Mrd. DM — 
dem höchsten bisher zu verzeichnenden Abbauvolu-
men überhaupt — entscheidend bei. Hierin ist noch 
nicht das von der Bundesregierung am 10. Juli 1991 
beschlossene zusätzliche Abbaupaket von Steuerver-
günstigungen berücksichtigt, weil die entsprechen-
den gesetzlichen Änderungen noch nicht verabschie-
det sind (vgl. Übersicht 19). Hierdurch würde — allein 
auf den Bund bezogen — 1992 ein weiterer Abbau 

der Steuervergünstigungen in der Abgrenzung des 
Subventionsberichts (entsprechend Anlage 2) von 
rd. 0,4 Mrd. DM erfolgen (einschließlich der ersten 
Stufe des vorgesehenen Abbaus der Mineralölsteuer-
befreiung der Luft- und Binnenschiffahrt). 

Im einzelnen ergibt sich folgende Entwicklung: 

b) Finanzhilfen 

16. Die Finanzhilfen des Bundes blieben 1990 mit 
14,2 Mrd. DM etwa auf dem Niveau des Jahres 1989. 
Nach dem vereinigungsbedingten Anstieg auf 21,8 
Mrd. DM in 1991 gehen sie 1992 um 2,3 Mrd. oder 
11 v. H. zurück (19,5 Mrd. DM). In den alten Bundes-
ländern allein sinkt das Volumen von 1990 bis 1992 
um rd. 1 1/2 Mrd. DM und damit binnen zweier Jahre 
um 9 v. H. (vgl. Kapitel V). Hinzu kommt, daß ein Teil 
der Finanzhilfen an die neuen Bundesländer nur 
Übergangscharakter hat und im Jahre 1992 entfällt. 
Die zahlreichen Hilfen zur Umstrukturierung der 
Wirtschaft in den neuen Bundesländern erhöhen da-
bei den Anteil der Finanzhilfen mit investivem Cha-
rakter ganz wesentlich; er steigt von 28 v. H. 1990 auf 
gut 40 v. H. 1992 (vgl. Übersicht 6). 

An der Konzentration des Gesamtvolumens auf nur 
wenige Hilfen hat sich auch im Berichtszeitraum 
nichts geändert. Fast neun Zehntel des gesamten Vo-
lumens entfallen auch im Jahr 1992 auf die 20 größten 
Finanzhilfen des Bundes (vgl. Übersicht 8). Die Hälfte 
davon konzentriert sich allein auf vier Maßnahmen, 
nämlich die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, 
die Kokskohlenbeihilfe, die Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur sowie die Zuweisungen für bet riebliche 
Investitionen in den neuen Bundesländern, die neu in 
diesem Bericht aufgenommen werden. Auch beim so-
zialen Wohnungsbau und bei der Gemeinschaftsauf-
gabe Agrarstruktur haben sich Änderungen durch die 
zusätzlichen Mittel für die neuen Bundesländer erge-
ben. 

17. In den einzelnen Wirtschaftsbereichen haben 
sich die Finanzhilfen wie folgt entwickelt (in Anlage 1 
sind die Maßnahmen im einzelnen aufgeführt) : 

Im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist 
im Zuge der Deutschen Einheit 1991 im Vergleich 
zum Vorjahr mit 8,0 Mrd. DM nahezu eine Verdoppe-
lung festzustellen. Zu Buche schlagen vor allem die 
Maßnahmen für die neuen Bundesländer, in denen 
die bisher auf Autarkie und indust rielle Produktion 
ausgerichteten Agrarbetriebe rasch umorganisiert 
und umstrukturiert werden müssen. Die Landwirt-
schaft in den neuen Bundesländern profitiert nun 
auch von der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur 
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Übersicht 6 

Finanzhilfen mit investivem Charakter 1 ) 
— in Mio. DM — 

1989 
Ist 

1990 2) 
Ist 

1991 3) 
Soll 

1992 
Reg.-Entwurf 

Finanzhilfen insgesamt 	 14 091 14 436 21 841 19 546 
darunter: 
Finanzhilfen mit investivem Charakter 
— absolut 	 3 786 4 031 7 594 7 927 
— in v. H. aller Finanzhilfen 	 26,9 27,9 34,5 40,6 

1) Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
2) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Bundesländer (ohne Abschnitt B des 

3. Nachtrags). 
3) Ab 1991 Bundesgebiet einschließlich der neuen Bundesländer. 

und nimmt an weiteren bisher gewährten Agrarhilfen 
— wie z. B. der Gasölverbilligung — teil. Ein Teil der 
Anpassungs- und Überbrückungshilfen sowie der Ex-
portunterstützungen wird 1991 nur übergangsweise 
gezahlt. Die Finanzhilfen gehen deshalb 1992 um 
1,9 Mrd. DM auf 6,1 Mrd. DM zurück. Als zusätzliche 
Maßnahmen für die alten Bundesländer wurden 1990 
neben einer neuen „Milchrente" die Besei tigung von 
Sturmschäden für die Forstwirtschaft neu aufgenom-
men (vgl. lfd. Nr. 15 und 16 Anlage 1). 

Das Volumen der Finanzhilfen an die gewerbliche 
Wirtschaft verringerte sich 1990 zunächst um 0,5 Mrd. 
DM auf 5,9 Mrd. DM. Danach stieg es kräftig - näm-
lich um mehr als die Hälfte — auf 9,2 Mrd. DM an. Für 
1992 ist wiederum ein Rückgang auf 8,8 Mrd. DM ver-
anschlagt. Die starke Zunahme wird durch zusätzliche 
Programme und Programmausweitungen zugunsten 
der neuen Bundesländer geprägt — wie vor allem 
Maßnahmen zur Förderung kleinerer und mittlerer 
Unternehmen, zur regionalen Wi rtschaftsförderung 
und zur Hilfe für die Werften u. a. aus dem Programm 
Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost. Auch im For-
schungsbereich wurden mehrere neue Programme für 
kleinere und mittlere Unternehmen aufgelegt bzw. 
bestehende Maßnahmen speziell für die neuen Bun-
desländer verlängert. Andererseits werden Hilfen für 
die alten Bundesländer zurückgeführt. So wird ab 
1992 die Kokskohlenbeihilfe, die nach dem Hütten-
vertrag die Differenz zwischen Weltmarktpreis und 
deutschem Kohlepreis ausgleichen so ll, gekürzt. Die-
ser auch im Hinblick auf den gemeinsamen europäi-
schen Binnenmarkt notwendige Schritt soll struktur-
politisch begleitet und sozial abgefedert werden. Der 
Haushaltsansatz der Kokskohlenbeihilfe für 1992 
bleibt damit mit 2,2 Mrd. DM um rd 0,3 Mrd. DM hin-
ter dem Volumen des Jahres 1991. 1) Daneben werden 
im Bereich der regionalen Strukturmaßnahmen die 
Frachthilfen für Bet riebe im ehemaligen Zonenrand-
gebiet auf 10 Mio. DM im Jahre 1992 gesenkt, wäh-
rend sie im Jahre 1989 noch 66 Mio. DM betragen 
hatten. 

1 ) Diese Aussagen stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse 
der anstehenden Kohlegespräche (4./11. Novembeer 1991). 

Im Bereich Verkehr werden seit 1991 fast keine Fi-
nanzhilfen mehr gezahlt, denn die Leistungen, die der 
Bund im Berlinverkehr und im Verkehr mit der ehe-
maligen DDR aufwenden mußte, konnten im Zuge der 
Einheit ersatzlos entfallen. 1990 waren aufgrund der 
Vereinbarung mit der ehemaligen DDR hierfür noch 
insgesamt 1 Mrd. DM aufgewendet worden, wovon 
allein 860 Mio. DM auf die Transitpauschale entfielen. 
Im Verkehrsbereich bleiben damit nur noch Hilfen an 
die Schiffahrt von etwa 80 Mio. DM 1992 übrig. 

Im Wohnungswesen erhöhten sich die Finanzhilfen im 
Jahr 1990 im Vergleich zum Vorjahr, da wegen der 
starken Nachfrageentwicklung auf dem Wohnungs-
markt die Förderpolitik ausgeweitet wurde. Im Jahre 
1991 kamen umfangreiche Hilfen für die neuen Bun-
desländer hinzu, die dringend erforderlich sind, um 
den Wohnungsbestand zu erhalten und zu moderni-
sieren. Dazu gehören die Einbeziehung dieser Maß-
nahmen in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
sowie mehrere neue Programme. Den neuen Bundes-
ländern werden 1991 direkt vom Bund Mittel in er-
heblichem Umfang zur Verfügung gestellt. Hinzu 
kommen weitere Mittel aus dem Gemeinschaftswerk 
Aufschwung Ost für die Modernisierung des Woh-
nungsbestandes in Höhe von je 700 Mio. DM 1991 und 
1992. Zusätzlich wird die Privatisierung kommunaler 
Wohnungen mit jeweils 200 Mio. DM gefördert. Es ist 
zu erwarten, daß 1991 diese Mittel nicht voll abflie-
ßen. Insgesamt steigen die Finanzhilfen im Bereich 
Wohnungswesen auf 3,7 Mrd. DM in 1991 und 1992. 

Nachdem die mit der Geldsparförderung verbunde-
nen Ziele zu einem großen Teil erreicht wurden, kon-
zentrieren sich die Finanzhilfen im Bereich Vermö-
gensbildung inzwischen ausschließlich auf die Woh-
nungsbauprämie, die im Zuge des Steuerreformgeset-
zes 1990 von 14 v. H. auf 10 v. H. herabgesetzt worden 
war. Deshalb ging ihr Volumen im Jahre 1990 um 
0,3 Mrd. DM im Vergleich zu 1989 zurück. Für 1991 
und 1992 erhöhen sich die Ansätze wieder, weil die 
Wohnungsbauprämie nun auch von den Anspruchs-
berechtigten in den neuen Bundesländern genutzt 
werden kann. Darüber hinaus wird in den neuen Bun-
desländern gemäß Einigungsvertrag für 1991 bis 1993 
eine Zusatzprämie von 5 v. H. und ein prämienbegün- 
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Übersicht 7 

Entwicklung der Steuervergünstigungen in den Jahren 1989 bis 1992 nach Aufgabenbereichen 

Steuermindereinnahmen in Mio. DM 

Bezeichnung 
1989 1990 1991 1992 

insge- darunter insge- darunter insge- darunter insge- darunter 
samt Bund samt Bund samt Bund samt Bund 

I. Ernährung, 	Landwirtschaft 	und 
Forsten 	 2 595 1 401 2 641 1 391 2 854 1 526 1 299 521 

davon: 
1. Landwirtschaft allgemein 	 1 005 367 1 071 370 1 054 356 1 029 345 

2. EG-bedingte Maßnahmen 	 1 590 1 034 1 570 1 021 1 800 1 170 270 176 

II. Gewerbliche 	Wirtschaft 	(ohne 	Ver- 
kehr) 	 16 853 7 804 18 424 8 591 19 084 8 399 19 398 8 274 

davon: 
1. Bergbau 	 200 88 181 80 181 80 178 78 

2. Energie- und Rohstoffversorgung . . 253 123 318 156 55 25 5 1 

3. Technologie- und Innovationsförde- 
rung 	 652 297 674 306 303 129 4 4 

4. Hilfen für bestimmte Industrieberei- 
che (Schiffbau, Luftfahrt, Stahl) 	 — — — — — — — — 

5. Regionale Strukturmaßnahmen 
(Berlin, Zonenrandgebiet, Beitritts- 
gebiet) 	 12 130 5 918 13 771 6 697 15 184 6 816 16 170 6 938 

6. Gewerbliche Wirtschaft allgemein . 3 618 1 378 3 480 1 352 3 361 1 349 3 041 1 253 

III. Verkehr 	 1 446 796 1 391 836 1 646 956 1 778 1 032 

IV. Wohnungswesen und Städtebau 	 7 022 2 529 6 470 2 349 7 280 2 737 8 080 3 117 

V. Sparförderung 	und 	Vermögensbil- 
dung 	 3 915 1 656 2 875 1 213 2 950 1 243 2 825 1 190 

VI. Übrige Steuervergünstigungen 1 ) 	 3 032 1 599 2 757 1 508 3 188 1 762 3 413 1 876 

VII. Summe der Steuervergünstigungen 
I. bis VI. 
(Anlage 2 des Subventionsberichts) . . 34 863 15 785 34 558 15 888 37 002 16 623 36 793 16 010 

darunter: 

Betriebliche Abschreibungsvergünsti- 
gungen und Rücklagen 	 4 058 1 459 4 579 1 644 6 754 2 456 7 076 2 586 

1 ) Das sind überwiegend Steuervergünstigungen, die unmittelbar p rivaten Haushalten zugute kommen, aber das Wirtschafts-
geschehen in wichtigen Bereichen mittelbar beeinflussen. 
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Übersicht 8 

Die 20 größten Finanzhilfen des Bundes im Jahr 1992 

Lfd. Nr. der 

Lfd. 
Anlage 1 des 1992 

Nr. Dreizehnten Kurze Bezeichnung der Finanzhilfe Reg.-Entw. 
Subventions- — Mio. DM 1 ) — 

berichts 

1 113-120 Sozialer Wohnungsbau 	 2 390 

2 54 Kokskohlenbeihilfe 	 2 190 

3 22-37 GA Agrarstruktur (ohne Küstenschutz) 	 2 162 2 ) 

4 89/90 Zuweisungen für betriebliche Investitionen im Beitrittsgebiet 	 1 445 2 ) 

5 5 Gasölverbilligung Landwirtschaft 	 1 010 

6 83 Förderung der Luftfahrttechnik 	 978 

7 131/132 Modernisierung, Instandsetzung des Wohnungsbestandes sowie 
Privatisierung kommunaler Wohnungen im Beitrittsgebiet 	 900 

8 133 Wohnungsbauprämien 750 

9 80/81 Hilfen für die Werftindustrie 	 707 

10 95 Eigenkapitalhilfeprogramm 	 688 

11 6 Sozio-Struktureller Einkommensausgleich Landwirtschaft 	 660 3) 

12 91 Regionale Wirtschaftsförderung 	 500 2) 

13 1 Landwirtschaftliche Unfallversicherung 490 

14 39 Sonderrahmenplan für Maßnahmen zur Anpassung an die 
Marktentwicklung 	 476 

15 93 Maßnahmen zur Förderung kleiner und mittlerer Unterneh- 
men 	  359 

16 40 Anpassungs- und Überbrückungshilfen Landwirtschaft im Bei- 
trittsgebiet 	  300 

17 52 Revierausgleich und Erschwerniszuschlag für niederflüchtige 
Kohle 	  285 

18 55 Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus . 	 276 

19 2 Landabgaberente 	 254 

20 56 Soziale Hilfsmaßnahmen für Arbeitnehmer der Kohle- und Stahl- 
industrie sowie des Eisenerzbergbaus 	 207 

Insgesamt 17 027 

Nachrichtlich: in v. H. der Finanzhilfen des Bundes 1992 87,1 

1) Beträge jeweils auf Mio. DM gerundet. 
2) Schätzung. 
3) Direkte Einkommenshilfen wegen Kürzung des umsatzsteuerlichen Einkommensausgleich von 5 v. H. auf 3 v. H. ab 1989. 
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stigter Höchstbetrag gewährt, um die Eigentumsbil-
dung zu fördern. 

c) Steuervergünstigungen des Bundes 

18. Das Volumen der Steuervergünstigungen des 
Bundes insgesamt hat sich in den letzten Jahren kaum 
verändert; es bleibt jeweils in der Größenordnung von 
etwa 16 Mrd. DM. Hinter dieser konstanten Global-
entwicklung verbirgt sich jedoch eine erhebliche Um-
schichtung im einzelnen. Bereits im Rahmen der Steu-
erreform 1990 ist ein großer Schritt beim Abbau von 
Steuervergünstigungen gelungen (vgl. dazu Tz. 64 
und Übersicht 16 des 12. Subventionsberichts). Jetzt 
kommen zusätzliche Steuervergünstigungen für die 
neuen Bundesländer hinzu, die vor allem den notwen-
digen Rahmen für die erforderlichen p rivaten Investi-
tionen schaffen sollen. Diesen neuen Steuervergünsti-
gungen steht der Abbau der steuerlichen Ber lin- und 
Zonenrandförderung gegenüber, die im Zuge der Ein-
heit entfallen kann. Im Gesamtvolumen der Steuer-
vergünstigungen für 1992 sind die zusätzlichen Kür-
zungsbeschlüsse der Bundesregierung noch nicht be-
rücksichtigt (vgl. Tz. 15). 

19. Im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten erhöht sich das Volumen im Zeitraum 1989 bis 
1991 leicht; für 1992 ergibt sich dagegen ein Rück-
gang der Steuervergünstigungen um 1 Mrd. DM auf 
0,5 Mrd. DM (vgl. Übersicht 7). Dabei sind eventuelle 
Ersatzmaßnahmen für den zum 31. Dezember 1991 
vorgesehenen Fortfall des Umsatzsteuer-Kürzungsan-
spruchs bei landwirtschaftlichen Umsätzen nicht be-
rücksichtigt. Dieser im Zusammenhang mit dem Ab-
bau des deutschen Währungsausgleichs 1984 einge-
führte Kürzungsanspruch war 1989 von 5 v. H. auf 
3 v. H. zurückgeführt und durch bef ristete Einkom-
menshilfen aus dem Haushalt für die Landwirtschaft 
ausgeglichen worden (vgl. Anlage 1 Nr. 6). 

Im Bereich der Steuervergünstigungen für die ge-
werbliche Wirtschaft fallen vor allem die regionalen 
Strukturmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
deutschen Teilung und der mit der Steuerreform 1990 
eingeleitete Subventionsabbau ins Gewicht. So be-
ginnt die stufenweise Reduzierung der steuerlichen 
Berlin- und Zonenrandförderung 1991, die allein beim 
Bund 1991 zu Steuermehreinnahmen von 0,5 Mrd. 
DM und 1992 von 2,3 Mrd. DM führt. Die Berlinförde-
rung ist zwar 1992 vom Volumen noch die größte Steu-
ervergünstigung (vgl. Übersicht 9); sie wird in den 
nächsten Jahren jedoch rasch abgebaut (vgl. Über-
sicht 17 zum Abbau der Ber lin- und Zonenrandförde-
rung). Auf der anderen Seite sind zahlreiche Maßnah-
men zur Förderung der p rivaten Investitionen in den 
neuen Bundesländern eingeführt worden (vgl. dazu 
Übersicht 5), die sich z. T. auch auf West-Berlin er-
strecken. Trotz dieser neuen Regionalhilfen, die sich 
von 1991 (1,7 Mrd. DM) auf 1992 (3,6 Mrd. DM) mehr 
als verdoppeln, liegen die Steuervergünstigungen für 
regionale Strukturmaßnahmen mit insgesamt 6,9 Mrd. 
DM nur geringfügig höher als in den beiden Vorjah-
ren. 

Die Entwicklung im Verkehrsbereich ist durch eine 
leicht zunehmende Tendenz bestimmt, was vor allem 

auf die Ausweitung bisheriger Steuervergünstigun-
gen auf die neuen Bundesländer zurückzuführen ist. 
So kann die Steuerbefreiung von Schweröl als Be-
triebsstoff für die gewerbliche Binnenschiffahrt im 
Rahmen der Mineralölsteuer nun auch im Beitrittsge-
biet genutzt werden. 

Auch im Bereich Wohnungswesen und Städtebau 
sorgt die zusätzliche Inanspruchnahme in den neuen 
Bundesländern für eine starke Erhöhung der Steuer-
vergünstigungen — wie der Sonderausgaben-Abzug 
bei der Herstellung oder Anschaffung von Wohn-
eigentum sowie die Steuerermäßigung bei Kindern. 
Außerdem wurde der § 82 a EStDV, der erhöhte Ab-
setzungen für bestimmte Energiesparmaßnahmen an 
Gebäuden vorsieht, für die neuen Bundesländer ver-
längert, während er in den alten Bundesländern zum 
31. Dezember 1991 ausläuft. Daneben ist der Sonder-
ausgabenabzug für Wohneigentum nach § 10e EStG 
in der gesamten Bundesrepublik mit dem Steuerände-
rungsgesetz 1991 um 10 v. H. von 15 000 auf maximal 
16 500 DM jährlich erhöht worden. 

Ein weiterer Subventionsabbau vollzieht sich im Be-
reich Sparförderung und Vermögensbildung, da die 
Ziele der Geldsparförderung zu einem großen Teil 
erreicht sind. Mit dem Steuerreformgesetz 1990 er-
folgte eine weitere Konzentration auf die Förderung 
von Beteiligungen am Produktivkapital. Die Förde-
rung ging somit 1990 um über eine halbe Mrd. DM 
zurück. Die Entwicklung in den folgenden Jahren 
wird auch davon abhängig sein, inwieweit Arbeitneh-
mer im Beitrittsgebiet die Förderung in Anspruch neh-
men. 

d) Gliederung nach § 12 StWG 

20. Der Vorschrift des § 12 StWG, die Finanzhilfen 
und Steuervergünstigungen des Bundes auch in Er-
haltungs-, Anpassungs- und Produktivitätshilfen zu 
unterteilen, kann nur bei den Finanzhilfen und Steu-
ervergünstigungen gefolgt werden, die unmittelbar 
an Betriebe und Wirtschaftszweige fließen. Bei den 
sonstigen Hilfen, die unmittelbar p rivaten Haushalten 
zugute kommen, ist diese Unterteilung nicht möglich. 
Wie die Übersicht 10 zeigt, beträgt der Anteil der Hil-
fen an private Haushalte im Berichtszeitraum rd. ein 
Drittel, wobei vor allem Steuervergünstigungen in 
diese Kategorie fallen. Auch ein Teil der Hilfen an 
Betriebe und Wirtschaftszweige ist nicht eindeutig 
nach Erhaltungs-, Anpassungs-, und Produktivitäts-
hilfen aufteilbar. Der größte Teil der Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen sind Anpassungshilfen, die 
insbesondere 1991 im Zuge der Deutschen Einheit 
deutlich zugenommen haben. Der Anteil der Erhal-
tungshilfen wird maßgeblich beeinflußt von der Ent-
wicklung der Kokskohlenbeihilfe und vom Sektor 
Landwirtschaft. 

2. Längerfristige Subventionsentwicklung 

21. Einen Überblick über die Entwicklung der Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen gibt die län-
gerfristige Betrachtung in vergleichbarer methodi- 
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Die 20 größten Steuervergünstigungen 	Übersicht 9 

— Rechnungsjahr 1992 — 

Lfd. Nr. der Steuermindereinnahmen 
Lfd. 
Nr. 

Anlage 2 des 
13. Subven- Kurzbezeichnung der Steuervergünstigung in Mio. DM  

tionsberichts insgesamt dar. Bund 

1 23-33, 36 Steuervergünstigungen nach dem BerlinFG 	 5 500 2 765 

darunter: 
— Umsatzsteuervergünstigungen 

(§§ 1, 1 a, 2 und 13 BerlinFG) 	 1 600 1 040 
— Gewährung von Investitionszulagen 

(§ 19 BerlinFG) 	 440 207 
— Steuerpräferenzen (§§ 21 bis 27 BerlinFG) 	 565 257 
— Zulage für Arbeitnehmer (§§ 28 und 29 BerlinFG) 	 2 350 999 

2 103, 108 Wohneigentumsförderung 	(erhöhte 	Abschreibungen 
nach § 7 b EStG; ab 1987 Sonderausgabenabzug nach 
§ 10e EStG) 	 5 025 2 136 

3 46 Investitionszulagen für Ausrüstungsinvestitionen im Bei- 
trittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) (Investi- 
tionszulagengesetz 1991) 	 4 510 2 110 

4 35 Sonderabschreibungen für bestimmte Investitionen im 
Zonenrandgebiet (§ 3 ZRFG) 	 1 700 565 

5 42 Sonderabschreibungen für bet riebliche Investitionen im 
Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) (§§ 2 
und 3 Fördergebietsgesetz) 	 1 505 550 

6 139 Ermäßigter Steuersatz für kulturelle und unterhaltende 
Leistungen (§ 12 Abs. 2 UStG) 	 1 500 975 

7 127 Freibetrag bei Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 
Abs. 4 EStG) 	 1 450 616 

8 131 Steuerbefreiung der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit (§ 3 b EStG) 	 1 300 553 

9 110 Kinderkomponente im Rahmen der Wohneigentumsför- 
derung (§ 34f EStG) 	 1 090 463 

10 38 Tariffreibetrag für Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder Er- 
werbstätigkeit im Beitrittsgebiet (§ 32 Abs. 8 EStG) 	 1 000 425 

11 61 Sonderabschreibungen für kleine und mittlere Bet riebe 
(§ 7 g EStG) 	 1 000 350 

12 128 Arbeitnehmer-Sparzulage (§ 13 5. VermBG) 	 900 383 
13 41 Steuerliche Erleichterungen von Unternehmensinvestitio- 

nen (Rücklagen) im Beitrittsgebiet (§§ 1 und 2 DDR-IG) 824 300 
14 124 Zehnjährige Grundsteuervergünstigung für neugeschaf- 

fene Wohnungen (§ 82, §§ 92 bis 94 des Zweiten Woh- 
nungsbaugesetzes) 	 710 — 

15 57 Übertragungsmöglichkeiten für stille Reserven bei der 
Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter (§ § 6 b, 6 c 
EStG) 	  700 250 

16 95 Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung im Nah- 
verkehr (§ 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG) 	 695 452 

17 59 Erhöhte Absetzungen bei Wirtschaftsgütern, die dem Um- 
weltschutz dienen (§ 7 d EStG, bef ristet bis 31. Dezember 
1990) 	  480 180 

18 111 Erhöhte Absetzungen für bestimmte Energiesparmaß- 
nahmen an Gebäuden (§ 82 a EStDV, befristet bis 31. De- 
zember 1991) 	 470 200 

19 104 Erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen an bestehen- 
den Gebäuden zur Schaffung neuer Mietwohnungen 
(§ 7 c EStG, bef ristet bis 31. Dezember 1992) 	 450 185 

20 140 Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus der Tätigkeit 
als Zahntechniker sowie für bestimmte Umsätze der 
Zahnärzte (§ 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG) 	 450 293 

1 Summe    	 31 259 13 751 
bis in v. H. der Steuervergünstigungen nach Anlage 2 
20 des 13. Subventionsberichts insgesamt 	 85,0 85,9 
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Übersicht 10 

Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes für Betriebe und Wirtschaftszweige 
sowie für private Haushalte 1 ) 

1989 1990 2 ) 1991 3 ) 1992 
Ist Ist Soll Reg.-Entw. 

Bezeichnung - 
Mio. 
DM v. H. Mio. DM  v. H. Mio. DM  v. H. Mio. DM  v. H. 

I. Finanzhilfen für Betriebe oder 
Wirtschaftszweige 

davon: 
1. Erhaltungshilfen 	 5 898 41,9 5 567 39,1 6 280 28,8 6 578 33,7 
2. Anpassungshilfen 	 3 204 22,7 3 224 22,6 8 755 40,1 5 856 30,0 
3. Produktivitäts-(Wachstums-)hilfen 1 535 10,9 1 422 10,0 1 926 8,8 1 572 8,0 
4. Sonstige Finanzhilfen 	 146 1,0 235 1,6 363 1,7 1 044 5,3 

II. Finanzhilfen für private Haushalte . 3 309 23,5 3 801 26,7 4 517 20,7 4 496 23,0 

III. (Summe I. und II.) 	 14 091 100,0 14 249 100,0 21 841 100,0 19 546 100,0 

IV. Steuervergünstigungen für Betriebe 
oder Wirtschaftszweige 

davon: 
1. Erhaltungshilfen 	 2 219 14,1 2 117 /3,3 2 492 15,0 1 627 10,2 
2. Anpassungshilfen 	 6 234 39,5 6 846 43,1 6 607 39,7 6 961 43,5 
3. Produktivitäts-(Wachstums-)hilfen 387 2,3 396 2,5 205 1,2 50 0,3 
4. Sonstige Steuervergünstigungen . 628 4,0 566 3,6 553 3,3 372 2,3 

V. Steuervergünstigungen für private 
Haushalte 	 6 317 40,0 5 963 37,5 6 766 40,7 7 000 43,7 

VI. (Summe IV. und V.) 	 15 785 100,0 15 888 100,0 16 623 100,0 16 010 100,0 

VII. Finanzhilfen und Steuervergünsti- 
gungen des Bundes für Betriebe oder 
Wirtschaftszweige (Summe I. und 
IV.) 

davon: 
1. Erhaltungshilfen 	 8 117 27,2 7 684 25,4 8 772 22,8 8 205 23,1 
2. Anpassungshilfen 	 9 438 31,6 10 070 33,4 15 362 39,9 12 817 36,0 
3. Produktivitäts-(Wachstums-)hilfen 1 922 6,4 1 818 6,0 2 131 5,5 1 622 4,6 
4. Sonstige Finanzhilfen und Steuer- 

vergünstigungen 	 773 2,7 916 2,7 916 2,4 1 417 4,0 
VIII. Finanzhilfen 	und 	Steuervergünsti- 

gungen des Bundes für p rivate Haus- 
halte (Summe II. und V.) 	 9 626 32,2 9 764 32,4 11 283 29,3 11 496 32,3 

IX. (Summe VII. und VIII.) 	 29 876 100,0 30 137 100,0 38 464 100,0 35 556 100,0 

1) Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
2) Finanzhilfen: Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Bundesländer (ohne 

Abschnitt B des 3. Nachtrags). 
3) Ab 1991 Bundesgebiet einschließlich der neuen Bundesländer. 
4) Bis 1990: Einschließlich Transitpauschale nach Artikel 18 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

DDR über den Transitverkehr mit Berlin (West). 
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scher Abgrenzung. Die Zahlen für den Bund stellt die 
Übersicht 11 bis zum Jahre 1990 dar, insofern ergeben 
sich praktisch keine Abgrenzungsprobleme durch die 
Deutsche Einheit. Neben den absoluten Zahlen bzw. 
deren Anteilswerten sind zusätzlich als Beurteilungs-
maßstäbe einige Vergleichszahlen (Subventionsquo-
ten) gebildet worden, die besser als absolute Zahlen 
geeignet sind, Auskunft über wirtschaft liche Größen-
ordnungen zu geben (vgl. Übersicht 12). Dabei wird 
einmal die Gesamtsumme der Bundessubventionen 
als Anteil am Bruttosozialprodukt dargestellt; einen 
Anhaltspunkt für die Entwicklung der Haushalts-
struktur gibt die Relation Finanzhilfen als Anteil am 
Ausgabenvolumen des Bundes wieder. Außerdem 
zeigt das Verhältnis von Steuervergünstigungen 
(Bundesanteil zum Steueraufkommen des Bundes ins-
gesamt) das Gewicht steuerlicher Subventionstatbe-
stände. 

Der Anteil der Finanzhilfen an den Ausgaben des 
Bundes hat sich in den achtziger Jahren insgesamt 
leicht vermindert. Danach sorgen die zusätzlichen Fi-
nanzhilfen für die neuen Bundesländer im Jahre 1991 
vorübergehend für einen Anstieg, wobei jedoch das 
erreichte Niveau noch unter dem am Anfang der acht-
ziger Jahre bleibt. Im Jahre 1992 setzt sich die tenden-
zielle Abnahme des Anteils der Finanzhilfen an den 
Ausgaben des Bundes jedoch wieder fort; die Quote 
sinkt von 5,3 auf 4,6 v. H. Nach zwischenzeitlichen 
Schwankungen nahm der Anteil der Steuervergünsti-
gungen an den Steuereinnahmen des Bundes seit 
1988 deutlich ab; diese Quote sinkt 1992 auf 4,7 v. H. 
und ist damit auf dem niedrigsten Stand seit 1966. 
Trotz neuer Maßnahmen für das Beitrittsgebiet macht 
sich hierbei vor allem der Abbau von Steuervergünsti-
gungen im Rahmen der Steuerreform 1990 und die 
Reduzierung teilungsbedingter Lasten deutlich be-
merkbar. Insgesamt hatte der Anteil der Finanzhilfen 
und Steuervergünstigungen gemessen am Bruttoso-
zialprodukt von 1980 bis 1990 um knapp ein Drittel 
abgenommen. Der Wert des Jahres 1990 in Höhe von 
1,2 v. H. wird — nach zwischenzeitlichem Anstieg im 
Jahre 1991 — im Jahre 1992 wieder erreicht. Somit hat 
sich trotz der erheblichen Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der deutschen Einheit die Bedeutung 
der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des 
Bundes im gesamtwirtschaftlichen Maßstab nicht er-
höht, ihr Anteil liegt erheblich niedriger als in den 
achtziger Jahren. 

22. Innerhalb der einzelnen Bereiche ist aber im 
langfristigen Vergleich eine Gewichtsverschiebung 
zu verzeichnen. So hat der Anteil des Bereiches Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten 1990 im Ver-
gleich zum Jahre 1980 deutlich zugenommen (siehe 
Übersicht 11). Darin spiegeln sich die nationalen Maß-
nahmen bei den Agrarsubventionen wider, die auf-
grund der EG-Agrarbeschlüsse vom März 1984 ge-
troffen wurden. Noch stärker in den Vordergrund ist 
der Bereich der gewerblichen Wi rtschaft getreten. 
Hier wirken sich vor allem die in den vergangenen 
Jahren verstärkten regionalen Strukturmaßnahmen 
aus, aber auch die Hilfen für die zivile Luftfahrt wur-
den überproportional aufgestockt. Dagegen ist der 
Anteil der Subventionen für Sparen und Vermögens-
bildung deutlich zurückgegangen, weil die Förderung 

des Geldsparens in mehreren Schritten abgebaut und 
die Wohnungsbauprämie verringert wurde. Dabei 
haben sich auch die Einkommensgrenzen ausge-
wirkt, durch die sich bei steigendem Durchschnitts-
einkommen die Zahl der Anspruchsberechtigten ver-
ringert. 

23. Die Subventionen des Bundes je Erwerbstätigen 
für alle Wirtschaftsbereiche insgesamt liegen relativ 
niedrig und sind bis 1989 nur moderat gestiegen (vgl. 
Übersicht 13). Auch diese Statistik zeigt, daß sich die 
Subventionen auf nur wenige Bereiche konzentrieren. 
Das größte Volumen wird im Bergbau erreicht, der 
1989 fast 20 000 DM pro Arbeitnehmer allein an Bun-
dessubventionen erhielt. Innerhalb dreier Jahre ha-
ben sich die Aufwendungen dabei mehr als verdop-
pelt. Ebenfalls sehr stark angestiegen ist der Subven-
tionsgrad vor allem in der Luft- und Raumfahrt, bei der 
sich die Hilfen pro Arbeitnehmer von 1987 bis 1989 
mehr als verdreifachten. Je landwirtschaftlichem Er-
werbstätigen wurde 1989 — ohne Berücksichtigung 
der Marktordnungsausgaben der EG — gut 5 000 DM 
aufgewendet. 

24. Die Finanzhilfen und Steuervergünstigungen al-
ler Gebietskörperschaften sowie der Europäischen 
Gemeinschaften sind in Übersicht 14 nachrichtlich 
aufgeführt. Die Abgrenzung erfolgt im Prinzip nach 
den gleichen Grundsätzen wie bei den Finanzhilfen 
des Bundes. Die Daten für die Länder werden von der 
zentralen Datenstelle der Länderfinanzminister (ZDL) 
zur Verfügung gestellt. Die Schätzung der kommuna-
len Finanzhilfen basiert auf dem kürzlich vom Rhei-
nisch-Westfälischen Ins titut für Wirtschaftsforschung 
(RWI) vorgelegten Gutachten, das der Bundesminister 
der Finanzen in Auftrag gegeben hatte. Im Exkurs am 
Schluß des Berichts werden Ergebnisse dieses Gut-
achtens im einzelnen dargestellt, soweit sie die kom-
munalen Finanzhilfen direkt betreffen. 

Das von den Ländern mitgeteilte aggregierte Ergeb-
nis ist in Anlage 5 wiedergegeben. Es enthält aller-
dings nur Zahlen für die alten Bundesländer, da die 
neuen Bundesländer noch nicht in der Lage sind, ent-
sprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Es fehlen 
also die Finanzhilfen, die von den neuen Bundeslän-
dern gewährt werden, während die Steuervergünsti-
gungen in den Gesamtzahlen enthalten sind. Dabei 
sind zur Vermeidung von Doppelzählungen die be-
reits bei den Finanzhilfen des Bundes ausgewiesenen 
Finanzierungsanteile des Bundes herausgerechnet 
worden. Aus der globalen Zusammenfassung, wie sie 
die zentrale Datenstelle der Länderfinanzminister für 
die Subventionsberichte des Bundes zur Verfügung 
stellt, lassen sich grobe Anhaltspunkte für die Ent-
wicklung der Ländersubventionen im einzelnen ge-
winnen. Danach folgt die Entwicklung in den Berei-
chen Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie 
Wohnungswesen offensichtlich den Bestimmungs-
gründen, die auch für die Entwicklung der entspre-
chenden Finanzhilfen des Bundes maßgeblich sind. 
Gleiches gilt für die im Bereich gewerbliche Wirt-
schaft enthaltenen Finanzhilfen für den Kohlenberg-
bau. Für weiterreichende Analysen muß auf die Län-
derhaushalte und — dort, wo diese erstellt werden — 
auf die eigenen Subventionsberichte der Länder ver-
wiesen werden (vgl. hierzu Anlage 9). 
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Übersicht 11 

Entwicklung der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes 

-in Mio. DM- 1 ) 

1970 1975 
Aufgabenbereich 

absolut in v. H. absolut in v. H. 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 	 4 755 34,0 4 172 21,1 
1. Landwirtschaft allgemein 	 4 209 30,1 3 380 17,1 
2. EG-bedingte Maßnahmen 3) 	 546 3,9 792 4,0 

II. 	Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) 	 3 702 26,5 5 564 28,1 
davon: 
1. Bergbau 	 532 3,8 1 019 5,1 
2. Energie- und Rohstoffversorgung 	 19 0,1 357 1,8 
3. Technologie- und Innovationsförderung 	 150 1,1 143 0,7 
4. Hilfen für bestimmte Industriebereiche 

- Schiffbau 	 28 0,2 100 0,5 
- Luftfahrt 	 150 1,1 279 1,4 
- Stahl 	 - - - - 

5. Regionale Strukturmaßnahmen 	 2 051 14,7 2 954 14,9 
6. Gewerbliche Wirtschaft allgemein 	 772 5,5 712 3,6 

III. Verkehr 	  906 6,5 1 403 7,1 

IV. Wohnungswesen und Städtebau 4) 	 1 310 9,4 2 665 13,4 

V. Sparförderung und Vermögensbildung 4) 	 2 695 19,3 5 076 25,6 

VI. Sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 	 604 4,3 937 4,7 

Summe I.-VI 	  13 972 100,0 19 817 100,0 

Nachrichtlich: 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
EAGFL (Marktordnungsausgaben) 
1. Abteilung Garantie 	 2 850 5) 2 168 
2. Abteilung Ausrichtung 	 . . 

1) Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
2) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Bundesländer (ohne Abschnitt B des 

3. Nachtrags). 
3) Umsatzsteuerlicher Einkommensausgleich für die Landwirtschaft wegen Abbaus des Währungsausgleichs. 
4) Einschließlich Mehraufwendungen von rd. 800 Mio DM im Zuge der Entflechtung der Mischfinanzierung ab 1985. 
5) Schätzung. 

Neben den Mitteln von Bund, Ländern und Gemein-
den fließen auch aus dem Haushalt der EG Subven-
tionen in die Bundesrepublik Deutschland, überwie-
gend in den Bereich Landwirtschaft. Im wesentlichen 
handelt es sich um Marktordnungsausgaben, die von 
1990 auf 1991 um rd. 5 1/2 Mrd. DM auf knapp 15 Mrd. 
DM zugenommen haben (eine umfassende Darstel-
lung der Agrarpolitik der Gemeinschaft sowie 
nationaler Maßnahmen findet sich im Agrarbe-
richt 1991 der Bundesregierung). Die Zunahme der 
Subventionen aller Gebietskörperschaften ist also 
neben den zusätzlichen Hilfen im Zusammenhang 
mit der Deutschen Einheit auch auf die gestie-
genen Marktordnungsausgaben der EG zurückzufüh-
ren. 

3. Internationaler Vergleich 

25. Im internationalen Bereich ist die Notwendigkeit 
zu strukturellen Reformen, zu Deregu lierung, Entbü-
rokratisierung und Abbau von marktwidrigen Hemm-
nissen immer stärker in den Vordergrund der wirt-
schaftspolitischen Diskussion gerückt. Den Wirkun-
gen von nationalen Subventionen gilt dabei wachsen-
des Interesse. So wird zur Zeit in der OECD an einer 
Bestandsaufnahme der Subventionsgewährung in 
den Mitgliedstaaten gearbeitet, mit dem Ziel, hieraus 
einen internationalen Vergleichsmaßstab zu entwik-
keln. Erste Ergebnisse sollen im Frühjahr 1992 dem 
OECD-Ministerrat vorgelegt werden. 



Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 	Drucksache  12/1525  

Übersicht 11 

in der Zeit von 1970 bis 1990 

1980 1985 1988 1989 1990 2 ) 

absolut in v. H. absolut in v. H. absolut in v. H. absolut in v. H. absolut in v. H. 

3 673 14,9 4 741 17,2 5 170 17,7 5 574 18,6 5 764 19,1 
3 511 14,2 3 041 11,0 3 545 12,1 3 882 13,0 4 098 13,6 

162 0,7 1 700 6,2 1 625 5,6 1 692 5,7 1 666 5,5 

9 163 37,2 11 078 40,1 13 466 46,1 14 255 47,7 14 534 48,2 

2 587 10,5 1 604 5,8 3 176 10,9 3 744 12,5 3 323 11,0 
278 1,1 420 1,5 243 0,8 216 0,7 199 0,7 
527 2,1 919 3,3 717 2,5 557 1,9 534 1,3 

254 1,0 148 0,5 250 0,9 291 1,0 381 1,3 
372 1,5 405 1,5 754 2,6 1 164 3,9 1 134 3,8 

49 0,2 703 2,5 - - 167 0,6 - - 
4 249 17,3 5 429 19,7 6 384 21,9 6 413 21,4 7 157 23,7 

847 3,4 1 451 5,3 1943 6,7 1 703 5,4 1 806 6,0 

2 467 10,0 1 665 6,0 1 698 5,8 1 650 5,5 1 974 6,6 

3 862 15,7 5 294 19,2 4 957 17,0 4 304 14,4 4 606 15,3 

3 996 16,2 3 285 11,9 2 263 7,8 2 494 8,3 1 751 5,8 

1 451 5,9 1 572 5,7 1 628 5,6 1 599 5,4 1 508 5,0 

24 612 100,0 27 636 100,0 29 182 100,0 29 876 100,0 30 137 100,0 

6 239 8 037 10 809 9 384 9 462 
171 62 49 49 44 5 ) 

26. 1990 ist der „Zweite Bericht über staatliche Bei-
hilfen in der Europäischen Gemeinschaft" erschienen. 
Der dritte Bericht ist in Vorbereitung und soll noch 
1991 veröffentlicht werden. Das zweite Beihilfenweiß-
buch setzt die Bemühungen um mehr Transparenz 
hinsichtlich Umfang, Trend, Form und Zielsetzungen 
der Beihilfen in den Mitgliedstaaten fort. Allerdings 
bestehen in einigen Fä llen weiterhin Schwierigkeiten 
hinsichtlich der gleichen Abgrenzung und Erfassung 
der Daten für alle Länder. Die EG-Kommission will die 
Beihilfedisziplin verbessern, um den Wettbewerb im 
gemeinsamen Markt zu fördern, der im Zuge der Voll-
endung des Binnenmarktes noch an Bedeutung ge-
winnen wird. „Die Kommission muß jedoch nicht nur 
dafür sorgen, daß Beihilfen, die die Mitgliedstaaten in 

der Gemeinschaft gewähren, die Entwicklung zum 
Binnenmarkt nicht hemmen, sondern auch gewährlei-
sten, daß mit den übrigen Beihilfen anerkannte Ge-
meinschaftsziele gefördert werden. So werden Beihil-
fen zur Förderung der Randgebiete und ärmeren Re-
gionen der Gemeinschaft von der Kommission beson-
ders berücksichtigt, weil sie dem Ziel des Zusammen-
halts dienen." Das Beihilfenweißbuch basiert auf ei-
ner am Untersuchungsziel orientierten eigenen Sub-
ventionsdefinition der EG, die teilweise von der in den 
Subventionsberichten der Bundesregierung verwen-
deten Abgrenzung abweicht. Im Weißbuch sind bei-
spielsweise in erheblichem Umfang Mittel zur For-
schungsförderung (zivil und militärisch) sowie Zu-
schüsse an die Bundesbahn enthalten, die in dieser 
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Übersicht 12 

Subventionsquoten 

1) 1989: Einführung einer Finanzhilfe in Höhe von 658 Mio. DM als Ausgleich für die Kürzung des Währungsausgleichs von 5 v. H. 
auf 3 v. H. 

2) 1990: Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Bundesländer (ohne Abschnitt B 
des 3. Nachtrags). 

3) Ab 1991 Bundesgebiet einschließlich des Beitrittsgebiets. 
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Übersicht 13 

Subventionen (Bund) in ausgewählten Wirtschaftsbereichen je Erwerbstätigen 
- in DM - 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 

Landwirtschaft, Fischerei, Forsten 	 2 102 2 385 2 618 3 964 4 204 4 355 4 796 5 052 

Bergbau 	 1 716 4 060 11 248 7 324 9 380 14 271 15 880 19 784 

Stahlindustrie 1 ) 	 - - 158 2 917 212 - - - 

Schiffbau/Schiffahrt 2) 	 3 367 5 134 8 719 6 960 7 552 7 931 8 456 8 215 

Luft- und Raumfahrttechnik 	 3 659 6 488 6 889 7 105 5 967 5 603 11 781 17 118 

Nachrichtlich: 
Alle Wirtschaftsbereiche 	 526  770  912  1 043 1 047 1 045 1 070 1 085 

1) Stahlindustrie = eisenschaffende Industrie; die sozialen Hilfsmaßnahmen für Arbeitnehmer der Kohle- und Stahlindustrie sind 
insgesamt beim Bergbau berücksichtigt. 

2) Einschließlich Wasserstraßen, Häfen 

Quelle: Eigene Berechnungen, Erwerbstätige aus: VGR-Konten und Standardtabellen 1989, Hauptbericht, Fachserie 18, Reihe 1.3 
des Statistischen Bundesamtes (z. T. vorläufige Zahlen). 

Übersicht 14 

Gesamtvolumen der Subventionen von Bund, Ländern und Gemeinden, ERP, EG 1 ) 
- in Mrd. DM - 

1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 2) 1991 3 ) 

I. Bund 

Finanzhilfen 	 7,8 10,1 12,5 11,9 4) 12,3 14,1 14,2 21,8 

Steuervergünstigungen 	 6,2 9,7 12,1 15,7 16,9 15,8 15,9 16,6 

II. Länder, Gemeinden 

Finanzhilfen 5 ) 	 6,8 8,3 13,1 13,1 12,1 14,6 16,2 17,2 

Steuervergünstigungen 	 6,6 11,7 14,2 18,4 20,5 19,1 18,7 20,4 

III. ERP-Finanzhilfen 	 1,1 1,3 2,7 2,9 3,5 3,6 5,6 8,0 

IV. Marktordnungsausgaben der EG 2,9 2,2 6,2 8,0 10,8 9,4 9,5 14,9 6 ) 

Subventionen insgesamt 

(Summe I.-IV.) 	 31,4 43,3 60,8 70,0 76,1 76,6 80,1 98,9 

1) 1970-1990 altes Bundesgebiet; ab 1991 Bundesgebiet einschließlich der neuen Bundesländer. 
2) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Bundesländer (ohne Abschnitt B des 

3. Nachtrags). 
3) Finanzhilfen = Haushaltssoll. 
4) Einschließlich Mehraufwendungen von rd. 800 Mio. DM im Zuge der Entflechtung der Mischfinanzierung ab 1985. 
5) Daten der Länder (Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister); Daten der Gemeinden (Schätzung: 1 Mrd. DM bis 1988; ab 

1989 2,1 Mrd. DM p.a.); 1991: Daten alte Bundesländer, für neue Bundesländer liegen noch keine Ergebnisse vor. 
6) Haushaltsansatz für 1991, Anlage E, Einzelplan 10 einschließlich Ausgaben für die neuen Bundesländer. 
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breiten Abgrenzung in den Subventionsberichten 
nicht erfaßt sind. Dagegen werden von der EG Lei-
stungen für die Vermögensbildung und das Woh-
nungswesen als soziale Leistungen nicht einbezogen. 
Eine Quantifizierung der Unterschiede zwischen 
Weißbuch und Subventionsberichten wird - neben 
den unterschiedlichen Subventionsabgrenzungen - 
noch zusätzlich dadurch erschwert, daß die EG Jah-
resdurchschnitte darstellt. So wird im zweiten Weiß-
buch in der Regel der Durchschnitt der Jahre 1986 bis 
1988 verwendet. 

Im einzelnen zeigt das zweite Weißbuch, daß gemes-
sen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) Luxemburg mit 
4,1 v. H. relativ gesehen die höchsten Beihilfen ge-
währte, gefolgt von Belgien mit 3,2 v. H. Die Bundes-
republik Deutschland bewegte sich im Mittelfeld 
und lag mit 2,5 v. H. leicht über dem EG-Durch-
schnitt, der jedoch aufgrund der nicht vollständigen 
Erfassung in einigen Ländern eher zu niedrig aus-
gewiesen sein dürfte (Übersicht 15). Bei der Bundes

-

republik waren zwei besondere Lasten zu berücksich-
tigen: Zum einen handelte es sich um die Beihilfen für 
die Kohle, die fast ein Drittel der gesamten Beihilfen 
der Bundesrepublik ausmachen. Hierin ist auch der 
Kohlepfennig enthalten, der nicht über den Bun-
deshaushalt abgewickelt wird. Außerdem fielen im 
betrachteten Zeitraum - wegen der damals noch be-
stehenden Teilung Deutschlands - im besonderen 
Ausmaß die regionalen Beihilfen vor allem für die 
Berlin- und Zonenrandförderung ins Gewicht. Auf 
regionale Beihilfen entfallen in der Bundesrepublik 
allein 60 v. H. der Subventionen an die Industrie, 
während im Gemeinschaftsdurchschnitt nur 39 v. H. 
für diese Zwecke aufgewendet wurden. Trotz die-
ser vorwiegend teilungsbedingten Lasten war der 
Subventionsgrad im verarbeitenden Gewerbe der 
Bundesrepublik wesentlich niedriger als im Gemein-
schaftsdurchschnitt. Während in Deutschland diese 
Beihilfen 2,7 v. H. der Bruttowertschöpfung betru-
gen, waren es in der EG insgesamt 4 v. H. (siehe Über-
sicht 15). 

Übersicht 15 

Nationale Beihilfen in der EG 
(Durchschnitt der Jahre 1986 bis 1988) 

B DK D GR E F IRL I LUX NL P UK EG 

Insgesamt 
- in v.H. des BIP .. 3,2 1,0 2,5 3,1 2,3 2,0 2,7 3,1 4,1 1,3 2,3 1 2,3 

- je Beschäftigten 
in ECU 	 1 050 334 938 362 523 746 662 998 1 283 454 175 249 717 

Aufteilung nach 
Wirtschaftszweigen 
in v. H. der Brutto- 
wertschöpfung 

verarbeitendes 
Gewerbe 	 4,4 2,0 2,7 15,5 5,3 3,7 6,1 6,7 2,3 3,3 8,3 2,7 4,0 

Landwirtschaft 	 6,2 4,9 13,5 1 ) 2,0 - 2) 7,6 6,6 -2) -2) -2) 6,4 8,6 . 

1) Einschließlich der deutschen Agrarbeihilfe in Form von Mehrwertsteuervorteilen. 
2) Für diese Staaten liegen keine vergleichbaren Zahlen vor. 

Quelle: Zweiter Bericht über staatliche Beihilfen in der EG 
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IV. Zielsetzungen und Wirkungen von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 
in den wichtigsten Aufgabenbereichen 

27. Die wichtigsten Zielsetzungen, die mit Finanz-
hilfen und Steuervergünstigungen in den einzelnen 
Aufgabenbereichen verfolgt werden, und — soweit 
möglich — die Wirkungen von finanziellen Hilfen 
werden im folgenden näher beschrieben. Weitere Er-
läuterungen finden sich bei den Einzelmaßnahmen 
der Anlage 1 bzw. Anlage 2 jeweils im Anschluß an 
die Darstellung der finanziellen Auswirkungen. 

1. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(vgl. lfd. Nr. 1 bis 46 der Anlage 1 und lfd. Nr. 1 bis 19 der 
Anlage 2) 

28. Ziel der Agrarpolitik der Bundesregierung ist es, 
eine leistungsfähige, international wettbewerbsfä-
hige Landwirtschaft zu verwirklichen. Im Mittelpunkt 
steht dabei eine vielfältig strukturierte, an bäuerli-
chen Grundsätzen orientierte Landwirtschaft, die am 
ehesten den ökonomischen und ökologischen Heraus-
forderungen gerecht wird. Neben der weiterhin wich-
tigen Aufgabe, die Bevölkerung mit hochwertigen 
und preisgünstigen Nahrungsmitteln zu versorgen, 
soll sie zur Aufrechterhaltung der zahlreichen Funk-
tionen eines intakten ländlichen Raumes als Wohn-
und Wirtschaftsstandort, als Grundlage der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion, als Freizeit- und Er-
holungsraum sowie Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere beitragen. 

Die Anpassungserfordernisse in der Landwirtschaft 
bleiben angesichts der Bestrebungen, auf überschüs-
sigen Agrarmärkten durch mengenbegrenzende 
Maßnahmen und preispolitische Schritte einem 
Marktgleichgewicht nahezukommen, bestehen. Für 
die landwirtschaftlichen Familien erlangt die Diversi-
fizierung der Erwerbs- und Einkommensquellen an 
Bedeutung. In dem Rahmenplan der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" (GAK) wurde daher im Einzelbe-
trieblichen Investitionsförderungsprogramm der Be-
günstigtenkreis zugunsten von Landwirten erweitert, 
die u. a. touristische und handwerkliche Tätigkeiten 
in ihrem Betrieb ausüben. Darüber hinaus sind nun-
mehr Investitionen in den gewerblichen Nebenbetrie-
ben „Direktvermarktung" und „Freizeit und Erho-
lung" unter bestimmten Bedingungen förderungsfä-
hig. Die Umstellungshilfe an jüngere Landwirte bei 
der Umschulung entlastet den Markt und sorgt für 
zusätzliches Einkommen. Sie fördert vor allem die 
Kombination aus landwirtschaftlicher und außerland-
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit. 

Aus der Integration des planwirtschaftlich organisier-
ten, auf Autarkie und industrielle Produktion ausge-
richteten Agrarsektors der ehemaligen DDR in das 
System der Gemeinsamen Agrarpolitik ergibt sich für 
die Agrarbetriebe der neuen Bundesländer ein beson

-

deres Erfordernis der Umorganisation und Umstruktu-
rierung. Um die rasche und harmonische Wiederher-
stellung einer ausgewogenen Agrarstruktur mit lang-
fristig wettbewerbsfähigen Betrieben und die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes in den neuen Bun-
desländern zu erreichen und agrarpolitisch uner- 
wünschte Entwicklungen zu vermeiden, leitete die 
Bundesregierung verschiedene Anpassungs- und 
Übergangsmaßnahmen ein. 

Mit der Übernahme des EG-Marktordnungssystems 
und der Angleichung der zuvor staatlich überhöht 
festgesetzten Agrarpreise an das Niveau im bisheri-
gen Bundesgebiet geriet die Mehrzahl der Bet riebe in 
den neuen Bundesländern trotz gesunkener Vorlei-
stungspreise in Zahlungsschwierigkeiten. Da betrieb-
liche Anpassungen nicht sofort und in ausreichendem 
Maße möglich waren, erhielten die Bet riebe Hilfen zur 
Überbrückung des Preisbruchs und zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit. 

In den ersten gesamtdeutschen Rahmenplan der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes" (GAK) wurden spezifi-
sche, für eine Übergangszeit bef ristete Förderungs-
grundsätze aufgenommen, und zwar für die 

— Förderung der Wiedereinrichtung und Moderni-
sierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupt-
erwerb; 

— Gewährung von Starthilfen zur Umstrukturierung 
von landwirtschaftlichen Bet rieben in Form juristi-
scher Personen; 

— Förderung von Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung und Energieträgerumstellung; 

— Förderung im Bereich der Marktstrukturverbesse-
rung. 

Darüber hinaus sind in anderen Förderungsgrundsät-
zen Sonderbestimmungen für das Beitrittsgebiet ent-
halten — beispielsweise bei der Flurbereinigung und 
der Umstellungshilfe. 

2. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) 

a) Steinkohlenbergbau 
(vgl. lfd. Nr. 47 bis 56 der Anlage 1 und lfd. Nr. 20 bis 22 der 
Anlage 2) 

29. Ziel der Kohlepolitik der Bundesregierung ist die 
optimale Nutzung der heimischen Kohlelagerstätten 
als Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung. Da-
bei ist auch die Bedeutung des deutschen Steinkoh-
lenbergbaus für die Wirtschaftskraft und den Arbeits-
markt der jeweiligen Region zu berücksichtigen. Der 
Versorgungsbeitrag der deutschen Steinkohle muß 
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aber künftig niedriger liegen als bisher. Die gebotene 
Anpassung wird dabei strukturpolitisch begleitet und 
sozial flankiert. Die in der Kohlerunde 1987 verein-
barte Anpassung der Förderkapazität um 15 Mio. t bis 
1995 an die veränderten Marktverhältnisse ist noch 
nicht abgeschlossen. Der Kapazitätsabbau wird mit 
sozial- und regionalpolitischen Maßnahmen und An-
passungshilfen begleitet. 

Angesichts der hohen Förderkosten des deutschen 
Steinkohlenbergbaus, die vor allem aufgrund der 
schwierigen Abbaubedingungen (große Teufe) deut-
lich über dem Weltmarktpreis für Kohle liegen, sind 
insbesondere zur Absatzsicherung erhebliche Sub-
ventionen erforderlich. Die Kohlehilfen insgesamt 
(Haushalte des Bundes und der Länder einschließlich 
Verstromungshilfen und Steuererleichterungen) be-
liefen sich 1990 auf rd. 10,6 Mrd. DM. Die Bergbau-
länder Nordrhein-Westfalen und Saarland beteiligen 
sich an den Haushaltsleistungen mit wenigen Aus-
nahmen mit einem Drittel. 

Die besonderen Ziele der einzelnen Hilfen lassen sich 
im wesentlichen in drei Gruppen zusammenfassen: 

— Absatzsicherung (Verstromungshilfen, Kokskoh-
lenbeihilfe) ; 

— Altlastenhilfen und Hilfen zur Anpassung der Ka-
pazität (Übernahme von Erblasten, unternehmens-
spezifische Stützungsmaßnahmen); 

— soziale Flankierung (insbesondere Anpassungs-
geld). 

Außerdem erhalten die unter Tage tätigen Bergleute 
aus dem Lohnsteueraufkommen eine sog. Berg-
mannsprämie, die insoweit ebenfalls zu einer Kosten-
entlastung der Unternehmen beiträgt. 

b) Energie- und Rohstoffversorgung 
(vgl. Ifd. Nr. 57 bis 63 der Anlage 1) 

30. Die Programme zur Energie- und Rohstoffversor-
gung in den alten Bundesländern sind entweder be-
reits vor 1989 abgebaut worden bzw. werden während 
des Berichtszeitraums beendet: Das DEMINEX-Pro-
gramm zur Sicherung und Verbesserung der Erdöl-
versorgung sowie das Explorationsförderprogramm 
„Maßnahmen zur Sicherung der deutschen Versor-
gung mit mineralischen Rohstoffen" wurde 1990 end-
gültig beendet, die Förderung der Kohleveredlung 
endet 1991 und das Kohleheizkraftwerks- und Fern-
wärmeausbauprogramm wurde bereits 1987 einge-
stellt. Weitere Einzelheiten zu diesen Programmen 
sind der Anlage 1 sowie den vorangegangenen Sub-
ventionsberichten zu entnehmen. 

Für die neuen Bundesländer ist ein neues Förderpro-
gramm zur Sanierung von Fernwärmeanlagen mit 
dem Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost beschlos-
sen worden. Damit sollen die Sanierungsanstrengun-
gen zur Beseitigung des schlechten Zustands der An-
lagen unterstützt werden, um einen Beitrag zur ra tio-
nellen Energienutzung und zum Umweltschutz zu lei- 
sten. Ein hoher unmittelbarer Einspareffekt soll da-
durch erreicht werden, daß das Förderprogramm auf 
die Umstellung zur Kraft-Wärme-Koppelung sowie 

den Einbau und die Modernisierung der Hausüberga-
bestationen konzentriert wird. Das Programm ist vor-
erst nur für das Jahr 1992 vorgesehen und hat ein 
Volumen von 150 Mio. DM (vgl. Anlage 1 Nr. 60). 

c) Technologie- und Innovationsförderung 
(vgl. lfd. Nr. 64 bis 79 der Anlage 1 sowie Nrn. 67, 72 und 90 
der Anlage 2) 

31. Im Berichtszeitraum sind in diesem Bereich zwei 
wesentliche Steuervergünstigungen beendet worden: 
§ 82 d EStDV war bis Ende 1989 bef ristet. Er sah die 
Bewertungsfreiheit bzw. Sonderabschreibungen für 
Wirtschaftsgüter vor, die der Forschung und Entwick-
lung dienten. Außerdem wurde § 4 Investitionszula-
gengesetz mit der Steuerreform 1990 aufgehoben, der 
Zulagen von 20 v. H. für be triebliche Forschungs- und 
Entwicklungsinvestitionen bis 500 000 DM jährlich 
und 7,5 v. H. für darüber hinausgehende Investitions-
aufwendungen vorsah. 1992 entstehen deshalb für 
beide Maßnahmen keine Steuermindereinnahmen 
mehr, während das Volumen für den Bund 1990 noch 
rd. 300 Mio. DM betrug. 

Im Forschungsbereich ist nur ein kleiner Teil der Pro-
gramme als Finanzhilfe im Sinne des § 12 StWG zu 
werten (vgl. Tz. 6). Ein Großteil dieser — zumeist vom 
Volumen relativ geringen — Maßnahmen in den alten 
Bundesländern ist bereits in früheren Subventionsbe-
richten ausführlich dargestellt worden, außerdem 
finden sich weitere Informationen hierzu in den Anla-
gen 1 und 7 sowie dem Forschungsbericht. Deshalb 
werden an  dieser Stelle nur aktuell interessante Maß-
nahmen — vor allem im Beitrittsgebiet kurz darge-
stellt. 

Forschungspersonal-Zuwachsförderung und Zuschüsse zur 
Stützung des Forschungs- und Entwicklungspotentials in kleinen 
und mittleren Unternehmen im Beitrittsgebiet 

32. Die Forschungspersonal-Zuwachsförderung soll 
die Unternehmen verstärkt dazu anregen, das mit For-
schung und Entwicklung befaßte Personal durch zu-
sätzliche Neueinstellungen zu erweitern. In den alten 
Bundesländern wurden Neueinstellungen gefördert, 
die im wesentlichen bis Ende 1987 erfolgten, wobei 
die Maßnahme noch bis Ende 1991 abgewickelt wird. 
Nach Artikel 38 Abs. 6 des Einigungsvertrages sollen 
einzelne Förderungsmaßnahmen für Forschung und 
Entwicklung, die im Bereich der alten Bundesländer 
abgeschlossen sind, für das Beitrittsgebiet wieder auf-
genommen werden. So wurde die Forschungsperso-
nal-Zuwachsförderung für die neuen Bundesländer 
unter geringfügig geänderten Förderbedingungen 
mit einer Laufzeit von zunächst bis 1992/93 wieder 
neu aufgelegt. Die Förderung erfolgt über bef ristete 
Gehaltszuschüsse bei neueingestelltem Personal und 
soll die Forschungs- und Entwicklungskapazität — 
insbesondere bei personalintensiven, forschenden 
kleineren und mittleren Unternehmen — erhöhen. 

Ebenfalls zu den Förderungsmaßnahmen nach Arti-
kel 38 Abs. 6 des Einigungsvertrages zählt das 1987 
ausgelaufene Personalkostenzuschußprogramm (PKZ), 
das seinerzeit von einer großen Zahl von Unternehmen 
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in nahezu allen Branchen in Anspruch genommen wor-
den ist und das insgesamt einen hohen Wirkungsgrad 
erreicht hat. Das Programm hat beträcht liche Anstöße 
zum Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapa-
zitäten gegeben und den Unternehmen die Bedeutung 
des Innovationsgeschehens auf breiter Basis bewußt 
gemacht. In Anlehnung an das PKZ sollen daher klei-
nen und mittleren Unternehmen im Beitrittsgebiet Zu-
schüsse gewährt werden zu den Aufwendungen für 
Personal, das in der Forschung und Entwicklung tätig 
ist. Die Unternehmen erhalten dadurch einen Anreiz, 
eigene FuE-Aktivitäten aufzunehmen bzw. bereits vor-
handene zu verstärken. 

Förderung des Technologietransfers zugunsten kleiner und 
mittlerer Unternehmen 

33. Der Mittelansatz für Fördervorhaben zur Verbes-
serung des Technologietransfers wurde von 7 Mio. 
DM 1990 auf 30 Mio. DM 1991 bzw. 35 Mio. DM 1992 
erhöht, um vor allem Spielraum für Transfervorhaben 
in den neuen Bundesländern zu schaffen. Solche 
Transferhilfen sind dort  gegenwärtig dringend erfor-
derlich, damit sich das technische Niveau von Produk-
ten und Verfahren möglichst schnell dem westlicher 
Standards angleichen kann. Nutznießer dieser Aktivi-
täten werden daher die sich gerade bildenden kleinen 
und mittleren Unternehmen sein, die ihre Produkt-
und Verfahrenslinien jetzt auf wettbewerbliche Ver-
hältnisse ausrichten müssen. Die zusätzlich verfügba-
ren Mittel sollen schwerpunktmäßig zur Verbesse-
rung der Technologietransfer-Infrastruktur verwen-
det werden. Insbesondere ist der Ausbau des techno-
logischen Beratungs- und Betreuungspotentials ge-
plant. 

Innovationsförderung in kleinen und mittleren Unternehmen im 
Beitrittsgebiet 

34. Da die neuen Bundesländer vorerst weder finan-
ziell noch organisatorisch und technisch in der Lage 
sind, FuE-Förderprogramme selbst durchzuführen, 
beabsichtigt die Bundesregierung, für eine Über-
gangszeit von fünf Jahren die Entwicklung neuer Pro-
dukte und Verfahren (Innovationen) in kleinen und 
mittleren Unternehmen des Beitrittsgebietes zu för-
dern. In Anlehnung an das früher schon bestehende 
Erstinnovationsprogramm sollen kleinen und mittle-
ren Unternehmen des Beitrittsgebietes projektbezo-
gene Risikobeteiligungen in Form von Zuschüssen 
gewährt werden. Voraussetzung für die Gewährung 
der Hilfe ist, daß neue Erkenntnisse in ein verkaufsfä-
higes Produkt oder in ein anwendungsfähiges Verfah-
ren umgesetzt werden. Das Vorhaben muß einen wirt-
schaftlichen Nutzen erwarten lassen und mit hohem 
technologischem und finanziellem Risiko behaftet 
sein. Der Mittelvergabe soll eine obligatorische Inno-
vationsberatung vorgeschaltet sein. 

Mikrosystemtechnik 

35. Ansatzpunkt der indirekt-spezifischen Förde-
rung der Mikrosystemtechnik ist die Entwicklung von 
miniaturisierten und intelligenten Systemen, die de

-

zentral eingesetzt werden können. Da kleinere und 
mittlere Unternehmen hier an die Grenze der Lei-
stungsfähigkeit stoßen, stehen sie im Mittelpunkt der 
Förderung des 1990 aufgelegten Programms. Die 
Maßnahme ist bis 1993 bef ristet. 

Indirekt-spezifische Maßnahmen im Programm Fertigungstechnik 

36. Das Programm Fertigungstechnik 1988 bis 1992 
hat das Ziel, die überwiegend kleinen und mittleren 
Unternehmen der fertigungstechnischen Indust rie 
beim Aufgreifen von besonders wichtigen Innovatio-
nen zu unterstützen und damit ihre Leistungsfähigkeit 
zu steigern. Ein Schwerpunkt dieses Programms ist 
die Förderung der informationstechnischen Verknüp-
lung aller mit der Fertigung zusammenhängenden 
Betriebsbereiche eines Unternehmens (Computer 
Integrated Manufactu ring — CIM). Das Antrags- und 
Abwicklungsverfahren wurde stark vereinfacht, um 
vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen 
den Zugang zur Förderung zu erleichtern. Die Zu-
schüsse sind auf 40 v. H. der zuwendungsfähigen Ko-
sten begrenzt, die maximale Zuwendung pro Unter-
nehmen beträgt 300 000 DM. 

Indirekt-spezifische Fördermaßnahmen auf dem Gebiet 
Biotechnologie 

37. Die am 1. Juli 1991 für einen Zeitraum von fünf 
Jahren gestartete indirekt-spezifische Maßnahme im 
Rahmen des Programmes Biotechnologie 2000 hat das 
Ziel, kleine und mittlere Unternehmen bei der Gewin-
nung von Erkenntnissen als Grundlage für neue Pro-
dukte und Verfahren in der Biotechnologie zu unter-
stützen und einen Anstoß für eine beschleunigte Wei-
terentwicklung dieser Schlüsseltechnologie zu geben. 
Gefördert werden FuE-Vorhaben u. a. auf den Ge-
bieten Umweltbiotechnologie, Pflanzenschutz, Tier-
zucht, enzymatische, zellkultur- und molekularbiolo-
gische Methoden sowie Geräte- und Apparatebau für 
die Biotechnologie. 

Das Antrags- und Abwicklungsverfahren ist verein-
facht. Die Zuschüsse sind auf 40 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Kosten begrenzt, der Förderkostenzu-
schuß beträgt bis zu 600 TDM pro Unternehmen. Bei 
gemeinsamen FuE-Vorhaben, bei denen mindestens 
zwei Unternehmen und mindestens ein ausgewiese-
nes Forschungsinstitut miteinander kooperieren, er-
höht sich der Förderungshöchstzuschuß auf bis zu 
1 Mio. DM pro Unternehmen und bis zu 4 Mio. DM pro 
gemeinsamem FuE-Vorhaben. 

Auftragsforschung und Entwicklung (AFO) und Auftragsforschung 
und -entwicklung West-Ost (AWO) 

38. Die am 1. September 1990 noch vom Ministe rium 
für Forschung und Technologie der ehemaligen DDR 
begonnene und vom BMFT übernommene Förder

-

maßnahme (AFO) zielt auf die Stärkung der Innova-
tionskraft von kleinen und mittleren produzierenden 
Unternehmen in den neuen Bundesländern durch 
Inanspruchnahme von Leistungen externer FuE-Ein- 



Drucksache 12/1525 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

richtungen der Wirtschaft und Wissenschaft. Damit 
sollen diese Unternehmen in die Lage versetzt wer-
den, Produkte, Technologien und Verfahren zu ent-
wickeln bzw. zu vervollkommenen, mit denen sie 
überhaupt erst am europäischen Binnen- und Welt-
markt bestehen können. Gleichzeitig wird durch das 
Programm ein wesentlicher Beitrag geleistet, vorhan-
dene bewahrenswerte FuE-Kapazitäten an Hoch-
schulen, FuE-Instituten und Forschungsgesellschaf-
ten zu strukturieren und gegebenenfalls marktge-
recht einzusetzen. 

Die seit 1978 laufende Fördermaßnahme für Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft in den alten 
Bundesländern wurde im Mai 1991 eingestellt, um die 
vorhandenen Mittel voll auf die Stimulierung der 
Nachfrage nach FuE-Leistungen in den neuen Bun-
desländern zu konzentrieren (AWO). Die angewandte 
Forschung und Entwicklung im Beitrittsgebiet steht 
vor großen Problemen. Große Teile der FuE-Kapazitä-
ten dort ansässiger FuE-Träger sind in ihrer Substanz 
gefährdet. Durch eine angebotsorientierte Förderung 
sollen diese Träger in die Lage versetzt werden, im 
Wege entsprechender Preisnachlässe Aufträge von 
nicht im Beitrittsgebiet ansässigen Auftraggebern zu 
akquirieren. Die Fördermaßnahme soll voraussicht-
lich noch 1991 beginnen und am 31. Dezember 1993 
enden, wobei eine Abwicklung der Anträge bis 1995 
vorgesehen ist. 

Technologieorientierte Unternehmensgründungen 

39. Mit einem neuen Modellversuch sollen im Bei-
trittsgebiet die Startchancen für Unternehmensgrün-
dungen in zukunftsträchtigen Technologiebereichen 
verbessert und das Innovationsrisiko junger Unter-
nehmen vermindert werden. 

d) Hilfen für bestimmte Industriebereiche 
(vgl. lfd. Nr. 80 bis 83 der Anlage 1) 

Schiffbau 

40. Der deutsche Schiffbau befindet sich weiterhin 
in einem tiefgreifenden Anpassungsprozeß. Die gün-
stigere Lage der Seeschiffahrt hat zwar die wirtschaft-
liche Situation der westdeutschen Werftindustrie ge-
bessert, seit Herbst 1990 ist jedoch ein deutlicher 
Rückgang bei den Auftragseingängen zu beobachten. 
Dazu erschweren nach wie vor Wettbewerbsverzer-
rungen auf dem Weltschiffbaumarkt infolge staatli-
cher Interventionen die Lage. 

Mit dem Beitritt der fünf neuen Bundesländer hat sich 
die Werftkapazität der Bundesrepublik Deutschland 
sprunghaft erhöht. Zum ehemaligen Schiffbau-Kom-
binat, der heutigen Deutschen Maschinen- und 
Schiffbau AG (DMS), einem Unternehmen der Treu-
handanstalt des Bundes, gehören fünf Seeschiffs- und 
zwei Binnenwerften mit rd. 27 000 Beschäftigten im 
Jahre 1990. Die Produktivität dieser Werften liegt der-
zeit deutlich unter der westdeutscher Anbieter. Er-
hebliche Produktivitätssteigerungen sind erforder-
lich, bis die Werften der DMS interna tional wettbe

-

werbsfähig sind. Über ein Sanierungs- und Privatisie-
rungskonzept wird gegenwärtig verhandelt. 

Es ist weiterhin das vordringliche Ziel der deutschen 
Schiffbaupolitik, in internationalen Vereinbarungen 
eine Normalisierung des Marktes durch Abbau staat-
licher Hilfen zu erzielen. Die Bundesregierung setzt 
sich vor allem für eine spürbare Begrenzung von 
Schiffbausubventionen in der Gemeinschaft ein. Die 
EG-Kommission hat die Beihilfehöchstgrenzen nach 
der EG-Richtlinie für Schiffbaubeihilfen für 1991 auf 
13 v. H. des Vertragswertes vor Beihilfe abgesenkt. 
Zum zumindest teilweisen Ausgleich der nach wie vor 
bestehenden Wettbewerbsnachteile der deutschen 
Schiffbauindustrie gegenüber ausländischen Mitkon-
kurrenten gewährt die Bundesregierung Finanzie-
rungshilfen und seit dem 1. Juli 1987 auch Wettbe-
werbshilfen. Die Finanzierungshilfen bestehen aus 
Zinszuschüssen. Sie sind der Höhe nach beschränkt 
und dürfen die in der OECD vereinbarten Exportkre-
ditkonditionen (z. Z. Mindestzinssatz 8 v. H. p. a., 
Höchstlaufzeit 8 1/2 Jahre, Mindestanzahlung 20 v. H.) 
nicht übersteigen. Diese Hilfe hat dazu beigetragen, 
die Auftragslage für die deutsche Schiffbauindustrie 
zu verbessern; sie wurde im 3. Nachtragshaushalt 
1990 für die Ablieferungsjahre 1993 bis 1995 verlän-
gert (8. Tranche des VIII. Werfthilfeprogramms). 

Die Wettbewerbshilfen bestehen aus nicht rückzahl-
baren Zuschüssen in Höhe von derzeit bis zu 9,5 v. H. 
des Vertragspreises bei Neu- und Umbauten von see-
gängigen Handelsschiffen. Sie können nur gewährt 
werden, soweit sie erforderlich sind, um einen Wett-
bewerbsnachteil aufgrund höherer Subventionen im 
Ausland auszugleichen. Sie sind an die Stelle der da-
mit eingestellten Reederhilfen des Bundesministers 
für Verkehr getreten (vgl. auch Tz. 47). Der Bund 
übernimmt zwei Drittel des jewei ligen Zuschusses. 
Das restliche Drittel wird aus Mitteln des Landes oder 
der Länder gewährt, in dem bzw. in denen das antrag-
stellende Unternehmen seinen Sitz hat. Aufgrund der 
Wettbewerbshilfen ist es zwar zu einer spürbaren Be-
lebung der Auftragseingänge gekommen, wegen der 
unverändert fortbestehenden Wettbewerbsverzerrun-
gen war jedoch eine Verlängerung des Programms 
um zwei Jahre (1991/92) notwendig geworden. 

Der in Artikel 28 des Einigungsvertrags festgelegte 
Grundsatz, daß die neuen Bundesländer in die in den 
alten Bundesländern bestehenden Regelungen des 
Bundes zur Wirtschaftsförderung unter Berücksichti-
gung der Zuständigkeiten der EG einzubeziehen sind, 
gilt auch für die Schiffbauförderung. Aus diesem 
Grund hat die Bundesregierung im Rahmen der 
8. Tranche des VIII. Werfthilfeprogramms 250 Mio. 
DM für Auftragsfinanzierungshilfen für die Werften in 
den neuen Bundesländern „reserviert". Darüber hin-
aus hat sie im Rahmen des Aufbauprogramms „Auf-
schwung Ost" zusätzlich 830 Mio. DM bereitgestellt. 
Von diesen Mitteln sind weitere 250 Mio. DM für Auf-
tragsfinanzierungshilfen vorgesehen, so daß hierfür 
insgesamt 500 Mio. DM zur Verfügung stehen. Ab-
weichend von den Regelungen für die westdeutschen 
Werften sind aus diesen Mitteln auch Ablieferungen 
vor 1993 förderbar, ansonsten sollen Bedingungen 
und Fördersatz wie bei den westdeutschen Werften 
gelten. Die rest lichen 580 Mio. DM sollen als Wettbe- 
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werbshilfe eingesetzt werden. Nach gegenwärtiger 
Planung ist — abweichend von der Regelung für west-
deutsche Werften — ein Fördersatz von 20 v. H. des 
Vertragspreises für „Altaufträge" (UdSSR, Westauf-
träge) und von 14,9 v. H. (EG-Obergrenze) für die 
Akquisition von neuen Aufträgen (bis Ende 1993) vor-
gesehen. 

Stahlindustrie 

41. Zur sozialen Flankierung von Anpassungsmaß-
nahmen erhielten ausgeschiedene Arbeitnehmer um 
die Jahreswende 1988/89 vornehmlich Abfindungen 
und Übergangshilfen, um die sozialen Folgen von 
Umstrukturierungsmaßnahmen abzufedern. Da von 
den Unternehmen nicht alle Freisetzungen wie ur-
sprünglich vorgesehen (z. B. Rheinhausen) durchge-
führt wurden, sind Teilbeträge zurückzuzahlen. Die 
endgültige Abrechnung erfolgte zum 30. Juni 1991. 

Zum 1. Januar 1991 wurde die Förderrichtlinie insbe-
sondere im Hinblick auf die Situation in den fünf 
neuen Bundesländern dahingehend geändert, daß 
anstatt 50 v. H. der vom Arbeitgeber übernommenen 
Sozialleistung auch 300 DM monatlich als Festbetrag 
vom Bund übernommen werden können. Diese Ände-
rung der Richtlinie gilt rückwirkend für Arbeitnehmer 
in der ehemaligen DDR bei Stillegungsmaßnahmen 
nach dem 1. April 1990 und ist bis Ende 1993 be-
fristet. 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" läuft das 
Sonderprogramm zur Schaffung von Ersatzarbeits-
plätzen außerhalb der Montanindustrie in den vom 
Anpassungsprozeß besonders be troffenen Regionen 
noch bis zum 31. Dezember 1991. 

Das seit 1. Januar 1986 zunächst bis Ende 1988 gel-
tende EG-Verbot für alle stahlspezifischen Hilfen ein-
schließlich Regionalhilfen hat der Ministerrat am 
13. Dezember 1988 unverände rt  bis Ende 1991 verlän-
gert. Um die Stahlindustrie in den neuen Bundeslän-
dern in gleichem Maße wie alle anderen Wirtschafts-
zweige fördern zu können, hat der Ministerrat der EG 
im Dezember 1990 beschlossen, dort nicht das Verbot 
der Investitionsbeihilfe anzuwenden (Ausnahme des 
Artikel 5 des Stahlsubventionskodex). 

Luft- und Raumfahrtindustrie 

42. Vor dem Hintergrund einer starken internationa-
len Konkurrenz fördert der Bund wi rtschaftlich aus-
sichtsreiche Vorhaben des zivilen Flugzeugbaus 
durch bedingt rückzahlbare Bundeszuschüsse. Das 
Fördervolumen betrug 1988 rd. 1,2 Mrd. DM und sinkt 
nach zwischenzeitlichem Anstieg 1992 auf knapp 
1 Mrd. DM. Aus den in der Vergangenheit gezahlten 
Bundeszuschüssen werden in zunehmendem Maße 
Rückzahlungen verbucht. 

Im Vordergrund der Förderung steht das Airbus-Pro-
gramm. Hier ist zusätzlich eine Absatzförderung er-
forderlich, um international vergleichbare Finanzie-
rungen anbieten zu können. Die in der Vergangenheit 
erfolgte Förderung durch Bundesbürgschaften und 

Darlehen für die Serienfertigung wird es im Hinblick 
auf das Konzept zur Neustrukturierung der Luft- und 
Raumfahrtindustrie künftig nicht mehr geben. Im 
Zuge der Neustrukturierung ist das Airbus-Programm 
schrittweise in indust rielle Verantwortung überge-
gangen. Lediglich noch für eine Übergangszeit ist 
eine Teilabsicherung des US-Dollar-Wechselkursrisi-
kos erforderlich. Auch dieses Risiko wird stufenweise 
auf die Industrie übertragen; nach dem Jahr 2000 liegt 
es voll bei den Unternehmen. Auch die vom Bund 
geleisteten Wechselkurshilfen sind von der Indust rie 
unter bestimmten Voraussetzungen zurückzuzahlen. 

e) Regionale Strukturmaßnahmen 
(vgl. lfd. Nr. 84 bis 92 der Anlage 1 und lfd. Nr. 23 bis 56 der 
Anlage 2) 

Regionale Strukturpolitik 

43. Die regionale Strukturpolitik fördert vor allem 
durch Investitionsanreize die Schaffung neuer Dauer-
arbeitsplätze sowie die Sicherung bestehender Ar-
beitsplätze in strukturschwachen Gebieten. Sie unter-
stützt damit die Arbeitsmarktpolitik. 

Das wichtigste Instrument der regionalen Wirtschafts-
förderung ist die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Gesetz vom 
6. Oktober 1969, BGBl. I S. 1861, in der z. Z. gültigen 
Fassung). Der für den Zeitraum 1991 bis 1994 gel-
tende 20. Rahmenplan dieser Gemeinschaftsaufgabe 
wurde am 10. Juni 1991 beschlossen. In ihm sind die 
Fördergebiete, die zu schaffenden bzw. zu sichernden 
Arbeitsplätze, die hierfür notwendigen Investitionen 
der gewerblichen Wi rtschaft einschließlich des Frem-
denverkehrsgewerbes, der zu fördernde Investitions-
bedarf zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruk-
tur, der Mittelbedarf und die Schwerpunkte, auf die 
die Förderung konzentriert wird, aufgeführt. 

Mit dem Einigungsvertrag ist das Gesetz über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur" auf das Beitrittsgebiet über-
geleitet und für die neuen Länder für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ein Sonderstatus geschaffen worden. 
Auf diese Weise wird in den neuen Ländern die För-
derung der gewerblichen Wirtschaft und von Investi-
tionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur ermöglicht 
und die Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähi-
ger Arbeitsplätze entscheidend erleichtert. 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden im 
Bundeshaushalt 1992 290 Mio. DM als Finanzhilfen 
für betriebliche Investitionen in den westdeutschen 
Ländern bereitgestellt. In den neuen Ländern sind 
1991 bis 1993 jährlich 2 Mrd. DM, 1994 und 1995 je 
1,5 Mrd. DM veranschlagt. Die Europäischen Ge-
meinschaften stellen in den Jahren 1991 bis 1993 für 
Maßnahmen des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung insgesamt 3 Mrd. DM für die neuen Län-
der in Aussicht, die überwiegend für zusätzliche Maß-
nahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ein-
gesetzt werden sollen. Von dem zu erwartenden 
durchschnittlichen Jahresbetrag von 1 Mrd. DM sind 
500 Mio. DM Bundesanteil in den jeweiligen Ansätzen 
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für die Gemeinschaftsaufgabe enthalten. Von den so-
mit im Bundeshaushalt 1992 vorgesehenen 2 Mrd. DM 
entfallen voraussichtlich 1,5 Mrd. DM auf Zuschüsse 
zu betrieblichen Investitionen. In diesem Betrag sind 
EG-Zuschüsse aus dem Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung in Höhe von 375 Mio. DM ent-
halten. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Gemein-
schaftswerks Aufschwung Ost ein Sonderprogramm 
für die neuen Länder aufgelegt, für das in den Jahren 
1991 und 1992 vom Bund jeweils 600 Mio. DM be-
reitgestellt werden, wovon voraussichtlich jeweils 
500 Mio. DM auf betriebliche Investitionen entfallen 
werden. 

Für die zur Zeit noch laufenden Sonderprogramme in 
den Arbeitsmarktregionen Aachen/Jülich sowie in 
den Montanindustrieregionen Nordrhein-Westfalens, 
Bayerns, Niedersachsens und des Saarlandes sind im 
Bundeshaushalt 1991 noch 125 Mio. DM und im Ent-
wurf des Bundeshaushalts 1992 noch 100 Mio. DM 
vorgesehen. 

Das Zonenrandförderungsgesetz hat seine Aufgabe 
erfüllt. Die Frachthilfen nach § 2 ZRFG sind ab dem 
1. Januar 1991 entfallen. Die weiteren Abbauschritte 
wurden im „Gesetz zur Förderung von Investitionen 
und Schaffung von Arbeitsplätzen im Beitrittsgebiet 
sowie zur Änderung steuerrechtlicher und anderer 
Vorschriften (Steueränderungsgesetz 1991)" festge-
legt. Die Sonderabschreibungen nach § 3 ZRFG kön-
nen noch bis Ende 1994 in Anspruch genommen wer-
den. Die Bildung steuerfreier Investitionsrücklagen ist 
ebenfalls noch bis Ende 1994 in den Fördergebieten 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" möglich, außerhalb dieser 
Gebiete entfällt sie bereits Ende 1993. 

Berlinförderung 

44. Die Berlinförderung diente in erster Linie dem 
Ausgleich von Standortnachteilen sowie zur Stärkung 
der Wirtschaftskraft. Hierfür stand eine Vielzahl von 
Förderungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit der deut-
schen Einheit hat die Berlinförderung ihre Aufgabe 
erfüllt. Die Bundesregierung hat im Rahmen ihrer Be-
schlüsse zum Abbau der teilungsbedingten Kosten 
auch ein mit der EG abgestimmtes Konzept zur Redu-
zierung der Fördermaßnahmen zugunsten Berlins 
entwickelt. Nach dem „Gesetz zur Förderung von In-
vestitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen im Bei-
trittsgebiet sowie zur Änderung steuerrechtlicher und 
anderer Vorschriften (Steueränderungsgesetz 1991)" 
laufen diese Hilfen stufenweise wie folgt aus: 

Die Abnehmerpräferenz nach § 2 BerlinFG ist zum 
1. Juli 1991 weggefallen. Der Abbau der Hersteller-
präferenz (§ 1 und § 1 a BerlinFG) beginnt am 1. Ja-
nuar 1992 und endet 1993. Die Vergünstigungen bei 
den Steuern vom Einkommen und Ertrag durch er-
höhte Absetzungen und steuerliche Ermäßigungen 
bei der Darlehenshingabe (§§ 13a bis 18) sowie die 
Investitionszulage (§ 19) sind zum 1. Juli 1991 ausge-
laufen oder entfallen spätestens am 1. Januar 1992. 
Die Tarifermäßigung (§§ 21 bis 27) und die Arbeitneh

-

merzulage (§§ 28 und 29) fallen in Stufen bis Ende 
1994 weg.  

(Zu den bisherigen Maßnahmen und ihren Zielen 
siehe 12. Subventionsbericht, S. 41). 

Steuerliche Maßnahmen in den neuen Bundesländern 

45. Die Bundesregierung fördert den wirtschaftli-
chen Aufschwung in den neuen Bundesländern durch 
eine Reihe von steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, 
die im wesentlichen mit dem „Gesetz zur Förderung 
von Investitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen 
im Beitrittsgebiet sowie zur Änderung steuerrechtli-
cher und anderer Vorschriften (Steueränderungsge-
setz 1991)" beschlossen worden sind. 

Zur Stärkung der Wirtschaftskraft, insbesondere zur 
Modernisierung in den Bet rieben, steht eine Investi-
tionszulage von 12 v. H. bzw. 8 v. H. zur Verfügung. 
Außerdem können daneben Sonderabschreibungen 
in Höhe von 50 v. H. in den ersten fünf Jahren für die 
Anschaffung und Herstellung von beweglichen und 
unbeweglichen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens nach dem Fördergebietsgesetz in 
Anspruch genommen werden (siehe auch Tz. 43). Bis 
zur Höhe dieser Sonderabschreibungen können 1991 
steuerfreie Rücklagen gebildet werden. Diese steuer-
lichen Hilfen schaffen günstige Voraussetzungen für 
Investitionen zur Entstehung zukunftssicherer Ar-
beitsplätze und damit eine breite Verbesserung der 
wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Bundes-
ländern. 

Für Steuerpflichtige mit Wohnsitz bzw. gewöhnli-
chem Aufenthalt oder Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit im Beitrittsgebiet ist für 1991 bis 1993 ein 
Tariffreibetrag (§ 32 Abs. 8 EStG) von 600 DM — bei 
Verheirateten von 1 200 DM — eingeführt worden, 
um Arbeitnehmer vorübergehend von der Einkom-
mensteuer zu entlasten. 

3. Verkehr 
(vgl. lfd. Nr. 105 bis 112 der Anlage 1 und lfd. Nr. 91 bis 102 
der Anlage 2) 

46. Der weit überwiegende Teil der öffentlichen Lei-
stungen für den Verkehr wird nach der Abgrenzung 
dieses Berichtes dem Bereich der öffentlichen Infra-
struktur zugerechnet, nur ein kleiner Ausschnitt die-
ser Leistungen für den Verkehrsbereich gilt als Sub-
vention (vgl. Tz. 6 sowie Anlage 8). 

Schiffahrtsförderung 

47. Zur Verbesserung ihrer internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit erhalten die deutschen Schiffahrtsun-
ternehmen Finanzbeiträge in Form nicht rückzahl-
barer Zuschüsse. Sie werden zur Eindämmung der 
Ausflaggung und zur Stärkung ihrer Ertrags- und In-
vestitionskraft gewährt. Bemessungsgrundlage ist die 
Summe aus den Anschaffungskosten und den jeweili-
gen linearen Buchwerten der unter deutscher Flagge 
betriebenen Handelsschiffe. Der Fördersatz betrug 
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1990 0,575 v. H. dieser Bemessungsgrundlage. Das 
Volumen der Förderung vermindert sich von 132 Mio. 
DM 1990 auf 50 Mio. DM 1992. 

Finanzbeiträge wurden schon früher — allerdings als 
bedingt rückzahlbare zinslose Darlehen — gewährt. 
Bei Reinvestition in den Bau oder Umbau von Han-
delsschiffen oder durch Führen der deutschen Flagge 
in den Jahren 1988 bis 1991 können sie in nicht rück-
zahlbare Zuwendungen umgewandelt werden. 

Der Bund gewährt in den Jahren 1991 und 1992 Schiff-
fahrtsunternehmen, die ihren Sitz vor dem 3. Oktober 
1990 im Beitrittsgebiet hatten, Umstrukturierungshil-
fen von 25 Mio. DM je Haushaltsjahr. Mit der Um-
strukturierungshilfe werden die Verbesserung der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit, die Führung der 
Flagge der Bundesrepublik Deutschland und die Mo-
dernisierung von Seeschiffahrtsunternehmen bei der 
Umstellung vom Staatsbetrieb der ehemaligen DDR 
auf Unternehmen, die nach marktwirtschaftlichen 
Prinzipien betrieben werden, unterstützt. 

Berlin-Verkehr 

48. Die Lage der Stadt erforderte besondere Auf-
wendungen zur Förderung und Erleichterung des 
Berlin-Verkehrs. Hierzu gehörte neben der Flugpreis-
subvention vor allem die pauschalierte Abgeltung der 
von der DDR erhobenen Gebühren und Abgaben im 
BerlinVerkehr nach dem Transitabkommen von 1971. 
Die Pauschalsumme hatte bis 1989 jährlich 525 Mio. 
DM betragen. Für das Jahr 1990 war sie auf 860 Mio. 
DM festgelegt worden. Im Zuge der deutschen Einheit 
sind diese Maßnahmen entfallen. 

4. Wohnungswesen 
(vgl. lfd. Nr. 113 bis 132 der Anlage 1 und lfd. Nr. 103 bis 124 
der Anlage 2) 

49. Im Berichtszeitraum verstärkte sich in den west-
lichen Bundesländern die Nachfrage nach Wohnun-
gen. Die Wohnungsfertigstellungen nahmen zwar ab 
1989 wieder zu, konnten aber mit der Nachfrageent-
wicklung nicht Schritt halten, die aus hohen Einkom-
menssteigerungen, der Zunahme von Haushalten und 
dem anhaltend hohen Zuzug von Aussiedlern und 
Übersiedlern aus den neuen Bundesländern gespeist 
wurde. Als Folge des Nachfragedrucks stiegen die 
Mieten, vor allem bei Neuvermietung und Wiederver-
mietung. Für Haushalte mit Zugangsproblemen auf 
dem Wohnungsmarkt wurde es zunehmend schwerer, 
eine angemessene Wohnung zu finden. 

Die Förderpolitik der Bundesregierung stellte sich 
rasch auf die neuen Aufgaben ein. Nachdem bereits 
für 1989 ein spezielles Programm zur Förderung 
des Aussiedlerwohnungsbaus durchgeführt wurde, 
wurde für 1990 eine Aufstockung der Finanzhilfen des 
Bundes für den allgemeinen sozialen Wohnungsbau 
auf 2 Mrd. DM beschlossen. Um zu einer raschen Aus-
weitung des Wohnungsangebotes vor allem in den 
Ballungsgebieten beizutragen und die soziale Absi-
cherung zu verstärken, wurde im Herbst 1989 ein För-
derprogramm verabschiedet, das aus einer Vielzahl 

von Einzelmaßnahmen besteht. Im Interesse einer 
möglichst raschen Anstoßwirkung sollten die Beiträge 
aller Teilbereiche des Wohnungsmarktes, der freifi-
nanzierte wie der geförderte Wohnungsbau, der Miet-
wohnungsbau wie der Eigenheimsektor, der Neubau 
wie die Maßnahmen an bestehenden Gebäuden ein-
bezogen werden. 

Einen Schwerpunkt bildete in diesem Zusammen-
hang die Förderung des Ausbaus und Umbaus von 
bestehenden Gebäuden, Dach- und Untergeschossen 
zu Mietwohnungen sowie die Schaffung zusätzlicher 
Wohnungen durch Aufteilung selbstgenutzter Woh-
nungen. Diese Maßnahmen wurden sowohl mit einem 
zinsgünstigen Programm der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau als auch — alternativ dazu — mit einer 
besonderen Abschreibung von 20 v. H. jährlich in fünf 
Jahren gefördert. Diese Förderung schlug sich in einer 
beschleunigten Zunahme der entsprechenden Bau-
vorhaben nieder. Wegen der anhaltend hohen Nach-
frage nach zinsgünstigen Finanzierungsmitteln für 
den Aus- und Umbau mußte das ursprünglich auf 
1,5 Mrd. DM begrenzte Programm der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) zweimal aufgestockt werden 
und umfaßte schließlich ein Volumen von 4 Mrd. DM, 
die inzwischen voll belegt sind. 

Als Folge der hohen Nachfrage und der beschlosse-
nen Fördermaßnahmen kam es 1990 zu einer raschen 
Ausweitung der Wohnungsbautätigkeit. Die Bauge-
nehmigungen im Wohnungsbau stiegen mit einer 
Rate von 40 v. H., im Geschoßwohnungsbau sogar von 
fast 70 v. H.. Um die steigenden Belastungen für die 
Erwerber von selbstgenutztem Wohneigentum teil-
weise aufzufangen, die sich aus steigenden Bauko-
sten bei gleichzei tig gestiegenen Zinsen ergeben, hat 
die Bundesregierung im Rahmen des Steuerände-
rungsgesetzes 1991 beschlossen, die Förderhöchst-
beträge für die Eigenheimförderung von 300 000 auf 
330 000 aufzustocken und das Baukindergeld von 750 
auf 1 000 DM zu erhöhen. 

50. Eine besondere Herausforderung für die Woh-
nungspolitik erwuchs aus der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten. Nach der Öffnung der innerdeut-
schen Grenze im Spätherbst 1989 wurde im Gebiet 
der früheren DDR das ganze Ausmaß einer jahrzehn-
telangen verfehlten Politik im Baubereich sichtbar. 
Wegen der künstlich auf dem Niveau von 1936 fixier-
ten Mieten, die nur einen Bruchteil der laufenden 
Bewirtschaftungskosten deckten und dadurch keine 
wirtschaftliche Verwertung des Mietwohnungsbe-
standes zuließen, waren jahrelang notwendige In-
standhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen un-
terlassen worden. Trotz einer etwa ausreichenden 
Zahl von Wohnungen ist deshalb vor allem in qualita-
tiver Hinsicht ein großes Defizit festzustellen. Ein er-
heblicher Teil des Wohnungsbestandes kann heute 
als unbewohnbar gelten; der zurückgestaute Instand-
haltungs- und Modernisierungsbedarf ist enorm. 

Neben den entscheidenden ordnungspolitischen Wei-
chenstellungen im Wohnungs- und Mietrecht, die im 
Einigungsvertrag vorgenommen wurden und die teil-
weise bereits im Wege von Verordnungen der Bun-
desregierung noch konkret umgesetzt wurden, hat die 
Bundesregierung ein umfangreiches Bündel von För-
derangeboten bereitgestellt. Sie sollen dazu beitra- 
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gen, den Rückstand in der qualitativen Wohnungsver-
sorgung gegenüber den westlichen Bundesländern 
möglichst rasch aufzuholen. Im Vordergrund der För-
derung steht die Instandhaltung und Modernisierung 
der Wohnungen, daneben die Förderung der Eigen-
tumsbildung und Privatisierung. 

Ab dem Haushaltsjahr 1991 stellt der Bund den neuen 
Ländern Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau 
sowie die Modernisierung und Instandsetzung in 
Höhe von 1 Mrd. DM jährlich zur Verfügung. Hier 
erfolgte zugunsten der neuen Länder eine teilweise 
Umschichtung der für die westlichen Bundesländer 
vorgesehenen Finanzhilfen. Die Mittel für den sozia-
len Wohnungsbau sollen auch in den neuen Bundes-
ländern zu zwei Dritteln im Wege der vereinbarten 
Förderung eingesetzt werden. 

Für die Modernisierung und Instandsetzung von 
Wohnungen steht seit Oktober 1990 außerdem das 
10 Mrd.-Programm der KfW bereit. Investoren in den 
neuen Bundesländern können für Zwecke der Moder-
nisierung, Instandsetzung, Maßnahmen der Heiz-
energieeinsparung sowie (ab Mai 1991) für Aus-, Um-
und Anbaumaßnahmen einen um 3 v. H. gegenüber 
Marktkonditionen verbilligten Kredit erhalten. Im 
Rahmen des Gemeinschaftswerks Aufschwung-Ost 
werden 1991 und 1992 für dieselben Zwecke alterna-
tiv dazu jeweils 700 Mio. DM an Zuschüssen bereitge-
stellt. 

Die Modernisierungsförderung hat auch den Zweck, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Mietwoh-
nungen privatisiert, d. h. vor allem von den früheren 
Mietern gekauft werden können. Damit werden drin-
gend notwendige, bisher unterlassene Instandhal-
tungs- und Sanierungsvorhaben finanziert, die unter-
nommen werden müssen, damit Mieter bei der Über-
nahme dieser Wohnungen kein unkalkulierbares 
Risiko eingehen. Zur Förderung der Privatisierung 
werden außerdem den Erwerbern früherer Mietwoh-
nungen 20 v. H. des Kaufpreises bis zu einer Grenze 
von 7 000 DM für das erste Haushaltsmitglied und je 
1 000 DM für weitere Haushaltsmitglieder zur Verfü-
gung gestellt. Insgesamt sind im Bundeshaushalt 1991 
200 Mio. DM und für 1992 weitere 200 Mio. DM ein-
geplant. 

Weitere Finanzhilfen sind vorgesehen, um die Fertig-
stellung vor der Vereinigung begonnener, aber noch 
nicht abgeschlossener Bauvorhaben sicherzustellen. 
190 Mio. DM werden bereitgestellt für den Abschluß 
von Mietwohnungsvorhaben. 154 Mio. DM werden 
Bauherren von Eigenheimen zur Verfügung gestellt, 
die vor dem 1. Juli 1990 mit dem Bau angefangen hat-
ten. Im letzteren Fall geht es vor allem darum, große 
Belastungssteigerungen, die sich aus dem Anstieg der 

Baupreise und Kapitalkosten ergeben haben, sozial 
verträglich abzufangen. Deswegen sind diese Beihil-
fen nach Einkommen und Zahl der Haushaltsmitglie-
der gestaffelt. 

Für Investitionen in den Neubau und für Modernisie-
rung von Mietwohnungen werden darüber hinaus 
auch Steuervergünstigungen gewährt. Nach dem Mu-
ster der früheren Berlinförderung können für Neubau-
vorhaben 50 v. H. der Herstellungskosten innerhalb 
von fünf Jahren abgeschrieben werden. In gleicher 
Weise können nachträgliche Herstellungskosten, d. h. 
Modernisierungs- und Instandsetzungskosten, abge-
setzt werden. Beide Regelungen sind bis zum 31. De-
zember 1994 befristet. 

Auch für eigengenutzte Wohnungen gelten neue gün-
stige steuerliche Bedingungen. Für die Erhaltung von 
Wohnungen können alle Aufwendungen, die nach 
dem 31. Dezember 1990 und vor dem 1. Januar 1995 
entstehen, mit jeweils 10 v. H. jährlich abgezogen 
werden, begrenzt auf einen Betrag von insgesamt 
40 000 DM. Mit diesem Betrag sind insbesondere Auf-
wendungen zum Einbau oder Ersatz von Heizungs- 
und Warmwasseranlagen sowie der im Katalog des 
§ 82 a Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
aufgezählten Umweltschutzmaßnahmen erfaßt. Aber 
auch alle anderen Aufwendungen für die Erhaltung 
einer eigengenutzten Wohnung, die in dem genann-
ten Zeitraum entstehen, sind begünstigt. 

5. Förderung des Sparens und der 
Vermögensbildung 
(vgl. lfd. Nr. 133 der Anlage 1 und Nr. 125 bis 129 
der Anlage 2) 

51. Der gezielte Ausbau der Förderung für Kapital-
beteiligungen der Arbeitnehmer nach dem Vermö-
gensbildungsgesetz hat dazu beigetragen, daß seit 
1983 der Anteil der vermögenswirksamen Leistungen, 
der in Vermögensbeteiligungen angelegt wird, von 
rd. 2 v. H. auf rd. 10 v. H. zugenommen hat. Ende 1990 
bekamen rd. 95 v. H. der in Tarifverträgen erfaßten 
Arbeitnehmer vermögenswirksame Leistungen. Der 
Gesamtbetrag der jährlich angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen ist seit 1983 von rd. 13 Mrd. 
DM auf rd. 17 Mrd. DM gestiegen, wobei sich die För-
derung seit Anfang der achtziger Jahre von rd. 3 Mrd. 
DM auf knapp 1 Mrd. DM jährlich ermäßigt hat. Die 
Förderung nach dem Vermögensbildungsgesetz und 
§ 19a EStG gilt seit dem 1. Januar 1991 auch in den 
neuen Bundesländern. Dort sind vermögenswirksame 
Leistungen bisher für rd. 2 1/2 Mio. Arbeitnehmer tarif-
vertraglich vereinbart worden. 
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V. Abbau und künftige Entwicklung von Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen 

52. Alle Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 
sind unter einzel- und gesamtwirtschaftlichen Aspek-
ten immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Die 
Bundesregierung hat deshalb in den letzten Jahren 
dafür gesorgt, daß ein Subventionsabbau in erhebli-
chem Umfang eingeleitet wurde. Dabei macht der 
Finanzierungs- und Umstrukturierungsbedarf im 
Zuge der Deutschen Einheit besondere Anstrengun-
gen erforderlich. 

Ein erster, ins Gewicht fallender Schritt, Subventio-
nen in den alten Bundesländern einzuschränken und 
auf das Beitrittsgebiet umzuschichten, wurde schon 
für das Jahr 1991 getan. Dabei fällt vor allem der Fort-
fall teilungsbedingter Lasten ins Gewicht. Es entfällt 
die Förderung des Berlinverkehrs von rd. 1 Mrd. DM. 
Weiterhin wird die steuerliche Berlin- und Zonen-
randförderung stufenweise abgebaut (vgl. Anlage 1 
Nr. 105 bis 109 und Übersicht 17). Das auf die alten 
Bundesländer entfallende Volumen der Finanzhilfen 
und Steuervergünstigungen des Bundes von rd. 
27,6 Mrd. DM ist damit 1991 um gut 2 Mrd. DM oder 
rd. 7 v. H. geringer als 1990 (Übersicht 16). Dieser 
Rückgang setzt sich auch im Jahre 1992 weiter fort; 
das den alten Bundesländern zurechenbare Subven

-

tionsvolumen sinkt nach dem gegenwärtigen Stand 
um 3 Mrd. DM auf etwa 24,6 Mrd. DM (ohne Berück-
sichtigung eventueller Ersatzmaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Auslaufen des umsatzsteuerlichen 
Einkommensausgleichs in der Landwirtschaft Ende 
1991; vgl. Tz. 19). Damit sinkt das Volumen um durch-
schnittlich 9 v. H. in den Jahren 1991 und 1992 und 
1992 im Vergleich zu 1990 etwa um 17 v. H. 

53. Die Aufgabe der steuerlichen Berlin- und Zonen-
randförderung im geteilten Deutschland ist beendet. 
Deshalb sieht das Steueränderungsgesetz 1991 eine 
Verminderung vor, die in mehreren Stufen bis 1994 
vollzogen wird. Einerseits wird damit den neuen Bun-
desländern ein spürbarer Förderungsvorsprung gesi-
chert, andererseits sollen aber strukturelle Brüche in 
der Wirtschaft und soziale Härten in den vom Abbau 
betroffenen Regionen vermieden werden. Insgesamt 
verringert sich die steuerliche Berlin- und Zonenrand-
förderung um 9,9 Mrd. DM für alle Gebietskörper-
schaften und um 5,1 Mrd. DM für den Bund allein 
(gerechnet auf das Entstehungsjahr nach dem Steuer-
änderungsgesetz 1991). Der Bund erzielt bereits 1991 
Steuermehreinnahmen von rd. 500 Mio. DM, die sich 
1992 auf 2,3 Mrd. DM erhöhen. 

Übersicht 16 

Entwicklung der Subventionen des Bundes in den alten Bundesländern 
in Mrd. DM bzw. Veränderungsraten 1 ) 

Zum Ver- 

Zum Ver- Zum Ver- gleich: 

gleich: gleich: Brutto- 

Finanzhilfen Gesamt- Steuer- Steuer- Subventionen sozial- 

Jahre ausgaben vergiinstigungen ein- insgesamt produkt 

Bund nahmen in jéwei- 
Bund ligen 

Preisen 

Mrd. DM v. H. v. H. Mrd. DM v. H. v. H. Mrd. DM v. H. v. H. 

1970 bis 1979 2) 	 10,0 +7 +10 9,3 + 9 +8 19,4 + 8 +9 
1980 bis 1989 2) 	 12,4 +2 + 4 14,4 + 3 +4 26,8 + 3 +5 
1990 3 ) 	 14,2 +0 + 6 5) 15,6 — 1 +5 29,7 — 1 +8 
1991 3 ) 	 13,4 —6 . 6) 14,2 — 8 . 6) 27,6 — 7 +7 8) 
1992 3) 4 ) 	 12,8 — 4 + 3 7 ) 11,8 — 17 +87) 24,6 — 11 +6 8) 

1) Gerundete Zahlen, teilweise geschätzt. 
2) Durchschnitt des angegebenen Zeitraumes. 
3) Ohne Maßnahmen für das Beitrittsgebiet. 
4) Ohne Ersatzmaßnahmen nach Auslaufen des umsatzsteuerlichen Einkommensausgleichs für die Landwirtschaft 

am 31. Dezember 1991. 
5) Ohne 3. Nachtrag Teil B (neue Bundesländer). 
6) Keine vergleichbaren Zahlen verfügbar. 
7) Gesamtes Bundesgebiet. 
8) BSP alte Bundesländer. 
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Übersicht 17 

Steuermehreinnahmen durch den Abbau der steuerlichen Berlin - und Zonenrandförderung 
(soweit Schätzungen möglich sind) 

Ldf. Nr. Steuermehreinnahmen in Mio. DM 

Lfd. 

der 
Anlage 2 Entstehungs- Rechnungsjahre 

1991 1992 1993 1994 Nr. des 13. Maßnahmen jahr 
Subven- 

tions- ins- ins-  ins-  berichts Bund  Bund  Bund  ins-  Bund  ins-  Bund gesamt gesamt gesamt gesamt gesamt 

1. Berlinförderungs- 
gesetz 

1 36 Abbau der Hersteller- 
präferenz ab 1. Januar 
1992 
(§§ 1 und 1 a BerlinFG) 2 150 1 398 — — 705 458 1 520 988 2 195 1 427 

2 36 Wegfall der Abnehmer- 
präferenz 	ab 	1. 	Juli 
1991 
(§ 2 BerlinFG) 	 1 275 829 550 358 1 200 780 1 325 861 1 350 878 

3 36 Wegfall der Kleinunter- 
nehmerpräferenz 	ab 
1. Januar 1992 
(§ 13 BerlinFG) 	 20 13 17 11 20 13 20 13 

4 23 Wegfall 	der 	erhöhten 
Absetzungen 	für 	be- 
triebliche Investitionen 
ab 1. Juli 1991 
(§ 14 BerlinFG) *) 	 370 136 50 19 105 39 200 74 225 83 

5 24 Wegfall 	der 	erhöhten 
Absetzungen für Mehr- 
familienhäuser 	ab 
1. Juli 1991 
(§ 14a BerlinFG) *) 	 150 64 — — — — 8 3 50 21 

6 25 Wegfall 	der 	erhöhten 
Absetzungen für Mo- 
dernisierungsmaßnah- 
men bei Mehrfamilien- 
häusern ab 1. Juli 1991 
(§ 14b BerlinFG) *) 	 15 6 — — — — 5 2 10 4 

7 29 Wegfall 	des 	erhöhten 
Sonderausgabenabzugs 
bei zu eigenen Wohn- 
zwecken 	genutzten 
Wohnungen ab 1. Juli 
1991 
(§ 15b BerlinFG) 	 . . . . . . . 

8 30 Wegfall 	der 	Steuer- 
ermäßigung für die Hin- 
gabe von Industriekre- 
diten ab 1. Juli 1991 
(§ 16 BerlinFG) 	 180 86 50 24 155 74 160 77 170 82 

9 30 Wegfall der 	Steuerer- 
mäßigung für die Hin- 
gabe von Wohnungs- 
baukrediten 	ab 	1. Ja- 
nuar 1992 
(§ 17 BerlinFG) 	 820 393 — — 575 275 655 313 820 393  
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noch Übersicht 17 

Ldf. Nr. Steuermehreinnahmen in Mio. DM 

der 
Anlage 2 Entstehungs- Rechnungsjahre 

Lfd. 
Nr. des 13. Maßnahmen fahr 1991 1992 1993 1994 Subven- 

lions- ins- ins-  ins-  ins-  ins-  berichts Bund  Bund  Bund  gesamt Bund  gesamt Bund gesamt gesamt gesamt 

10 31 Wegfall 	der 	Investi- 
tionszulage 	ab 	1. Juli 
1991 
(§ 19 BerlinFG) *) 	 600 284 — — 10 4 90 43 450 212 

11 32 Abbau der Tarifermäßi- 
gung für Berlin (West) 
ab VZ 1991 in 5 Stufen 
(§§ 21 bis 27 BerlinFG) 800 365 65 30 275 125 465 212 675 307 

12 33 Abbau der Zulage für 
Arbeitnehmer in Berlin 
(West) 	ab 	1. Oktober 
1991 in 5 Stufen 
(§§ 28 	und 	29 	Ber- 
linFG) 	 3 400 1 445 190 81 1 250 531 1 850 786 2 900 1 233 

2. Zonenrand- 
förderungsgesetz 

13 35 Änderung ab VZ 1992 
bei 	den 	Sonderab- 
schreibungen 	und 
Rücklagen im Zonen- 
randgebiet 
(§ 3 ZRFG) 	 85 31 — — 70 25 80 29 95 33 

1 
bis Steuermehreinnahmen 
13 zusammen 	 9 865 5 050 905 512 4 362 2 322 6 378 3 401 8 960 4 686 

*) In den Angaben für die §§ 14, 14 a,14 b und 19 BerlinFG sind die finanziellen Auswirkungen durch die entsprechenden Vor-
schriften des Fördergebietsgesetzes und des Investitionszulagengesetzes 1991, die auch für das ehemalige Berlin (West) gelten, 
enthalten. 

Etwa zwei Drittel des gesamten Abbauvolumens der 
Berlin- und Zonenrandförderung werden allein durch 
drei Maßnahmen erreicht (vgl. dazu und zu den wei-
teren Maßnahmen Übersicht 17): 

— der umsatzsteuerlichen Herstellerpräferenz nach 
dem Berlin-Förderungsgesetz, die stufenweise bis 
zum 31. Dezember 1993 zurückgeführt wird (ent-
stehungsmäßige Steuermehreinnahmen 2,2 Mrd. 
DM, davon 1,4 Mrd. DM Bundesanteil); 

— der bereits zum 1. Juli 1991 entfallenen Abnehmer-
präferenz (1,3 Mrd. DM, davon Bundesanteil 
0,8 Mrd. DM); 

— der schrittweisen Reduzierung der Arbeitnehmer-
zulage in Berlin (3,4 Mrd. DM, davon Bundesanteil 
1,4 Mrd. DM). 

54. Angesichts des Ausmaßes des Strukturwandels 
in den neuen Bundesländern und der damit verbun

-

denen Finanzierungsanforderungen wurden zusätzli

-

che Haushaltseinsparungen erforderlich. Deshalb hat 
die Bundesregierung alle Möglichkeiten zur Entla-
stung auch im Subventionsbereich ausgeschöpft und 
am 10. Juli 1991 beschlossen, Finanzhilfen und Steu-
ervergünstigungen u. ä. von rd. 10 Mrd. DM für das 
Jahr 1992 sowie jeweils rd. 12 Mrd. DM für 1993 und 
1994 abzubauen. Damit wurden die bereits am An-
fang des Jahres 1991 gefaßten Koalitionsbeschlüsse in 
konkrete Maßnahmen umgesetzt. Unabhängig vom 
Ausgang der parlamentarischen Beratungen soll das 
Gesamtvolumen der festgelegten Kürzungen betrags-
mäßig nicht verringert werden. 

55. Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Entla-
stungen auf 4 Mrd. DM 1992 und jeweils rd. 6 Mrd. 
DM 1993 und 1994. Von den im Subventionsbericht 
aufgeführten Maßnahmen (siehe auch Übersicht 18) 
soll u. a. die Kokskohlenbeihilfe — auch im Hinblick 
auf die Errichtung des europäischen Binnenmarktes 
— gekürzt werden. Vor allem durch die Rückführung 
des Förderniveaus soll 1992 die Kokskohlenbeihilfe 



Drucksache 12/1525 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Übersicht 18 

Finanzielle Auswirkungen des Abbaus von Finanzhilfen u. ä. nach den Beschlüssen 
der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 

Lfd. Bezug zur lfd. Nr. Maßnahmen 
1992 1993 1994 

— Mio. DM — Nr. Anlage 1 

1. 80 Werften 
(Einsparung bei Wettbewerbshilfen und 
Zinszuschüssen) 	 — 	70 — 	40 — 	50 

2. 83 Zivile Luftfahrt 
(Wechselkurssicherung) 	 — 	211 — 	301 — 365 

3. 95 Eigenkapitalhilfe 
Verpflichtungsermächtigung 
(Verzicht auf Verlängerung in den alten 
Bundesländern) 	 — 	150 — 	150 — 	150 

4. 97 Ansparförderung 
Verpflichtungsermächtigung 
(Wegfall) 	 — 	100 — 	100 — 	100 

5. 89 GA „Regionale Wirtschaftsförderung" 	 — 	55 — 	120 — 	175 

6. — Filmförderung 	 — 	5 — 	7 — 	7 

7. — Steinkohlebevorratung 	 — 	10 — — 

8. — Messen 	 — 	7 — 	7 — 	5 

9. 133 Bausparprämien 
(Auszahlung bei Zuteilung) 	 — — 	105 — 220 

10. — Projektförderung Forschung 	 — 450 — 680 — 	810 

11. 5 Gasölverbilligung Landwirtschaft 
(Übernahme der Mineralösteueranhebung 
durch die Landwirtschaft) 	 — 	120 — 250 — 250 

12. — Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im alten 
Bundesgebiet 	 — 560 — 560 — 560 

13. — Infrastruktur Bundeswehr 
(Umlenkung von Investitionsmitteln in die 
neuen Länder) 	 — 400 — 400 — 400 

14. — Bundeshilfe Berlin 
(Abbau gegenüber Vorjahr) 	 —1 300 —2 500 —2 000 

15. 54 Kokskohlenbeihilfe *) 	 — 200 — 400 — 500 

16. 84 Frachthilfen 	 — 	39 — 	41 — 	43 

17. 110 Zuschüsse Seeschiffahrt 	 — 	90 — — 

18. 113 Sozialer Wohnungsbau 
(Umlenkung der Verpflichtungsrahmen ins 
Beitrittsgebiet) 	 — 240 — 240 — 240 

19. 84 Zonenrandförderung 	 — 	10 — 	40 — 	20 

Summe 	 —4 017 —5 941 —5 895 

*) Die Bundesregierung hat die Absicht, noch in diesem Jahr die notwendigen Verhandlungen mit der EG-Kommission, der 
Bergbauwirtschaft, den Gewerkschaften und den kohlefördernden Ländern abzuschließen. Die obigen Ansätze sind entspre-
chend dem Kabinettbeschluß vom 20. Februar 1991 nach dem Ergebnis der Verhandlungen über ein Kohlegesamtkonzept 
endgültig festzulegen. 
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urn 200 Mio. DM vermindert werden. Weiterhin wer-
den im Bereich der zivilen Luftfahrt die Zuschüsse zur 
Teilabsicherung des Wechselkursrisikos beim Airbus 
1992 um 211 Mio. DM gekürzt. 

56. Der steuerliche Teil des Abbaupakets ist größ-
tenteils im Entwurf des Steueränderungsgesetzes 
1992 enthalten, das sich derzeit noch in der parlamen-
tarischen Beratung befindet. Nach voller Wirksamkeit 
werden sich hierdurch Steuermehreinnahmen von 
5,6 Mrd. DM insgesamt und 2,1 Mrd. DM für den Bund 
ergeben. Da diese Maßnahmen noch nicht Gesetzes-
kraft erlangt haben, sind sie in den Zahlen des Sub-
ventionsberichts (im Volumen der Steuervergünsti-
gungen sowie in den Anlagen 2 und 3) bisher nicht 
berücksichtigt. Der vorgesehene Abbau konzentriert 
sich weitgehend auf steuerliche Sonderregelungen 
wie die Einschränkung der Steuerfreiheit von Zinsen 

aus Lebensversicherungen im Zusammenhang mit 
Policendarlehen. Von den im Subventionsbericht auf-
geführten Steuervergünstigungen wird vor allem 
§ 10 e Einkommensteuergesetz berührt, bei dem eine 
Einkommensgrenze eingeführt werden soll (Steuer-
mehreinnahmen insgesamt 460 Mio. DM im Entste-
hungsjahr). Daneben soll die Befreiung der Luft- und 
Binnenschiffahrt von der Mineralölsteuer in zwei Stu-
fen aufgehoben werden, was für den Bund Steuer-
mehreinnahmen von 280 Mio. DM im Jahr 1992 und 
560 Mio. DM im Jahre 1994 zur Folge hätte. Allerdings 
kann der Abbau angesichts der internationalen Ver-
flechtung des Verkehrs und des kommenden europäi-
schen Binnenmarktes nur nach Abstimmung auf EG-
Ebene vorgenommen werden; die Bundesregierung 
bereitet deshalb eine entsprechende Ini tiative vor 
(vgl. zu den weiteren Einzelheiten der Maßnahmen 
Übersicht 19). 

Übersicht 19 

Finanzielle Auswirkungen eines Abbaus steuerlicher Vergünstigungen und Sonderregelungen 
nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 

Im 
Steuermehreinnahmen in Mio. DM 

13. Sub

-

ventions- Entstehungs- Rechnungsjahre 
Lfd 
Nr. bericht Maßnahmen jahr 1992 1993 1994 

unter 
Anl./Nr. ins- ins- ins- ins- 
enthalten gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1. Einkommen- und 
Körperschaftsteuer 

1 — Einschränkung des Ver- 
lustausgleichs bei Beteili- 
gungen an ausländischen 
Kapitalgesellschaften 
(§ 2 Abs. 1 EStG) 	 250 100 — — 50 20 200 79 

2 2/130 Streichung der Steuerfrei- 
heit von Zinsen aus be- 
stimmten festverzinslichen 
Wertpapieren, die vor dem 
1. Januar 	1955 ausgege- 
ben worden sind 
(§ 3 a EStG) 	 120 48 100 40 100 40 120 48 

3 — Verminderung bzw. Ab- 
bau von überhöhten Zu- 
wendungen (Betriebsaus- 
gaben) von Trägerunter- 
nehmen 	an 	Unterstüt- 
zungskassen 

 

(§ 4 d EStG) ... 700 259 560 

 

206 595 219 840 310 
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noch Übersicht 19 

Im Steuermehreinnahmen in Mio. DM 

Lfd 

13. Sub

-

ventions- Entstehungs- Rechnungsjahre 

1992 1993 1994 Nr.  Nr. 'r. Bericht Maßnahmen jahr 
unter 

Anl./Nr. 
ins- enthalten ins

-

gesamt Bund 
gesamt Bund ins

-

gesamt Bund ins

-

gesamt Bund 

4 2/108 Wegfall der Steuervergün- 
2/110 stigung für selbstgenutztes 

Wohneigentum (mit Aus- 
nahme des Abzugs nach 
§ 10e Abs. 6 EStG) ab ei- 
nem 	Gesamtbetrag 	der 
Einkünfte 	von 	120 000/ 
240 000 DM 	(§§ 10e/34 f 
EStG) 	 460 196 120 52 230 98 350 148 

5 3/8 Wegfall 	des 	Freibetrags 
von 2 000/4 000 DM bei 
Einkünften aus LuF, wenn 
der Gesamtbetrag der Ein- 
künfte ohne Berücksich- 
tigung 	des 	Freibetrags 
50 000/100 000 DM über- 
steigt 
(§ 13 Abs. 3 EStG) 	 30 13 25 11 30 13 35 15 

6 2/126 Aufhebung der Steuerfrei- 
heit bei der Überlassung 
von Vermögensbeteiligun- 
gen 	der 	Arbeitnehmer; 
statt dessen Einführung ei- 
ner Lohnsteuerpauschalie- 
rung mit einem Satz von 
19 v. H. der begünstigten 
Vorteile bis zu einem Jah- 
reshöchstbetrag von 1 000 
DM je Arbeitnehmer 
(§ 19a EStG) 	 80 34 70 30 80 34 80 34 

7 — Einschränkung der Steuer- 
freiheit 	von 	Zinsen 	aus 
Lebensversicherungen im 
Zusammenhang 	mit 
Finanzierungsmodellen 
durch 	sog. 	Policendarle- 
hen; keine Abziehbarkeit 
von Beiträgen zu solchen 
Versicherungen 
(§ 20 Abs. 1 	Nr. 6 EStG/ 
§ 10 EStG) 	 2 300 840 — — 410 150 1 270 461 

8 3/12 Streichung 	der 	Steuer- 
ermäßigung bei Einkünf- 
ten aus LuF bei Schät- 
zungslandwirten 
(§ 34e EStG) 	 20 9 20 9 20 9 20 9 

9 — Anhebung 	des 	Lohn- 
steuer-Pauschsatzes 	für 
geringfügig 	Beschäftigte 
von bisher 15 v. H. auf 19 
v. H. (§ 40a Abs. 2 EStG) . 295 134 235 106 295 134 275 127 
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noch Übersicht 19 

Im Steuermehreinnahmen in Mio. DM 

13. Sub

-

ventions- Entstehungs 
Rechnungsjahre 

Lfd. 
Nr. bericht Maßnahmen jahr 1992 1993 1994 unter 

Anl./Nr. 
enthalten ins

-

gesamt Bund ins

-

gesamt Bund ins

-

gesamt Bund ins

-

gesamt Bund 

10 3/14 Anhebung 	des 	Lohn- 
steuer-Pauschsatzes 	für 
bestimmte Zukunftssiche- 
rungsleistungen 	von 	15 
v. H. auf 19 v. H. 
(§ 40b EStG) 	 210 94 180 81 210 94 190 86 

11 2/5 Nichtverlängerung der Be- 
günstigung für die An- 
schaff ung/Herstelllung 
bestimmter Wirtschaftsgü- 
ter und die Vornahme be- 
stimmter Baumaßnahmen 
durch Land- und Forst- 
wirte über das Wirtschafts- 
jahr 1991/1992 hinaus 
(§ 51 Abs. 1 Nr. 2k EStG 
i. V. m. 	§§ 76 	und 	78 
EStDV) 	 100 43 — — 100 43 100 43 

12 — Beseitigung der Schachtel- 
freistellung 	für 	Dividen- 
den 	ausländischer 	Ge- 
sellschaften 	mit 	Kapital- 
anlagecharakter; Zurück- 
drängen von Steuerspar- 
modellen 
(§ 26 KStG und AStG) 	 500 186 . 

13 3/16 Aufhebung der erhöhten 
Absetzungen für Schutz- 
räume 
(§§ 7 und 12 Schutzbau- 
gesetz 	 5 2 2 1 3 1 4 1 

2. Gewerbesteuer 

14 2/94 Aufhebung 	der 	Steuer- 
ermäßigung 	bei 	Reede- 
reien mit Handelsschiffen 
im 	internationalen 	Ver- 
kehr 
(§ 11 	Abs. 3 	Nr. 2 
GewStG) 
Saldo 	 18 —3 16 —2 16 —2 23 —3 

3. Kraftfahrzeugsteuer 

15 2/100 Aufhebung 	der 	Sonder- 
regelung 	für 	zusätzliche 
Kraftfahrzeuganhänger 
(§ 10 KraftStG) 	 275 — 350 — 300 — 280 — 

16 — Einführung von Kraftfahr- 
zeugsteuer 	für 	Wasser- 
fahrzege mit  Motor 
(§ 19 KraftStG) 	  30 —  30 — 30 —  30 
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Im Steuermehreinnahmen in Mio. DM 

13. Sub

-

ventions- Entstehungs- Rechnungsjahre 
Lfd. 
Nr. bericht Maßnahmen fahr 1992 1993 1994 unter 

Anl./Nr. 
ins- enthalten Bund ins- Bund ins- Bund ins- Bund gesamt gesamt gesamt gesamt 

4. Umsatzsteuer 

17 — Aufhebung des Abschnitts 
149 Abs. 9 UStR (unzutref- 
fende 	Vervielfältigungs- 
regelung zur Berechnung 
der Umsatzsteuer für die 
Umsätze 	von 	Geldspiel- 
geräten) 
(ab 1. Juli 1991) * 	 200 130 170 111 200 130 200 130 

1 
bis Steuermehreinnahmen 
17 zusammen 	 5 593 2 085 1 878 645 2 669 983 4 017 1 488 

nachrichtlich: 

Stufenweiser Abbau der 
Mineralölsteuerbefrei- 
ung * *) für die 

— Luftfahrt 	 . . 125 125 125 125 250 250 

— Binnenschiffahrt 	 . . 155 155 155 155 310 310 

*) Die Behandlung von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten ist ab 1. Juli 1991 auf eine neue Grundlage gestellt 
worden. 

**) Die Bundesregierung wird eine Intitiative für einen EG-weiten Abbau beschließen. 

57. Neben den vorher geschilderten Abbaumaßnah-
men, die im Zusammenhang mit der Deutschen Ein-
heit beschlossen wurden, war ein großer Schritt zur 
Verringerung der Subventionen bereits mit der 
Steuerreform 1990 getan worden, bei der Steuerver-
günstigungen und steuerliche Sonderregelungen von 
insgesamt 14 Mrd. DM gestrichen worden sind. Die 
damit verbundene Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage hat das Steuersystem einfacher, gerechter 
und gesamtwirtschaftlich wirksamer gestaltet (vgl. 
hierzu Tz. 64 sowie Übersicht 16 des 12. Subven tions-
berichts). Mit den oben genannten Maßnahmen — 
Berlin-  und Zonenrandförderung, Subventionsabbau-
paket 1991 und Steuerreform 1990 — werden inner-
halb weniger Jahre Subventionen im weiteren Sinne 
um etwa 35 Mrd. DM oder rd. 1 1/4 v. H. des Bruttoso-
zialprodukts zurückgeführt. Dabei sind neben den Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes 
auch subventionsähnliche Zuwendungen sowie 
steuerliche Sonderregelungen und Privilegien einbe-
zogen. Außerdem partizipieren auch Länder und Ge-
meinden an den Steuermehreinnahmen durch den 
Subventionsabbau, so daß sich nur ein Teil der aufge-
führten Maßnahmen beim Bund niederschlägt. 

58. In den neuen Bundesländern ist mit der Umstel-
lung durch die Wirtschafts-, Währungs- und Sozial-
union das ganze System staatlicher Leistungen an 
Betriebe und Unternehmen entfallen (vgl. Tz. 9-14). 
Ein Teil der Verbraucherpreisstützungen ist aus sozia-
len Gründen in Stufen vermindert worden. Bis 1992 
soll der größte Teil dieser Maßnahmen, die überwie-
gend Aufgabe der Länder und Gemeinden im Bei-
trittsgebiet sind, zum Großteil abgebaut sein. Im Be-
reich der kommunalen Wohnungswirtschaft gilt ein 
dreijähriges Moratorium von Zins- und Tilgungslei-
stungen. Für Altkredite bei Eigenheimen und p rivaten 
Mietwohnungen werden noch Ausgleichszahlungen 
von Bund und Ländern geleistet. 

Um die Umstellung zu beschleunigen, zu intensivie-
ren und sozial erträglich zu gestalten, sind zahlreiche 
neue Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des 
Bundes für die neuen Bundesländer beschlossen wor-
den.  Insgesamt kommen dem Beitrittsgebiet 1991 und 
1992 jeweils rd. 11 Mrd. DM zugute. Der Großteil die-
ser Hilfen wird nur befristet gewährt. Bei den Finanz-
hilfen sinkt deshalb das Volumen 1992 bereits wieder 
um 1,8 Mrd. DM, weil insbesondere ein Teil der Über-
brückungs- und Anpassungshilfen in der Landwirt- 
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schaft entfällt. Die steuerlichen Maßnahmen wirken 
sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung im Volumen 
der Steuervergünstigungen aus, das 1992 deshalb 
noch weiter zunimmt. Der überwiegende Teil der 
Steuervergünstigungen gilt ebenfalls nur für einen 
befristeten Zeitraum. So läuft die Investitionszulage 
mit dem Satz von 12 v. H. bis Mitte 1992 und mit dem 
Satz von 8 v. H. bis Ende 1992. Die Möglichkeit von 
Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsge-
setz wird bis 31. Dezember 1994 gewährt; der Ta rif-
freibetrag läuft am 31. Dezember 1993 aus. 

59. Mit den Maßnahmen für das Beitrittsgebiet steigt 
damit das Gesamtvolumen der Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen des Bundes 1991 auf 
38,5 Mrd. DM. 1992 setzt dann ein deutlicher Rück-
gang ein; das Volumen sinkt um 8 v. H. auf 35,6 Mrd. 
DM. Dieser Abbau setzt sich im Finanzplanungszeit

-

raum weiter fort. So sieht der Finanzplan des Bundes 
vor, die Finanzhilfen bis 1995 auf 141/2 Mrd. DM zu 
senken (vgl. Anlage 4). Damit wird im Vergleich zu 
1991 ein Abbau von 34 v. H. — also etwa ein Drittel — 
erreicht. 

Daneben werden sich auch die Abbaumaßnahmen im 
Bereich der Steuervergünstigungen — so insbeson-
dere bedingt durch die Steuerreform 1990 — zuneh-
mend stärker auswirken. Der kassenmäßige Effekt 
des Abbaus von Berlin- und Zonenrandförderung 
steigt für den Bund von 0,5 Mrd. DM 1991 über 
2,3 Mrd. DM 1992 auf 4,7 Mrd. DM 1994. Darüber 
hinaus erhöhen sich im Zeitablauf auch die Effekte 
der Abbaumaßnahmen des geplanten Steuerände-
rungsgesetzes 1992. Danach werden die Finanzhilfen 
und Steuervergünstigungen des Bundes auch in den 
nächsten Jahren deutlich sinken. 
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Exkurs: 

VI. Gutachten des RWI zu den kommunalen Finanzhilfen 

60. Das Rheinisch-Westfälische Ins titut für Wirt
-schaftsforschung Essen (RWI) hat im April 1991 ein 

Gutachten zur „Ausgaben- und Einnahmengestal-
tung der Gemeinden unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftsförderung - Allgemeine Problematik und 
Fallbeispiele" vorgelegt, das im Auftrag des Bundes-
ministers der Finanzen erstellt wurde. Das Ins titut hat 
dabei auch die kommunale Subventionspolitik mit 
dem Ziel untersucht, eine neue, fundierte Schätzung 
zur Höhe der Finanzhilfen der Gemeinden vorzule-
gen, da sich diese Hilfen nicht direkt aus der Finanz-
statistik entnehmen lassen. Damit wird eine frühere 
Untersuchung aktualisiert, die auf einer Stichproben-
erhebung der Jahre 1974 bis 1976 basierte. Die Über-
sicht 14 stellt die Subventionen aller Gebietskörper-
schaften nachrichtlich dar und enthält auch die kom-
munalen Finanzhilfen. 

Eine individuelle Ermittlung der Finanzhilfen anhand 
der jeweiligen Haushaltspläne - wie bei Bund und 
Ländern - scheidet angesichts der großen Zahl von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden aus. Das RWI 
hat sich deshalb am Funktionenplan der Finanzstati

-

stik des Statistischen Bundesamtes orientiert und da-
bei in den subventionsrelevanten Aufgabenbereichen 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden die Geld-
leistungen erfaßt, die Unternehmen oder p rivate 
Haushalte im Sinne des Subventionsberichts begün-
stigen. Die Finanzstatistik trennt nicht zwischen 
Eigenbetrieben und öffentlichen Unternehmen priva-
ter Rechtsform, so daß die Finanzhilfen der Gemein-
den im Gutachten des RWI anders abgegrenzt sind als 
die Finanzhilfen von Bund und Ländern und damit 
tendenziell überhöht dargestellt werden. Selbst wenn 
eine Trennung möglich wäre, würde sich die Transpa-
renz nicht erhöhen. Die Gemeinden haben einen 
Spielraum bei der Wahl der Rechtsform und können 
auch gleiche Aufgaben Bet rieben mit unterschiedli-
cher Rechtsform übertragen. Das Subventionsvolu-
men wäre dann also abhängig von der Organisa tion 
der kommunalen Aufgabenerfüllung. 

61. Das Volumen der vom RWI ermittelten kommu-
nalen Finanzhilfen nahm von 0,8 Mrd. DM 1975 auf 
2,1 Mrd. DM 1987 zu. Die kommunalen Finanzhilfen 

Übersicht 20 

Kommunale Finanzhilfen 

1975 1980 1985 1987 

- Mrd. DM - 

Finanzhilfen insgesamt 	 0,8 1,5 1,8 2,1 

in v. H. 

Formen 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke 	 23,2 19,6 27,0 29,0 
Schuldendiensthilfen 	 9,9 6,8 7,6 6,2 
Gewährung von Darlehen 	 35,6 31,2 32,7 24,2 
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- 
tionen 	 31,3 42,4 32,7 40,6 

Aufgabenbereiche 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 3,9 2,2 1,7 1,7 
Gewerbliche Wirtschaft 	 31,6 32,0 39,1 39,4 
Städtebau und Wohnungswesen 	 64,6 65,9 59,2 58,9 

Subventionsempfänger 
Öffentliche Unternehmen 	 36, 7 41,5 46,1 45,1 
Private Unternehmen 	 28,6 30,6 28,1 29,5 
Private Haushalte 	 34,6 2 7, 9 25,8 25,4 
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sind in diesem Zeitraum damit bemerkenswe rt  stark 
gestiegen — nämlich um jahresdurchschnittlich 
8,2 v. H. Da die Zunahme wesentlich höher ausfiel als 
die der kommunalen Ausgaben insgesamt, beträgt 
der Anteil der Finanzhilfen an den kommunalen Aus-
gaben mittlerweile 1,3 v. H. gegenüber 0,8 v. H. im 
Jahre 1975. Im gleichen Zeitraum wurde beim Bund 
der Anteil der Finanzhilfen an den Ausgaben dagegen 
von 6,4 v. H. auf 4,6 v. H. zurückgeführt. Gleichwohl 
haben die kommunalen Finanzhilfen aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht eine relativ geringe Bedeutung, 
denn ihr Anteil am Bruttosozialprodukt liegt nach den 
Berechnungen des RWI 1987 bei 0,1 v. H. gegenüber 
0,08 v. H. im Jahre 1975. 

Die Bedeutung der verschiedenen Subventionsfor-
men hat sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. 
Während der Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke ebenso wie für Investitionen an 
den Finanzhilfen insgesamt jeweils um ein Drittel zu-
genommen hat, haben Schuldendiensthilfen und Dar-
lehen als Subventionsinstrument erheblich an Ge-
wicht verloren (vgl. Übersicht 20). 

Bei der Aufteilung nach Bereichen steht eindeutig der 
Bereich Städtebau und Wohnungswesen im Vorder-
grund, wobei sich die Gewichte im Laufe der Zeit nach 
der Darstellung des RWI verschoben haben. Der An-
teil der Wohnungsbauförderung am kommunalen 
Subventionsvolumen war stark rückläufig, während 
die Städtebauförderung überproportional zunahm. 
Dagegen ist die Förderung des Bereichs Landwirt-
schaft nach wie vor unbedeutend (vgl. Übersicht 20). 
Der Aufgabenbereich Verkehr spielt zwar auch auf 
kommunaler Ebene eine große Rolle, es handelt sich 
aber im wesentlichen um die Bereitstellung von Mit-
teln für Infrastrukturleistungen, die keine Finanzhil-
fen sind. In den einzelnen Aufgabenbereichen bevor-
zugen die Gemeinden jeweils unterschiedliche Sub-
ventionsformen. So stehen im Bereich des Städtebaus 
Investitionszuschüsse im Vordergrund, in der Woh-
nungsbauförderung ist es die Gewährung von Darle-
hen. Finanzielle Hilfen für die Landwirtschaft und die 
gewerbliche Wirtschaft werden primär in Form von 
Zuweisungen und Zuschüssen gewährt. Öffentliche 
Unternehmen erhalten vor allem Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Darlehen. 

Auch bei der Aufteilung nach Subventionsempfän-
gern verschoben sich nach Untersuchung des RWI die 
Gewichte: Die Finanzhilfen an p rivate Haushalte nah-
men nur unterdurchschnittlich zu; ihr Anteil sank von 
1975 bis 1987 um rd. 10 Prozentpunkte auf 25 v. H. der 
Finanzhilfen. Hier schlug die abnehmende Woh-
nungsförderung zu Buche. Dagegen erhöhte sich der 
Anteil der öffentlichen Unternehmen von rd. 37 v. H. 
auf 45 v. H., auch weil die Kommunen in den letzten 
Jahren dazu übergegangen sind, Aufgaben aus dem 
Gemeindehaushalt auszugliedern und auf kommu-
nale Unternehmen zu übertragen. 

62. Der Handlungsspielraum kommunaler Subven-
tionspolitik hängt nach Auffassung des RWI auch von 
den gegebenen institutionellen und sozioökonomi-
schen Rahmenbedingungen ab. So wenden Städte mit 
höherer Einwohnerzahl in der Regel auch relativ mehr 
Finanzhilfen auf. 1987 betrugen die Finanzhilfen in 
den Großstädten mit mehr als 500 000 Bürgern 98 DM 
je Einwohner, während es in den Städten von 100 000 
bis 200 000 Einwohnern 42 DM waren. Bei den zu-
meist kleineren, kreisangehörigen Gemeinden waren 
es dagegen im Durchschnitt nur 22 DM. Auch wenn 
die Aufwendungen der Verbandsgemeinden bzw. 
Samtgemeinden (2 DM) und der Landkreise (4 DM) 
zusätzlich berücksichtigt werden, blieb eine bemer-
kenswerte Differenz zu den kreisfreien Großstädten 
erhalten. Die Schere hatte sich in den vergangenen 
Jahren erheblich ausgeweitet: Von 1975 bis 1987 stie-
gen in den kreisfreien Städten die kommunalen Fi-
nanzhilfen je Einwohner um durchschnittlich 15 v. H., 
während es in den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den insgesamt nur 8 v. H. waren. 

Die überdurchschnittliche Zunahme der Pro-Kopf-
Subventionen in den kreisfreien Städten ist nach Mei-
nung des RWI vor allem auf Bevölkerungsverluste an 
das Umland zurückzuführen. Daneben sind in der 
Aufteilung nach Aufgabenbereichen erhebliche Un-
terschiede zwischen den einzelnen Gemeindegrößen-
klassen festzustellen. Während 1987 in den Groß-
städten mit über 500 000 Einwohnern rd. zwei Drittel 
der Finanzhilfen im Bereich Wohnungsbauföderung 
und Wohnungsfürsorge eingesetzt wurden, waren es 
in den Städten mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern 
nur gut 30 v. H. 
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Anlage 1 

Übersicht über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes 
in den Jahren 1989 bis 1992 

Inhaltsangabe 

Lfd. Nr. des 
Bezeichnung 	Dreizehnten 

Subventions

-

berichts 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  	1 bis 46 

Nationale Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und der Ertragslage der Landwirtschaft und der Fischerei 

II. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)  	47 bis 104 

1. Bergbau 	47 bis 56 

2. Energie- und Rohstoffversorgung 	57 bis 63 

3. Technologie- und Innovationsförderung  	64 bis 79 

4. Hilfen für bestimmte Industriebereiche  	80 bis 83 

5. Regionale Strukturmaßnahmen  	84 bis 92 

6. Sonstige Maßnahmen  	93 bis 104 

III. Verkehr  	105 bis 112 

1. Berlin-Verkehr und Verkehr mit der DDR und Berlin 
(Ost)  	105 bis 109 

2. Schiffahrt  	110 bis 112 

IV. Wohnungswesen 	 113 bis 132 

1. Sozialer Wohnungsbau 	 113 bis 120 

2. Bausparzwischenfinanzierung 	 121 bis 123 

3. Modernisierung und Heizenergieeinsparung 	 124 bis 127 

4. Wohnungsbau für Bundesbedienstete u. a 	 128 

5. Weitere Fördermaßnahmen 	 129 bis 132 

V. Förderung des Sparens und der Vermögensbildung 	 133 

VI. Sonstige Finanzhilfen (Schadensausgleich wegen Tscher

-

nobyl) 	  134 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

1 	Zuschüsse an die Träger der landwirtschaftlichen Un- 	E 	450,0 	450,0 	520,0 	490,0 
fallversicherung 

Z 	450,0 Z 	450,0 Z 	520,0 Z 	490,0 
10 02 /656 52 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse sind bestimmt zur 

— Gewährung von Schwerverletztenzulagen und 

— Senkung der Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Sie dienen der Kosten- 
entlastung der landwirtschaftlichen Bet riebe. 

— Anschubfinanzierung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung im Beitrittsgebiet. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die seit 1963 im Bundeshaushalt veranschlagten Mittel werden den landwirtschaftlichen Berufs- 
genossenschaften (LBGen) durch Bewilligungsschreiben des Bundesministers für Ernährung, Land- 
wirtschaft und Forsten nach folgenden Kriterien zugewiesen: 

— Voraussichtlicher Bedarf an Schwerverletztenzulagen, 

— Anteil jeder LBG an den Leistungsaufwendungen aller LBGen, 

— Berücksichtigung der Ertragsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlichenUnternehmen im 
Bezirk jeder LBG. 

Jede LBG ist verpflichtet, die Bundesmittel dazu zu verwenden, die Gesamtbeiträge der Unterneh- 
mer mit Bodenbewirtschaftung um den gleichen v. H.-Satz zu senken sowie Schwerverletztenzula- 
gen zu zahlen. Diese Zulage erhalten schwerverletzte Empfänger von Unfallrenten, denen ein nach 
Durchschnittssätzen bestimmter Jahresarbeitsverdienst (§ 780 RVO) zugrunde liegt. Die Schwer- 
verletztenzulage beträgt für Verletzte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 bis unter 75 
v. H. 25 v. H. der Jahresrente und für Verletzte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 75 
und mehr v. H. 50 v. H. der Jahresrente. 

t) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel P 
S darunter Z, S, D 2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Den laufenden Versicherungsleistungen — unter Umständen für Unfälle, die sich vor Jahrzehnten 
ereignet haben — steht eine ständig geringer werdende Zahl von aktiven landwirtschaftlichen 
Unternehmern gegenüber, die nicht entsprechende Einkommensverbesserungen haben. Die Bei- 
tragsbelastung wird durch den Einsatz der Bundesmittel gemindert, im Bundesdurchschnitt 1990 um 
rd. 39,7 v. H. Damit wird ein Beitrag zur Einkommenssicherung und -verbesserung geleistet. 

Die Aufwendungen für die Schwerverletztenzulagen be tragen jährlich rd. 20 Mio. DM; begüns tigt 
werden rd. 13 000 schwerverletzte Bezieher einer Unfallrente. 

Durch den Einigungsvertrag wurde für das Beitrittsgebiet eine neue landwirtschaftliche Berufsge- 
nossenschaft errichtet. In der schwierigen Aufbauphase bedarf dieser Träger besonderer finanzieller 
Unterstützung, zumal die Einnahmen und Ausgaben weitgehend von den Vorschriften des Eini- 
gungsvertrages abhängig sind. In dieser Aufbauphase wurden zur Beitragssenkung im Beitritts- 
gebiet 1991 Bundesmittel in Höhe von 70 Mio. DM gewährt. 

Der Zuschuß wird jeweils für ein Haushaltsjahr bewilligt. Bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 
wird jährlich seine Notwendigkeit und seine Höhe geprüft. 

2 	Zuschüsse zur Gewährung einer Rente an Kleinland- 	A 	256,6 	262,5 	258,0 	254,0 
Wirte bei Landabgabe (Landabgaberente) 

Z 256,6 Z 262,5 Z 258,0 Z 254,0 
10 02 /656 53 

Zielsetzung 
Die Landabgaberente diente der Förderung und Erleichterung des Strukturwandels in der Land- 
wirtschaft. Sie wurde älteren Landwirten gewährt, die ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen zur 
Strukturverbesserung abgaben. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme war Bestandteil der gemeinsamen Agrarstrukturpolitik der Europäischen Gemein- 
schaften. Sie war aufgrund der Richtlinie des Rates vom 17. April 1972 zur Förderung der Einstellung 
der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und der Verwendung der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche für Zwecke der Strukturverbesserung (72/160/EWG — Amtsblatt der Europäischen Gemein- 
schaften Nr. L 96/9) in den Mitgliedstaaten der EG durchzuführen. Na tionale Ausführungsvorschrif- 
ten sind die §§ 41 bis 46 des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte i. d. F. der Bekanntma- 
chung vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1448), zuletzt geändert durch das Vierte Agrarsoziale 
Ergänzungsgesetz (4. ASEG) vom 27. September 1990 (BGBl. I S. 2110). 

Die Landabgaberente beträgt ab 1. Juli 1991 für Verheiratete 830,40 DM/Monat und für Allein- 
stehende 552,20 DM/Monat. 

Die Maßnahme wurde für Neubewilligungen beschränkt auf bis zum 31. Dezember 1983 vollzogene 
strukturverbessernde Abgaben. Bewilligte Renten werden lebenslänglich gezahlt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Während der Laufzeit der Maßnahme wurden 61 632 landwirtschaftliche Unternehmen mit einer 
Gesamtfläche von 682 280 ha strukturverbessernd abgegeben. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
L fd Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A  
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

3 	Zuschüsse zur Sicherung der späteren Altersversor- 	A 	13,7 	19,7 	40,0 	20,0 
gung als Arbeitnehmer bei Abgabe landwirtschaft- 
licher Unternehmen (Nachentrichtungszuschüsse) 	Z 	13,7 Z 	/9,7 Z 	40,0 Z 	20,0 

10 02 /656 54 

Zielsetzung 
Die Maßnahme dient der Förderung des landwirtschaftlichen Strukturwandels. Sie stellt die soziale 
Sicherung der landwirtschaftlichen Unternehmer, die sich beruflich aus der Landwirtschaft lösen, 
sicher. Seit dem 1. Januar 1971 wird landwirtschaftlichen Unternehmern bei Aufnahme einer Arbeit- 
nehmertätigkeit ein Zuschuß aus Bundesmitteln zur Nachentrichtung von Beiträgen zur gesetz- 
lichen Rentenversicherung gewährt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Ausführungsvorschriften sind die §§ 47 bis 50 des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1448, 1458). Begünstigt sind land- 
wirtschaftliche Unternehmer, die eine Beschäftigung als Arbeitnehmer aufnehmen, pflichtversi- 
chert sind und ihr landwirtschaftliches Unternehmen abgeben oder von der Beitragspflicht zur 
Altershilfe für Landwirte wegen anderweitiger sozialer Sicherung als Arbeitnehmer oder Handwer- 
ker befreit werden. 

Der Nachentrichtungszuschuß beträgt 70 v. H. der nachentrichteten Beiträge, höchstens jedoch der 
Beiträge, die dem jeweiligen durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelt entsprechen. Die Maßnahme 
ist unbefristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Seit dem 1. Januar 1971 (Inkrafttreten der Maßnahme) bis 31. Dezember 1990 haben insgesamt 
rd. 4 200 ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer den Nachentrichtungszuschuß in Anspruch 
genommen. 

Für 1991 ist mit einem weiteren starken Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen, weil im Zuge des 
Rentenreformgesetzes 1992 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 Voraussetzungen und Modalitäten der 
Beitragsnachentrichtung in der gesetzlichen Rentenversicherung erheblich verschärft wurden. 

4 	Produktionsaufgaberente (FELEG) 	A 	14,9 	42,1 	72,0 	106,0 

10 02 /656 58 	 Z 	14,9 Z 	42,1 Z 	72,0 Z 	106,0 

Zielsetzung 
Soziale und ökonomische Absicherung von 

— älteren landwirtschaftlichen Unternehmern ohne Hofnachfolger beim frühzeitigeren Ausschei- 
den aus dem landwirtschaftlichen Erwerbsleben und 

— älteren landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und mitarbeitenden Familienangehörigen,wenn sie 
aufgrund der Stillegung oder Abgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens aus diesem 
Betrieb ausgeschieden sind. 

Gleichzeitig sollen Beiträge zur Marktentlastung und Verbesserung der Agrarstruktur geleistet 
werden. 

t) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Das Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) vom 
21. Februar 1989 (BGB1. I S. 233), zuletzt geändert durch das Vierte Agrarsoziale Ergänzungsgesetz 
(4. ASEG) vom 27. September 1990 (BGBl. I S. 2110) setzt im Rahmen der Neuordnung der gemein- 
samen Agrarpolitik auf der Grundlage der Gemeinschaftsregelung zur Förderung der Einstellung 
der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (vgl. Verordnung (EWG) Nr. 1096/88 des Rates vom 
25. April 1988 — ABl. EG Nr. L 110 vom 29. April 1988 — S. 1) nationales Recht. 
Die Maßnahme ist auf acht Jahre bef ristet, d. h. vom 1. Januar 1997 an ist dieses Gesetz nur noch 
anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für den Anspruch erstmals vor diesem Zeitpunkt vor- 
gelegen haben. 

Landwirtschaftliche Unternehmer 
Gewährung einer Produktionsaufgaberente, Übernahme der Leistungsaufwendungen in der land- 
wirtschaftlichen Krankenversicherung sowie Beitragsübernahme in der Altershilfe für Landwirte 
und ggf. landwirtschaftlichen Unfallversicherung. 
Der Grundbetrag der Produktionsaufgaberente bemißt sich nach der Höhe der individuell erwor- 
benen Altersgeldanwartschaft (abhängig von der Dauer der Beitragsentrichtung zur landwirtschaft- 
lichen Alterskasse). 
Bei Stillegung von Flächen wird ein Flächenzuschlag gezahlt, der sich nach den natürlichen Ertrags- 
bedingungen richtet. 

Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und mitarbeitende Familienangehörige 
Gewährung eines Ausgleichsgeldes, Übernahme des Arbeitgeberanteils des Beitrags zur gesetz- 
lichen Krankenversicherung und des Beitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung. 
Auch hinterbliebene Ehegatten werden im Rahmen des FELEG sozial abgesichert. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Vom Inkrafttreten des Gesetzes' (1. Januar 1989) bis zum 31. Dezember 1990 wurden rd. 4000 Pro- 
duktionsaufgaberenten und rd. 60 Ausgleichsgelder bewi lligt. In diesem Zeitraum wurde eine Flä- 
che von 58 500 ha abgegeben, 5 600 ha wurden stillgelegt. Von der Verbesserung der Leistungs- 
konditionen mit Wirkung vom 1. Oktober 1990 ist eine verstärkte Akzeptanz der Maßnahme aus- 
gegangen. Zugleich wurde die Laufzeit für Neufälle bis 31. Dezember 1996 verlängert. 

5 	Gasölverbilligung 	E 	663,8  656,9   915,0   1010,0    

10 02 / 652 06, 683 06 ab 1992 	Z 6 	663,8  Z 656,9   Z 915,0   Z 1010,0 	 
Zielsetzung 
Mit den Mitteln wird eine Angleichung der Mineralölsteuer für das in landwirtschaftlichen Betrie- 
ben verbrauchte Gasöl an das System der Steuerbefreiung bzw. -entlastung für die Landwirtschaft in 
den anderen Mitgliedstaaten der EG angestrebt, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme beruht auf gesetzlicher Grundlage (Landwirtschafts-Gasölverwendungsgesetz vom 
22. Dezember 1967 — BGB1. I S. 1339 — zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel IV Sachgebiet B 
Abschnitt II Nr. 13 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGB1. 1990 II S. 885, 972) und ist nicht bef ristet. Die Verbilligung 
des Gasöls beträgt seit 1. Juli 1973 41,15 Pf je Liter und wird nachträglich für das vorangegangene 
Kalenderjahr gezahlt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P — Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe ;  S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A 
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Verbilligung des Gasöls führt zu einer Senkung der bet rieblichen Kosten und damit zu einer 
entsprechenden Verbesserung der Ertragslage der Landwirtschaft. 1989 und 1990 wurden in den 
alten Bundesländern jeweils rd. 1,6 Mrd. Liter Gasöl und in den neuen Bundesländern mit Beginn 
der Wirtschafts- und Währungsunion im 2. Halbjahr 1990 rd. 430 Mio. Liter verbilligt. 

Soziostruktureller Einkommensausgleich 	E 	658,2. 	645,4 	660,0 	660,0. 

10 02 / 652 07 	Z 658,2 Z 645,4 Z 660,0 Z 660,0 

Zielsetzung 
Bäuerliche Familienbetriebe sollen gefördert und ihre Wettbewerbsstellung soll gegenüber solchen 
Betrieben verbessert werden, deren Tierhaltung nicht oder nur gering an die Fläche gebunden ist 
oder bestimmte Bestandsgrößen überschreitet. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Am 1. Januar 1985 wurden die positiven deutschen Währungsausgleichsbeträge um 5 Prozent- 
punkte herabgesetzt. Zum Ausgleich der daraus resultierenden Einkommensverluste ermächtigte 
der Rat die Bundesrepublik Deutschland, den Landwirten eine Sonderbeihilfe in Form der Umsatz- 
steuerkürzung zu gewähren. Ab 1989 wird diese Umsatzsteuerkürzung mit 3 v. H. weitergeführt. 
Wegen weiterer Kürzungen der positiven Währungsausgleichsbeträge ermächtigte der Rat nach 
Artikel 2 a der Verordnung (EWG) Nr. 1890/87 vom 2. Juli 1987 die Bundesrepublik Deutschland, 
den Landwirten eine produktionsneutrale Beihilfe in Höhe der am 31. Dezember 1988 auslaufenden 
2 v. H. zu gewähren, von der 65 v. H. auf den Bund entfallen. 

Modalitäten aufgrund der Entscheidungen des Rates vom 30. Juni 1988 (88/402/EWG) und der 
Kommission vom 16. Dezember 1988 über eine Beihilfe für die landwirtschaftlichen Erzeuger in der 
Bundesrepublik Deutschland (89/11/EWG): 

— Befristung 1989 bis 1992; 

— Begünstigte: grundsätzlich GAL-Landwirte; 

— flächenbezogener Einheitsbetrag: bis zu 90 DM/ha LF; 

— betriebsbezogener Mindestbetrag 1 000 DM und Höchstbetrag 8 000 DM jährlich; 

— kein Einkommensausgleich für die nach der VO (EWG) Nr. 797/85 bezuschußten,stillgelegten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

Das Gesetz zur Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft (LaFG) vom 12. Juli 1989, das die Gewäh- 
rung des soziostrukturellen Einkommensausgleichs regelt, trat am 19. Juli 1989 in Kraft (BGBl. I 
S. 1435). Darin wurde der einheitliche Flächenbetrag für 1989 auf 90 DM/ha LF festgelegt. Für die 
Jahre 1990 und 1991 wurde der Betrag von 90 DM/ha LF beibehalten (Erste Verordnung zur Ände- 
rung der Landwirtschaftsförderungsverordnung vom 28. Mai 1990, BGBl. I S. 990, Zweite Verord- 
nung zur Änderung der Landwirtschaftsförderungsverordnung vom 13. Juni 1991, BGBl. I S. 1240). 
Das LaFG gilt nicht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen;  
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw.  

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7  

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Im Antragsjahr 1989 (Abwicklung zu einem geringen Teil erst im Jahre 1990) erhielten rd. 445 000  

Begünstigte im Durchschnitt einen Einkommensausgleich von etwas weniger als 2 300 DM. Im  

Antragsjahr 1990 (vorläufige Angaben) ist die Zahl der Begünstigten geringfügig auf rd. 423 000  

gesunken; der durchschnittlich gezahlte Betrag erhöht sich geringfügig und lag etwas über 2 300  

DM.  

7 	Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen 	A 	1,0 	0,9 	1,2 	1,2  
zur Förderung der Fischerei  

S 	1,0 S 	0,9 S 	1,2 S 	1,2  
10 02 /662 71  

Zielsetzung  
Die Maßnahme dient der Zinsverbilligung von Darlehen für Ankauf, Neu- und Umbau von Fahr- 
zeugen der Seefischerei zum Zwecke der Modernisierung und Rationalisierung der Fischerei- 
flotte.  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Die Förderungsmaßnahme ist nicht befristet und erfolgt nach der Richtlinie des BML für die Zins- 
verbilligung von Darlehen zur Förderung vordringlicher agrar- und ernährungswirtschaftlicher  

Maßnahmen vom 7. Juli 1967 (BAnz. Nr. 136 vom 25. Juli 1967 S. 3).  

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Bis zum Ablauf der Verbilligungsdauer (höchstens zehn Jahre) bestehen für künftige Haushaltsjahre  

weitere Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsverbilligungszuschüssen in einer geschätzten Höhe  

von etwa 8 Mio. DM. Der Zinsverbilligungssatz beträgt für die Hochseefischerei 3 v. H. und für die  

Kutterfischerei 4 v. H. Die Hochseefischerei konnte in den vergangenen Jahren ihre Flotte wesent- 
lich modernisieren und den veränderten Absatzbedingungen (steigender Verbrauch von Tiefkühl- 
produkten) anpassen. Der noch andauernde Strukturwandel in der Seefischerei erfordert weiterhin  

Förderungsmaßnahmen des Bundes.  

8 	Darlehen für die Kutterfischerei 	A 	1,2 	2,9 	5,0 	7,0  

10 02 /862 76 	 D 	1,2 D 	2,9 D 	5,0 D 	7,0  

Zielsetzung  
Die niedrig verzinslichen Darlehen dienen zur Mitfinanzierung der Erneuerung und Rationalisie- 
rung der Kutterflotte. Insbesondere wird der Neubau von modernen Hochseekuttern und kombi- 
nierten Krabbenkuttern gefördert.  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Die Förderung ist nicht befristet und erfolgt nach besonderen Richtlinien des BML (BAnz. Nr. 38 vom  

23. Februar 1974). Ab 20. August 1991 gelten die Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen  

zur Förderung von Investitionen in der Seefischerei (Investitionsförderungsrichtlinien — Seefische- 
rei — BML) vom 5. August 1991 (BAnz. Nr. 154 vom 20. August 1991 S. 5581).  

1 ) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-lhilfe: S = Sonstige Hilfen für Unternehmen;  

H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen.  
2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen.  

3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-
haushalt).  
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1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

 
E 
A 

Nr. P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Kutterfischerei ist wegen zu geringer Eigenmittel und aufgrund der hohen Neubaukosten zu 
einer durchgreifenden Erneuerung ihrer stark überalterten Flotte aus eigener Kraft nicht in der 
Lage. Wegen der steigenden Bedeutung der Kutterfischerei für den heimischen Frischfischmarkt 
und der sinnvollen Ausnutzung der Fischbestände sowie der Erhaltung der Fangquoten ist es not- 
wendig, weitere Mittel bereitzustellen, um Darlehen in dem erforderlichen Umfang für Neu- und 
Umbauten sowie Ankäufe und Modernisierungen im Rahmen des mehrjährigen Ausrichtungspro- 
gramms für die Fischereiflotte gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 4028/86 gewähren zu können. 

Im Jahre 1990 wurden folgende Bundesdarlehen gewährt: 

7 Neubauten 	1,9 Mio. DM 
6 Ankäufe 	0,4 Mio. DM 

14 Modernisierungen 	0,6 Mio. DM 
2,9 Mio. DM 

9 	Strukturmaßnahmen für die Seefischerei aufgrund 	A 	4,7 	5,0 	17,0 	16,0 
von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein- 
schaften und ergänzende nationale Maßnahmen 	Z 	4, 7 Z 	5, 0 Z 	17,0 Z 	16,0 

10 02 /892 78 

Zielsetzung 
Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung von Zuschüssen für Neu- und Umbauten sowie Ankäufe 
der Kutterfischerei, ferner für Neubauten und Modernisierung von Fahrzeugen der Großen Hoch- 
seefischerei. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die nationalen Maßnahmen sind nicht bef ristet und werden nach besonderen Richtlinien des BML 
(BAnz. Nr. 157 vom 24. August 1977 sowie BAnz. Nr. 194 vom 13. Oktober 1976) durchgeführt. Seit 
dem 20. August 1991 gelten die Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Investitionen in der Seefischerei (Investitionsförderungsrichtlinien — Seefischerei — BML) vom 
5. August 1991 (BAnz. Nr. 154 vom 20. August 1991, S. 5581). Ab 1987 erfolgt die finanzielle Betei- 
ligung durch die Europäischen Gemeinschaften nach der Verordnung (EWG) Nr. 4028/86 des Rates 
vom 18. Dezember 1986 (ABK. der EG Nr. L 376/7 vom 31. Dezember 1986). 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen;  
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Zugunsten der Hochseefischerei wurden bis 1976 Neubaudarlehen für den Bau von Vollfrostern 
gewährt. Zur Förderung von Frischfischfänger-Neubauten zum teilweisen Ersatz für ausscheidende 
Fahrzeuge werden ab 1976 ausschließlich Zuschüsse gewährt. Bisher sind acht Einheiten in Dienst 
gestellt worden. Ferner werden Zuschüsse zur Modernisierung von Trawlern, insbesondere von 
Vollfrostern, gegeben. 

Die bisherigen nationalen Strukturförderungsmaßnahmen haben die Erneuerung der Kutterflotte 
bei gleichzeitig leichtem Kapazitätsrückgang gefördert; seit einiger Zeit nimmt in diesem Bereich 
die Investitionstätigkeit wieder zu. Für Fischereifahrzeuge zum Einsatz innerhalb der nahen und 
mittleren Fanggebiete des EG-Meeres erfolgt im Rahmen der gemeinschaftlichen Strukturpolitik 
eine erweiterte Förderung aus dem EAGFL nach der Verordnung (EWG) Nr. 4028/86. In diese För- 
derung werden auch Fahrzeuge der Hochseefischerei mit allerdings geringeren Prämien einbezo- 
gen. Für diese EG-Förderung ist die ergänzende na tionale Hilfsleistung aus dem Bundeshaushalt 
erforderlich. Im übrigen werden die bewährten Maßnahmen zur Investitionsförderung nach Bun- 
desrichtlinien unter Berücksichtigung der verbliebenen Fangmöglichkeiten und im Rahmen ge- 
meinschaftsrechtlich festgelegter Kapazitätsobergrenzen fortgeführt. Die Erneuerung der Flotte für 
diejenigen Bereiche, in denen Fangmöglichkeiten als ausreichend gesichert gelten können, wird 
damit gefördert. 

10 	Maßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten in der 	A 	9,8 	5,6 	23,0 	20,0 
Seefischerei aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Europäschen 	Gemeinschaften 	und 	ergänzende 	Z 	9,8 Z 	5,6 Z 	23,0 Z 	20,0 
nationale Maßnahmen 

10 02 /683 78 

Zielsetzung 
Die Maßnahme dient dazu, die Anpassung der Produktionskapazität der Seefischerei an die verän- 
derten Fangmöglichkeiten zu erleichtern. Diese haben sich infolge der Einführung von nationalen 
Fischereizonen und der Maßnahmen zur Erhaltung und Bewi rtschaftung der Fischbestände, insbe- 
sondere für die Fernfischerei außerhalb des EG-Meeres, erheblich verringert. Grundlegendes Ziel 
ist daher die Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen Fangkapazitäten und Fangmöglichkeiten 
in der Gemeinschaft. Im Rahmen des von den Gemeinschaften vorgesehenen Systems der Kapazi- 
tätsanpassung und der ergänzenden nationalen Beihilfen werden Hilfen für die Verringerung der 
Produktionskapazitäten durch bef ristete und endgültige Stillegung gewährt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Ab 1987 erfolgte die Förderung nach der Verordnung (EWG) Nr. 4028/86 des Rates vom 18. Dezem- 
ber 1986 (ABI. der EG Nr. L 376/7 vom 31. Dezember 1986), die zunächst auf 10 Jahre bef ristet ist. 
Die nationale Mitfinanzierung des Mitgliedstaates wird im Rahmen der Ausführungs-Richtlinien des 
BML in der derzeit gültigen Fassung vom 13. Juli 1990 (BAnz. S. 3805) geleistet. Seit dem 1. März 
1991 (rückwirkend zum 1. Januar 1991) gelten die Richtlinien zur Ausführung des Titels VII der 
Verordnung (EWG) Nr. 4028/86 des Rates vom 18. Dezember 1986 über Gemeinschaftsmaßnahmen 
zur Verbesserung und Anpassung der Strukturen im Bereich der Fischerei und Aquakultur (Kapa- 
zitätsanpassungs-Richtlinien) vom 13. Juni 1991 (BAnz. Nr. 113 vom 22. Juni 1991, S. 4093). Für 
kleinere Fahrzeuge, die nicht unter den Anwendungsbereich der EG-Verordnung fallen, werden 
diese Gemeinschaftsmaßnahmen durch eine rein na tionale Regelung ergänzt; hierfür sind die Richt- 
linien des BML in der derzeit gültigen Fassung vom 8. Dezember 1988 (BAnz. S. 5225) anzuwen- 
den. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitats-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Die Maßnahmen zur vorübergehenden Stillegung kommen vor allem der Kutterfischerei und hier 
insbesondere der Ostseefischerei zugute. Seit 1988 werden auch wieder Prämien für das endgültige 
Ausscheiden von Kuttern gewährt. Hierdurch soll die deutsche Fischereiflotte in ihrem Umfang 
weiter angepaßt werden, damit die Ziele des von der EG-Kommission genehmigten mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramms eingehalten werden können. Gleichzeitig kann hierdurch Spielraum für 
die notwendige Erneuerung der überalterten Kutterflotte innerhalb der gemeinschaftlich festgesetz- 
ten Kapazitätsobergrenzen geschaffen werden. 

11 	Überbrückungshilfen 	für 	die 	deutsche 	Hochsee- 	A 	0,6 	— 	— 	— 
fischerei 

Z 	0,6Z 	— Z 	— Z 	— 
10 02 /683 79  

Zielsetzung  
Der deutschen Hochseefischerei wurde — aufgrund einer entsprechenden Genehmigung der 
EG-Kommission — eine auf drei Jahre begrenzte Start- und Überbrückungshilfe in Höhe von 
30 Mio. DM 

— 12 Mio. DM Starthilfe 
— 18 Mio. DM Grönlandhilfe 

bewilligt. 

Die Bundesregierung trug mit der Starthilfe zur Verwirklichung der Zusammenfassung der Hoch- 
seefischereiflotte an zwei Standorten und zur engeren Zusammenarbeit der beteiligten Unterneh- 
men bei. 

Die Förderung mit der Grönlandhilfe diente der Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeit vor Grön- 
land trotz naturbedingt schlechter Fangbedingungen in diesen Gewässern. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Die Starthilfe erfolgte durch direkte Zuwendung im Jahre 1986 an die beteiligten Unternehmen. 

Die Grönlandhilfe erfolgte nach einer Richtlinie des BML (BAnz. Nr. 162 vom 3. September 1986). 
Sie trat mit Ablauf des Kalenderjahres 1988 außer Kraft. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Mit dem Zusammenschluß der Hochseefischerei in zwei Gesellschaften wurde durch Verbesserung 
der Fang- und Vermarktungsstruktur und durch eine gemeinsame Einsatzplanung eine rentable 
Fangtätigkeit ermöglicht. 

12 	Schuldendiensthilfe zur Förderung der ländlichen 	S 	2,5 	2,4 	2,2 	2,1 
Siedlung 

S 	2,5 S 	2,4 S 	2,2 S 	2,1  
10 02 / 661 94  

Zielsetzung  
Förderung der ländlichen Siedlung 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen.  

3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-
haushalt).  
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die frühere Deutsche Siedlungsbank hat im Auftrag des Bundes zur Ergänzung der Bundesmittel für 
die Finanzierung der ländlichen Siedlung in den Haushaltsjahren von 1958 bis 1960 und 1965 
Kapitalmarktmittel von insgesamt 300 Mio. DM beschafft. Der jährlich erforderliche Betrag für die 
Verzinsung und Tilgung dieser Anleihen ist daher vom Bund bereitzustellen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Ausgaben sind ausschließlich zur Deckung bereits eingegangener Verpflichtungen bestimmt. 
Da es sich um eine Abwicklungsmaßnahme handelt, werden die Ausgaben in den nächsten Jahren 
weiter abnehmen. 

13 	Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen 	A 	28,8 	19,6 	12,3 	6,6 
zur Förderung vordringlicher agrar- und ernährungs- 
wirtschaftlicher Maßnahmen 	S 	28,8 S 	19,6 S 	12,3 S 	6,6 

10 02 / 662 93 

Zielsetzung 
Die Durchführung einer Reihe wich tiger agrar- und ernährungswirtschaftlicher Maßnahmen (u. a. 
Hofkredite, Aussiedlungen, Aufstockungen, Landarbeiterwohnungen, Binnenwasserwirtschaft) 
sollte dadurch erleichtert werden, daß Kredite auf einen tragbaren Zinssatz verbilligt werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Zinsverbilligungsaktionen des Bundes endeten mit Ablauf des Jahres 1972. Ab 1. Januar 1973 
werden Zinsverbilligungsmaßnahmen nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gemäß 
dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten- 
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) i. d. F. des Gesetzes vom 23. Dezember 1971 
(BGBl. I S. 2140) durchgeführt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Aus bisher eingegangenen Verpflichtungen aus den Zinsverbilligungsaktionen 1954 bis 1972 beste- 
hen bis zum Ablauf der Verbilligungsdauer (höchstens 20 Jahre) für künftige Haushaltsjahre weitere 
Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsverbilligungszuschüssen in einer geschätzten Höhe von etwa 
55 Mio. DM. Bis Ende 1972 konnten Kredite in Höhe von rd. 19 Mrd. DM verbilligt werden. 

Da es sich um eine Abwicklungsmaßnahme handelt, werden die Ausgaben in den nächsten Jahren 
weiter abnehmen. 

14 	Vergütung an Banken für 	die 	Verwaltung von 	A 	9,4 	9,1 	9,0 	8,7 
Bundesmitteln 

Z 	9,4 Z 	9,1 Z 	9,0 Z 	8,7 
10 02 /671 94 

Zielsetzung 
Es handelt sich um Vergütungen an Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln aus verschie- 
denen vor dem 1. Januar 1973 (bei der ländlichen Siedlung vor dem 1. Januar 1977) durchgeführten 
Förderungsmaßnahmen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme läuft mit der Abwicklung von Förderungsmaßnahmen aus. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bei der Vergabe von Zuschüssen aus Bundeshaushaltsmitteln zur Förderung der ländlichen Sied- 
lung, der Flurbereinigung (bis 31. März 1959), für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen, zur 
Erschließung des Emslandes und für den Landarbeiterwohnungsbau sind z. T. Banken eingeschaltet 
worden. Nach den mit diesen Banken getroffenen vertraglichen Abmachungen sind die Vergütun- 
gen für die Verwaltung der Bundesmittel zu Lasten des Bundeshaushalts zu zahlen. 

Da es sich um Abwicklungsmaßnahmen handelt, werden die Ausgaben in den nächsten Jahren 
abnehmen. 

15 	Beseitigung von Sturmschäden im Privatwald und im 	S 	— 	88,2 	55,0 	45,0 
Wald ländlicher Gemeinden 

Z 	— Z 	88,2 Z 	55,0 Z 	45,0 
10 02 / 652 08 

Zielsetzung 
Die Maßnahme soll die privaten Waldbesitzer und die ländlichen Gemeinden bei der Bewältigung 
der Sturmschäden des Jahres 1990 unterstützen und insbesondere zu einer standortgerechten 
Wiederaufforstung der Sturmflächen beitragen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Der Bund beteiligt sich in den Jahren 1990 bis 1995 mit 300 Mio. DM an einem von Bund und 
Ländern gemeinsam getragenen 600 Mio. DM umfassenden Hilfsprogramm, das durch den zweiten 
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 1990 beschlossen wurde. 

Gefördert werden im Privatwald die Aufarbeitung und werterhaltende Lagerung des Sturmholzes, 
Waldschutzmaßnahmen und die Flächenräumung sowie im Privatwald und im Wald ländlicher 
Gemeinden die standortgerechte Wiederaufforstung. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das Bund-Länder-Hilfsprogramm hat bisher wesentlich zur raschen Beseitigung der Folgen der 
Sturmschäden beigetragen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525 

noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/ Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Aufgabe der Milcherzeugung 

16 	— Vergütung für die freiwillige Aufgabe der Milch- 	A 	99,5 	99,6 	100,0 	100,0 
erzeugung (Milchrente 1) 

Z 	99,5 Z 	99,6 Z 	100,0 Z 	100,0 
10 04 /683 11 

— Vergütung für die freiwillige Aufgabe der Milch- 	A 	6,2 	7,1 	— 	— 
erzeugung aus der Zusatzabgabe aufgrund der 
Milch-Garantiemengen-Regelung (Milchrente 2) 	Z 	6,2 Z 	7,1 Z 	— Z 	— 

10 04 /683 12 

— Vergütung für die freiwillige Aufgabe der Milch- 	A 	60,1 	12,6 	7,2 	8,0 
erzeugung (Milchrente 4) 

Z 	60,1 	Z 	12,6 Z 	7,2 Z 	8,0 
10 04 / 683 14 

— Vergütung für die freiwillige Aufgabe der Milch- 	A 	— 	390,3 	— 	— 
erzeugung (Milchrente 5) 

Z 	— Z 390,3 Z 	— Z 	— 
10 04 / 683 17 

Zielsetzung 
Zur Umstrukturierung der Milcherzeugung wird Milcherzeugern, die auf ihre Referenzmengen im 
Rahmen der Garantiemengenregelung Milch verzichten und die Milchproduktion für den Markt 
aufgeben, auf Antrag eine Vergütung (Milchrente) gewährt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Grundlage sind das Gesetz über die Gewährung einer Vergütung für die Aufgabe der Milcherzeu- 
gung für den Markt vom 17. Juli 1984 (BGB1. I S. 942), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über die Gewährung einer Vergütung für die Aufgabe der Milcherzeugung 
für den Markt vom 24. Juli 1990 (BGB1. I S. 1470) sowie die Milchaufgabevergütungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 1987 (BGB1. I S. 1699), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 23. Juli 1990 (BGB1. I S. 1483). Die Vergütung wird Milcherzeugern gewährt, die 
sich verpflichten, die Milcherzeugung für den Markt endgültig aufzugeben. 

Bei der ersten Maßnahme, für die Anträge im Zeitraum vom 1. Juli 1984 bis 31. März 1985 gestellt 
werden konnten, betrug die Vergütung 1 000 DM je 1 000 kg Referenzmenge, zahlbar in zehn 
gleichen Jahresraten. 

Bei der zweiten Maßnahme konnten die Anträge im Zeitraum vom 4. September 1985 bis 31. März 
1986 gestellt werden. Die Vergütung betrug wahlweise 700 DM je 1 000 kg Referenzmenge bei 
Zahlung in einem Betrag oder 800 DM bei Zahlung in fünf gleichen Jahresraten. 

Bei der dritten Maßnahme konnten Anträge im Zeitraum vom 1. Ap ril 1987 bis 1. August 1990 
gestellt werden. Die Höhe der Vergütung wurde gegenüber der zweiten Maßnahme nicht geän- 
dert. 

Bei der vierten Maßnahme konnten Anträge ab 17. März 1990 gestellt werden. Als Vergütung 
wurden 1 600 DM je 1 000 kg Referenzmenge angeboten bei Zahlung in einem Betrag. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt 13 des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A 

1989 1990 3 ) 1991 1992 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. - Entw. 

Kapitel /Titel 
S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
An der ersten Maßnahme haben sich rd. 29 000 Milcherzeuger mit einer Referenzmenge von ins- 
gesamt 1,04 Mio. t beteiligt. Damit wurde das Ziel dieser Aktion, Referenzmengen in Höhe von 
1 Mio. t freizusetzen, voll erreicht. 

An der zweiten Maßnahme haben sich rd. 4 500 Milcherzeuger mit einer Referenzmenge von ins- 
gesamt 130 000 t beteiligt. Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden die von der EG an die 
Bundesrepublik Deutschland zurückgeflossenen zweckgebundenen Abgaben verwendet, die für 
den ersten Zwölfmonatszeitraum der Garantiemengenregelung Milch erhoben wurden. 

An der dritten Maßnahme haben sich rd. 7 800 Erzeuger mit einer Referenzmenge von insgesamt 
rd. 222 000 t beteiligt. Die Maßnahme wird teilweise durch Mittel finanziert, die nach geltendem 
EG-Recht aus im vierten Zwölfmonatszeitraum der Garantiemengenregelung erhobenen Abgaben 
zweckgebunden zur Verfügung stehen. 

Bei der vierten Maßnahme wurden rd. 9 500 Erzeugern für eine Referenzmenge von insgesamt rd. 
393 000 t Vergütungen gewährt. Die Maßnahme wurde teilweise aus EG-Mitteln finanziert. Das Ziel 
dieser Aktion, den nationalen Referenzmengenüberhang vollständig abzubauen, wurde erreicht. 

17 	Vergütung bei Milch für die Aussetzung von Referenz- 	A 
mengen (Nettostellung) 	312,2 	1,8 	0,4 	0,4 

10 04 / 683 15 	 Z 	312,2 Z 	1,8 Z 	0,4 Z 	0,4 

Zielsetzung 
Im Rahmen der EG-Milchmarktpolitik wurde zur Lösung der aktuellen Marktprobleme eine Aus- 
setzung von Referenzmengen bei gleichzeitiger Gewährung eines Einkommensausgleichs 
beschlossen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Die Maßnahme erfolgt auf der Grundlage der VO (EWG) Nr. 775/87 des Rates vom 16. März 1987 
(ABl. EG Nr. L 78). Einzelheiten sind in der Milch-Garantiemengen-Verordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 1397), zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 25. März 1991 (BGBl. I S. 799), geregelt. Der Einkommensausgleich beträgt für die jeweiligen 
Abrechnungszeiträume 

1988/89 241,00 DM 
1989/90 238,60 DM 
1990/91 199,80 DM 
1991/92 164,80 DM 

je 1 000 kg ausgesetzter Referenzmenge und wird aus EG-Mitteln gezahlt. 

Die Vergütung wird jedem Milcherzeuger gezahlt, dessen Referenzmenge obligatorisch im Abrech- 
nungszeitraum in Höhe von 5,5 v. H. ausgesetzt wird. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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H in Mio. DM 
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18 	Sonderbeihilfe für die Verfütterung von Magermilch 	A 	— 	— 	60,0 	— 
an  Schweine und von Magermilchpulver an andere 
Tiere als junge Kälber im Beitrittsgebiet 	Z 	— Z 	— Z 	60,0 Z 	— 

10 04 / 683 22 

Zielsetzung 
Vermeidung der Intervention von Magermilchpulver, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Milch- und Molkereiwirtschaft im Beitrittsgebiet 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlagen sind die VO (EWG) Nr. 3634/90 und 1039/91 der Kommission vom 17. Dezember 
1990 und 25. April 1991 und die Magermilch-Sonderbeihilfen-VO vom 7. Januar 1991, geändert 
durch Verordnung vom 29. Mai 1991. 

Beihilfezusagen für die Verfütterung von Magermilchpulver an andere Tiere als junge Kälber 
erfolgten bis 28. Februar 1991. Die erforderliche Denaturierung bzw. Verarbeitung zu Mischfutter 
kann später erfolgen. 

Die Verfütterung von Magermilch an Schweine erfolgte vom 1. Januar bis 28. Februar und vom 
6. Juni bis 31. August 1991. 

Weder für die Verfütterung von Magermilchpulver an andere Tiere als junge Kälber noch von 
Magermilch an Schweine werden in der EG derzeit Beihilfen gezahlt. Gleichwohl beteiligt sich der 
EAGFL anteilmäßig in Höhe der für die Verfütterung an Kälber gewährten EG-Beihilfen. 

Die EAGFL-Beteiligung liegt etwa bei 60 v. H. der Gesamtbeihilfe. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Entlastung des Milchmarktes im Beitrittsgebiet von Überschüssen. 

19 	Überbrückungsprogramm für die Molkereiwirtschaft 	A 	— 	— 	8,0 	8,0 
im Beitrittsgebiet 

S 	— S 	— S 	8, 0 S 	8,0 
10 02 / 662 01 

Zielsetzung 
Die Gebäude- und Anlagensubstanz der Molkereien im Beitrittsgebiet ist völlig veraltet und nicht 
mehr wettbewerbsfähig. Dadurch erfolgte eine Marktverdrängung durch „Westware" bis zu 70 v. H. 
Mit dem Überbrückungsprogramm sollen Molkereigenossenschaften die Möglichkeit erhalten, sich 
kurzfristig neue Molkereianlagen beschaffen zu können und somit wieder wettbewerbsfähig zu 
werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage ist jeweils das Bundeshaushaltsgesetz (1990 bis 1992) 

Der Bund gewährt eine Zinsverbilligung in Höhe von 4 v. H. auf Leasingverträge, die zwischen dem 
Leasinggeber, der DG Leasing GmbH in Frankfurt/M. und den Leasingnehmern, den Genossen- 
schaftsmolkereien im Beitrittsgebiet, zum Zwecke der Beschaffung neuer Molkereianlagen 
geschlossen werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschusse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Im März 1991 konnten die ersten Leasingverträge abgeschlossen werden. 

20 	Zuschüsse an 	die 	Bundesmonopolverwaltung für 	E 	244,2 	248,3 	352,0 	343,0 
Branntwein 

Z 	244,2 Z 	248,3 Z 	352,0 	343,0 
08 09 / 682 01 

Zielsetzung 
Agraralkohol wird in der Bundesrepublik überwiegend in mittelständischen Brennereien erzeugt, 
die mit landwirtschaftlichen Bet rieben unmittelbar verbunden sind. Diese Bet riebe sind zum großen 
Teil nach ihrer Lage und ihren Bodenverhältnissen auf den Anbau bestimmter Rohstoffe (z. B. Kar- 
toffeln) und deren Verarbeitung zu Alkohol angewiesen. Mit der Maßnahme wird die Wettbewerbs- 
fähigkeit des an die Bundesmonopolverwaltung abgelieferten Alkohols gegenüber dem Alkohol 
erreicht, der in anderen EG-Mitgliedstaaten aus anderen Rohstoffen und in industriell ausgerichte- 
ten Großbetrieben hergestellt wird. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Nach dem Gesetz über das Branntweinmonopol vom 8. April 1922 in der z. Z. geltenden Fassung 
haben die deutschen Agraralkoholerzeuger, dié ihre Alkoholproduktion an die Bundesmonopol- 
verwaltung abliefern müssen, Anspruch auf kostendeckende Preise. Das Subventionsabbaugesetz 
vom 26. Juni 1981 ermöglicht eine Kürzung der Preise um bis zu 5 v. H. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Deutscher Agraralkohol konnte bis Anfang 1976 von der Bundesmonopolverwaltung zu kosten- 
deckenden Preisen auf dem deutschen Markt abgesetzt werden. Das bis dahin geltende Einfuhr- 
monopol für Alkohol mußte jedoch aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
aufgehoben werden. Mit dem Zuschuß an die Bundesmonopolverwaltung wird der Verkaufspreis 
des deutschen Agraralkohols an die veränderten Marktverhältnisse angepaßt und das Einkommen 
der überwiegend landwirtschaftlich ausgerichteten Alkoholerzeuger gesichert. Der EWG-Vertrag 
sieht eine gemeinsame Organisa tion des Marktes für Äthylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs 
vor, bei deren Einführung (Zeitpunkt noch ungewiß) das Branntweinmonopol als nationale Markt- 
ordnung spätestens aufzuheben wäre. 

Der Deutsche Bundestag hat am 13. Dezember 1984 eine Entschließung verabschiedet (BT-Druck- 
sache 10/1188 vom 27. März 1984), wonach die Bundesregierung ersucht wird, „das deutsche 
Branntweinmonopol so lange zu erhalten, bis eine EG-Alkoholmarktordnung verabschiedet ist, die 
auch den deutschen Interessen gerecht wird". 

21 	Zuschüsse für die Verbilligung von Zinsen für Darle- 	A 	— 	— 	5,5 	5,5 
hen zur einzelbetrieblichen Investitionsförderung im 
Beitrittsgebiet 	 S 	— S 	— S 	5,5 S 	5,5 

10 02 /622 31 

Zielsetzung 
Abwicklung von Maßnahmen, die im 2. Halbjahr 1990 bewi lligt wurden, hier Zinsverbilligungen für 
die Wiedereinrichtung bäuerlicher Familienbetriebe im Beitrittsgebiet. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Be fristung, Ausgestaltung 
Gesetz zur Förderung der agrarstrukturellen und agrarsozialen Anpassung der Landwirtschaft der 
ehemaligen DDR an die soziale Marktwirtschaft — Fördergesetz — vom 6. Juli 1990 und Änderun- 
gen gemäß Einigungsvertrag Anlage II, Kapitel VI, Sachgebiet B, Abschnitt III Nr. 1. 

Diese Maßnahmen waren bis zum 31. Dezember 1990 bef ristet. 

22 	Zuweisung für agrarstrukturelle Vorplanungen 	A 	1,8 	1,5 	4,1 	.4) 

Anlage zu 10 03/ 652 01 	Z 	1,8 Z 	1,5 Z 	4,1 

Zielsetzung 
Die Aufstellung von Programmen und Plänen über ein jeweils zu förderndes Gebiet (agrarstruktu- 
relle Vorplanung) soll als Grundlage für den Einsatz von agrarstrukturellen Förderungsmitteln die- 
nen. Die agrarstrukturelle Vorplanung ist eine überörtliche Entwicklungsplanung und trägt dazu 
bei, mögliche Fehlinvestitionen beim Einsatz öffentlicher Mittel zur Verbesserung der Agrarstruktur 
zu vermeiden. Ihr Bezug zu einer Vielfalt sich ergänzender Maßnahmen bestimmt ihre vorrangige 
Aufgabe, unter politischen Vorgaben und begrenzten finanziellen Mitteln Hilfe für die Auswahl des 
für die Entwicklung des Untersuchungsgebietes sinnvollsten Maßnahmebündels zu sein. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wird ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gem. 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Einigungs- 
vertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahme ist nicht bef ristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die agrarstrukturelle Vorplanung soll die besonderen Funktionen der Land- und Forstwirtschaft 
eines bestimmten Raumes erkennen lassen und feststellen, in welchen Formen die Land- und Forst- 
wirtschaft unter Berücksichtigung ihrer gesamtstrukturellen Verflechtung in Zukunft standort-, 
markt- und umweltgerecht bet rieben werden kann. Sie ist so Entscheidungshilfe für die Verbesse- 
rung der Agrarstruktur und ein Planungsinstrument für den Vollzug einer Landnutzungskonzeption 
zur Umstrukturierung der Agrarpolitik in den neuen Bundesländern. Gleichzeitig soll sie die agrar- 
strukturellen Erfordernisse in die infrastruktur- und regionalpolitischen Maßnahmen einfließen las- 
sen. Die Notwendigkeit einer Dorferneuerung, die Belange des Naturschutzes und der Landschafts- 
pflege sowie eine Stärkung der Freizeit- und Erholungsfunktion des Untersuchungsgebietes sind 
dabei zu berücksichtigen. Auf die Umweltverträglichkeit der agrarstrukturellen Maßnahmen ist in 
der Vorplanung in angemessenem Umfang einzugehen. Im Haushaltsjahr 1991 sollen 85 agrarstruk- 
turelle Vorplanungen für rd. 379 000 ha gefördert werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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23 	Flurbereinigung 	A 	247,7 	233,5 	222,4 	. 4 ) 

Anlage zu 10 03 / 622 11, 652 12, 852 11, 	Z 	242,2 Z 	227,7 Z 	217,3 	. 
882 11, 882 13 	S 	0,9 S 	0,7 S 	0,8 	. 

D 	4,6 D 	5,1 D 	4,3 

Zielsetzung 
Die Mittel sind für die Durchführung von Flurbereinigungsverfahren, beschleunigten Zusammen- 
legungsverfahren, freiwilligem Landtausch sowie für allgemeine Förderungsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Flurbereinigung bestimmt. Durch eine sinnvolle Neuordnung des ländlichen Grund- 
besitzes dienen die Bodenordnungsmaßnahmen der Schaffung und Sicherung einer Standort-, 
markt- und umweltgerechten, bäuerlich geprägten Agrarstruktur. Zugleich ergibt sich auch eine 
Verbesserung der ländlichen Infra- sowie der Landschaftsstruktur. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten- 
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055) zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrags vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahmen sind nicht befristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes zwingt dazu, alles zu tun, um die Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland zu verbes- 
sern. Durch Bodenordnungsmaßnahmen zur Senkung der Produktionskosten, zur Verminderung 
des Arbeitszeitaufwandes und zur Beseitigung von strukturellen Mängeln können die Existenz- 
grundlagen einer bäuerlichen Landwirtschaft gesichert und die Einkommen der land- und forst- 
wirtschaftlichen Bet riebe nachhaltig verbessert werden. Zugleich trägt die Flurbereinigung zur 
Anpassung an die Marktentwicklung und zur Unterstützung von Einkommenskombinationen im 
Zu-und Nebenerwerb bei. Die Flurbereinigung ist in solchen Gebieten von besonderer Bedeutung, 
wo die Belange der Land- und Forstwirtschaft mit denen des Naturschutzes und der Landschafts- 
pflege, der Dorferneuerung und des Städtebaues sowie der Infrastruktur zu beachten sind. 

In den Gebieten, in denen eine umfassende Neuordnung nicht ansteht, werden entsprechend den 
jeweiligen örtlichen Voraussetzungen die beschleunigte Zusammenlegung und der freiwillige 
Landtausch gefördert. 

Die Notwendigkeit von Bodenordnungsmaßnahmen hängt davon ab, wie der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft, der Funktionswandel im ländlichen Raum und regionale und überregionale 
Planungen bodenordnerische Maßnahmen erfordern. 

Eine Sonderfunktion kommt den Bodenordnungsverfahren in den neuen Bundesländern zu, wenn 
anläßlich des Ausscheidens von LPG-Mitgliedern, zur Bildung einzelner bäuerlicher Wirtschaften 
oder zur Wiederherstellung der Einheit von Grund- und Gebäudeeigentum die Eigentumsverhält- 
nisse an Grundstücken neu zu ordnen sind. 

1991 sollen 364 Flurbereinigungsverfahren mit rd. 231 000 ha, 105 Weinbergsflurbereinigungen mit 
rd. 14 500 ha, 74 beschleunigte Zusammenlegungsverfahren mit rd. 49 200 ha und 420 Fälle des 
freiwilligen Tausches von Grundstücken mit rd. 14 200 ha gefördert werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A 

1989 1990 3 ) 1991 1992 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

24 	Einzelbetriebliche Förderung (ohne Siedlung, Aus- 	A 	234,5 	237,6 	480,0 	.4) 

gleichzulage) 
Z 	87,5 Z 	71,2 Z 	109,2 	. 

Anlage zu 10 03 / 622 31, 622 32, 622 33, 	S 	79,9 S 	84,1 	S 	90,9 	. 
852 31, 852 32, 882 31, 	D 	67,1 D 	82,3 D 	279,9 	. 
882 32, 882 33, 882 34 

A) Altes Bundesgebiet 

Zielsetzung 
Inhaber landwirtschaftlicher Bet riebe sollen die strukturellen Voraussetzungen dafür schaffen kön- 
nen, daß ihre Einkommen aus dem landwirtschaftlichen Bet rieb stabilisiert oder angehoben werden 
oder daß die betrieblichen Arbeits- und Produktionsbedingungen verbessert werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten- 
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahmen sind nicht befristet. Sie werden nur in den alten Bundesländern durchgeführt. 

Haupterwerbslandwirte können für bet riebliche Investitionen Zinszuschüsse, öffentliche Darlehen 
und Zuschüsse erhalten. Junglandwirte (unter 40 Jahren) und Landwirte, die in benachteiligten 
Gebieten wirtschaften, erhalten verbesserte Förderungsbedingungen. Die förderfähigen Investitio- 
nen umfassen die Bereiche Verbesserung und Umstellung der Erzeugung nach Maßgabe der Markt- 
bedürfnisse, Energieeinsparung, Direktvermarktung, Freizeit und Erholung sowie Umwelt- und 

- Tierschutz. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das einzelbetriebliche Förderungsprogramm für die Land- und Forstwirtschaft wird ab 1. Juli 1971 
angewendet. 

Die Niederlassungsbeihilfe für junge Landwirte (hauptberufliche Landwirte unter 40 Jahre) wurde 
auf 15 000 DM erhöht. 

Ab 1989 können auch betriebliche Investitionen zur Direktvermarktung von selbsterzeugten land- 
und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie der Bereich von Freizeit und Erholung gefördert wer- 
den. Soweit diese Investitionen infolge der Anpassung der Bet riebe an die Marktentwicklung und 
zur Weiterführung der Betriebe erforderlich sind. Außerdem können Maßnahmen zurVerbesserung 
des Tierschutzes gefördert werden, wenn sie im Zusammenhang mit betrieb lichen Investitionen 
erfolgen. 

1988 wurden 1 936 landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe und ein Bruttoinvestitionsvolumen 
von insgesamt rund 544,4 Mio. DM gefördert. Die Bruttoinvestitionen lagen 1988 im Durchschnitt 
aller geförderten Unternehmen bei rund 281 000 DM, der Subventionswert bei etwa 21 v. H. der 
Bruttoinvestitionen. 

Aus Umweltgründen wird ab 1991 die Förderung von Investitionen im Tierhaltungsbereich an die 
Einhaltung der Viehbesatzobergrenze 2,5 Großvieheinheit je ha des Bet riebes gebunden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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B) Beitrittsgebiet 
1. Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im 

Haupterwerb 

Zielsetzung 
Landwirtschaftliche Unternehmer sollen bei der Neueinrichtung oder Modernisierung einzelbäuer-
licher Haupterwerbsbetriebe gefördert werden, um die strukturellen Voraussetzungen für eine 
dauerhafte und leistungsfähige bäuerliche Landbewirtschaftung in den neuen Ländern zu verbes-
sern. Die Maßnahmen werden wegen der besonderen agrarstrukturellen Bedingungen nur im Bei-
trittsgebiet angewandt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab dem 1. Januar 1991 nach den Fördergrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055) durchgeführt. 
Die Förderungsmaßnahmen beruhen auf einer bis zum 31. Dezember 1993 bef risteten Geneh-
migung in der Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 (ABl. Nr. L 218 vom 
6. August 1991, S. 1). 
Haupterwerbslandwirte können eine Zinsverbilligung bis zu 5 v. H. für ein Kapitalmarktdarlehen 
von bis zu 300 000 DM, alternativ einen Zuschuß von bis zu 30 v. H. für ein Investitionsvolumen von 
bis zu 300 000 DM sowie zusätzlich für Gebäude öffentliche Darlehen bis zu 160 000 DM erhalten. 
Außerdem sind Ausfallbürgschaften für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen und die Förderung 
von Betreuungskosten möglich. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Maßnahmen werden im Jahr 1991 erstmals angewandt. Es soll eine wirksame Förderung 
bäuerlicher Einzelunternehmer erfolgen. Vorgesehen sind 4 265 Förderungsfälle, insbesondere 
Wiedereinrichtungen von bäuerlichen Familienbetrieben. 

2. Starthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Unternehmen in Form von juristi-
schen Personen 

Zielsetzung 
Genossenschaften, Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften der Land- und Forstwirtschaft 
sowie Binnenfischerei sollen bei Investitionen gefördert werden, um eine umweltverträgliche und 
bäuerlich orientierte Landwirtschaft entwickeln zu helfen, die auf der Grundlage von Eigentum und 
Arbeitseinsatz der Mitglieder oder Anteilseigner des Unternehmens bet rieben wird. Dazu sollen 
Rationalisierungsinvestitionen zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität, zur Freisetzung von Arbeits-
kräften und Senkung der Produktionskosten gefördert werden, die zur Umstrukturierung von land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften beitragen. Die Maßnahmen werden wegen der be-
sonderen agrarstrukturellen Bedingungen nur im Beitrittsgebiet angewandt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab dem 1. Januar 1991 nach den Fördergrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055) durchgeführt. 
Die Fördermaßnahmen beruhen auf einer bis zum 31. Dezember 1993 befristeten Genehmigung in 
der Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 (ABl. Nr. L 218 vom 6. August 1991, 
S. 1). 
Genossenschaften, Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften können Zinszuschüsse bis 5 
v. H. für ein Kapitalmarktdarlehen von maximal 2,25 Millionen DM erhalten. Außerdem können 
Ausfallbürgschaften für die zinsverbilligten Kapitalmarktdarlehen übernommen und Zuschüsse für 
Infrastrukturinvestitionen (maximal 100 000 DM) sowiee Betreuungsgebühren gezahlt werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Maßnahmen werden im Jahr 1991 erstmals angewandt. Sie sind an die Erfordernisse bei der 
Herausbildung leistungsfähiger Agrarstrukturen anzupassen. 580 landwirtschaftliche Unternehmen 
sind für 1991 für eine Förderung der Umstrukturierung vorgesehen. 

3. Einzelbetriebliche Investitionsförderung im Beitrittsgebiet: Maßnahmen zur Energieein-
sparung und Energieträgerumstellung 

Zielsetzung 
Land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Unternehmer sollen bei Investitionen zur Ener-
gieeinsparung, Energieträgerumstellung und zur Nutzung umweltverträglicher und kostengünsti-
ger Energiearten unterstützt werden. Die Maßnahmen werden wegen der besonderen agrarstruk-
turellen Bedingungen nur im Beitrittsgebiet angewandt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab dem 1. Januar 1991 nach den Fördergrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055) durchgeführt. 
Die Förderungsmaßnahmen beruhen auf einer bis zum 31. Dezember 1993 bef risteten Geneh-
migung in der Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 (ABl.  Nr. L 218 vom 
6. August 1991, S. 1). 
Das förderungsfähige Investitionsvolumen beträgt maximal 2,5 Millionen DM. Auf das, um jeweils 
10 v. H. Eigenleistungen verminderte, Investitionsvolumen kann ein Zuschuß von i. d. R. 30 v. H. 
gewährt werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Maßnahmen werden im Jahr 1991 erstmals angewandt. Die Maßnahmen sollen insbesondere 
Umwelterfordernissen genügen. Insgesamt ist die Förderung von 1 145 Maßnahmen vorgesehen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilte; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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25 Agrarkreditprogramm A 18,4 17,5 34,1 . 4 ) 

Anlage zu 10 03 / 882 35 Z 	18,4 Z 	17,5 Z 	34,1 . 

Zielsetzung 
Haupt- und Nebenerwerbslandwirte werden bei Investitionen unterstützt, die zur Rationalisierung 
oder Arbeitserleichterung im landwirtschaftlichen Betrieb führen, sofern ihre Einkünfte eine be-
stimmte Höhe nicht überschreiten. 

Im Beitrittsgebiet soll zudem die Wiedereinrichtung von Nebenerwerbsbetrieben erleichtert wer-
den. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wird ab 1. Januar 1984 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gem. 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahme ist nicht bef ristet. 

Das Agrarkreditprogramm erstreckt sich auf betriebliche Investitionen im Bereich der Wirtschafts-
gebäude, der Wohngebäude sowie bei Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräten. Im 
Beitrittsgebiet kann auch die Energieumstellung auf umweltverträglichere Energiearten und die 
Erstbeschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen gefördert werden. Außerdem sind 
Investitionen zum Umweltschutz und für den Tierschutz förderungsfähig. 

Die Förderung erfolgt mit einer Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarlehen, die als einmaliger Zins-
zuschuß gewährt werden kann. In den neuen Ländern kann für Maßnahmen im Wohnhausbereich 
ein Zuschuß von 40 v. H. auf ein Investitionsvolumen von bis zu 30 000 DM gewährt werden. Wei-
terhin kann die Förderung von Betreuungsgebühren erfolgen. Im Beitrittsgebiet können für zins-
verbilligte Kapitalmarktdarlehen Ausfallbürgschaften übernommen werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
1988 wurden in ca. 2 345 landwirtschaftlichen Bet rieben Investitionen gefördert. 

Die Unternehmer nahmen Bruttoinvestitionen von rund 229 Mio. DM im Jahr 1988 vor, darunter 
142 Mio. DM zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen. Im Durchschnitt wurden 1988 97 600 DM je 
Unternehmen investiert, darunter 60 600 DM zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen. 

Aus Umweltgründen wird ab 1991 die Förderung von Investitionen im Tierhaltungsbereich an die 
Einhaltung der Viehbesatzobergrenze 2,5 Großvieheinheit je ha des Betriebes gebunden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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26 Zuweisungen zur Gewährung einer Ausgleichszulage E 	426,2 	437,9 	445,5 	. 4 ) 

in benachteiligten Gebieten 
Z 426,2 Z 437,9 Z 445,5 

Anlage zu 10 03 / 652 36 

Zielsetzung 
In den benachteiligten Gebieten wird der Strukturwandel in dem notwendigen Umfange unter-
stützt. Durch eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen soll die Fortführung der Aus-
übung landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeiten und somit die Erhaltung eines Minimums an Bevöl-
kerungsdichte oder die Erhaltung der Landwirtschaft in diesen Gebieten sichergestellt werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Auf der Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 2328/85 des Rates vom 15. Juli 1991 zur Verbesse-
rung der Effizienz der Agrarstruktur (ABl. Nr. L 218 vom 6. August 1991, S. 1) in Verbindung mit der 
Richtlinie 75/268/EWG des Rates vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in benachteiligten 
Gebieten (ABI. Nr. L 128 vom 19. Mai 1975, S. 1) wird landwirtschaftlichen Betrieben eine Aus-
gleichszulage (direkte Einkommensübertragung) gewährt. 

Die Maßnahme wird ab 1. Oktober 1974 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gem. 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrags vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahme ist nicht befristet. 

Voraussetzung für die Gewährung der Ausgleichszulage ist, daß der Betrieb mindestens 3 ha groß ist 
und sich der Betriebsleiter verpflichtet, seinen Betrieb noch mindestens fünf weitere Jahre zu 
bewirtschaften. Die Fördergebiete umfassen rd. 53 v. H. (rd. 6,3 Mio. ha) der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche der Bundesrepublik. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Im Jahre 1988 erhielten insgesamt rd. 243 000 Betriebe eine Ausgleichszulage in Höhe von durch-
schnittlich 3 000 DM/Jahr. Die Zahl der förderungsberechtigten Betriebe wurde 1990 mit 248 500 
veranschlagt. 

Die Erfordernisse des Umweltschutzes und die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes finden 
1991 verstärkt Eingang in die Förderungsgrundsätze. 

27 Rationalisierungsmaßnahmen im Erzeugungsbereich A 	17,6 	18,1 	32,9 	. 4 ) 

Anlage zu 10 03 / 652 51, 882 51 	Z 17,6 Z 18,1 Z 32,9 

Zielsetzung 
Diese Maßnahmen sollen zur Verbesserung der Ertragslage der Landwirtschaft beitragen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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1 2 3 4 		5 		6 	I 	7 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I, Kapitel VI, Sachgebiet B, Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahmen sind nicht bef ristet. 

Die Mittel werden zur Förderung folgender Maßnahmen eingesetzt: 

— Milchleistungsprüfungen, 

— Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mastrinder, Mastlämmer und Jungmasthammel, 

— Leistungsprüfungsanstalten für Rinder, Schweine und Schafe, 

— die Zuschüsse für die Milchleistungsprüfung werden gezahlt mit 20,— DM je Kuh und Jahr 

— die Zuschüsse für die Kontrollringe werden gezahlt mit 
= 1,35 DM je Mastschwein 
= 5,40 DM je Wurf 
= 0,55 DM je Mastrind im Monat 
= 1,20 DM je Mastlamm 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Maßnahmen haben insbesondere mit dazu beigetragen, Produktivität und Qualität in der Erzeu-
gung zu verbessern sowie den Zuchtfortschritt in der Rinder-, Schweine- und Schafhaltung sicher- 
zustellen und dabei die Vitalität zu erhalten und zu verbessern. Eine weitere Rationalisierung in der 
tierischen und pflanzlichen Erzeugung ist aus einzelwirtschaftlicher Sicht erforderlich. 

Der Leistungsumfang 1989 betrug bei 

— der Milchleistungsprüfung 1 761 701 kontrollierte Kühe in 66 773 angeschlossenen Bet rieben; 

— den Kontrollringen 15 305 angeschlossene Bet riebe. 

28 Förderung waldbaulicher Maßnahmen 	A 	21 ,0 	29,7 	36,0 	.4) 

Anlage zu 10 03 1 882 53 	Z 21 , 0Z 29,7 	36 0 

Zielsetzung 
Die Mittel für die Förderung waldbaulicher Maßnahmen sollen zur Verbesserung der Produktions- 
und Arbeitsbedingungen in der Forstwirtschaft sowie zur Sicherstellung der Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen des Waldes beitragen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2)
Z =Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 

3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-
haushalt). 

4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525 

noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. 

Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A  P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Nr. Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 		5 	6 7 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahmen sind nicht befristet. 

Die Förderungsmaßnahmen umfassen die Neuanlage von Wald (Erstaufforstung), den Umbau von 
ertragsschwachen und nicht standortgerechten Bestockungen in standortgemäßen Hochwald, wald-
bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur von Jungbeständen, die Wertästung, die Tren-
nung von Wald und Weide sowie die Anlage von Schutzpflanzungen und Feldgehölzen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Durch die Maßnahmen werden im wesentlichen landwirtschaftlich nicht mehr genutzte Flächen der 
forstwirtschaftlichen Produktion zugeführt und die forstwirtschaftliche Erzeugung auf Waldflächen 
verbessert. Die damit eingeleitete Entwicklung entspricht den volkswirtschaftlichen Bedürfnissen 
(Rohstoffsicherung), den Umweltbelangen und den agrarstrukturellen Erfordernissen (Verbesse-
rung der Produktions- und Betriebsstruktur). 

Im Jahre 1990 wurde u. a. die 

— Aufforstung von 2 447 ha, 

— bzw. in standortgerechten Hochwald von 2 504 ha, 

— Wertästung von 477 ha, — Verbesserung der Struktur von Jungbeständen von 9 636 ha, 

— Anlage von Feldgehölzen und Schutzpflanzungen von 75 ha bzw. 155 km — Anlage von 509 
Holzlagerplätzen 

gefördert. 

29 Erstoufforstungspramie " 	A 	1,8 	4) 

Anlage zu 1003/652 52  

Zielsetzung 
Die Erstaufforstungsprämie soll durch Ausgleich von Einkommensverlusten nach Aufforstung bis-
her landwirtschaftlich genutzter Flächen zur agrar- und umweltpolitisch gewünschten Verstärkung 
der Erstaufforstung beitragen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitats-(Wachsttuns-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 



Drucksache 12/1525 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode  

noch Anlage 1  

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. P 
Ist Ist Soll Reg. - Entw.  

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 	7  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Rechtsgrundlagen sind Artikel 26 der VO (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 zur Ver-
besserung der Effizienz der Agrarstruktur (ABI. Nr. L 218 vom 6. August 1991, S. 1) bzw. im natio-
nalen Bereich das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des  

Küstenschutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom  

21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II  

des Einigungsvertrags vom 31. August 1990 — sowie der jeweils gültige Rahmenplan.  

Die Maßnahme ist nicht bef ristet.  

Die Prämie in Höhe von max. 500, — DM/Jahr und ha kann bis zu 20 Jahre lang insbesondere an  

landwirtschaftliche Betriebsinhaber gezahlt werden. Sie ist nach den verwendeten Baumarten und  

nach der standörtlichen Ertragsfähigkeit zu staffeln.  

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Die Maßnahme wird 1991 eingeführt.  

30 Förderung von Maßnahmen aufgrund neuartiger A 40,3 37,6 46,0 .4) 

Waldschäden 
Z 40,3 Z 37,6 Z 46,0 .  

Anlage zu 10 03 / 882 54 

Zielsetzung  
Mit den bereitgestellten Mitteln sollen — unabhängig von den Bemühungen um eine generelle 
Verminderung der Schadstoffbelastung — forstliche Maßnahmen gefördert werden, die der Vitali-
tätsstärkung gefährdeter und Stabilisierung geschädigter Waldbestände dienen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1984 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahmen sind nicht befristet. 

Sie umfassen die Düngung, den Vor- und Unterbau einschließlich Naturverjüngung in lückigen oder 
verlichteten Beständen und Bestandsrändern und die Wiederaufforstung von Waldflächen, deren 
gegenwärtige Bestände aufgrund der neuartigen Waldschäden nicht mehr lebensfähig sind sowie 
die wiederholte Bestandspflege in geschädigten Jungbeständen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  
Der Mitteleinsatz verteilt sich zu je etwa einem Drittel auf Düngung, Vor- und Unterbau sowie 
Wiederaufforstung. Vom Flächenumfang her betrachtet, hat die Düngung mit rd. 104 000 ha im Jahr 
1990 die größte Bedeutung. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Be triebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A  
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Zuweisungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Zu- A — 3,5 3,1 .4 ) 
sammenschlüsse 

Z 	— Z 	3,5 Z 	3,1 . 

Anlage zu 10 03 / 882 74 

Zielsetzung 

Durch die Förderung soll forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, die zu einer wesentlichen Ver-
besserung der Bewirtschaftung und der Holzvermarktung im kleinparzellierten Privatwald und 
Liegenschaftswald beitragen, eine Starthilfe und eine Unterstützung für Erstinvestitionen gegeben 
werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. Die Maßnahmen sind nicht bef ristet 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Durch die Förderung der Kosten von Verwaltung und Beratung während der ersten 20 Jahre konnte 
zwischenzeitlich ein dichtes Netz von Zusammenschlüssen geschaffen werden, die wesentliche 
strukturelle und ökonomische Verbesserungen im beteiligten Waldbesitz bewirkt haben. Die För-
derung von Erstinvestitionen hat zu einer ra tionelleren, kostengünstigeren und pfleglichen Holz-
bereitstellung ebenso beigetragen wie zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Wald. 

1990 wurden 509 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse gefördert. 

Neue Aktualität wird die Maßnahme durch die Gründung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse 
in den neuen Bundesländern erhalten. 

32 Anpassungshilfe für ältere landwirtschaftliche Arbeit- A 0,2 0,3 24,9 . 4 ) 
nehmer 

Z 	0,2 Z 	0,3 Z 	24,9 . 

Anlage zu 10 03 / 652 92 

Zielsetzung 
Die Maßnahme dient der Verbesserung der Agrarstruktur. Sie soll landwirtschaftlichen Arbeitneh-
mern das Ausscheiden aus dem landwirtschaftlichen Produktionsprozeß erleichtern, wenn Bet riebe 
oder Betriebsteile aufgelöst oder in wesentlichem Umfang rationalisiert werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betnebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 Bezeichnung der Finanzhilfe 
E 

A Lfd. P 
Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Nr. Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wird ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gem. 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Anpassungshilfe beträgt für jeden Monat vom Ausscheiden aus dem landwirtschaftlichen 
Arbeitsverhältnis bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres mindestens 200 DM bis höchstens 
500 DM (unter teilweiser Anrechnung von Einkommen). 1991 wurde die Anpassungshilfe auf das 
Beitrittsgebiet ausgedehnt. Die Anpassungshilfe wird nach gleichen Voraussetzungen gewährt, 
wobei Genossenschaftsmitglieder den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern gleichgestellt sind. Im 
Beitrittsgebiet beträgt die Anpassungshilfe mindestens 120 DM bis höchstens 300 DM monatlich. Sie 
wird jährlich rückwirkend auf Antrag gewährt. 

Die Maßnahme ist nicht bef ristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Zielgruppe erfaßte bisher einen sehr begrenzten Personenkreis. Die Zahl der Förderungsfälle 
war vergleichsweise gering. Ab 1988 wurde die Zahlung und Berechnung der Anpassungshilfe von 
der Einmalzahlung auf die jetzige Form umgestellt und der Berechtigtenkreis erweitert. Durch die 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Beitrittsgebiet und des Anteiles älterer Arbeitnehmer, ist mit 
einer Zunahme Anspruchsberechtigter zu rechnen. 

33 Zuweisungen für Umstellungshilfen an jüngere Land- A — 0,3 3,6 . 4) 

wirte bei der Umschulung 
Z 	— Z 	0,3 Z 	3,6 . 

Anlage zu 10 03 / 652 93 

Zielsetzung 
Die Maßnahme dient der Verbesserung der Agrarstruktur. Sie soll die Umstellung von landwirt-
schaftlichen Betrieben auf eine Bewi rtschaftungsweise mit geringerem Arbeitskräftebedarf erleich-
tern, wenn der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin an einer beruflichen Umschulung teilnehmen, 
weil sie zukünftig eine Einkommenskombination aus landwirtschaftlicher und außerlandwirtschaft-
licher Erwerbstätigkeit anstreben. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wird seit 1. Januar 1990 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gemäß 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gemäß Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. Seit 1. Januar 1991 gilt sie auch im Beitritts-
gebiet. 

Die Umstellungshilfe beträgt monatlich 850 DM, im Beitrittsgebiet 510 DM. Der Betrag erhöht sich 
um 150 DM, im Beitrittsgebiet um 90 DM monatlich für jedes Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 
des Einkommensteuergesetzes. 

Die Maßnahme ist nicht bef ristet. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Be triebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Im ersten Jahr wurde diese Leistung bereits von rd. 100 Antragstellern in Anspruch genommen (altes 
Bundesgebiet). 

34 	Förderung von Landarbeiterwohungen 	H 	1,1 0,5 	0,6 	.4) 
Anlage zu 10 03 / 882 94 	Z 	1,1 Z 	0,5 Z 	0,6 

Zielsetzung 
Die Mittel sind für landwirtschaftliche Arbeitnehmer bestimmt zur Förderung des Baues und Kaufes 
von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen sowie zur baulichen Verbesserung 
solcher Objekte, sofern das Gebäude oder die Wohnung erhaltenswürdig ist. Die Inanspruchnahme 
ist an die Beibehaltung einer hauptberuflichen Tätigkeit für weitere 10 Jahre bei Förderung des 
Baues oder Kaufes bzw. für weitere fünf Jahre bei Förderung baulicher Verbesserungen gebunden. 
Auf diese Weise soll der Landwirtschaft ein Stamm fachlich qualifizierter und vielseitig verwend-
barer Arbeitnehmer dauerhaft erhalten bleiben. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wird ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gem. 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahme ist nicht bef ristet. 

Mit Hilfe eines einmaligen Zuschusses zum fehlenden Bau-Eigenkapital und der Bindung an eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit werden Arbeitnehmer in landwirtschaftlichen Unternehmen oder in 
überbetrieblichen Zusammenschlüssen gefördert; auch Betriebshelfer, Gutshandwerker und Ange-
hörige von Spezialberufen der Land- und Forstwirtschaft. Nicht förderungsberechtigt sind ehema-
lige Betriebsleiter, die den Bet rieb aufgegeben haben und in ein Arbeitsverhältnis bei dem Hof-
nachfolger eingetreten sind sowie künftige Übernehmer eines landwirtschaftlichen Betriebes und 
Personen, die mit dem Bet riebsleiter (Eigentümer) im ersten oder zweiten Grad verwandt oder 
verschwägert sind. Die Maßnahme hat ihren Schwerpunkt in Gebieten mit Bet rieben, in denen 
insbesondere Fremdarbeitskräfte eingesetzt sind oder in Ländern mit Betriebshelferdiensten. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Seit Einbeziehung dieser Förderung in die Gemeinschaftsaufgabe (1973) wurden bis zum Jahre 1988 
insgesamt rd. 3 650 landwirtschaftliche Fachkräfte (rd. 94,3 Mio. DM Zuschüsse aus Bundes- und 
Landesmitteln) unter Bindung an die landwirtschaftliche Tätigkeit begünstigt. Die Maßnahme wird 
fortgesetzt, da auch in Zukunft in der Landwirtschaft fachlich qualifizierte und vielseitig verwend-
bare Arbeitskräfte dringend benötigt werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

Nr. 

 E 
A P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel    S darunter Z, S,  D 2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautech- A 130,1 
126,4 165,8 .4) 

nischer Maßnahmen 

Z 127,3 

Z 124,4 Z 163,3 . 
Anlage zu 10 03/622 61, 882 61 S 2,9 S 2,0  S 2,5 . 

Zielsetzung 
Mit den Mitteln werden überregionale wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen 
gefördert. Sie sollen zur Verbesserung der Agrarstruktur und der Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
auf dem Lande beitragen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahmen sind nicht befristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen dienen in erster Linie 

— der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des ländlichen Raumes; 

— der Sicherung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen; 

— der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den ländlichen Räumen; 

— dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung der Leistungs- und Nutzungsfähigkeit des Boden-
Wasserhaushalts. 

Im wesentlichen dienen hierzu folgende wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnah-
men und die dazugehörigen Vorarbeiten: 

— Ausgleich des Wasserabflusses sowie Schutz gegen die zerstörende Wirkung von Wasser und 
Wind. Hierzu zählen im wesentlichen Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Flußregulierun-
gen, Wildbachverbauungen, Windschutzanlagen. 

— Ausbau der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbehandlung in ländlichen Gemeinden zur 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse auf dem Lande. Besondere Bedeutung 
kommt diesen Vorhaben bei der Erschließung schwach strukturierter ländlicher Räume zu. 
Inzwischen werden über 60 v. H. des kommunalen Abwassers in biologischen Kläranlagen 
gereinigt, die den Anforderungen der Ersten Abwasserverwaltungsvorschrift entsprechen und 
wesentlich zur Verbesserung der Wassergüte beitragen. 

Planung und Durchführung der raumwirksamen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind eng mit 
der allgemeinen agrarstrukturellen Entwicklung verbunden. 

Von den Haushaltsansätzen dieser Titel können etwa 50 v. H. als unmittelbar im Interesse land-
wirtschaftlicher Bet riebe liegende Ausgaben angesehen werden. Dementsprechend sind in den 
Spalten 4 bis 6 50 v. H. der eigentlichen Ausgaben ausgewiesen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Be triebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe A 
Nr. P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Wirtschaftswegebau A 21,2 21,0 60,0 . 4 )  

Anlage zu 10 03 / 622 62, 622 63, 882 62, 882 63 Z 	20,0 Z 	19,9 Z 	59,0 . 
S 	1,2 S 1,1 S 	1,0 . 

Zielsetzung 
Die Mittel dienen der Verbesserung des landwirtschaftlichen Wegenetzes und der besseren Er-
schließung der Nutzflächen land- und forstwirtschaftlicher Bet riebe. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wird ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans gem. 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 

Die Maßnahme ist nicht befristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Mittel werden für den Ausbau ländlicher Wege zwischen land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsstätten und den dazugehörigen landwirtschaftlichen, weinbaulichen oder forstwirtschaft-
lichen Nutzflächen (P rivat- und Körperschaftswald) zur Verfügung gestellt. 

In den neuen Bundesländern ist die Verbesserung der ländlichen Wegenetze dringend notwendig. 
Der Nachholbedarf für den Ausbau von land- und forstwirtschaftlichen Wegen ist hoch. 

Im Jahre 1991 soll der Bau von rd. 1 300 km ländlichen Wegen gefördert werden, davon entfallen 
rd. 600 km auf den forstwirtschaftlichen Wegebau. 

37 Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur 	A 	45,9 	45,8 	165,5 	. 4 ) 

Anlage zu 10 03 / 652 72, 652 73, 882 71, 882 73, 	Z 45,9 Z 45,8 Z 165,5 
652 75, 882 75, 882 76 

A) Altes Bundesgebiet 

Zielsetzung 
Die Mittel sollen zur Verbesserung der Marktstruktur beitragen und somit die Ertragslage der 
Landwirtschaft verbessern. Angestrebt wird in dem Zusammenhang eine wirksamere Beteiligung 
der Landwirtschaft am Vermarktungsprozeß durch ho rizontale (Erzeugerzusammenschlüsse) und 
vertikale Integration (langfristige Lieferverträge mit Unternehmen des Handels und der Indu-
strie). 

1) E — Erh a ltun gshilfe;  A = Anpassungshilfe ;  P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
4) Noch keine Aufteilung des Gesamtansatzes möglich (vgl. Summe der Finanzhilfen lfd. Nr. 22 bis 37). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 E A 
Lfd 

Bezeichnung der Finanzhilfe P 
Nr. 

S Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel  darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrags vom 31. August 1990 — durchgeführt. Die aufgrund des Marktstrukturgesetzes 
vom 16. Mai 1969 in der Neufassung vom 26. September 1990 (BGBl I S. 2134) durchzuführenden 
Maßnahmen zugunsten der Erzeugergemeinschaften und der mit ihnen über langfristige Lieferver-
träge verbundenen Unternehmen sind ebenfalls Bestandteil des Rahmenplans. Dieser enthält des-
weiteren Förderungsmaßnahmen zugunsten von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, Erzeu-
gerorganisationen für Obst und Gemüse nach der VO (EWG) Nr. 1035/72 (ABl. Nr. L 118/1), Erzeu-
gerorganisationen der Fischwirtschaft nach der VO (EWG) Nr. 3796/81 (ABl. Nr. L 379/1) und Erzeu-
gergemeinschaften für Hopfen nach der VO (EWG) Nr. 1696/71 (ABM. Nr. L 175/1). Neben der 
Gewährung von Startbeihilfen an Erzeugergemeinschaften und Erzeugerorganisationen sowie de-
ren Vereinigungen dienen die Mittel überwiegend der Bezuschussung von Investitionsvorhaben, 
die geeignet sind, die Marktstruktur zu verbessern. Investitionsbeihilfen erhalten grundsätzlich 
nicht nur Erzeugerzusammenschlüsse, sondern — ohne Rücksicht auf die Rechtsform — alle Unter-
nehmen, die durch langfristige Lieferverträge mit den Erzeugern die Absatzbedingungen für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse günstig beeinflussen. 
Gefördert wird der Neu- und Ausbau sowie der Ankauf von Kapazitäten, die innerbetriebliche 
Rationalisierung, die Stillegung von Kapazitäten sowie die Gewährung von Arbeitnehmerabfindun-
gen. Die Maßnahmen sollen eine qualita tive Verbesserung der Erzeugnisse, die Konzentration des 
Angebots und kontinuierliche Belieferung des Marktes bewirken. 
Weiterhin wurden im Jahr 1990 die Grundsätze für die Förderung der Vermarktung nach beson-
deren Regeln erzeugter landwirtschaftlicher Erzeugnisse eingeführt. Mit dieser Maßnahme wird die 
überbetriebliche Vermarktung von alternativ erzeugten landwirtschaftlichen Produkten unterstützt, 
indem der Zusammenschluß derart wirtschaftender Bet riebe zu Erzeugerzusammenschlüssen geför-
dert wird. Solche Erzeugerzusammenschlüsse können einerseits Startbeihilfen für die angemesse-
nen Aufwendungen zur Gründung und Organisa tion erhalten. Andererseits können Erstinvestitio-
nen von Erzeugerzusammenschlüssen als auch von Unternehmen des Handels oder der Be- und 
Verarbeitung gefördert werden, sofern sie sich auf nach besonderen Regeln erzeugte landwirt-
schaftliche Produkte beziehen. 
Die Maßnahmen sind nicht befristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Im Zuge der Reform der Strukturfonds ist die VO (EWG) Nr. 355/77 über eine gemeinsame Maß-
nahme zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und für Erzeugnisse der Fischerei durch die VO (EWG) Nr. 866/90 zur Verbes-
serung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, durch 
die VO (EWG) Nr. 867/90 betreffend die Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbe-
dingungen für forstwirtschaftliche Erzeugnisse und durch die VO (EWG) Nr. 4042/89 zur Verbes-
serung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen für Erzeugnisse der Fischerei und 
Aquakultur ersetzt worden. Auf der Grundlage dieser Verordnungen sind zur Erlangung von 
Zuschüssen von den Mitgliedstaaten Sektorpläne aufzustellen. Die Zuschußanträge werden in Form 
operationeller Programme der Kommission zur Entscheidung vorgelegt. Die Beteiligung des EAGFL 
beträgt bis zu 30 v. H., die Mitgliedstaaten müssen sich an der Finanzierung der Maßnahme mit 
mindestens 5 v. H. beteiligen. 
Die auf der Grundlage des Marktstrukturgesetzes durchgeführten Förderungsmaßnahmen haben 
bewirkt, daß seit Inkrafttreten dieses Gesetzes im Jahre 1969 1479 Erzeugergemeinschaften und 
34 Vereinigungen gegründet worden sind. Ein weiterer Ausbau wie auch die Konsolidierung der 
bestehenden Erzeugerzusammenschlüsse wird angestrebt. 

1 ) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. - Entw. 

Kapitel / Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 		5 		6 	I 	7 

B) Beitrittsgebiet 

Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur im Beitrittsgebiet 

Zielsetzung 
Die Modernisierung des Verarbeitungs- und Vermarktungssektors ist im Beitrittsgebiet im Hinblick 
auf die Wettbewerbsfähigkeit vordringlich. Bedingt durch jahrelange völlig unzureichende Neu-
und Ersatzinvestitionen ist das gesamte Ernährungsgewerbe in einer äußerst schlechten Verfas-
sung. Der desolate Zustand der Bausubstanz und Anlagen sowie der Rückstand der technologischen 
Verfahren erfordert einen erheblichen finanziellen Einsatz, der von den betreffenden Betrieben 
allein nicht bewältigt werden kann. Ein wesentlicher Beitrag zum Wiederaufbau einer funktions-
fähigen Vermarktungsstruktur soll durch den Einsatz von Förderungsmitteln geleistet werden, um 
insbesondere Voraussetzungen für Erlösvorteile der Erzeuger zu schaffen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1991 im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes " durchgeführt. Die Maßnahmen gelten in dem in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet. 
Gefördert wird der Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich der technischen Einrichtungen 
und des Ankaufs der dafür erforderlichen Grundstücke sowie die innerbetriebliche Rationalisierung 
durch Umbau und/oder Modernisierung der technischen Einrichtungen. Die Maßnahmen sind nicht 
befristet. 

nachrichtlich: 
(Summe der Finanzhilfen von Nr. 22 bis 37) 
Bundesanteil zur 	Finanzierung 	der 	Gemeinschaftsaufgabe E 1 206,0 1 211,2 1 726,3 2 162,4 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" A 
(ohne Ausgaben für Küstenschutz, Dorferneuerung und ohne S Z 	1 049,4 Z 	1 035,9 Z 	1 346,9 Z 	1 686,7 
50 v. H. der Ausgaben für Wasserwirtschaft) H S 	84,8 S 	87,8 S 	95,2 S 	118,9 

D 	71,7 D 	87,5 D 	284,2 D 	356,8 
10 03 / 882 90, 652 90 

Davon entfallen auf 	1991 	1992 
in Mio 

— altes Bundesgebiet 	1 214,2 	1 214,2 
— Beitrittsgebiet 	512,1 	948,2 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1)  Haushaltsansatz 

Bezeichnung der Finanzhilfe E 
1989 1990 3 ) 1991 1992 

Ist Ist Soll Reg. - Entw. Lfd 
Nr. Kapitel / Titel S darunter Z, S, D 2 ) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Zielsetzung 
Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" dient dazu, 
eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu ge-
währleisten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Markt der Europäischen Gemein-
schaften zu ermöglichen sowie den Küstenschutz zu verbessern. Dabei sind die Ziele und Erforder-
nisse der Raumordnung, Landesplanung sowie des Umweltschutzes und des Tierschutzes zu beach-
ten. 
Zur Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe stellen Bund und Länder gemeinsam einen Rahmen-
plan für Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesserung und einen Sonderrahmenplan für Maßnahmen 
zur Anpassung land- und forstwirtschaftlicher Bet riebe an die Marktentwicklung auf. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Die Maßnahmen werden ab 1. Januar 1973 nach den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans 
gem. Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 — durchgeführt. 
Die Maßnahmen des Rahmenplans sind unbef ristet; die Maßnahmen des Sonderrahmenplans tre-
ten mit Ablauf des 30. Juni 1993 außer Kraft. 
Der Bund erstattet den Ländern die ihnen in Durchführung der Rahmenpläne entstandenen Aus-
gaben in Höhe von 60 v. H. bei Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmenplan 
und in Höhe von 70 v. H. bei den Maßnahmen zur Anpassung land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe an die Marktentwicklung im Sonderrahmenplan. 
Im Haushaltsvoranschlag 1991 sind für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes" (d. h. einschließlich der Mittel für Küstenschutz und für die Dorfer-
neuerung sowie der gesamten Mittel für die Wasserwirtschaft) insgesamt 1 865 Millionen DM ein-
gestellt worden, davon 345 Millionen DM für den Sonderrahmenplan. 
Die Aufteilung der Ausgaben nach Maßnahmen und Aufgabenbereichen geht aus den lfd. Num-
mern 22 bis 37 hervor. Für 1990 kann eine Mittelaufteilung auf die einzelnen Maßnahmen erst 
erfolgen, nachdem der Planungsausschuß den 18. Rahmenplan beschlossen hat. 

38 nicht belegt 	— 	— 	— 	— 	— 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache  12/1525  

noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
L fd Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel / Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Sonderrahmenplan für Maßnahmen zur Anpassung A 130,1 192,4 295,0 476,0 
an die Marktentwicklung durch Stillegung von einzel- 
nen Ackerflächen u. a. Z 	130,1 Z 	192,4 Z 	295,0 Z 	476,0 

Anlage zu 10 03 / 652 21, 652 22, 652 23, 
652 24, 652 25 

Davon entfallen in 1992 auf dds Beitrittsgebiet 
148 Millionen DM (geschätzt) 

Zielsetzung 
Anpassung der landwirtschaftlichen Erzeugung an die Marktentwicklung. Zurückführung produk-
tionssteigernder Maßnahmen zugunsten einkommensstützender und produktionsmindernder Maß-
nahmen unter Beachtung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573) — neugefaßt gem. Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VI Sachgebiet B Abschnitt II des Eini-
gungsvertrags vom 31. August 1990. 

Die Maßnahmen sind befristet. 

Nach dem Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern vom 19. Mai 1988 werden die 
nachstehenden Maßnahmen aufgrund von Förderungsgrundsätzen in einem Sonderrahmenplan in 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" durch-
geführt: 

— Stillegung von Ackerflächen, 

— Extensivierung bei Überschußerzeugnissen, 

— Umstellung der Erzeugung auf nicht überschüssige Produkte, 

— einzelstaatliche Mutterkuhprämie, 

— endgültige Aufgabe von Rebflächen. 

Der Sonderrahmenplan gilt von 1988 bis 1993. Beihilfen wurden erstmals im Jahre 1989 ausgezahlt. 
Die Finanzierung durch Bund und Länder erfolgt im Verhältnis 70 : 30. Die Maßnahme „Endgültige 
Aufgabe von Rebflächen" wird ab 1. Januar 1990 vollständig aus dem EAGFL, Abt. Garan tie, 
finanziert. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1)  Haushaltsansatz 

Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe A 
1989 1990 3) 1991 1992 

Nr.  Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

40 
Anpassungs- und Überbrückungshilfen im Beitrittsge- A — — 1 200,0 300,0 

biet 
Z- Z- Z 1 200,0 Z 300,0 

Anlage zu 10 02/652 09 

Zielsetzung 
Die Auswirkungen des Preisbruchs bei Erzeugnissen der Landwirtschaft und Binnenfischerei beim 
Übergang zur sozialen Marktwirtschaft sollen verringert und die Zahlungsfähigkeit der Unterneh-
men der Landwirtschaft und Binnenfischerei soll gesichert werden. Natürliche Standortnachteile 
sollen ausgeglichen werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Modalitäten: 

1. Anpassungshilfe (800 Mio. DM) 
— Aufteilung in 2 Teilmaßnahmen (jeweils 400 Mio. DM) 
— Begünstigte: Natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und -gemein-

schaften, die landwirtschaftlich genutzte Flächen bewi rtschaften und/oder Tierbestände hal-
ten (einschließlich Binnenfischerei) 

— Auszahlung: Grundbetrag und zusätzlicher Betrag in Abhängigkeit vom kalkulatorisch ermit-
telten Arbeitsbedarf der Bet riebe 

— Zuwendungsvoraussetzungen bei 1. und 2. Maßnahme: Zweckbindung für Betriebsmittel und 
Aufwendungen für Auszubildende 

— Zuwendungsvoraussetzungen nur für 2. Maßnahme: DM-Eröffnungsbilanz, Entwicklungskon-
zept, Flächenbindung der tierischen Produktion 

2. Standortbezogene Zuschläge (400 Mio. DM) 
— Begünstigte: In begünstigungsfähige Natürliche Standorteinheit NStE (neu)eingestufte Unter-

nehmen bzw. deren Rechtsnachfolger 
— je nach Benachteiligung 50, 100, 160 oder 260 DM/ha LF (ohne stillgelegte Ackerflächen). 

Auszahlung von 400 Mio. DM Anpassungshilfen und der gesamten standortbezogenen Zuschläge im 
Frühjahr aufgrund der Richtlinien des BML vom 22. März 1991 im Vorgriff auf die Verordnung. 

Für die Durchführung der Maßnahme wurden auf der Grundlage des im Einigungsvertrag über-
nommenen Fördergesetzes vom 6. Juli 1990 die Verordnungen zur Gewährung von Anpassungs-
hilfen und von standortbezogenen Zuschlägen im Jahre 1991 für die Landwirtschaft in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet (Landwirtschafts-Anpassungshilfenverordnung 
— LaAV) vom 23. Juli 1991 (BGBl. I S. 1598) erlassen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A 

1989 1990 3) 1991 1992 

Ist Ist Soll Reg. -Entw. Nr. 
P 

Kapitel /Titel 
S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6  7 

41 	Flächenstillegung und Extensivierung im Beitritisge- 
A - 

- 
440,0 

- biet (Sonderrahmenplan) 
Z - Z - Z 440,0 Z - 

10 02 /652 21  

Zielsetzung  
Anpassung der landwirtschaftlichen Erzeugung an die Marktentwicklung, insbesondere vor dem  
Hintergrund der fehlgeleiteten Produktionsstrukturen in der ehemaligen DDR.  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Anordnungen zur Flächenstillegung und Extensivierung vom 13. Juli 1990 auf der Grundlage des  
Gesetzes zur Förderung der agrarsozialen und agrarstrukturellen Anpassung der Landwirtschaft in  
der DDR an die soziale Marktwirtschaft — Fördergesetz — vom 6. Juli 1990 (GBl. I Nr. 42  
S. 633).  
Die Maßnahmen sind für 1 Jahr bef ristet (Wirtschaftsjahr 1990/91). Die Ausgestaltung der Maßnah-
men erfolgte in Anlehnung an die EG-Bestimmungen zur Flächenstillegung und Extensivierung.  

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  
Im Wirtschaftsjahr 1990/91 wurden mit 2 206 Anträgen 599 000 ha Ackerflächen stillgelegt. Außer-
dem wurden 267 000 ha Kartoffelflächen und rd. 22 000 ha sonstige mit Überschußprodukten  

bestellte Flächen extensiviert. Rund 200 000 Großvieheinheiten Rindfleisch wurden durch die Ex-
tensivierung verringert. Die Maßnahmen sind in die Maßnahmen „Stillegung von Ackerflächen"  

und „Extensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung" im Sonderrahmenplan 1991 bis 1996 der  

Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" überführt  

worden (vgl. auch lfd. Nr. 39).  

42 Beihilfe für die Flächenstillegung gemäß Flächenstill- A 	84,0  
legungsgesetz 1991  Z 	- Z 	- Z 	- Z 84,0  

10 04 /683 31  

Zielsetzung  
Durchführung entsprechend EG-Rechtsakte zur kurzfristigen Entlastung des EG-Getreidemark-
tes  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Verordnung (EWG) Nr. 1703/91 des Rates vom 13. Juni 1991 (ABl. Nr. L 162 S. 1 ff); Gesetz über die 
Förderung einer einjährigen Flächenstillegung im Wirtschaftsjahr 1991/92 (Flächenstillegungs-
gesetz vom 22. Juli 1991) — BGBl. I S. 1582 —. 

Befristung auf das Wirtschaftsjahr 1991/92 

Die Beihilfe beträgt 240 DM je Hektar bis zu einer durchschnittlichen Ertragsmeßzahl von 10, dar-
über hinaus 13 DM  je  Hektar für jeden nachgewiesenen zusätzlichen Ertragsmeßzahlpunkt, höch-
stens jedoch 1 059 DM je Hektar. 

Voraussetzung: Stillegung von mindestens 15 % der Ackerfläche, die im Hinblick auf die Ernte 1991 
tatsächlich mit den Marktordnungsprodukten Getreide, Ölsaaten und Eiweispflanzen bestellt 
waren. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. 

Bezeichnung der Finanzhilfe E
A  

Nr. 
Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Maßnahme wird voraussichtlich im Rahmen einer umfassenden EG-Agrarreform als flexibel zu 
handhabendes Marktentlastungsprogramm fortgesetzt werden. 

43 Maßnahmen zur Marktstrukturverbesserung im Bei- A 	— 	— 	103,0 	— 
trittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 103, 0 Z 	— 
10 02 /882 71 

Zielsetzung 
Modernisierung des Verarbeitungs- und Vermarktungssektors im Beitrittsgebiet durch Gewährung 
von Zuschüssen. Der desolate Zustand der Bausubstanz sowie der Rückstand der technologischen 
Verfahren erfordert einen erheblichen finanziellen Einsatz, der von den betreffenden Bet rieben 
allein nicht bewältigt werden kann. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Anordnung über die Förderung im Bereich der Marktstrukturverbesserung vom 18. Juli 1990 des 
Ministeriums für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, Berlin, auf der Grundlage des Fördergeset-
zes sowie des Bundeshaushalts 1990, Abschnitt B. 

Die Maßnahme wird nicht fortgeführt, die Ausgaben dienen ausschließlich zur Erfüllung von recht-
lichen Verpflichtungen aus Ermächtigungen im Bundeshaushalt 1990, Abschnitt B. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Im Rahmen der Maßnahme wurden insgesamt 12 Vorhaben aus den Bereichen Milch, Fleisch, Obst 
und Gemüse gefördert. Durch die Investitionen werden die Bet riebe in die Lage versetzt, Erzeug-
nisse zu produzieren, die voll dem westdeutschen Standard entsprechen. 

Nach dem Einigungsvertrag findet ab dem 1. Januar 1991 das Gesetz über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" in den beigetretenen Ländern 
Anwendung. Die Förderungsmaßnahmen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse fallen in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

44 Abwicklung von Maßnahmen für die Landwirtschaft A 	— 	— 	70,0 	— 
im Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 70,0 Z 	— 
10 02 / 882 92 

Zielsetzung 
Abwicklung von Förderungsmaßnahmen des 2. Halbjahres 1990 zur Anpassung der Landwirtschaft 
an die soziale Marktwirtschaft unter Berücksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschut-
zes. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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A 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Gesetz zur Förderung der agrarstrukturellen Anpassung an die soziale Marktwirtschaft — Förder-
gesetz — vom 6. Juli 1990 (GBl. I Nr. 42 S. 633) mit den Änderungen gemäß Einigungsvertrag 
Anlage II, Kapitel VI, Abschnitt III Nr. 1. 

Die Maßnahmen waren auf das 2. Halbjahr 1990 begrenzt. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund. 
Die Ausgaben in 1991 dienen ausschließlich zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen aus 
Ermächtigungen im Bundeshaushalt 1990, Abschnitt B. 

45 Erstattungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen A 	— 	— 	587,3 	— 
Erzeugnissen aus dem Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 587,3 Z 	— 
10 04 /683 21 

Zielsetzung 
Entlastung der Agrarmärkte in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet und 
Angleichung an das Preisniveau der Europäischen Gemeinschaft. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Zur Marktentlastung wurden in Drittländer — insbesondere die UdSSR und Rumänien — landwirt-
schaftliche Erzeugnisse ausgeführt. 

Der Titel dient der Abwicklung der zu zahlenden Ausfuhrerstattungen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Es handelt sich um eine einmalige Belastung des nationalen Haushaltes, da die Ausfuhren in 1991 
abgeschlossen werden. Zukünftige Exporte werden im Rahmen der EG-Marktordnungen von der 
EG finanziert. 

46 Sonstige Marktordnungsmaßnahmen im Beitrittsge- A 	— 	— 	481,3 	— 
biet 
— Neu — 	 Z 	— Z 	— Z 481,3 Z 	— 

10 04 / 683 23 

Zielsetzung 
Entlastung der Agrarmärkte in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet und 
Angleichung an das Preisniveau der Europäischen Gemeinschaft 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Mittel dienen der Abwicklung von Zahlungsansprüchen für von der ehemaligen Deutschen • 
Demokratischen Republik eingeführten Marktordnungsmaßnahmen, die auch nach dem 3. Oktober 
1990 — mit Zustimmung der EG — bef ristet fortgeführt werden (z. B. Wertminderung der Getrei-
debestände, Verfütterungsbeihilfe Kartoffeln, etc.). 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilten für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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A 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Es handelt sich um eine einmalige Belastung des nationalen Haushaltes, da die Maßnahmen ent- 
weder auslaufen oder aber in die EG-Marktordnungen übergehen und somit von der EG finanziert 
werden. 

nachrichtlich: 
Milchrente 3 	 A 	2,3 	— 	—  

10 04 / 683 13 	 Z 	2,3 Z 	— Z 	— Z 	— 

Vergütungen für die Stillegung von Referenzmengen 	A 	239,3 	— 	— 	— 

10 04 / 683 16 	 Z 	239,3 Z 	— Z 	— Z 	— 

Zielsetzung  
Im Rahmen der EG-Milchmarktpolitik wurde zur Rückführung der Milchproduktion zunächst eine  

EG-Milchrentenaktion beschlossen, die später, als abgesehen werden konnte, daß die freiwillige  

Beteiligung nicht ausreichte, in eine Stillegungsaktion erweitert wurde. Um die Beteiligung an der  

Milchrente zu erhöhen, konnte sich die Bundesrepublik Deutschland an der Finanzierung der Maß-
nahme durch Anpassung der Vergütungssätze an die bisher gewährten Vergütungen für die Auf-
gabe der Milcherzeugung beteiligen.  

Zum 1. April 1988 wurde einheitlich ein Teil a ller Referenzmengen stillgelegt.  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Grundlage der Maßnahmen ist die VO (EWG) Nr. 1336/86 des Rates vom 6. Mai 1986 (ABl. EG  

Nr. L 119), die EG-Milchaufgabevergütungsverordnung vom 6. August 1986 (BGBl. I S. 1277),  

zuletzt geändert durch die Verordnung vom 16. Ap ril 1987 (BGBl. I S. 1256), sowie die VO (EWG)  
Nr. 857/84 des Rates vom 31. März 1984 (ABl. EG Nr. L 90 S. 13) und die Milch-Garantiemengen-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 1397), zuletzt  

geändert durch die Verordnung vom 25. März 1991 (BGBl. I S. 799).  

Milcherzeuger, die sich verpflichten, die Milcherzeugung aufzugeben, erhalten auf Antrag eine  

Vergütung in Höhe von wahlweise 700 DM je 1 000 kg Referenzmenge bei Zahlung in einem Betrag  

oder 840 DM bei Zahlung in sieben gleichen Jahresraten. Anträge konnten im Zeitraum vom 28. Juli  

1986 bis 31. März 1987 gestellt werden.  

Für die zum 1. April 1988 stillgelegten Referenzmengen werden Vergütungen in Höhe von 1 008 DM  

je 1 000 kg Referenzmenge, zahlbar in 7 Jahresraten oder auf Wunsch der Erzeuger 880 DM, zahlbar 
in zwei Jahresraten, gewährt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Im ersten Anwendungszeitraum, der am 15. Februar 1987 endete, haben rd. 3 300 Milcherzeuger mit 
einer Referenzmenge von insgesamt rd. 92 000 t die Vergütung beantragt. 

Im zweiten Anwendungszeitraum vom 16. Februar 1987 bis 31. März 1987 haben rd. 780 Milch

-

erzeuger mit einer Referenzmenge von insgesamt rd. 21 500 t die Vergütung beantragt. 

Zum 1. April 1988 wurden 3 v. H. aller Referenzmengen, insgesamt rd. 730 000 t, stillgelegt. 

Die EG erstattet der Bundesrepublik Deutschland den Gesamtbetrag der Zuschüsse in sieben Jah-
resraten bis 1994. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A Ist Ist Soll Reg. -Entw. Nr. 
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Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2 ) 

H in Mio. DM 
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1 Summe I: Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 4 173,5 4 373,6 8 025,7 6 133,9 
bis 
46 Davon: 	Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen 3 983,4 4 172,5 7 612,1 5 627,8 

Schuldendiensthilfen 117,1 110,7 124,4 142,3 

Darlehen 72,9 90,4 289,2 363,8 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse. Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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II. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) 
1. Bergbau 

47 Erstattung von Erblasten des Steinkohlenbergbaus A 128,6 126,4 155,0 150,0 

09 02 / 697 13 Z 	128,6 Z 	126,4 Z 	155,0 Z 	150,0. 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen einer Entlastung der Unternehmen des Steinkohlenbergbaus von den Kosten, 
die nach Zechenstillegung von den verbleibenden Bergbauunternehmen zu tragen sind, insbeson-
dere von Aufwendungen für Wasserhaltungsmaßnahmen und den Beiträgen zu Wasserwirtschafts-
verbänden. Seit 1973 kommen Polderkosten hinzu, die durch Störung der Vorflut als Folge des 
Abbaus von Kohle anfallen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Erstattung der Erblasten erfolgt nach Maßgabe besonderer Verträge, die 1991 auslaufen. 

Die Aufwendungen werden seit dem 1. Januar 1969 von der öffentlichen Hand übernommen und zu 
2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Bergbauländern getragen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis 1990 sind vom Bund 1 637,3 Mio. DM gezahlt worden. 

Die Bundesregierung beabsichtigt eine Verlängerung der Erblastenverträge bis 1993. Damit wird 
ein zeitlicher Gleichklang mit den anderen Maßnahmen zur Stabilisierung des Verstromungsfonds 
erreicht. 

48 Zuschüsse für Sicherungseinrichtungen gegen Berg- A 1,0 — — — 
schäden 

Z 	1,0 Z — Z 	— Z 	— 
09 02 / 892 11 

Zielsetzung 
Das Programm diente der Unterstützung des Strukturwandels in den Steinkohlenbergbaugebieten. 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die Industriebetriebe auf bergschädengefährdeten 
Grundstücken errichtet oder erweitert haben, erhielten Zuschüsse für die Finanzierung baulicher 
oder betrieblicher Einrichtungen gegen Bergschäden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Abwicklung des Programms erfolgte aufgrund eines Vertrages über die Aktionsgemeinschaft 
Deutsche Steinkohlenreviere GmbH. Die Leistungen wurden aufgrund der Richtlinie vom 18. De-
zember 1969 (BAnz. Nr. 14 vom 22. Januar 1970) erbracht. 

An der Finanzierung beteiligten sich die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland mit einem 
Drittel. Die Zuschüsse sollten im Regelfall 5 v. H. der auf Bet riebsgebäude, 10 v. H. der auf betrieb-
liche Fundamentierungen und 1 v. H. der insgesamt auf technische Einrichtungen entfallenden 
Investitionskosten nicht übersteigen. 

Das Programm lief 1989 aus. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis Ende 1989 hat der Bund 15,3 Mio. DM verausgabt. 

49 Schuldbuchforderung der Ruhrkohle AG E 20,1 20,1 20,1 20,1 

09 02 / 697 14 Z 	20,1 Z 	20,1 Z 	20,1 Z 	20,1 

Zielsetzung 
Die Maßnahme dient der Verbesserung der Ertrags - und Liquiditätslage der Ruhrkohle AG. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Bund, Land Nordrhein-Westfalen, Ruhrkohle AG, 
Eigentümern und Arbeitnehmervertretern über Maßnahmen zur Stabilisierung der Ruhrkohle AG 
vom 30. Mai 1972 hat der Bund der RAG eine Schuldbuchforderung von 666,7 Mio. DM und das Land 
Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Schuldbuchforderung in Höhe von 333,3 Mio. DM einge-
räumt. 

Die Schuldbuchforderung ist grundsätzlich mit 5 v. H. jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres zu 
verzinsen und mit 2 v. H. zuzüglich der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen zu tilgen. 
Abweichend hiervon sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die Konditionen (Tilgung, 
Zinsen, Disagio) für einen Teilbetrag bis zur Gesamthöhe von 400 Mio. DM unter Berücksichtigung 
der Marktlage festgelegt worden. 

Die Bedingungen für die Gewährung der Forde rung sind im Zuwendungsbescheid vom 17. Novem-
ber 1972 im einzelnen festgelegt. Hierzu gehören insbesondere die Bildung einer der Forde rung 
entsprechenden „Stabilisierungsrücklage" in der Bilanz der Ruhrkohle AG, die nur mit Einwilligung 
des Bundes in Anspruch genommen werden kann, sowie eine vierteljährliche Berichtspflicht der 
Ruhrkohle AG. Zins- und Tilgungsleistungen laufen bis 1998 einschließlich. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis Ende 1990 wurden für diese Maßnahmen 1 007,8 Mio. DM verausgabt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Be triebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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50 Sonderhilfen Eschweiler Bergwerksverein E 55,0 10,0 64,0 64,0 

09 02 / 697 11 Z 	55,0 Z 	10,0 Z 	64,0 Z 	64,0 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen der Fortführung der laufenden Umstrukturierung des EBV sowie dem Teil-
ausgleich der dem Unternehmen aus der Stillegung des Aachener Bergbaubereichs entstehenden 
Belastungen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 

Die Zuschüsse wurden durch Zuwendungsbescheid vom 27. April 1988 gewährt und sind an ein 
Umstrukturierungs- und Anpassungskonzept gebunden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich zu einem Drittel an diesen Hilfen. 

Die Auszahlung erfolgt in den Jahren 1988 — 1993. 

51 Bilanzhilfe Ruhrkohle AG E 119,4 119,4 119,4 119,4 

09 02 /697 12 Z 	119,4 Z 	119,4 Z 	119,4 Z 	119,4 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen der Teilentlastung der Ruhrkohle AG von den bilanziellen Belastungen, die 
ihr durch die Kapazitätsanpassung von rd. 10 Mio. t an die nachhaltig verringerten Absatzmöglich-
keiten entstehen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Die Zuschüsse wurden durch Zuwendungsbescheid vom 16. Juni 1988 gewährt und sind an ein 
Anpassungskonzept gebunden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich zu einem Drittel. Die Auszahlung erfolgt in sechs 
gleichen Raten ab 1989. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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52 Zuschüsse Revierausgleich und Erschwern iszuslag A — - 317,5 285 1  
für niederflüchtige Kohle 

— Z 	— Z 317,5 Z 285,1 
09 02 / 683 12 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen der Entlastung der Steinkohlenbergbauunternehmen, da die an die Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen aus dem Verstromungsfonds gezahlten Zuschüsse für Revieraus-
gleich und für den Einsatz niederflüchtiger Kohle in Kraftwerken ab 1990 weggefallen sind und der 
Bergbau entsprechende Preisnachlässe gewähren muß. Die Zuschüsse dienen dem Ausgleich des 
Preisunterschiedes zur Ruhrkohle AG (Revierausgleich) und enthalten einen steigenden Selbstbe-
halt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Zuschüsse wurden den betroffenen Unternehmen des Steinkohlenbergbaus durch Zuwen-
dungsbescheid für die Jahre 1990 bis 1993 zugesagt; sie werden nachträglich für das jeweils abge-
laufene Jahr im folgenden Haushaltsjahr gezahlt. 

Es ist vorgesehen, daß sich das Land NRW mit einem Drittel und Saarland mit einem Sechstel 
beteiligt. 

53 Förderung der Entwicklung und  Innovation  im Stein- P 0,1 0,0 
kohlenbergbau 

Z 	o,1 Z 	0, 0Z 
09 02 / 685 11 

Zielsetzung 
Förderung der Einführung technologisch neuer Verfahren und Produkte in den Bet rieben des Stein-
kohlenbergbaus. Forschungsergebnisse sollten möglichst schnell über die Entwicklung und Inno-
vation in den Produktionsprozeß gelangen. Es handelte sich um besonders zukunftsträchtige Vor-
haben auf den Gebieten der Bergtechnik, Aufbereitung und konventionellen Verkokung unter 
Einschluß von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Umwelt. Für den 
bergtechnischen Entwicklungsbereich wurde damit auch der Zielsetzung des „Energieprogramms" 
und des „Rahmenprogramms Energieforschung" der Bundesregierung entsprochen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wurde nach Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft durchgeführt. Bei der 
Vergabe der Mittel wurde er unterstützt durch den Sachverständigenkreis „Innova tion Steinkohle", 
der sich aus Vertretern der Bergbau-Wirtschaft, der IG-Bergbau sowie aus dem Bereich der Hoch-
schulen zusammensetzt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das Innovationsprogramm trug zur Rationalisierung und Kostensenkung im Steinkohlenbergbau 
der Bundesrepublik Deutschland bei. Die Mittel wurden für Einzelvorhaben gewährt, die bei ihrer 
Verwirklichung mittelfristig einen greifbaren wirtschaft lichen Nutzen im Steinkohlenbergbau er-
warten lassen. 

Das Innovationsprogramm ist zum 31. Dezember 1986 ausgelaufen. Die Bundesregierung geht 
davon aus, daß der Steinkohlenbergbau die erforderlichen Innovationsmaßnahmen aus eigener 
Kraft weiterführt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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54 Zuschüsse zur Erleichterung der Produktion von Koks- E 2 900,0 2 529,5 2 471,0 2190,0 
kohle und Hochofenkoks sowie des Absatzes an die 
Eisen- und Stahlindustrie in revierfernen Gebieten Z 2 900,0 Z 2 529, 5 Z 2 471,0  Z 2 190, 0 
und im innergemeinschaftlichen Austausch (Kokskoh- 
lenbeihilfe) 

09 02 / 683 11 

Zielsetzung 
Um den Unternehmen des deutschen Steinkohlenbergbaus die Förderung von Kokskohle, Einblas-
kohle und die Erzeugung von Hochofenkoks sowie den Abschluß und die Durchführung langfristi-
ger Liefer- und Abnahmeverträge zu erleichtern, gibt es seit 1967 die Kokskohlenbeihilfe. Die aus 
Mitteln der öffentlichen Hand gewährten Förderbeihilfen verbessern die Wettbewerbsstellung der 
von den Unternehmen des deutschen Steinkohlenbergbaus geförderten Kokskohle und versetzen 
die Bergbauunternehmen in die Lage, langfristige Lieferverträge mit der Stahlindustrie abzuschlie-
ßen. 

Die Zuwendungen werden zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Bergbauländern getragen (Bund 
trägt auch den Saar-Anteil). 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage für die Gewährung der Beihilfen ist die Entscheidung Nr. 2064/86/EGKS der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 30. Juni 1986 (ABI. Nr. L 177, S. 1), die bis zum 
31. Dezember 1993 gilt. 

Seit 1989 ist die Kokskohlenbeihilfe plafondiert und für einen Zeitraum von drei Jahren im vorhinein 
festgelegt. Die Weltmarkt- und Dollarkursrisiken nimmt die öffentliche Hand der Kohle aber wei-
terhin ab. 

Mit der Plafondierung erhalten die Unternehmen eine Vorgabe, die eine bessere mittelfristige Pla-
nung erlaubt, sie aber auch zwingt, alle vorhandenen Rationalisierungsmöglichkeiten einzusetzen. 
Für den Plafondszeitraum 1989 bis 1991 erhalten die Bergbauunternehmen insgesamt Zuwendun-
gen, in Höhe von 10 960 Mio. DM. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Durch die Beihilfegewährung wird erreicht, daß die Förderung und der Absatz deutscher Kokskohle 
gegenüber der billigeren Drittlandskohle gesichert, energiepolitisch wich tige Förderkapazitäten 
sowie Arbeitsplätze in den Bergbaurevieren erhalten werden. 

Die Abwertung des US-Dollar in Verbindung mit dem Preisrückgang der Weltmarktkohle hat seit 
1985 zu einem erheblichen Anstieg des Subventionsbedarfs geführt (1985: 38 DM/t; 1987: 148,85 
DM/t; 1988: 143,15 DM/t). Zur Begrenzung des Subventionsvolumens ist mit dem Bergbau verein-
bart, die Exporte in die anderen EG-Länder abzubauen, da sie keinen Beitrag zur Sicherheit der 
Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland leisten. 

Eine Kokskohlenbeihilfe wird auch in den kommenden Jahren notwendig sein. Die Bundesregie-
rung hat anläßlich der neuen, von der EG-Kommission bis zum Jahre 1997 genehmigten Hütten-
vertragsregelung zugesagt, die Wettbewerbspositionen der deutschen Steinkohle im Rahmen ihrer 
haushaltsmäßigen Möglichkeiten und soweit unbedingt erforderlich, finanziell zu stützen. Im Herbst 
1991 wird der Kokskohleplafond für den Zeitraum 1992 bis 1994 festgelegt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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55 	Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlen- A 244,9 275,8 267,0 276,0 
bergbaus 

Z 	244,9 Z 	275,8 Z 	267,0 Z 	276,0 
09 02 / 698 12 

Zielsetzung 
Die Zuwendungen sollen eine geordnete Durchführung des Anpassungsprozesses im Steinkohlen-
bergbau durch eine soziale Flankierung erleichtern. 

Älteren Arbeitnehmern (frühestens ab Vollendung des 50. Lebensjahres), die aus Anlaß einer Still-
legungs- oder Rationalisierungsmaßnahme ab dem 30. Juni 1971 und vor dem 1. Januar 1995 ihren 
Arbeitsplatz verlieren, erhalten vom Tag nach der Entlassung — frühestens ab 1. Januar 1972 — für 
längstens 5 Jahre Anpassungsgeld als Überbrückungshilfe bis zur Anspruchsberechtigung auf eine 
Leistung der knappschaftlichen Rentenversicherung. 

Daneben umfaßt die Zuwendung die Kosten für die freiwillige Weiterversicherung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Die Gewährung von Anpassungsgeld schließt die Gewährung von 
Anpassungshilfen (vgl. lfd. Nr. 56) im allgemeinen aus. Die Gesamtkosten werden zu 2/3 vom Bund 
zu 1/3 vom betroffenen Bergbau-Land getragen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die ursprünglich bis Ende 1976 befristete Regelung wurde mehrfach verlängert; zuletzt im Zusam-
menhang mit der sog. Kohlerunde 1987. Derzeit ist sie bef ristet bis Ende 1994. Sie gilt für Arbeit-
nehmer, die aus Anlaß einer Rationalisierungs- oder Stillegungsmaßnahme entlassen werden; Zah-
lungen an sie können bis längstens Ende 1999 geleistet werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis Ende 1990 wurden an rd. 92 000 Arbeitnehmer Hilfen in Höhe von insgesamt 4 528 Mio. DM 
gezahlt. Bundesanteil 3 019 Mio. DM; zur Zeit beziehen rd. 17 000 Arbeitnehmer Anpassungs-
geld. 

Für 1991 werden etwa 3 600 Neuzugänge erwartet. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Betrag beträgt 
derzeit 2 155 DM/mtl. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei 50 Monaten. 

56 Soziale Hilfsmaßnahmen für Arbeitnehmer der Kohle- A 186,5 161,9 265,0 207,3 
und Stahlindustrie sowie des Eisenerzbergbaus 

Z 	186,5 Z 	161,9 Z 	265,0 Z 	207,3 
11 02 / 681 21 
11 02 /681 22 

Zielsetzung 
Zur Vermeidung sozialer Härten erhalten Arbeitnehmer des Kohle- und Erzbergbaus sowie der 
Stahlindustrie, die von Stillegungen, Teilstillegungen oder Betriebseinschränkungen betroffen wer-
den, Anpassungsbeihilfen. 

Die wesentlichen Beihilfearten sind: Abfindung, Übergangsbeihilfen und Wartegeld. Die Mittel 
werden für den Bereich des Kohlenbergbaus etwa zur Hälfte, für die Eisen- und Stahlindustrie sowie 
den Eisenerzbergbau zu etwa 14 v. H. von der EGKS aufgebracht. Außerdem können Bet riebe zur 
Schaffung von Dauerarbeitsplätzen für entlassene Arbeitnehmer Darlehen aus Bundesmitteln erhal-
ten. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage der Anpassungsbeihilfen ist Artikel 56 § 2 Buchstabe b des EGKS-Vertrages in 
Verbindung mit Richtlinien, die zwischen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und 
der Bundesregierung verbeinbart worden sind. Die Anwendung des Artikel 56 und der Richtlinien 
ist unbefristet, die Zahlung der Beihilfen an den einzelnen Arbeitnehmer ist bef ristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis einschließlich 1990 sind seit Beginn der Anwendung des Artikels 56 § 2 Buchstabe b des EGKS-
Vertrages (1961) aufgrund dieser Rechtsgrundlage bzw. aufgrund einer vorgeschalteten Über-
gangsregelung 1 485,9 Mio. DM für Anpassungsbeihilfen und 56,0 Mio. DM für sonstige Hilfsmaß-
nahmen, insgesamt 1 541,9 Mio. DM gezahlt worden; von diesem Betrag hat die EGKS bisher 545,4 
Mio. DM und der Bund 996,5 Mio. DM getragen. Die künftigen Belastungen des Bundeshaushalts 
werden durch den Ablauf der Strukturänderungen in den neuen Bundesländern sowie von der 
Beteiligung der EG-Kommission an Maßnahmen bestimmt, die zur sozialen Flankie rung des Anpas-
sungsprozesses sowie zur Ergänzung der strukturpolitischen Bemühungen im Bereich der Stahlin-
dustrie erforderlich werden. 

47  Bergbau insgesamt 3655,7 3 243,1  3679,0  3 311,9 
bis  
56 Z3655,7 Z3243,1 Z3 679,0 Z3311,9  

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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2. Energie- und Rohstoffversorgung 

57 Maßnahmen zur Sicherung der deutschen Energiever- P 22,2 — — — 
sorgung 

D 	22,2 D 	— D— D 	— 
09 02 / 862 21 

 

Zielsetzung 
Das zum Jahresende 1990 endgültig ausgelaufene Förderprogramm dient der Sicherung und Ver-
besserung der Erdölversorgung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere der Schaffung einer 
ausreichenden eigenen Rohölbasis für die in der DEMINEX — Deutsche Erdölversorgungsgesell-
schaft mbH — zusammengeschlossenen Gesellschaften. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Zu diesem Zweck erhielt die DEMINEX im Rahmen des Förderprogramms bedingt rückzahlbare 
Darlehen für den Aufschluß neuer Erdölfelder und verlorene Zuschüsse für den Erwerb fündiger 
Rohölfelder und den Erwerb von Anteilen an erdölfördernden Gesellschaften. Die letzten Bundes-
mittel wurden 1989 zur Verfügung gestellt. 

Der Anteil der Bundesmittel an der Förderung der Projekte wurde im Laufe der verschiedenen 
Programme von ursprünglich 75 v. H. auf 50 v. H. im 3. Anschlußprogramm reduziert. 

Bisherige Auswirkungen 
Mit den vom Bund geförderten Explorationsaktivitäten konnte DEMINEX inzwischen ein erhebli-
ches Reservenpotential in der britischen und norwegischen Nordsee, Ägypten, Sy rien und Argen-
tinien erschließen. Die gegenwärtige jährliche Ölförderung liegt bei rd. 6,5 Mio. t und wird in den 
nächsten Jahren auf über 8 Mio. t steigen. Das Unternehmen ist nach Auslaufen des Förderpro-
gramms in der Lage, seine Explorationsaktivitäten ohne weitere Bundesmittel fortzusetzen. 

58 Förderung der Beratung p rivater Verbraucher sowie P 5,8 5,8 14,0 15,0 
kleiner und mittlerer Unternehmen über Möglichkei- 
ten der Energieeinsparung Z 	5,8 Z 	5,8 Z 	14,0 Z 	15,0 

09 02 / 685 31 

Zielsetzung 
Die Förderung soll es p rivaten Verbrauchern sowie kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern, 
sich über Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie der Nutzung erneuerbarer Energien in den 
verschiedenen Verbrauchsbereichen — wie Heizung und Gebäude, Haushalt, Verkehr, neue ener-
giesparende Technologien, Verfahren und Prozeßabläufe — individuell und unabhängig beraten zu 
lassen, um ihr Verbrauchsverhalten entsprechend einrichten und sinnvolle Energiesparinvestitio-
nen vornehmen zu können. Damit wird gesamtwirtschaftlich ein Beitrag zur langfristigen Sicherung 
der Energieversorgung sowie Ressourcenschonung und Verminderung der Umweltbelastung gelei-
stet. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Zu den einzelbetrieblichen Energieeinsparberatungen und zu Schulungs- und Informationsveran-
staltungen werden Zuschüsse nach den Förderrichtlinien des Bundesministers für Wi rtschaft ge-
währt. 

Rechtsgrundlage für die Zuschüsse zu den Schulungs- und Informationsveranstaltungen ist die 
Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft zur Förderung von Informa tions- und Schulungsveran-
staltungen über Maßnahmen zur Energieeinsparung (BAnz. Nr. 37 a/1981). 

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände erhält für gezielte Programme zur individuellen 
und unabhängigen Beratung p rivater Energieverbraucher (stationäre Beratung in rd. 200 Bera-
tungsstellen und mobile Beratung mit Beratungsfahrzeugen) Zuwendungen (§§ 44, 44 a BHO). 

Nach einem einjährigen erfolgreichen Probelauf wird ab 1. September 1991 zusätzlich die soge-
nannte Vor-Ort-Beratung gefördert (Abwicklung durch das BAW), bei der qualifizierte Energiebe-
rater unter Eigenbeteiligung des Beratungsempfängers am konkreten Gebäude Vorschläge zur 
Optimierung von Wärmeschutz und Heizung zur Reduzierung des Energieverbrauchs erstellen; die 
Förderung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft vom 
21. August 1991 über die Förderung der Beratung zur sparsamen und ra tionellen Energieverwen-
dung in Wohngebäuden durch Vor-Ort-Beratung (Bundesanzeiger S. 6053 ff.). 

Die Maßnahmen sind nicht befristet. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Infolge des gestiegenen Energiesparbewußtseins ist die Nachfrage nach individueller, qualifizierter 
und unabhängiger Energiesparberatung, als Hilfe zur Beurteilung konkreter, technisch und wirt-
schaftlich sinnvoller Maßnahmen zwar weiter gestiegen; die Beratungskosten stellen jedoch beson-
ders für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Bet riebe häufig ein wirtschaftliches Hemmnis 
dar. Im Interesse einer größtmöglichen Ausschöpfung des erheblichen Einsparpotentials — insbe-
sondere im Gebäude- und bet rieblichen Bestand — wird die finanzielle Förderung der Energiespar-
beratung daher fortgeführt und die Effizienz der Beratungsprogramme aufgrund der bisherigen 
Erfahrung weiter verbessert. 

59 Zuschüsse zum Ausbau der Fernwärmeversorgung in P 0,6 0,6 
städtischen Schwerpunktbereichen 

Z  0,6 Z 	0,6 Z Z 
09 02 / 882 69 

Zielsetzung, Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegun-
gen für die künftige Gestaltung 
Das Programm ist ausgelaufen. 

Es handelt sich um die Restabwicklung bewil ligter Projekte. Einzelheiten siehe 9. Subventionsbe-
richt, Anlage 1, lfd. Nr. 44. 

 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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60 Förderung der Sanierung von Fernwärmeanlagen P — — — 150,0 

60 08 / 882 06 Z 	— Z 	— Z 	— Z 	150,0 

Zielsetzung 
Zur Beseitigung des katastrophalen technischen Zustands der Fernwärmeversorgungsanlagen sol-
len die Sanierungsanstrengungen der Unternehmen flankierend finanziell unterstützt werden. 
Damit wird insbesondere ein Beitrag zur ra tionellen Energienutzung und zum Umweltschutz gelei-
stet. 

Rechtsgrundlage 
Beschluß der Bundesregierung zum Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost vom 8. März 1991. 

Befristung 
bis 31. Dezember 1992 

Ausgestaltung 
Im Rahmen des Förderprogramms sollen schwerpunktmäßig im Erzeugungsbereich die Umstellung 
auf Kraft-Wärme-Kopplung wegen der besonderen energie- und umweltpolitischen Vorzüge und im 
Übergabebereich Einbau/Modernisierung der Hausübergabestationen mit hohen unmittelbarem 
Energieeinspareffekt. 

Die Schwerpunktlegung auf diese Bereiche verspricht für die Fernwärmeversorgung insgesamt — 
Wirtschaft und Verbrauchern — eine nachhaltige und schnelle Verbesserung der Situa tion. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Eine Fortsetzung des Programms in den Folgejahren ist wegen des hohen Sanierungsbedarfs ange-
zeigt. 

61 Maßnahmen zur Sicherung der deutschen Versorgung P 18,0 12,4 — — 
mit mineralischen Rohstoffen 

Z 	18, 0 Z 	12, 4 Z 	— Z 	— 
09 02 / 892 02 

Zielsetzung 
Das Explorationsförderprogramm dient der langfristigen Sicherung der Versorgung der Wirtschaft 
mit mineralischen Rohstoffen. Finanzielle Hilfe erhalten Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepu-
blik Deutschland für das Aufsuchen und die Vorbereitung zur Nutzbarmachung von mineralischen 
Rohstoffen, die auf lange Sicht für die Wi rtschaft von erheblicher Bedeutung sind. Gefördert wurden 
sowohl Projekte im In- als auch im Ausland. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Förderung der Maßnahmen erfolgt nach den Richtlinien, die der Bundesminister für Wi rtschaft 
erlassen und zuletzt am 24. Juli 1984 geändert hat. Das Programm wurde Ende 1990 eingestellt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Für ausländische Projekte lief das Programm 1971, für inländische Projekte 1973 an. Die Zahl der 
Erfolgsfälle hat gezeigt, daß das Explorationsförderprogramm einen wesentlichen Beitrag zu den 
angestrebten rohstoffpolitischen Zielen — Versorgungssicherheit bei angemessener Diversifizie-
rung der Bezugsstruktur geleistet hat. Bisher wurden 27 Vorhaben erfolgreich abgeschlossen. Bis 
Ende 1990 sind Rückzahlungsverpflichtungen von rd. 59,9 Mio. DM gegenüber dem Bund entstan-
den, von denen bis Ende 1990 insgesamt 34,29 Mio. DM zurückgezahlt wurden. 

62 Zuschüsse zum Bau großtechnischer Kohleverede- P 1,7 — 2,3 — 
lungsanlagen 

Z 	1,7 Z 	— Z 	2,3 Z 	— 
09 02 / 892 06 

Zielsetzung 
Energiepolitisch: Verminderung der Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung von impor-
tiertem Erdöl und Erdgas durch erhöhten Kohleeinsatz in bislang Erdöl und Erdgas vorbehaltenen 
Bereichen. 

Industriepolitisch: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Indust rie durch neues tech-
nisches Wissen; Schaffung eines Bereichs für zusätzliches wirtschaft liches Wachstum. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Programm zur großtechnischen Einführung der Kohleveredelung (Kohleveredelungsprogramm) auf 
Beschluß der Bundesregierung vom 30. Januar 1980 und vom 21. Oktober 1981. Danach können 
bedingt rückzahlbare Investitionskostenzuschüsse sowie ein auf 60 DM je t SKE limitierter und 
5 Jahre befristeter Preisausgleich zwischen deutscher und importierter Steinkohle für Anlagen 
gewährt werden, die besonders aussichtsreiche Verfahren erstmals großtechnisch demonst rieren. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Für 1 Kohleveredelungsprojekt in Oberhausen (auf Basis deutscher Steinkohle) sind Zuschüsse 
bewilligt worden. Der Investitionskostenzuschuß betrug insgesamt 101 Mio. DM bis 1987, die Koh-
leeinsatzhilfe von 1987 bis 1991 insgesamt 48,6 Mio. DM (Bundesanteil) zuzüglich 24,3 Mio. DM 
(Anteil NRW). 

63 Zuschüsse zum Bau von Kohleheizkraftwerken und P 45,1 24,3 9,0 3,0 
zum Ausbau der Fernwärmeversorgung 

Z 	45,1 Z 	24,3 Z 	9,0 Z 	3,0 
09 02 / 882 02 

Zielsetzung 
Beschleunigter Ausbau der Fernwärme auf Basis Kraft-Wärme-Kopplung unter verstärkter Nutzung 
der industriellen Abwärme mit den Zielen Energieeinsparung und Mineralölsubstitution. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bund-Ländervereinbarung nach Artikel 104 a Abs. 4 GG, Laufzeit 1. August 1981 bis 31. Dezember 
1985 (Endtermin Auftragsvergabe). Auf Beschluß der Länderwirtschaftsministerkonferenz wurde 
dieser Termin bis Ende 1987 verlängert und durch die Änderung der Verwaltungsvereinbarung in 
Kraft gesetzt. Investitionszuschüsse bis zu 35 v. H. für Anlagen der Fernwärmeerzeugung und -ver-
teilung. Bei den Erzeugungsanlagen werden im wesentlichen gefördert: Kohleheizkraftwerke, 
Wärmepumpenanlagen, industrielle und andere Abwärmenutzung, Umstellung von Kohiekonden-
sationskraftwerken auf Kraft-Wärme-Kopplung. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Finanzmittel des Programms sind zu 99 v. H. in Anspruch genommen. Insgesamt werden 
275 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 5,7 Mrd. DM gefördert. 

57 Energie- und Rohstoffversorgung insgesamt 93,4 43,1 25,3 168,0 
bis 
63 Z 	71,2 Z 	43,1 Z 	25,3 Z 	168,0 

D 	22,2 D 	— D 	— D 	— 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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3. Technologie- und Innovationsförderung 

64 Zuschüsse zu Personalaufwendungen im Forschungs- P 31,9 5,2 — — 
und Entwicklungsbereich kleiner und mittlerer Unter- 
nehmen Z 	31,9 Z 	5,2 Z 	— Z 	— 

09 02 /685 51 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen dazu, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unter-
nehmen des produzierenden Gewerbes zu stärken. Diese Unternehmen sollen Anreize erhalten, 
ihren Bestand an Forschungs- und Entwicklungspersonal zu festigen und zu erweitern und hier-
durch die Voraussetzungen für Produkt- und Verfahrensinnovationen und für zusätzliche qualifi-
zierte Arbeitsplätze zu verbessern. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Zuschüsse wurden gemäß Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und des Bundesministers 
für Forschung und Technologie vergeben. Zuschüsse konnten beantragen: Unternehmen des pro-
duzierenden Gewerbes und Züchter landwirtschaftlicher Nutzpflanzen mit Sitz und Geschäftsbe-
trieb in der Bundesrepublik Deutschland, wenn sie weniger als 50 Mio. DM Umsatz erzielen und 
weniger als 500 Personen beschäftigen. Nicht antragsberechtigt waren Unternehmen, die mit gro-
ßen Unternehmen verbunden sind. Berechnungsgrundlage für den Zuschuß sind die eigenen 
berücksichtigungsfähigen FuE-Personalaufwendungen der Unternehmen im vorangegangenen 
Jahr. Jedes Unternehmen kann insgesamt nur 6 Jahre lang gefördert werden, davon 5 Jahre mit 
einem Fördersatz von 40 v. H. und im 6. Jahr mit einem Fördersatz von 25 v. H. Der Höchstzuschuß 
beträgt 120 000 DM. 

Anträge konnten letztmalig im Jahre 1987 gestellt werden. Zur Zeit wird das Programm abgewik-
kelt. 

65 Förderung des Technologietransfers zugunsten klei- P 0,8 6,5 30,0 35,0 
ner und mittlerer Unternehmen 

7 	0,8 Z 	6,5 Z 	30,0 Z 	35,0 
09 02 / 685 53 

Zielsetzung 
Verbesserung der Nutzbarmachung technischen Wissens durch problemspezifische Vorhaben bei 
Anbietern, Mittlern und Nachfragern technischer Informationen. Konzentration auf unternehmens-
übergreifende Ansätze, die vor allem auf eine Verbesserung der Transferbedingungen für kleine 
und mittlere Unternehmen gerichtet sind. Berücksichtigung der besonderen Transferprobleme in 
strukturschwachen Regionen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Keine Richtlinie; insbesondere Modellvorhaben; keine Befristung. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzbil! 'n für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525  

noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A 
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel / Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 	5 6 7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Aufstockung der Mittel kommt schwerpunktmäßig Projekten in den neuen Bundesländern 
zugute. Im Vordergrund steht dabei vor allem eine Verbesserung der Technologietransfer-Infra-
struktur. 

66 Zuschuß zur Stützung des Forschungs- und Entwick- P — — 25,0 50,0 
lungspotentials in kleinen und mittleren Unternehmen 
im Beitrittsgebiet Z 	-- Z 	— Z 	25,0 Z 	50,0 

09 02 / 683 51 

Zielsetzung 
Förderung des Forschungs- und Entwicklungspotentials in kleinen und mittleren Unternehmen. 

Zuschüsse zur Stützung des Forschungs- und Entwicklungspotentials in kleinen und mittleren 
Unternehmen in den neuen Ländern und Berlin (Ost). Diese Unternehmen sollen veranlaßt werden, 
in ihrem Betrieb FuE-Tätigkeiten aufzunehmen, vorhandene zu verstärken und auf eine kontinuier-
liche Grundlage zu stellen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Eine Richtlinie befindet sich zur Zeit in Bearbeitung. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Mit dem Anlaufen des Programms ist gegen Ende des Jahres 1991 zu rechnen. 

67 Förderung der Entwicklung neuer Produkte in kleinen P — — 15,0 30,0 
und mittleren Unternehmen im Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 	15,0 Z 	30,0 
09 02 / 685 56 

Zielsetzung 
Förderung der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren in kleinen und mittleren Unternehmen 
in den neuen Bundesländern. Voraussetzung für die Gewährung der Hilfe ist, daß das Unternehmen 
neue Erkenntnisse in ein verkaufsfähiges Produkt oder in ein anwendungsfähiges Verfahren umset-
zen will. Das Vorhaben muß einen wirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen und mit hohem tech-
nologischem und finanziellem Risiko behaftet sein. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Eine Richtlinie befindet sich zur Zeit in Bearbeitung 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Mit dem Anlaufen des Programms ist gegen Ende des Jahres 1991 zu rechnen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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68 Förderung von Forschung und Entwicklung bei klei- P 6,9 5,4 6,0 4,0 
nen und mittleren Unternehmen in Berlin 

Z 	6,9 Z 	5,4 Z 	6,0 Z 	4,0 
09 02 / 685 54 

Zielsetzung 
Seit 1969 wird die Wirtschaftskraft Berlins im Rahmen dieses Programms zusätzlich gestärkt, indem 
durch gezielte Projektförderung kleine und mittlere Unternehmen in die Lage versetzt werden, mit 
der allgemeinen technischen Entwicklung Schritt zu halten und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen. Mit dieser Förderung sollen die mit Forschung und Entwicklung verbundenen Risiken 
vermindert, die Initiative und Innovationsbereitschaft der Berliner Indust rie belebt, Berlin für 
Wachstumsindustrien anziehender gemacht und zugleich attraktive Arbeitsplätze für besonders 
qualifiziertes Personal geschaffen werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Mittel werden in Form von Zuschüssen oder rückzahlbaren Zuwendungen zur Finanzierung von 
technischen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Meiner und mittlerer Berliner Unternehmen 
gewährt. Die Eigenbeteiligung der Unternehmen muß mindestens 33 1/3 v. H. der zuwendungsfähi-
gen Kosten betragen. Es können auch Aufträge gefördert werden, die Forschungs- und Entwick-
lungsinstitutionen mit Eigenbeteiligung der Berliner Unternehmen erteilt werden. Das Nähere 
regeln Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Mit dem Programm hat der Bund in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten einen wesentlichen 
Beitrag zur strukturellen Erneuerung und Modernisierung der Berliner Wi rtschaft geleistet. In die-
sem Zeitraum wurden ca. 800 Projekte bei 360 Unternehmen mit Zuwendungen in Höhe von rd. 
132 Mio. DM bei einem zusätzlichen Eigenleistungsvolumen von rd. 180 Mio. DM gefördert, 
wodurch sich die projektbezogene Finanzmasse in einem Umfang von rd. 313 Mio. DM bewegt. 
Hierdurch konnten über die Hälfte der Forschung und Entwicklung betreibenden Berliner Unter-
nehmen erfaßt werden. 

Nach Herstellung der deutschen Einheit sind die ehemaligen Hauptgründe für die Förderung von 
FuE bei kleinen und mittleren Unternehmen in Berlin (West) entfallen, weshalb das Programm in 
seiner jetzigen Form nicht länger gerechtfertigt ist. Die Ansätze der Finanzplanung sehen deshalb 
das Auslaufen des Programms zum 31. Dezember 1992 vor und zwar mit Ansätzen von 6 Mio. DM für 
1991 und 4 Mio. DM für 1992. 

69 Forschungspersonal P 81,5 59,9 50,0 14,0 
— Zuwachsförderung — 

Z 	81,5 Z 	59,9 Z 	50,0 Z 	14,0 
Aus 30 02 / 683 04 

Zielsetzung 
Förderung des Zuwachses der FuE-Kapazität, insbesondere der personalintensiv forschenden klei-
nen und mittleren Unternehmen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Kabinettbeschluß vom 3. Juli 1984 und Artikel 38 Einigungsvertrag 

Die Maßnahme hatte in den alten Bundesländern eine Laufzeit vom 1. September 1984 bis 31. De-
zember 1987 (Abwicklung noch in 1988 bis 1991). 

Es werden Zuschüsse von 55 v. H. der Bruttolöhne und -gehälter des neu eingestellten Personals für 
max. 15 Monate ab Zeitpunkt der Neueinstellung gewährt bei Unternehmen mit weniger als 500 
Beschäftigten. Bei Unternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten beträgt der Zuschuß 45 v. H. für 
einen Zeitraum von 12 Monaten. 

Die Förderung im einzelnen erfolgt nach der „Richtlinie 1986/1988 zum Programm der Bundesre-
gierung zur Förderung des FuE-Personals in der Wirtschaft 1985 bis 1988". 

(Gemeinsame Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und des Bundesministers für Forschung 
und Technologie.) 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Nach Evaluierung des Programms durch das Deutsche Ins titut für Wirtschaftsforschung (DIW) kann 
bei rd. 17 000 geförderten Neueinstellungen mit einem Zuwachs von ca. 7 000 bis 7 500 Vollzeitar-
beitskräften in FuE gerechnet werden. Damit haben kleine und mittlere Unternehmen bei breiter 
Branchenstreuung ihre FuE-Kapazitäten deutlich erhöht. Besonders hervorzuheben ist hierbei der 
erhebliche Anteil von jungen Unternehmen. 

70 Forschungspersonal -- Zuwachsfärder ung - im Bei- P 15,0 25,0 
trittsgebiet 

Z   - Z   - Z   15,0 Z 	25,0 
Aus 30 02 / 683 04 

Zielsetzung 
Förderung des Zuwachses der Forschungs - und Entwicklungskapazität in der Wirtschaft. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Einzelheiten der Fördermaßnahmen sind in besonderen Richtlinien im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wi rtschaft und dem Bundesminister der Finanzen festgelegt. 

Zur Förderung der Innova tions- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in 
dem Gebiet der ehemaligen DDR wird eine FuE-Personal-Zuwachsförderung für einen bef risteten 
Zeitraum gewährt (Ende der Antragstellung: 31. Dezember 1993). 

Für neu eingestellte FuE-Mitarbeiter wird für 15 Monate ein Zuschuß zum Lohnsteuerpflichtigen 
Bruttogehalt gewährt (1991: 60 v. H., 1992/93: 50 v. H.). 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Mit Zuschüssen zu den Personalkosten für zusätzliche Wissenschaftler und Ingenieure sollen An-
stöße für eine Stärkung und Ausweitung des Innovationspotentials der mittelständischen Unterneh-
men gegeben werden. Durch die Förderung von Neueinstellungen werden auch neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten eröffnet und ein marktgerechter Einsatz des FuE-Personals unterstützt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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71 Förderung der Forschung und Entwicklung auf dem P 8,4 4,4 26,6 43,0 
Gebiet der Mikroperipherik und Mikrosystemtech- 
nik Z 	8,4 Z 	4,4 Z 	26,6 Z 	43,0 

Aus 30 04/683 46 

Zielsetzung 
Mikrosystemtechnik bezeichnet den abgestimmten Einsatz von Mikrotechniken und Systemtechni-
ken für Peripheriekomponenten und Subsysteme entsprechend den Anforderungen des Marktes. 

Weil kleine und mittlere Unternehmen bei der Nutzung der technischen Op tionen der Mikrosy-
stemtechnik an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, stehen sie im Mittelpunkt der Konzep-
tionsüberlegungen für den Förderungsschwerpunkt Mikrosystemtechnik. 

Ansatzpunkt der indirekt-spezifischen Förderung im Förderungsschwerpunkt Mikrosystemtechnik 
ist die Entwicklung von miniaturisierten und intelligenten Systemen, die dezentral eingesetzt wer-
den können. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Mittelvergabe im Rahmen der indirekt-spezifischen Teilmaßnahmen erfolgt nach Richtlinien, 
die vom Bundesminister für Forschung und Technologie festgelegt wurden. Die Maßnahme ist auf 
4 Jahre (1990 bis 1993) bef ristet. Der Höchstzuschuß pro Unternehmen beträgt während der Laufzeit 
der Maßnahme 400 000 DM für Prototypenentwicklung von systemfähigen Mikrosensoren mit 
marktverfügbaren Sensorelementen, systemfähigen Klein- und Mikroaktoren mit marktverfügba-
ren Aktorelementen, sowie systemfähigen miniaturisierten Signalverarbeitungskomponenten bzw. 
800 000 DM für systemfähige Mikrosensoren mit selbst entwickelten Sensorelementen, für system-
fähige Mikroaktoren mit selbstentwickelten Aktorelementen und für Prototypen mit selbstentwik-
kelten informationstechnischen Mikrokomponenten in Kombination bestimmter Mikrotechniken. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Förderungsmaßnahme läuft seit 2. Februar 1990. Inzwischen werden die Entwicklungen von 
231 Prototypenentwicklungen und 78 Vorphasen gefördert. Weitere 201 Anträge auf Bewil ligung 
liegen vor. Der Antragseingang war damit in den ersten 13 Monaten der Laufzeit des Förderungs-
schwerpunktes dreimal so hoch wie erwartet. Die Antragstellung mußte deshalb auf Antragsein-
gänge bis zum 19. März 1991 begrenzt werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilf en;  D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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72 	Indirekt-spezifische Maßnahmen im Programm Ferti- P 21,5 58,2 76,0 75,0 
gungstechnik 

Z 	21,5 Z 	58,2 Z 	76,0 Z 	75,0 
Aus 30 04 / 683 23 

Zielsetzung 
Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat im Ap ril 1988 das Programm Fertigungs-
technik 1988 bis 1992 bekanntgegeben. Ein Teil dieses Programms ist die indirekt-spezifische För-
derung von Entwicklungsarbeiten in der Fertigungsindustrie, um 

— die betriebliche Anwendung von rechnerunterstützten Systemen zur informationstechnischen 
Verknüpfung der mit der Fertigung zusammenhängenden Betriebsbereiche (CIM) breitenwirk-
sam zu beschleunigen. 

Die eigene betriebliche Anwendung dieser Instrumente soll diesen Unternehmen (überwiegend 
KMU, Lieferanten von Produktivität, sehr exportorientiert) helfen, den Fertigungsprozeß in sei-
ner Gesamtheit zu optimieren und sich zeitnah an den technologischen Entwicklungsstand und 
an die Erfordernisse des Marktes anzupassen. 

Die Unternehmen sollen hiermit ihre Wettbewerbsfähigkeit bei der Inlandversorgung und im 
Export  beschleunigt ausbauen können. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Förderung erfolgt nach Richtlinien, die vom Bundesminister für Forschung und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und dem Bundesminister der Finanzen fest-
gelegt wurden. Die Maßnahmen sind auf 4 Jahre (1. Juli 1988 bis 30. Juni 1992) bef ristet. Das 
Antrags- und Abwicklungsverfahren wurde stark vereinfacht, um vor allem den kleinen und mitt-
leren Unternehmen den Zugang zur Förderung zu erleichtern. Die Zuschüsse betragen 40 v. H. der 
zuwendungsfähigen Kosten. Die maximale Zuwendung pro Unternehmen beträgt 300 000 DM. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das Ziel, vor allem kleine und mittlere Unternehmen anzusprechen, wurde erreicht. Über 90 v. H. 
der geförderten ca. 1 200 Unternehmen haben weniger als 1 000 Mitarbeiter. Die Maßnahme ist 
ausgebucht. 

Förderung der biotechnologischen  Industrie P 27,2 22,1 22,0 22,0 

Aus 30 08/683 27 Z 	27,2 Z 	2 ,1 Z 	22 0 Z 	22, 

Zielsetzung 
Mit hohem Innovationspotential kommt der Biotechnologie eine wachsende Bedeutung zu. Die neue 
indirekt-spezifische Fördermaßnahme „Biotechnologie" soll kleinere und mittlere Unternehmen 
darin unterstützen, die in der Biotechnologie liegenden Möglichkeiten rechtzeitig zu nutzen und 
insbesondere biotechnische Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Ang riff zu nehmen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes

-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage bildet das 1990 von der Bundesregierung verabschiedete Programm „Biotechno-
logie 2000" entsprechend dem Kabinettbeschluß vom 10. Juli 1985. 

Das Förderprogramm ist auf fünf Jahre, d. h. vom 1. Juli 1991 bis 30. Juni 1996, bef ristet. 

Die Förderung ist nicht an speziellen Projektthemen, sondern an Sachgebieten der Bio- und Gen-
technik orientiert. Die Verfahren zur Förderung sind administrativ stark vereinfacht und sollen 
Breitenwirkung erzielen. 

Die nicht rückzahlbare Zuwendung beträgt maximal 40 v. H. der anerkannten Projektkosten. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Erste Erfahrungen aus den ersten indirekt-spezifischen Programmen Biotechnologie (1986 bis 1989) 
liegen vor. Die Maßnahme ist von der Industrie sehr positiv aufgenommen worden. 

Das mit einer Wirkungsanalyse beauftragte Battelle-Ins titut (Frankfurt/M) ermittelte, daß bei 
220 Firmen, auf unbürokratische und schnelle Weise gefördert, hohe Initial- und Beschleunigungs-
effekte erzielt wurden und nur geringe Mitnahmeeffekte feststellbar waren. Über 90 v. H. der 
geförderten Firmen waren mittelständisch, d. h. sie hatten weniger als 200 Mio. DM Umsatz. 

Andererseits zeigte die Wirkungsanalyse, daß das erste indirekt-spezifische Programm zu kurz auf-
gelegt war, da biotechnologische Entwicklungen nicht nur zeitaufwendig sind, sondern oft auch 
eine längere Vorbereitungszeit erfordern als andere Technologien. 

74 Fördermaßnahme ,,250 MW Wind” P - - 1,5 5,5 

Betriebskostenzuschuß Z-- Z-- Z 1,5 Z 	5,5 
Aus 30 05 / 683 13 

Inv estitiotiszuschtil3 0,2 3,8 5,5 6,0 
Aus 30 05 / 892 13; Z 0,2 Z 	38 Z , 	5,5 Z 	6,0  

Zielsetzung 
Mehrjähriges Großexperiment, um Windenergie in energiewirtschaftlicher Größenordnung zu er-
proben. Bis etwa 1996 soll eine installierte Gesamtleistung von 250 MW erreicht werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Für die Dauer von längstens 10 Jahre ab Inbetriebnahme Zuwendungen in Form eines Zuschusses 
pro erzeugter Kilowattstunde oder — wahlweise für bestimmte Teilnehmergruppen — in Form eines 
Investitionskostenzuschusses. 

Die Richtlinie wurde im Bundesanzeiger Nr. 37 am 22. Februar 1991 veröffentlicht. 

Die Maßnahme ist einschließlich Vorläufermaßnahme (100 MW Wind) von 1989 bis ca. 2007 befri-
stet. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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75 Förderung der Auftragsforschung und Entwicklung P 28,0 22,0 21,0 11,0  

Aus 30 02 / 683 01 Z 	28,0 Z 	22,0 Z 	21,0 Z 	11,0 ' 

Zielsetzung 
Mit der Förderung der Auftragsforschung und -entwicklung in den alten Bundesländern sollte klei-
nen und mittleren Unternehmen der Zugang zu neuen Produkt- und Verfahrenstechnologien auch 
ohne oder vor dem Aufbau eigener FuE-Kapazität erleichtert werden. Durch diese Förderung sollte 
volkswirtschaftlich eine schnellere Verbreitung neuer Technologien erfolgen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Mit der seit 1978 bestehenden Fördermaßnahme (früher: Externe Vertragsforschung) wurden ent-
sprechende FuE-Verträge an fachlich geeignete externe Vertragspartner mit 40 v. H. bezuschußt 
(bei Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 500 Mio. DM mit 30 v. H.). 
Während der Laufzeit haben über 5 600 Firmen das Programm in Anspruch genommen, davon ein 
gutes Drittel mehrfach. 
Der erreichte Anstoßeffekt rechtfertigte es, ab Mai 1988 die Mehrfachinanspruchnahme pro Unter-
nehmen auf dreimal zu beschränken, die Höchstfördersumme pro Unternehmen auf 150 TDM fest-
zusetzen und auf der Auftragnehmerseite durch Ausschluß des produzierenden Gewerbes eine 
Konzentration auf wissenschaftliche FuE-Einrichtungen und Ingenieurbüros zu erreichen. 
Das Programm lief am 16. Mai 1991 aus (Ende der Antragsannahme). Es wird für einen Zeitraum bis 
1993 für das Gebiet der neuen Bundesländer und Ostberlin fortgeführt; zugleich wird eine Pro-
grammvariante für die Förderung von FuE-Aufträgen aus den alten Bundesländern in die neuen 
Bundesländer und Ostberlin vorgesehen (siehe Ziff. 76). 

76 Förderung der Auftragsforschung und Entwicklung im P — — 17,0 40,0 
Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 	17,0 Z 	40,0 
Aus 30 02 / 683 01 

Zielsetzung 
Förderung der Auftragsforschung und -entwicklung der Anbieter von FuE-Leistungen im Beitritts-
gebiet (AWO) 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Anbieter von FuE-Leistungen (außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Universitäten sowie 
rechtlich selbständige Unternehmen mit FuE-Kapazitäten) mit Sitz, Geschäftsbetrieb und FuE-
Tätigkeit im Beitrittsgebiet sollen in Höhe von 35 bis 40. H. des Rechnungsbetrages eines von ihnen 
akquirierten FuE-Auftrages gefördert werden, wenn der Auftraggeber seinen Sitz außerhalb des 
Beitrittsgebietes hat (sog. „externer Dritter"). Die Maßnahme soll noch 1991 vorbehaltlich einer 
Zustimmung durch die EG-Kommission anlaufen. 
Das Nähere regeln Richtlinien, die vom Bundesminister für Forschung und Technologie in Abstim-
mung mit dem Bundesminister der Finanzen und dem Bundesminister für Wirtschaft voraussichtlich 
im Dezember 1991 erlassen werden. 
Anträge können bis Ende 1993 gestellt werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitats-(Wachstums-)hilfe; S — Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Be triebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen, die zu wi rtschaftlichen Bedingungen 
an fachkundige und leistungsfähige Auftragnehmer vergeben werden, soll dazu beitragen, wettbe-
werbsfähige FuE-Kapazitäten im Beitrittsgebiet zu erhalten und marktgerecht einzusetzen. Damit 
soll die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen außerhalb des Beitrittsgebiets mit FuE-Einrichtun-
gen und -Unternehmen im Beitrittsgebiet sowie der Technologietransfer unterstützt werden. 
Bislang sind ca. 100 Anträge eingegangen. Durch die Förderung werden die Anbieter in die Lage 
versetzt, über entsprechende Preisnachlässe externe Dritte als Auftraggeber zu akquirieren. 
Das Vorhaben soll bis 1995 abgewickelt sein. 

77 Förderung 	technologieorientierter 	Unternehmens- P 53,5 40,2 54,0 25,7 
gründungen 

Z 	53,5 Z 	40,2 Z 	54,0 Z 	25,7 
Aus 30 02 / 683 29 

Zielsetzung 
Verbesserung der Startchancen für technologieorientierte Unternehmensgründungen und Anre-
gung des Marktes für Risikokapital für derar tige Gründungen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Nach dem Modellversuch „Förderung technologieorientierte Unternehmensgründungen", für den 
bis 1988 Anträge entgegengenommen wurden (Beratung, Zuwendungen sowie Risikobeteiligungen 
für Bankkredite) wurde 1989 ein neuer Modellversuch „Beteiligungskapital für junge Technologie-
unternehmen" realisiert, der zunächst im alten Bundesgebiet mit dem Instrument der sti llen Betei-
ligungen die ursprüngliche Zielsetzung mit geringerem Aufwand für die öffentliche Hand fo rt

-setzte. 

Da erst 1994 in den neuen Bundesländern mit einer quantitativ und qualitativ hinreichenden Finan-
zierungs- und Betreuungsstruktur im Risikokapitalmarkt gerechnet werden kann, mußte ab 1990 in 
den neuen Bundesländern zwischenzeitlich eine Lösung über Zuschußfinanzierung der jungen 
Technologieunternehmen und ergänzend über den Aufbau von Technologiezentren gesucht wer-
den. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Es gibt ein beträcht liches Potential an erfolgversprechenden Unternehmensgründungen — etwa 120 
bis 150 pro Jahr —, das aber nur ausgeschöpft werden kann, wenn die notwendigen Finanzmittel 
(Eigenkapital) bereitgestellt werden. 

78 Förderung 	technologieorientierter 	Unternehmens- P — — 25,9 37,3 
gründungen im Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 	25,9Z 37,3 
Aus 30 02 / 683 29 

Zielsetzung 
Beteiligung am Innovationsrisiko junger Technologieunternehmen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Förderung von innovativen Unternehmensgründungen und jungen, bereits gegründeten Unterneh-
men in anspruchsvollen Technologiebereichen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
tem Gebiet als Fortsetzung der Förderung des MFT der früheren DDR gemäß der Richtlinie vorn 
21. Mai 1990. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  
Für den Modellversuch „Technologieorientierte Unternehmensgründungen" ist eine Laufzeit bis 
Ende 1993 geplant. Vorgesehen sind projektgebundene Zuwendungen und Bürgschaften für fol-
gende Phasen: 

— Konzeptionsphase = 75 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben; max. DM 45.000 

— Entwicklungsphase = 85 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben; max. DM 750.000 

— Markteinführung = Bürgschaften bis zu 80 v. H. eines Bankkredits; max. 1 Mio. DM 

79 Marktnahe Förderung im Rahmen technologischer P 0,1 — — — 
Schwerpunktprogramme 

Z 	0,1 Z 	— Z 	— Z 	— 
Diverse 	Titel 

Zielsetzung  
Marktnahe Vorhaben sind dem Bereich direkter Projektförderung zuzuordnen und dadurch ge-
kennzeichnet, daß sie bei überschaubarem Zeitraum, Aufwand und Risiko eine privatwirtschaftliche 
Verwertung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse erwarten lassen. Solche Vorhaben sind 
überwiegend auf Produkt- und Verfahrensverbesserungen sowie deren Erprobung und anwen-
dungstechnische Absicherung angelegt. Die für solche Vorhaben gewährten Zuwendungen sind 
grundsätzlich zurückzuzahlen. Die Rückzahlung entfällt, wenn das Unternehmen glaubhaft darlegt, 
daß das wissenschaftlich-technische Ziel in wichtigen Punkten nicht erreicht oder eine Verwertung 
am Markt nicht möglich ist. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Die Förderung marktnaher Vorhaben erfolgt im Rahmen der technologischen Schwerpunktprog-
ramme des BMFT. Sie sieht bedingt rückzahlbare Zuwendungen in Höhe bis zu 50 v. H. der Vor-
habenkosten vor. Im übrigen gelten die relevanten Förderungsvoraussetzungen und -bedingungen 
des BMFT. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  
Mit Inkrafttreten des NKFT 1988 wurde auf das bisherige Mode ll  der marktnahen Förderung ver-
zichtet. Lediglich für geeignete Einzelfälle können bedingt rückzahlbare Zuwendungen vorgesehen 
werden. 

64 Technologie- und Innovationsförderung insgesamt 260,0 227,7 390,5 423,5 
bis  
79 Z 	260,0 Z 	227,7 Z 	390,5 Z 	423,5  

1)E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

7) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
8) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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4. Hilfen für bestimmte Industriebereiche 

80 Hilfen für die Werftindustrie 
— Finanzierungshilfen E 169,8 200,8 260,0 300,0 

09 02 / 662 74 S 	169,8 S 	200,8 S 	260,0 S 	300,0 

— Wettbewerbshilfen E 121,3 180,0 253,0 147,0 
09 02 / 683 74 Z 	121,3 Z 	180,0 Z 	253,0 Z 	147,0 

— Finanzierungshilfen — 

Zielsetzung 
Die Fördermittel sollen den sich nachteilig für die Werften in der Bundesrepublik Deutschland 
auswirkenden Wettbewerbsverzerrungen auf diesem Gebiet entgegenwirken. Ausländische Werf-
ten erhalten — teilweise erhebliche — staatliche Hilfen. Die Finanzierungshilfen der Bundesregie-
rung werden zur Verbilligung von Krediten an die Abnehmer der deutschen Werften (Lieferanten-
oder Finanzkredite) gewährt und sollen den deutschen Werften ermöglichen, zu den in der OECD 
vereinbarten Exportkreditkonditionen (z. Z. Mindestzinssatz 8 v. H. p.a., Höchstlaufzeit 8 1/2 Jahre, 
Mindestanzahlung 20 v. H.) anbieten zu können. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Finanzierungshilfen werden im Rahmen des Werfthilfeprogramms durch den Einsatz von Zins-
zuschußmitteln gewährt. Das derzeitige Programm VIII erstreckt sich auf die Jahre 1976 bis 1995. 
Hierfür sind über das Jahr 2000 hinaus insgesamt rd. 4 150 Mio. DM Zinszuschüsse bereitzustel-
len. 

Die Hilfen werden nach den Richtlinien gewährt, die der Bundesminister für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister der Finanzen erlassen hat. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Finanzierungshilfen haben zur Sicherung der Beschäftigung in den deutschen Werften beige-
tragen. Im VIII. Werfthilfeprogramm ist von 1976 bis 1990 ein Bauvolumen von 33,4 Mrd. DM 
gefördert worden. 

— Wettbewerbshilfen — 

Zielsetzung 
Um wettbewerbsverzerrenden Subventionen anderer Schiffbauländer gezielter entgegentreten zu 
können, hatte die Bundesregierung beschlossen, ab 1. Juli 1987 Wettbewerbshilfen für die deut-
schen Werften zu gewähren. Die Hilfen betragen für Inlands- und Auslandsaufträge bis zu 9,5 v. H. 
des Vertragspreises. Sie sind an die Stelle der damit eingestellten Reederhilfen des Bundesministers 
für Verkehr getreten (vgl. lfd. Nr. 110). 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Die Hilfen werden nach Richtlinien gewährt, die der Bundesminister für Wi rtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen erlassen hat. 

Das Wettbewerbshilfeprogramm war auf den Zeitraum 1. Juli 1987 bis 31. Dezember 1990 bef ristet. 
Hierfür hatten Bund und Länder im Verhältnis 2 : 1 Mittel in Höhe von bis zu 1 000 Mio. DM 
bereitgestellt. Wegen der anhaltend schwierigen Lage der Schiffbauindustrie ist das Programm für 
die Jahre 1991 und 1992 mit insgesamt 450 Mio. DM verlängert worden. 

81 Werfthilfen Ost E — — 130,0 260,0 
6008 / 893 01 

Z 	— Z 	— Z 	130,0 Z 260,0 

Zielsetzung 
Zur Beschleunigung des wirtschaft lichen Anpassungsprozesses der Schiffbauindustrie in den neuen 
Bundesländern sind im Rahmen des Gemeinschaftswerks „Aufschwung Ost" für die Werften 830 
Mio. DM vorgesehen. Die Mittel sollen mithelfen, insbesondere aus der UdSSR vorliegende Schiff-
bauaufträge, die zu keiner Kostendeckung führen, abzuwickeln. Sie sollen außerdem dazu verwen-
det werden, die für den Fortbestand der Werften in Mecklenburg-Vorpommern dringend notwen-
digen Neubauaufträge zu akquirieren. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Nach Artikel 28 Einigungsvertrag sind die neuen Bundesländer in die in den alten Bundesländern 
bestehenden Regelungen des Bundes zur Wirtschaftsförderung unter Berücksichtigung der Zustän-
digkeiten der EG einzubeziehen. 

Die Mittel sollen wie folgt aufgeteilt werden: 

— Werfthilfe (Auftragsfinanzierungshilfen) 250 Mio. DM, 

— Wettbewerbshilfe 580 Mio. DM. 

Die Auftragsfinanzierungshilfen sollen entsprechend den Bedingungen, die für westdeutsche Werf-
ten gelten (OEDC-Exportkreditkonditionen, Normalfördersatz: 2 v. H.), gewährt werden. 

An der Wettbewerbshilfe wird sich das Land Mecklenburg-Vorpommern mit einem Drittel beteili-
gen; insgesamt stehen hierfür somit Fördermittel in Höhe von 870 Mio. DM bereit. Nach gegen-
wärtiger Planung ist — abweichend von der Regelung für westdeutsche Werften — ein Fördersatz 
von 20 v. H. des Vertragspreises für „Altaufträge" (UdSSR, Westaufträge) und von 14,9 v. H. (EG-
Obergrenze) für die Akquisition von neuen Aufträgen vorgesehen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Hilfen werden nach Richtlinien gewährt, die der Bundesminister für Wirtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen erlassen hat (Bundesanzeiger Nr. 142 vom 2. August 
1991, S. 5153). 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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82 Sozialflankierung Anpassung Stahl A 166,9 — — — 

09 02 / 683 02 Z 	166,9 Z 	- Z 	— Z 

Zielsetzung 
Die Bundesregierung hat zur sozialen Flankierung von Anpassungsmaßnahmen in der Eisen- und 
Stahlindustrie Zuwendungen für Aufwendungen zugunsten ausscheidender Arbeitnehmer, deren 
Ausscheiden durch die teilweise oder gänzliche Schließung von Stahlwerksanlagen verursacht 
wird, gewährt. Die Stahlunternehmen haben sich dabei gegenüber ihrem Tarifvertragspartner ver-
pflichtet, auf die im Rahmen der notwendigen Strukturanpassungsmaßnahmen ursprünglich vorge-
sehenen und als notwendig angesehenen bet riebsbedingten Kündigungen zu verzichten ( „Frank-
furter Vereinbarung" vom 10. Juni 1987). 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Rechtsgrundlage ist die Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft für die Gewährung von 
Zuwendungen an Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie zur sozialen Flankierung der Struk-
turanpassung vom 3. Mai 1988. Förderfähig sind die nach den ertragssteuerlichen Grundsätzen für 
die Berechnung von Pensionsrückstellungen zu ermittelnden Nettoaufwendungen für Arbeitneh-
mer, die zwischen dem 1. Januar 1987 und dem 31. Dezember 1990 ausgeschieden sind. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Zuwendungen wurden nach Genehmigung durch die EG-Kommission um die Jahreswende 
1988/89 ausgezahlt. Mit der Gewährung wurden Massenentlassungen in der Stahlindustrie verhin-
dert und der Umstrukturierungsprozeß in der Stahlindustrie sozial flankiert. 

83 Förderung der Luftfahrttechnik P 1 163,5 1 134,3 1 485,0 978,0 

09 02 / 662 91, 683 91, 862 91, 892 91 Z 	945,5 Z 	971,6 Z1 303,2 Z 	943,0 
S 	13,0 S 	12,7 S 	31,8 S 	35,0 
D 205,0 D 	150,0 D 	150,0 D 	— 

Zielsetzung 
Die Förderung des zivilen Flugzeug- und Triebwerkbaus in der Bundesrepublik Deutschland soll vor 
allem die Beteiligung der deutschen Luftfahrtindustrie an technologisch bedeutsamen und wirt-
schaftlich aussichtsreichen zivilen Vorhaben unterstützen und langfristig ihre internationale Wett-
bewerbsfähigkeit im europäischen Verbund mit dem Ziel ihrer Unabhängigkeit von staatlicher Hilfe 
stärken. Im Vordergrund steht das Airbus-Programm. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Förderung von Entwicklungsarbeiten ist in Richtlinien der Bundesregierung festgelegt. Geför-
dert werden können die Entwicklung ziviler Luftfahrzeuge und Triebwerke bis zur Serienreife sowie 
experimentelle Entwicklungsvorhaben. Die Förderung erfolgt durch bedingt rückzahlbare Zu-
schüsse zu den Kosten der Entwicklung. 

Eine Absatzförderung ist beim Airbus erforderlich, um international vergleichbare Finanzierungen 
anbieten zu können. 

Es gibt keine generelle Regelung über die Bef ristung der Förderung der Luftfahrttechnik. Allerdings 
wird ausschließlich projektbezogen bewil ligt, so daß sich daraus jeweils eine Begrenzung des För-
derzeitraums ergibt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Schwerpunkt der Förderung ist das neue Airbus-Doppelprogramm A 330/A 340. Die Förderung des 
Bundes hat zu technologisch hochwertigen Lösungen beigetragen. Bis 28. Februar 1991 wurden 
1 748 Festbestellungen und Op tionen erzielt; 756 Flugzeuge wurden bisher ausgeliefert. 

Im Rahmen der Umstrukturierung der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie ist ein Konzept zur 
Neuregelung der Airbusfinanzierung entwickelt worden, das die deutsche Airbus-Beteiligung 
schrittweise in die volle indust rielle Verantwortung überführen soll. Der Bund wird lediglich noch 
die finanziellen Verpflichtungen erfüllen, die sich aus dem Rahmenvertrag mit Daimler-Benz erge-
ben (Altlasten). Dazu gehört auch die Übernahme eines Teils des Dollarkursrisikos bis zum Jahr 
2000. Neben dem Airbus wird die Entwicklung kleinerer Flugzeuge, z. B. Do 328, gefördert. 

Von 1963 bis 1990 wurden 8 769,3 Mio. DM für die Förderung des zivilen Flugzeug- und Trieb-
werkebaus ausgegeben. 

Die staatliche Unterstützung von Zivilprogrammen hat günstige Beschäftigungswirkungen in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie erzielt. Allein im Airbus-Programm sind in der Bundesrepublik 
Deutschland bei den Zellenfirmen MBB und Dornier sowie bei den Ausrüstungs- und Zulieferbe-
trieben rd. 20 000 Arbeitskräfte tätig. Das Programm ist von erheblicher Bedeutung für die Siche-
rung von Arbeitsplätzen in Bet rieben der Luft- und Raumfahrtindustrie insbesondere im norddeut-
schen Raum. 

Die Förderung der Bundesregierung für zahlreiche Projekte hat dazu beigetragen, daß die deutsche 
Industrie heute in mehreren Segmenten des zivilen Marktes (Groß- und Mehrzweckflugzeuge, 
Hubschrauber, Triebwerke) Fuß gefaßt hat und zu einem anerkannten Pa rtner für internationale 
Kooperation geworden ist. 

80 Hilfen für bestimmte Industriebereiche insgesamt 1 621,5 1 515,1 2 128,0 1 685,0 
bis 
83 Z1 233,7 Z1 151,6 Z1 686,2 Z1 350,0 

S 	182,8 S 	213,5 S 	291,8 S 	335,0 
D 205,0 D 150,0 D 150,0 D 	— 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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5. Regionale Strukturmaßnahmen 

84 Frachthilfen für gewerbliche Betriebe und Beihilfen A 65,6 51,9 17,9 10,0 
für Maßnahmen im Zonenrandgebiet; Zuschüsse für 
betriebliche Investitionen Z 	65,6 Z 	51,9 Z 	17,9 Z 	10,0 

09 02 / 652 75, 892 82 

Zielsetzung 
Die Frachthilfen sind dazu bestimmt, die aus der Teilung Deutschlands resultierenden verkehrsmä-
ßigen Nachteile zu mildern. Die Frachthilfe kann auf Antrag kapitalisiert werden, wenn mit den 
geplanten Investitionen die Produktionskosten gesenkt werden und damit ein Ausgleich für die 
wegfallenden Frachthilfen zustandekommt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlagen für die Maßnahmen sind das Gesetz zur Förderung des Zonenrandgebietes vom 
5. August 1971 (BGBl. I S. 1237), die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Gewährung 
von Frachthilfe zum Ausgleich von durch die Teilung Deutschlands bedingten Frachtmehrkosten vom 
1. Juli 1983 sowie die Neufassung der Richtlinien des Bundesministers für Wi rtschaft über die Gewäh-
rung von Umwegfrachthilfen im Zonenrandgebiet und in den übrigen Frachthilfegebieten für Beför-
derungen im gewerblichen Güterfernverkehr (Umwegfrachthilfe-Straße) vom 15. September 1988, 
gültig ab 1. Januar 1989 (BAnz. Nr. 189), von Frachthilfen aus Bundesmitteln zum Ausgleich von durch 
die Teilung Deutschlands bedingten Frachtmehrkosten ( „Bundesfrachthilfe-Richtlinien") vom 11. Juli 
1983 (BAnz. Nr. 130), zuletzt ergänzt am 23. Mai 1987 (BAnz. Nr. 96). 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Bundesregierung hat am 18. Dezember 1990 die Einstellung der laufenden Frachthilfen mit 
Wirkung vom 1. Januar 1991 und der Frachthilfekapitalisierung mit sofortiger Wirkung beschlossen. 
Bei der laufenden Frachthilfe werden im Jahre 1991 noch die Frachtmehrkosten erstattet, die bereits 
im Jahre 1990 angefallen sind. Die bis zum 18. Dezember 1990 eingegangenen Kapitalisierungs-
anträge werden noch im bisherigen Umfang abgewickelt. 

85 Sonderprogramm für die Arbeitsmarktregion Bremen A 49,2 16,8 — — 
und die Werftregion Schleswig-Holstein/Niedersach- 
sen Z 	49,2 Z 	16,8 Z 	— Z 	— 

09 02 / 882 84 

Zielsetzung 
Mit diesem Programm wird der Anpassungsprozeß in der Arbeitsmarktregion Bremen — bedingt 
durch den Strukturwandel in der Schiffbau-, Eisen- und Stahlindustrie — regionalpolitisch flankiert, 
um außerhalb dieser Wirtschaftszweige Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. 
Das gleiche gilt für die Regionen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die von dem Anpas-
sungsprozeß der Schiffbauindustrie in besonderem Maße betroffen sind. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bei den Maßnahmen in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein handelt es sich um Son-
derprogramme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" . Das Sonderprogramm Bremen war zunächst auf 4 Jahre (1984 
bis 1987) befristet; es wurde bis Ende 1989 verlängert. Die Maßnahmen für die Werftregionen haben 
eine Laufzeit von 3 Jahren (1987 bis 1989). 
Die Haushaltsmittel für das Sonderprogramm Bremen betrugen zunächst 80 Mio. DM, die sich auf 
die Jahre 1984 mit 10 Mio. DM, 1985, 1986 und 1987 mit je 20 Mio. DM und 1988 mit 10 Mio. DM 
aufteilten. Die für die Werftregionen zusätzlich zur Verfügung gestellten 120 Mio. DM (1987 bis 1989 
= 40 Mio. DM pro Jahr) verteilen sich auf die Länder Schleswig-Holstein = 50 Mio. DM, Nieder-
sachsen = 30 Mio. DM und Bremen = 40 Mio. DM. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Haushaltsmittel des Sonderprogramms Bremen sind für den Ausbau der wirtschaftsnahen Infra-
struktur bestimmt. Im Zeitraum 1984 bis 1988 wurden insgesamt 74 Vorhaben realisie rt , davon in 
erster Linie Industriegeländeerschließungen sowie ein Fremdenverkehrsvorhaben. 
In den Werftregionen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen wurden im Zeitraum 1987 bis 1990 
für 58 gewerbliche Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rd. 1,2 Mrd. DM GA-
Mittel in Höhe von 100,9 Mio. DM bewil ligt. Damit konnten 2 284 zusätzliche Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. 
Die Haushaltsmittel zugunsten der Arbeitsmarktregion sind für den Ausbau der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur bestimmt. 

86 Sonderprogramm 	für 	die 	Arbeitsmarktregionen A 25,0 25,0 25,0 25,0 
Aachen und Jülich 

Z 	25,0 Z 	25,0 Z 	25,0 Z 	25,0 
09 02 / 882 86 

Zielsetzung 
Das Programm soll die in der Kohlerunde am 11. Dezember 1987 vereinbarte Stillegung der Zeche 
Emil Mayrisch im Laufe des Jahres 1992 in den Arbeitsmarktregionen Aachen/Jülich regional flan-
kieren. Die Schließung der Zeche ist wegen der Erschöpfung der wirtschaftlich abbauwürdigen 
Kohlevorräte erforderlich. Durch Gewährung von Investitionshilfen an die gewerbliche Wi rtschaft 
außerhalb des Steinkohlebergbaues und von Zuschüssen zu wirtschaftsnahen kommunalen Infra-
strukturinvestitionen soll die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen sowie der Ausbau der Infrastruktur 
zur Verbesserung der Wettbewerbssituation der Regionen erleichert werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bei den Maßnahmen handelt es sich um ein Sonderprogramm gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Das Sonder-
programm hat eine Laufzeit von 4 Jahren (1988 bis 1991). Durch Beschluß des Planungsausschusses 
vom 10. Juli 1991 sind — außer der Gemeinde Jülich — die Regionen, die nach der Neuabgrenzung 
des Fördergebiets nicht mehr zum Normalfördergebiet gehören, zum 30. Juni 1991 aus dem Son-
derprogramm ausgeschieden. Der Bund stellt Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt bis zu 100 Mio. 
DM zur Verfügung, die in den Jahren 1989 bis 1992 mit bis zu jährlich 25 Mio. DM fällig wer-
den. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Haushaltsmittel sind für Zuschüsse zu gewerblichen Investitionen zur Schaffung von Ersatz-
arbeitsplätzen und zu wirtschaftsnahen kommunalen Infrastrukturinvestitionen bestimmt. Die Bun-
desmittel sind dem Land Nordrhein-Westfalen aufgrund einer im Haushalt 1988 ausgebrachten 
Verpflichtungsermächtigung zugesagt worden. Aus diesem Sonderprogramm wurden bis Ende 
1990 93,8 Mio. DM für betriebliche Investitionen bewilligt (Investitionsvolumen: 1,7 Mrd. DM, 
neugeschaffene Dauerarbeitsplätze: rd. 1.100). 

87 Zuweisungen an Länder für Investitionen in den Mon- A 59,5 99,3 100,0 100,0 
tanindustrieregionen Nordrhein-Westfalen, 	Bayern, 
Saarland und Niedersachsen Z 	59,5 Z 	99,3 Z 	1 00, 0 Z 	1 00, 0 

09 02 / 882 87 

Zielsetzung 
Das Programm soll der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen außerhalb der Montanindustrie in 
Regionen dienen, die in besonderem Maße vom Strukturwandel betroffen sind. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bei den Maßnahmen handelt es sich um ein Sonderprogramm gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Das Sonder-
programm hat eine Laufzeit von 4 Jahren (1988 bis 1991). Durch Beschluß des Planungsausschusses 
vom 10. Juli 1991 sind die Regionen, die nach der Neuabgrenzung des Fördergebiets nicht mehr zum 
Normalfördergebiet gehören, zum 30. Juni 1991 aus dem Sonderprogramm ausgeschieden. 

Der Bund stellt Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 500 Mio. DM zur Verfügung, die in den 
Jahren 1989 bis 1993 zu gleichen Jahresbeträgen fällig sind. Davon entfallen insgesamt auf Bayern 
10 Mio. DM, Niedersachsen 25 Mio. DM, Nordrhein Westfalen 400 Mio. DM und das Saarland 65 
Mio. DM. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Haushaltsmittel sind für Zuschüsse zu gewerblichen Investitionen zur Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen außerhalb der Montanindustrie und zur Förderung der kommunalen wirtschafts-
nahen Infrastruktur bestimmt. 

Die Bundesmittel sind den Ländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen und Saarland 
aufgrund einer im Haushalt 1988 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung zugesagt worden. 

Aus diesem Sonderprogramm wurden bis Ende 1990 427 gewerbliche Vorhaben mit einem Investi-
tionsvolumen von rd. 4,3 Mrd. DM durch GA-Mittel in Höhe von 335,7 Mio. DM gefördert. Damit 
konnten rd. 10 000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

88 Zuweisungen an Länder für Investitionen in den Mon- A 51,6 44,3 — — 
tanindustrieregionen 	Nordrhein-Westfalen, 	Bayern 
und des Saarlandes sowie in der Schuhindustrieregion Z 	51,6 Z 	44,3 Z 	— Z 	— 
Rheinland-Pfalz 

09 02 /882 85 

Zielsetzung 
Das Programm zielt darauf ab, in den vom Anpassungsprozeß im Montanbereich und in der Schuh-
industrie besonders belasteten Arbeitsmarktregionen Do rtmund, Duisburg-Oberhausen, Bochum, 
Amberg, Schwandorf, Saarbrücken, Pirmasens und den von der Anpassung der Schuhindustrie 
betroffenen Teil der Arbeitsmarktregion Landau Ersatzarbeitsplätze außerhalb dieser Industrien zu 
schaffen und wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen zu fördern. 

In den Arbeitsmarktregionen Duisburg-Oberhausen, Bochum, Osnabrück, Braunschweig-Salzgit-
ter, Amberg und Schwandorf wird das ursprünglich bis 31. Dezember 1987 bef ristete Stahlstand-
ortprogramm bis zum 31. Dezember 1990 fortgesetzt. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bei den Maßnahmen handelt es sich um ein Sonderprogramm gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Das Programm 
ist auf 3 Jahre befristet (1988 bis 1990). 

Der Bund stellt Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 180 Mio. DM zur Verfügung, die in den 
Jahren 1988 bis 1990 zu gleichen Jahresbeträgen fällig sind. Davon entfallen insgesamt auf Nord-
rhein-Westfalen 90 Mio. DM, das Saarland 45 Mio. DM, Bayern 22,5 Mio. DM und Rheinland-Pfalz 
22,5 Mio. DM. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
1988 bis 1990 wurden aus dem Sonderprogramm zugunsten der Montanindustrieregionen Nord-
rhein-Westfalens, Bayerns und des Saarlands sowie der Schuhindustrieregion in Rheinland-Pfalz für 
669 gewerbliche Vorhaben (Investitionsvolumen: 3,1 Mrd. DM) GA-Mittel in Höhe von 257,3 Mio. 
DM bewilligt. Damit konnten 11 265 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und 6 757 Arbeitsplätze 
gesichert werden. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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E 
A 
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89 Zuweisungen an alte Länder im Rahmen der Gemein- A 221,1 212,3 380,0 320,0 
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wi rt- 
schaftsstruktur" für betriebliche Investitionen Z 	221,1 Z 	212,3 Z 	380,0 Z 	320,0 

Aus 09 02 / 882 82 

Zielsetzung 
Im Vordergrund der regionalen Strukturförderung steht die Unterstützung der regionalen Investi-
tionstätigkeit, um auf diese Weise Einkommen und Beschäftigung in dem Zonenrandgebiet und 
anderen wirtschafts- und strukturschwachen Gebieten zu erhöhen. Dies geschieht durch direkte 
Investitionsanreize für private Unternehmen sowie über gezielte Verbesserungen der wirtschafts-
nahen Infrastruktur. 

Dabei können Investitionszuschüsse an einzelne Betriebe unmittelbar für Errichtungs- und Erwei-
terungsinvestitionen sowie für Maßnahmen der Umstellung oder grundlegenden Rationalisierung 
von gewerblichen Produktionsbetrieben und Fremdenverkehrsbetrieben gewährt werden. Voraus-
setzung dafür ist die Schaffung neuer Dauerarbeitsplätze bei Errichtungen und Erweiterungen bzw. 
die Sicherung vorhandener, aber gefährdeter Arbeitsplätze bei Umstellungen und Rationalisierun-
gen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlagen für die Maßnahmen sind das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861) und das Gesetz zur 
Förderung des Zonenrandgebietes vom 5. August 1971 (BGBl. I S. 1237) in den jetzt gültigen Fas-
sungen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
In den 19 Jahren seit Bestehen der Gemeinschaftsaufgabe (1972 bis 1990) wurden im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft Investitionen in Höhe von 233 Mrd. DM gefördert, mit deren Hilfe — nach 
Angaben der begünstigten Unternehmen — rd. 1,1 Mio. neue Arbeitsplätze geschaffen und rd. 1,6 
Mio. gefährdete Arbeitsplätze gesichert worden sind. 

90 Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe A — — 1 125,0 1 125,0 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" an 
die fünf neuen Bundesländer für betrieb liche Investi- Z 	— Z 	— Z1 125,0 Z1 /25,0 
tionen 

Bundesanteil ohne EG-Mittel 

Aus 09 02 / 882 88 

Zielsetzung 
Mit dem Einigungsvertrag ist das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" auf das Beitrittsgebiet übergeleitet und für die neuen Länder für einen 
Zeitraum von 5 Jahren ein Sonderstatus geschaffen worden. Auf diese Weise wird die Förderung der 
gewerblichen Wirtschaft durch Zuschüsse zu bet rieblichen Investitionen und von Investitionen in 
wirtschaftsnahe Infrastruktur ermöglicht und die Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger 
Arbeitsplätze in den neuen Ländern entscheidend erleichtert. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525  

noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A 
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Rechtsgrundlage ist Artikel 28 Abs. 2 Einigungsvertrag i.V.m. dem Gesetz über die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I 
S. 1861).  

Die Europäische Gemeinschaft stellt auf Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 3575/90 vom 4. De-
zember 1990 in den Jahren 1991 — 1993 für Maßnahmen des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung insgesamt 3 Mrd. DM in Aussicht, die überwiegend für zusätzliche Maßnahmen im 
Rahmen der GA eingesetzt werden sollen. Von dem zu erwartenden durchschnittlichen Jahresbe-
trag von 1 Mrd. DM sind 500 Mio. DM Bundesanteil (davon 375 Mio. DM für Zuschüsse zu betrieb-
lichen Investitionen) in den jeweiligen Jahresansätzen des Finanzplans enthalten und stehen inso-
weit unter dem Vorbehalt, daß Mittel in diesem Umfang von der EG-Kommission zufließen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  
Bis Ende August 1991 wurden in den neuen Ländern 1 450 gewerbliche Investitionsvorhaben mit 
einem Volumen von insgesamt 18,1 Mrd. DM gefördert. Durch den Einsatz von GA-Mitteln in Höhe 
von 3,9 Mrd. DM wurden damit rd. 66 600 Arbeitsplätze geschaffen bzw. rd. 43 400 gesichert. 

500,0 500,0  
,,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-  

tur” — Z   500,0 Z 500,0  

Zielsetzung  
Mit dem Sonderprogramm „Regionale Wirtschaftsförderung" im Rahmen des Gemeinschaftswerks 
Aufschwung-Ost sollen in Regionen mit hohen Arbeitskräftefreisetzungen wettbewerbsfähige 
Arbeitsplätze in zukunftsträchtigen Branchen geschaffen werden (z. B. in Regionen mit hohem 
Anteil an Werft-, Bergbau-, Mikroelektronik-, Chemie-, Textilindustrie). 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 
6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861) i.V.m. Beschluß des Bundeskabinetts vom 8. März 1991. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  
Die für 1991 im Rahmen dieses Sonderprogramms zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden 
bis Ende September 1991 vollständig durch Bewilligungen belegt sein. Nach dem Stand von Ende 
August 1991 werden mit dem durch bewilligte Mittel des regionalen Sonderprogramms gewerb-
lichen induzierten Investitionsvolumen in Höhe von 9,6 Mrd. DM rd. 72 000 Dauerarbeitsplätze 
geschaffen bzw. gesichert. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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92 Förderung der Arbeitsaufnahme in Berlin (West) E 23,1 10,2 0,9 — 

11 02 / 681 02 Z 	23,1 Z 	10,2 Z 	0,9 Z 	— 

Zielsetzung 
Die Förderungsmaßnahmen dienten der besseren Versorgung der Berliner Wirtschaft mit Arbeits-
kräften. Arbeitnehmer aus dem Bundesgebiet, die für die Dauer mindestens eines Jahres eine 
Beschäftigung in Berlin aufnahmen, erhielten bestimmte Leistungen (z. B. Fahrkosten, Überbrük-
kungsgeld, Umzugskosten, Einrichtungsbeihilfe) für die  mit dieser Arbeitsaufnahme verbundenen 
Mehraufwendungen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Förderung ist 1990 ausgelaufen. 

84 Regionale Strukturmaßnahme insgesamt 495,1 459,8 2 148,8 2 080,0 
bis 
92 Z 	495,1 Z 	459,8 Z2148,8 Z2080,0 

 
1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 

H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 
2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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6. Sonstige Maßnahmen 

93 Maßnahmen zur Förderung kleiner und mittlerer Un-  A 117,0 119,5 348,0 359,0 
ternehmen in Handwerk, Handel und Gaststätten- 
gewerbe, Verkehrsgewerbe, Industrie und sonstigem Z 	1170 7 	119,5 Z 	348,0 Z 	359,0 
Dienstleistungsgewerbe sowie der Förderung der 
Freien Berufe 

09 02 / 685 61, 685 62, 685 63, 685 64, 685 65, 685 68 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen der Förderung der Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen und 
der Freien Berufe sowie von Existenzgründungsberatungen, um größenspezifische Nachteile aus-
zugleichen. Im Vordergrund der verschiedenen Förderungsmaßnahmen stehen finanzielle Hilfen 
zum Auf- und Ausbau des Beratungs- und Informationswesens einschließlich des Messewesens, der 
Unternehmerfortbildung, für Maßnahmen zur Anpassung der personellen Leistungsfähigkeit an die 
fortschreitende, insbesondere technische Entwicklung und für Kooperationszwecke. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Zuschüsse sind nicht befristet. Es handelt sich um eine Reihe unterschiedlich ausgestalteter 
Maßnahmen. In erster Linie werden die Kosten für Unternehmensberatungen um  maximal 50 v. H. 
und von Existenzgründungsberatungen um maximal 60 v. H. verbilligt. In den neuen Bundeslän-
dern beträgt der Fördersatz einheitlich 80 v. H. 

Im Handwerk stehen die Förderungen des organisationseigenen Beratungswesens über pauschale 
Zuschüsse zu den Personalkosten und die Verbilligung von Lehrgangskosten der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung im Vordergrund. Der Fördersatz beträgt in den alten Bundesländern etwa 
30 v. H. und in den neuen Ländern rund 70 v. H. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Maßnahmen haben wesentlich dazu beigetragen, den kleinen und mittleren Unternehmen die 
Anpassung an den wirtschaftlichen und technischen Strukturwandel zu erleichtern und so die Lei-
stungsfähigkeit und Wettbewerbskraft zu stärken. In den neuen Bundesländern sind sie für den 
Aufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft auf marktwirtschaftlicher Grundlage von erheblicher 
Bedeutung. Die Förderung des Informa tions- und Beratungswesens für kleine und mittlere Unter-
nehmen ist wichtig, weil unternehmerische Qualifikation sich immer mehr als bedeutsamer Wett-
bewerbsfaktor erweist. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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94 Förderung von branchenübergreifenden Maßnahmen P 1,6 — — — 
zur Leistungssteigerung in kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie der Produktivität Z 	1,6 Z 	— Z 	— Z 	— 

09 02 / 685 66 

Zielsetzung 
Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität durch Förderung 

— einzelwirtschaftlicher Produktivitätssteigerungen, 

— der Zusammenarbeit der Sozialpartner hinsichtlich Aus- und Folgewirkungen von Rationalisie-
rung und Einsatz neuer Technologien. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahmen fußen auf 

— der Bestellung des RKW als Produktivitätszentrale der Bundesrepublik Deutschland (unbefri-
stet), 

— dem Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Leistungssteigerung kleiner und mittlerer 
Unternehmen (unbef ristet), 

— dem Bund/Länder-Programm zur Förderung der Unternehmensberatungen durch den RKW-
Beratungsdienst (bef ristet auf den 31. Dezember 1989). 

Es handelt sich um verlorene Zuschüsse, die teilweise an Bleichhohe Länderzuschüsse und in der 
Regel an eine finanzielle Beteiligung der Wirtschaft geknüpft sind. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Der Titel entfällt ab 1990. 

Die Förderung 

— der Unternehmer- und Führungskräfte-Schulung, 

— ,der Information im Bereich der Sozialpartner über produktivitätsrelevante Entwicklungen, 

— der Entwicklung, Erfassung, Umsetzung und Verbreitung von Führungs- und Rationalisierungs-
erkenntnissen 

erfolgt ab 1990 im Rahmen der institutionellen Förderung des RKW (Titel 09 02/685 55). 

95 Zinszuschüsse im Rahmen des Eigenkapitalhilfe-Pro- S 132,4 128,3 285,0 688,2 
gramms zur Gründung selbständiger Existenzen 

S 	132,4 S 	128,3 S 	285,0 S 	688,2 
09 02 / 662 61, 662 02 

Zielsetzung 
Mit dem Eigenkapital-Hilfe-Programm soll ein finanzieller Anreiz zur Gründung selbständiger Exi-
stenzen gegeben werden. Die Förderung von Existenzgründungen hat wegen der von ihnen aus-
gehenden Wachstums- und Beschäftigungsimpulse erhebliche Bedeutung. 

Das wichtigste Hemmnis bei der Gründung neuer Existenzen ist fehlendes Eigenkapital. Existenz-
gründer, die nicht über ausreichendes Eigenkapital verfügen, erhalten deshalb im Rahmen des 
Programms Eigenkapitalhilfe. 

I) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Eigenkapitalhilfe wird in Form langfristiger Darlehen gewährt. Die Darlehen haben Eigen-
kapitalcharakter, da sie im Konkursfall voll haften; sie brauchen nicht abgesichert zu werden. Es 
bedarf lediglich der persönlichen Haftung des Antragstellers und seines Ehegatten. Die Deutsche 
Ausgleichsbank — die das Programm im Auftrag des Bundes durchführt — nimmt die erforderlichen 
Darlehensmittel auf dem Kapitalmarkt auf; der Bund verbilligt in den ersten 5 bzw. 6 Jahren die 
Zinsen. Das Ausfallrisiko trägt in voller Höhe der Bund. 

Die Förderung für Existenzgründungen in den alten Bundesländern erfolgt nach der Richtlinie vom 
21. Dezember 1988 (BAnz. Nr. 243 vom 29. Dezember 1988). Grundlage des Eigenkapitalhilfepro-
gramms für das Beitrittsgebiet ist die Programmrichtlinie vom 9. April 1990 (BAnz. Nr. 72 vom 
12. April 1990) in der Fassung vom 26. Juni 1991 (BAnz. Nr. 118 vom 2. Juli 1991). 

Die erstgenannte Richtlinie läuft am 31. Dezember 1991, die zweitgenannte Richtlinie am 31. De-
zember 1993 aus. 

Mit der Eigenkapitalhilfe kann das Eigenkapital des Existenzgründers bis auf 40 v. H. der Bemes-
sungsgrundlage (i.d.R. die Investitionssumme) aufgestockt werden. Der Existenzgründer muß je-
doch mindestens 15 v. H. Eigenkapital nachweisen; für Existenzgründungen im Beitrittsgebiet sind 
Ausnahmen möglich. 

Die Eigenkapitalhilfe-Darlehen sind für Neugründungen in den alten Bundesländern in den ersten 
beiden Jahren zinsfrei, im 3. Jahr beträgt der Zinssatz 2 v. H. p.a., im 4. Jahr 3 v. H., im 5. Jahr 5 v. H. 
Danach gilt der Marktzins. 

Die Eigenkapitalhilfedarlehen für Neugründungen und zur Festigung p rivater Unternehmen im 
Beitrittsgebiet sind in den ersten drei Jahren zinsfrei, im 4. Jahr beträgt der Zinssatz 2 v. H. p.a., im 
5. Jahr 3 v. H., im 6. Jahr 5 v. H. Danach gilt auch hier der Marktzins. 

Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2 v. H. ist vom Antragsteller zu tragen. Außerdem ist ein 
jährliches Garantieentgelt in Höhe von durchschnittlich 0,5 v. H. der jeweils valutierenden Eigen-
kapitalhilfe zu entrichten. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Von Juli 1979 bis Dezember 1990 sind im bisherigen Bundesgebiet mit Eigenkapitalhilfe rd. 70 000 
Existenzgründungen mit über 350 000 Arbeitsplätzen gefördert worden. Den größten Anteil an der 
Gesamtzahl der geförderten Fälle nimmt das Handwerk mit ca. 50 v. H. ein, danach folgt der Ein-
zelhandel mit ca. 25 v. H. 

Seit dem Start im April 1990 sind insgesamt ca. 57 000 Anträge über 3,7 Mrd. DM auf Gewährung 
von Eigenkapitalhilfe für die Gründung neuer Unternehmen bzw. freiberuflicher Praxen in den 
neuen Bundesländern gestellt worden. 96,7 v. H. der Antragsteller sind Bürger der ehemaligen DDR. 
Bisher sind ca. 45 000 Existenzgründern Eigenkapitalhilfe-Darlehen über insgesamt 2,6 Mrd. DM für 
die Gründung neuer Unternehmen in den neuen Bundesländern zugesagt worden. 

Die Zusagen konzentrieren sich do rt  im wesentlichen auf folgende Wirtschaftsbereiche: 

Freie Berufe 33,6 v. H. der Fälle (davon über 50 v. H. Ärzte) Handwerk 28,9 v. H., Einzelhandel 
15,5 v. H. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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96 Maßnahmen zur Förderung insbesondere der mittel- A — 113,9 92,0 — 
ständischen Wirtschaft im Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	113,9 Z 	92,0 Z 	— 
09 02 / 688 01 

Zielsetzung 
In einem Globaltitel waren 1990 Maßnahmen zur Förderung der DDR-Wirtschaft und zur Stärkung 
der innerdeutschen Wirtschaftsbeziehungen veranschlagt (insbesondere Beratungen, Informations- 
und Schulungsveranstaltungen, überbetriebliche Fortbildung im Handwerk, Technologietransfer). 
1991 werden insbesondere noch Unternehmensberatungen zur Umstrukturierung ehemaliger 
volkseigener Betriebe und Kombinate sowie Beratungsmaßnahmen zum Aufbau wirtschaftsnaher 
Infrastruktur auf kommunaler und regionaler Ebene gefördert. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Fördermittel werden abhängig vom Einzelfall bewil ligt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
besteht nicht. 

Es handelt sich um eine Anschubfinanzierung zugunsten der Wirtschaft im Beitrittsgebiet. Soweit 
die Maßnahmen fortgeführt werden, sind sie ab 1991 bei den entsprechenden Maßnahmen (lfd. 
Nrn. 65, 93) erläutert. Die 1991 angeführten Maßnahmen laufen aus. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Durch die Förderung wird die Wettbewerbsfähigkeit der Bet riebe gesteigert und in den Regionen 
die Voraussetzung für eine Expansion und Umstrukturierung der Wi rtschaft geschaffen. 

97 Ansparzuschüsse zur Förderung der Gründung seib- S 7,4 8,5 18,0 23,0 
ständiger Existenzen in der gewerblichen Wirtschaft 

Z 	7,4 Z 	8,5 Z 	18,0 Z 	23,0 
09 02 /698 61 

Zielsetzung 
Durch die Ansparförderung soll die Bildung von Eigenkapital für die Gründung einer selbständigen 
Existenz erleichtert werden. Der Bund gewährt deshalb Zuwendungen (Ansparzuschüsse) für Spar-
leistungen, die aufgrund eines zum Zwecke der Existenzgründung abgeschlossenen Sparvertrags 
(Gründungssparvertrag) erbracht und als Eigenkapital für die Existenzgründung verwendet worden 
sind. Gefördert werden nur Existenzgründungen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der 
Freien Berufe. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie des BMWi vom 5. August 1991 (BAnz Nr. 148 
vom 10. August 1991). Bis zum 31. Dezember 1990 erfolgte die Förderung auf der Grundlage der am 
1. August 1985 in Kraft getretenen Förderrichtlinie des Bundesministers für Wi rtschaft vom 20. Juni 
1985 (BAnz. Nr. 117 vom 29. Juni 1985) geändert und ergänzt für Vorhaben im Beitrittsgebiet durch 
Richtlinienänderung vom 11. Juli 1990 (BAnz. Nr. 139 vom 28. Juli 1990). Der Ansparzuschuß bet rug 
danach 20 v. H. der förderungsfähigen Sparleistungen einschließlich Zinsen, höchstens jedoch 
10 000 DM pro Existenzgründer. Für Sparleistungen, die durch andere öffentliche Maßnahmen 
gefördert werden, wurde ein Ansparzuschuß nicht gewährt. Das Programm ist bef ristet. Förderan-
träge aus dem Beitrittsgebiet können bis 31. Dezember 1994, Anträge für Vorhaben in den alten 
Bundesländern dagegen nur bis zum 31. Dezember 1991 gestellt werden. Mit der Abwicklung des 
Programms ist die Deutsche Ausgleichsbank beauftragt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Seit Beginn des Programms wurden ca. 49 300 Zusagen auf spätere Gewährung des Ansparzuschus-
ses erteilt. Davon wurden für 3 660 Verträge Ansparzuschüsse mit einem durchschnittlichen Zu-
schußbetraq von 6 000 DM gewährt. 

98 Zinszuschüsse im Rahmen des Sonderprogramms an P 1,0 — — 
die  Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verbilligung 
von Investitionskrediten S 	1,0 S 	- S 	— S 	— 

60 04 /661 01 

Zielsetzung 
Förderung von Investitionen zur Energie- und Rohstoffeinsparung, zur Prozeß- und Produktinnova-
tion sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 

— Vertrag des Bundesministers für Wirtschaft mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (MW)  vom 
19. Mai 1981; Programmrichtlinie der  MW;  

— Befristung längstens bis zum 30. Juni 1982; 

— Umfang des Darlehensprogramms 6,3 Mrd. DM; die zur Refinanzierung erforderlichen Mittel 
sind von der  MW  im Ausland aufgenommen worden. Der Zinszuschuß des Bundes beträgt im 
Durchschnitt 2,25 v. H. p.a.; Effektivzinssatz für den Endkreditnehmer: 9,75 — 10,3 v. H. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das Programm ist fristgemäß ausgelaufen und wurde in Höhe von 3,4 Mrd. DM in Anspruch genom-
men. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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99 Zuschuß an das Rationalisierungs-Kuratorium der P 14,9 15,6 19,2 19,1 
deutschen Wirtschaft (RKW) 

Z 	14,9 Z 	15,6 Z 	19,2 Z 	19,1 
09 02 / 685 55 

Zielsetzung 
Institutionelle Förderung des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wi rtschaft e.V. (RKW), 
als Veranstalter öffentlich geförderter Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität in der Wi rt

-schaft. Durch seine Struktur — Mitwirkung der Sozialpartner im Vorstand, Beteiligung von Unter-
nehmen aller Größenklassen und Branchen im Rahmen der Mitgliedschaft, bundesweite Präsenz 
durch 11 Landesgruppen und 5 Geschäftsstellen in den neuen Bundesländern — ist das RKW in 
besonderem Maße geeignet, Anstöße zur organisatorischen und technischen Rationalisierung sowie 
zur Verbesserung der Qualifikation und Zusammenarbeit von Fach- und Führungskräften in die 
Wirtschaft hineinzutragen und damit wich tige Beiträge zur Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit und zu notwendigen strukturellen Anpassungen zu leisten. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Bestätigung als Produktivitätszentrale der Bundesrepublik Deutschland durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft seit 16. Juli 1950. Die Förderung ist unbef ristet. Neben dem Bund beteiligen sich 
die Bundesländer an der Förderung; die Wirtschaft ist über Mitgliedsbeiträge, Leistungsentgelte 
und Projektmittel erheblich an der Finanzierung des RKW beteiligt (in 1990 mit 49,5 v. H.). 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das RKW hat durch seine Arbeit — Projekte, Publikationen, Beratungs- und Veranstaltungsaktivi-
täten — von Wissenschaft und Wirtschaft anerkannte Beiträge zu 

— Einführung bewährten und neuen Fach- und Führungswissens in die Unternehmenspraxis, 

— Akzeptanz der externen Unternehmensberatung und der innerbetrieblichen Weiterbildung 
durch kleine und mittlere Unternehmen, 

— Unterrichtung der Arbeitnehmer über den Einsatz neuer Technologien 

geleistet. 

Gegenwärtige Schwerpunkte der RKW-Arbeit sind die Vermittlung marktwirtschaftlicher Unter-
nehmensführung und von Produktivitätsanstößen an die Unternehmen in den neuen Bundeslän-
dern, ferner die Vorbereitung der Wirtschaft auf die Anforderungen des EG-Binnenmarktes und auf 
künftige Chancen und Risiken im Bezug auf den asiatischen Wirtschaftsraum. Die Aufgabe des RKW 
als Gesprächsplattform der Sozialpartner in den Fragen des technischen und sozialen Wandels 
behält ihre Bedeutung. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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100 Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland E 34,0 45,7 55,3 58,3 

09 02 / 686 82 Z 	34,0 Z 	45,7 Z 	55,3 Z 	58,3 

Zielsetzung 
Die Zuschüsse dienen der allgemeinen Außenwirtschaftsförderung. Aus den Haushaltsmitteln wer-
den z. Z. 41 Auslandshandelskammern und 10 Delegierte der deutschen Wirtschaft unterstützt, 
deren Aufgabe es u. a. ist, die wirtschaft lichen Beziehungen mit dem Ausland zu fördern. Finanziert 
werden darüber hinaus außenwirtschaftlich bedeutsame Maßnahmen, wie die Einladungen an Per-
sönlichkeiten der Wirtschaft des Auslandes in die Bundesrepublik Deutschland, Entsendung deut-
scher Experten zur Informa tion und Beratung ausländischer Stellen im außenwirtschaftlichen Inter-
esse, wirtschaftliche Werbung im Ausland, Consultingleistungen in Mittel- und Osteuropa sowie 
Zuschüsse an das Kooperationsbüro in Berlin zur Unterstützung der Umstellung und Fortentwick-
lung der Außenwirtschaftsbeziehungen zu den Ländern Mittel- und Osteuropas im Rahmen des 
Vertrauensschutzes. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Eine Befristung der Förderung ist nicht vorgesehen. Die Mittel werden mit Zuwendungsbescheid auf 
der Grundlage der §§ 23, 44, 44 a BHO bewilligt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Auslandshandelskammern und die Delegierten der deutschen Wirtschaft bieten den außenwirt-
schaftlich orientierten Unternehmen Dienstleistungen an, die insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft den Zugang zu den Märkten der jewei ligen Partnerländer erleichtert. Sie haben sich 
bewährt und konnten nach Zahl und Leistungsfähigkeit weiter ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt 
ihrer Aufgaben wird sein, einen Beitrag zur Integra tion der neuen Bundesländer in die Weltwirt-
schaft zu leisten. 

101 Zuschüsse für Binnenmarktbeauftragte bei deutschen P — 1,5 2,0 2,0 
Auslandshandelskammern in EG- und EFTA-Län- 
dern Z 	— Z 	1,5 Z 	2,0 Z 	2,0 

09 02 / 686 89 

Zielsetzung, Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegun-
gen für die künftige Gestaltung 
Der Bund gewährt im Wege der Projektförderung Zuschüsse an Auslandshandelskammern in EG-
und EFTA-Ländern für die temporäre Einsetzung von sog. „Binnenmarktbeauftragten" zur Förde-
rung der Integrationsbemühungen der mittelständischen Wirtschaft vor allem des Handwerks. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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102 Förderung von Beratung und Schulung für kleine und P — 0,0 4,0 4,0 
mittlere Unternehmen 

Z 	— Z 	0,0 Z 	4,0 Z 	4,0 
09 02 / 685 85 

Zielsetzung 
Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes Ende 1992 stellt für viele kleine und mittlere 
Unternehmen eine besondere Herausforderung dar. Da sich die entwickelnde neue Arbeitsteilung 
in der Gemeinschaft auch auf die Arbeitsteilung zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größen-
ordnungen (Konzentrationstendenz) und den Dienstleistungssektor (Freie Berufe) besonders aus-
wirken dürfte, werden sich auch Unternehmen mit bislang nur regional begrenzten Märkten dem 
europaweiten Wettbewerb stellen. 

Besonders im Mittelstand herrschen weitgehend noch erhebliche Ungewißheiten und Unsicherhei-
ten darüber, wie die Risiken des Binnenmarktes überwunden und die Chancen auf diesem größeren 
Markt besser genutzt werden können. Aus diesem Grunde sollen Fördermaßnahmen des Bundes zur 
Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit im Mittelstand gezielt eingesetzt werden, um 
die größenbedingten Engpässe der mittelständischen Unternehmen bei ihrer Umstellung auf den 
EG-Binnenmarkt leichter und schneller überwinden zu können (Euro-Fitness-Programm). Da nach 
der Luxemburger Erklärung der EG- und EFTA-Außenminister von 1984 ein großer europäischer 
Wirtschaftsraum mit binnenmarktähnlichen Verhältnissen auch zwischen EG und EFTA-Ländern 
angestrebt wird, wird in die Förderung auch der EFTA-Markt miteinbezogen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Der Bund fördert mittelfristig Informations- und Schulungsveranstaltungen sowie Beratungsmaß-
nahmen für Unternehmer und Führungskräfte in kleinen und mittleren Unternehmen der Indust rie, 
des Handels, des Handwerks, des Verkehrs-, Fremdenverkehrs- und sonstigen Dienstleistungs-
gewerbes sowie für wirtschaftsnahe Freie Berufe zur Anpassung an den EG-Binnenmarkt (Markt-
orientierung, Normen und technische Regeln, Kooperationen, Standortentscheidungen einschl. 
Fortbildung und internationaler Erfahrungsaustausch). 

103 Zuschuß an die Stitung „Warentest" E 13,0 13,0 13,5 13,0 

09 02 /684 72 Z 	13,0 Z 	13,0 Z 	13,5 Z 	13,0 

Zielsetzung 
Die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der „Stiftung Warentest" durch Projektförderung 
im Wege der Festbetragsfinanzierung soll gewährleisten, daß die Stiftung des Bundes ihre satzungs-
gemäßen Aufgaben, die Öffentlichkeit über objektivierbare Merkmale des Nutz- und Gebrauchs-
wertes von Waren und Dienstleistungen sowie über objektivierbare Merkmale der Umweltverträg-
lichkeit zu unterrichten, durch eine an marktwirtschaftlichen Grundsätzen orientierte Geschäfts-
politik erfüllen kann. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Nach § 4 Abs. 1 Stiftungssatzung hat die Bundesrepublik Deutschland die unbefristete Pflicht über-
nommen, die zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Aufgaben jährlich erforderlichen Mittel als 
Festbetrag nach Maßgabe ihrer Haushaltspläne zur Verfügung zu stellen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Bedeutung der „Stiftung Warentest" für die anbieterunabhängige Verbraucherinformation ist 
ständig gewachsen. Der Erfolg ihrer Arbeit ist insbesondere an der Zunahme ihrer Eigeneinnahmen 
abzulesen. Die Breite des Informationsangebots der Stiftung ist durch die Einbeziehung der Umwelt-
verträglichkeit in den Prüfkatalog noch gewachsen. 1985 wurde die Festbetragsfinanzierung ein-
geführt; bei insgesamt gleichbleibenden Zuschüssen des Bundes ist 1991 sein Anteil an der Finan-
zierung der „Stiftung Warentest" erneut leicht gesunken. Dieser beträgt knapp 20 v. H. der gesam-
ten Einnahmen. Da lt. Satzung (§ 11 Abs. 1) der Stiftung ein Verzicht auf Eigeneinnahmen aus dem 
Anzeigengeschäft auferlegt ist, wird die Stiftung allerdings auch weiterhin auf finanzielle Zuwen-
dungen der Stifterin angewiesen sein, um ihren in der Satzung festgelegten Aufgaben gerecht 
werden zu können. 

104 Aufbau- und Eingliederungsdarlehen an Berechtigte S 4,0 7,9 2,5 0,5 
nach Abschnitt I des Flüchtlingshilfegesetzes (einschl. 
der Verwaltungs- und sonstigen Kosten der Kreditin- D 	4,0 D 	7,9 D 	2,5 D 	0,5 
stitute) 

06 40 / 863 03 

Zielsetzung 
Berechtigte nach Abschnitt I des Flüchtlingshilfegesetzes können erhalten: 

— Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau, zum Bau eines Familienheimes oder einer sonstigen 
Wohnung 

— Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die Freien Berufe zur Begründung oder 
Festigung einer selbständigen Existenz 

— Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft sowie Darlehen und Zuschüsse zur Eingliederung in die 
Landwirtschaft 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Abschnitt I des Flüchtlingshilfegesetzes in der Fassung vom 15. Mai 1971 (BGBl. I S. 681), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1142). 

Durch das Gesetz vom 26. Juni 1990 wurde die Berechtigung auf Personen begrenzt, die vor dem 
1. Juli 1990 aus der DDR zugezogen sind. Darlehensmittel werden daher nur noch zur Abwicklung 
bereits vorliegender Anträge bereitgestellt. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. 

Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

93 Sonstige Maßnahmen insgesamt 325,3 453,9 839,5 1167,1 
bis 

104 Z 	187,9 Z 	317,7 Z 	552,0 Z 	478,4 
S 	133,3 S 	128,3 S 	285,0 S 	688,2 
D 	4,0 D 	7,9 D 	2,5 D 	0,5 

Summe II: Gewerbliche Wirtschaft 6 451,0 5 942,7 9 211,1 8 835,5 
47 (ohne Verkehr) 
bis 

104 Davon: 	Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen 
5903,6 5 443,0 8481,8 7811,9 

Schuldendiensthilfen 
316,2 341,8 578,8 1023,2 

Darlehen 
231,2 157,9 152,5 0,5 

I) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
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H  in Mio. DM 

1 2 3 4 	5 	
6 	7 

III. Verkehr 

1. Berlinverkehr und Verkehr 
mit der ehemaligen DDR 

105 Pauschalsumme nach Artikel 18 des Abkommens über H 525,0 860,0 — — 
den Transitverkehr mit Berlin (West) 

Z 	525,0 Z 	860,0 Z 	— Z 	— 
60 05 / 688 21 

Zielsetzung 
Die pauschale Abgeltung der Transitgebühren und -abgaben (insbesondere Straßenbenutzungs-
gebühren, Steuerausgleichsabgabe und Visagebühren) aus dem Bundeshaushalt diente der Ver-
einfachung, Beschleunigung und Verbilligung des Personen- und Güterverkehrs zwischen Berlin 
und dem übrigen Bundesgebiet. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Transitpauschale war durch Vereinbarung mit der DDR vom 16. November 1978 für die Jahre 
1980 bis 1989 auf 525 Mio. DM und durch Vereinbarung vom 5. Oktober 1988 ab 1990 auf 860 Mio. 
DM jährlich festgelegt worden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Nach Artikel 28 Abs. 2 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 18. Mai 1990 entfällt die Tran-
sitpauschale ab 1991. 

106 Förderung des Luftreiseverkehrs zwischen Berlin und H 99,7 89,8 — — 
dem übrigen Bundesgebiet 

Z 	99,7 Z 	89,8 Z 	— Z 	— 
60 05 /676 01 

Zielsetzung 
Mit der Flugpreissubvention sollte der Zugang von und nach Berlin (West) ohne Benutzung der 
Landverbindungen durch die DDR gefördert werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Grundlage der Flugpreissubvention waren Richtlinien des Bundesministers für innerdeutsche Be-
ziehungen. 

Die Subvention wurde Fluggästen auf Linienflügen zwischen Berlin und den Flughäfen im übrigen 
Bundesgebiet gewährt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Flugpreissubvention ist Ende Oktober 1990 mit Ablauf des Sommerflugplans entfallen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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107 Erstattungen im Verkehr im Beitrittsgebiet H 8,2 0,1 — — 

60 04 / 681 01 Z 	8,2 Z 	0,1 Z 	— Z 	— 

Zielsetzung 
Zur Verbilligung des Reiseverkehrs von Personen im Rentenalter in die DDR und Ber lin (Ost) wur-
den Reisenden aus der Bundesrepublik Deutschland über 60 Jahre die Visagebühren erstattet (aus-
genommen: Tagesaufenthalte Westdeutscher in Berlin [Ost]). 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Grundlage waren Richtlinien des Bundesministers der Finanzen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die Visagebührenpflicht wurde Weihnachten 1989 von der DDR aufgehoben. Anträge auf Erstat-
tung von Visagebühren, die bis Weihnachten 1989 zu entrichten waren, werden noch in 1991 ent-
gegengenommen. 

108 Erstattung von Einreisegenehmigungsgebühren H 12,0 0,0 — — 

60 05 /678 01 Z 	12,0 Z 	0,0 Z 	— Z 	— 

Zielsetzung 
Es handelt sich im wesentlichen um Zahlungen, die das Land Berlin an die DDR zur Abgeltung der 
Einreisegenehmigungsgebühren für Reisen von West-Berlinern in die DDR und nach Berlin (Ost) 
leistete und die der Bund erstattete. 

Die Abgeltung diente der Erleichterung und Verbesserung des Reise- und Besucherverkehrs. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Abgeltung erfolgte aufgrund einer Festlegung zwischen der DDR und dem Senat von Berlin aus 
dem Jahr 1972. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Einreisegenehmigungsgebühren sind nach Öffnung der Grenzen 1989 entfallen. 

109 Pauschalsumme zur Abgeltung von Straßenbenut- H 50,0 55,0 — 
zungsgebühren für Personenkraftwagen im Verkehr 
in und durch die ehemalige DDR Z 	50,0 Z 	55,0 Z 	— Z 	— 

60 04 / 688 01 

Zielsetzung 
Die pauschale Abgeltung der früher individuell von den Reisenden erhobenen Straßenbenutzungs-
gebühren aus dem Bundeshaushalt diente der Förderung des Reiseverkehrs in die DDR und Berlin 
(Ost). 

1 ) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

3) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Pauschale war durch Vereinbarungen mit der DDR vom 31. Oktober 1979 für die Jahre 1980 bis 
1989 auf 50 Mio. DM und durch Vereinbarung vom 5. Oktober 1988 ab 1990 auf 55 Mio. DM jährlich 
festgelegt worden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Nach Artikel 28 Abs. 2 des Vertrags über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 18. Mai 1990 entfällt die Zah-
lung der Pauschalsumme ab 1991. 

105 Berlinverkehr und Verkehr mit der ehemaligen DDR 695,0 1004,9 — — 
bis insgesamt 
109 Z 695,0 Z 1 004,9 Z 	— Z 	— 

 
1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe ;  P = Produktivitäts-(Wachsturns-)hilfe ;  S = Sonstige Hilfen für Unternehmen ;  

H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 
2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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2. Schiffahrt 

110 	Seeschiffahrtshilfen 

— Zuschüsse für Neu- und Umbauten von Handels- A 29,6 0,1 	— — 
schiffen Z 	29,6 Z 	0,1 Z 	— Z 	— 

12 02 / 892 12 

— Finanzbeiträge A 129,4 132,3 	80,0 50,0 

12 02 / 683 11 Z 	129,4 Z 	132,3 Z 	80,0 Z 	50,0 

— Zuschüsse für Neu- und Umbauten von Handelsschiffen — 

Zielsetzung, Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Bundesregierung hat am 1. Juli 1987 eine Neuordnung der Schiffbau- und Schiffahrtsförderung 
beschlossen. Danach wird der Neu- und Umbau von Schiffen künftig durch eine Wettbewerbshilfe 
gefördert. Die deutsche Seeschiffahrt erhält bis 1991 Finanzbeiträge zur Stärkung ihrer internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Zuschußförderung ist zum 1. Juli 1987 eingestellt worden, an die Stelle der Reedereizuschüsse 
ist die Wettbewerbshilfe an die Werften getreten (vgl. lfd. Nr. 80). 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Seit Bekanntmachung der Grundsätze im Jahre 1965 wurden bis einschließlich 1987 rd. 1 370 Han-
delsschiffe mit einer Tonnage von rd. 15,9 Mio. tdw in die Förderung einbezogen. Dafür wurden 
rd. 165 Mio. DM als Darlehen und über 3,4 Mrd. DM als Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt 
bereitgestellt. 

Die Subventionen haben entscheidend dazu beigetragen, daß die deutsche Handelsflotte zu den 
modernsten und leistungsfähigsten der Welt gehört. 

— Finanzbeiträge — 

Zielsetzung 
Überbrückung anhaltender wirtschaftlicher Schwierigkeiten, Verbesserung der Investitionsfähig-
keit der Schiffahrtsunternehmen und Eindämmung der Ausflaggung. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Richtlinien für die Förderung der deutschen Seeschiffahrt vom 21. März 1988 nebst Änderung vom 
17. April 1989 sowie jährliche Bekanntmachungen. Die Finanzbeiträge beliefen sich 1990 auf 0,575 
v. H. der Summe aus den Anschaffungskosten und den jewei ligen linearen Buchwerten der im 
laufenden Jahr unter deutscher Flagge betriebenen Handelsschiffe. Sie werden als nicht rückzahl-
bare Zuschüsse gewährt. 

Haushaltsansätze sind bis einschließlich 1992 vorgesehen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525 

noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 Bezeichnung der Finanzhilfe 
E 

A Lfd. 
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 		5 	
	

6 		7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
In den Jahren 1984 bis 1990 sind insgesamt Finanzbeiträge in Höhe von 738,3 Mio. DM bewil ligt und 
ausgezahlt worden (davon nach den Richtlinien vom 24. Oktober 1984 als bedingt rückzahlbare, 
zinslose Darlehen 352,3 Mio. DM und nach den Richtlinien vom 21. März 1988 als Zuschüsse 386,0 
Mio. DM). Die Finanzbeiträge tragen dazu bei, daß ein Kernbestand der deutschen Handelsflotte 
weiterhin die Bundesflagge führt. 

111 Strukturbereinigung Binnenschiffahrt A — 0,4 6,8 7,0 

12 03 /662 01 S 	— S 	0,4 S 	6,8 S 	7,0 

Zielsetzung 
Beseitigung des Überangebots an Schiffsraum und Stärkung der Binnenschiffsgüterverkehrsmärkte 
durch eine in der EG koordinierte Abwrackaktion, verbunden mit einer koordinierten Markt-
zugangsbeschränkung. 

Verminderung des Schiffsraums bei Güterschiffen um 10 v. H., bei Tankschiffen um 15 v. H. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 

— Verordnungen (EWG) Nr. 1101/89 des Rates und Nr. 1102/89 der Kommission (ABl. EG-Nr. 
L 116/25 und 30). 

— Einmalige Abwrackaktion: Stillegung der Schiffe bis 30. November 1990. 

— Rückzahlung durch Beiträge des Schiffahrtsgewerbes ab 1. Januar 1990, längstens für 
10 Jahre. 

Vorfinanzierung: Aufnahme der erforderlichen Kredite durch den Bundesverband der deutschen 
Binnenschiffahrt (BdB), Übernahme der Zinsen durch den Bund, Stellung einer Bundesbürg-
schaft. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 läßt die Indienststellung neuer Schiffe noch bis zum 
28. Oktober 1989 sanktionslos zu; deshalb zeitlicher Druck für Werften bei der Abwicklung von 
Altverträgen, vermutlich Rückgang bei Neuabschlüssen. 

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine einmalige Aktion. 

Die EG-Abwrackaktion wurde durch Verordnungen (EWG) Nr. 3572/90 des Rates und Nr. 317/91 
der Kommission (ABl. EG Nr. L 353/12 und 37/27) für die Binnenschiffahrtsflotte im beigetretenen 
Gebiet geöffnet. Abbau der Gesamtkapazität um rd. 20 v. H. 

112 Zuschüsse an Seeschiffahrtsunternehmen mit Haupt- A — — — 25,0 
sitz im Beitrittsgebiet zur Finanzierung von Umstruk- 
turierungsmaßnahmen Z 	— Z 	— Z 	— Z 	25,0 

60 08 /683 01 

Zielsetzung 
Anpassungsmaßnahme bei der Umstellung vom ehemaligen Staatsbetrieb auf privatwirtschaftliches 
Unternehmen nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstunis-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  

— EP 60 — Gemeinschaftswerk „Aufschwung Ost" 

— für 1991 durch Umschichtung von Haushaltsresten 

— für 1992 Haushaltsentwurf 1992 

— auf 1991/1992 bef ristet (25 Mio. DM pro Jahr) 

— Auszahlung eines prozentualen Anteils (Förderquote) des linearen Buchwertes der Schiffe, die 
jeweils am 1. Juli 1991 und am 1. Juli 1992 die deutsche Flagge führen. 

Maßnahme schließt andere Fördermaßnahmen nach dem Investitionszulagengesetz, dem Förder-
gebietsgesetz und den Richtlinien über die Gewährung von Finanzbeiträgen aus. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Keine Erkenntnisse, da Maßnahme erst anläuft und auf 1991/1992 bef ristet ist. 

110 Schiffahrt insgesamt 159,0 132,8 86,8 82,0 
bis 
112 Z 	159,0 Z 	132,4 Z 	80,0 Z 	75,0 

S 	— S 	0,4 S 	6,8S 7,0 

105 Summe III: Verkehr 854,0 1 137,7 86,8 82,0 
bis 
112 Davon: 	Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen 854,0 1 137,3 80,0 75,0 

Schuldendiensthilfen — 0,4 6,8 7,0 

Darlehen — — — — 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525 

noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Bezeichnung der Finanzhilfe 

 

Lfd. 
E 
A P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Nr. Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

IV. Wohnungswesen 

1. Sozialer Wohnungsbau 

113 Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit Bau- und H 756,6 844,7 995,0 1 120,2 
Aufwendungsdarlehen sowie Zuschüssen 

Z 	— Z 	/58,3 Z 	350,0 Z 	520,0 
25 02 / 622 23, 852 23, 852 24, 882 25 S 	27,4 S 	26,6 S 	— S 	— 

D 729,2 D 659,8 D 645,0 D 600,2 

Zielsetzung 
Förderung des Wohnungsbaus im 1. und 2. Förderungsweg sowie ab Programmjahr 1990 im Wege 
der vereinbarten Förderung (3. Förderungsweg) mit Finanzhilfen des Bundes an die Länder. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage sind Artikel 104 a Abs. 4 GG und das II. WoBauG. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis zum Programmjahr 1985 wurden 

— Baudarlehen überwiegend für Mietwohnungen sowie für Eigentumsmaßnahmen im 1. Förde-
rungsweg (Sozialprogramm) 

— Aufwendungsdarlehen überwiegend für Eigentumsmaßnahmen für den Personenkreis des § 88 a 
II. WoBauG (Eigentumsprogramm) 

den Länder bereitgestellt. 

1986 bis 1989 sind die Finanzhilfen nur zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen (Einsatz als 
Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen) gewährt worden (Ausnahme 1989: Aussiedlerwohnungs-
bau, siehe lfd. Nr. 118). 

Ab 1990 werden die Finanzhilfen des Bundes den Ländern sowohl für den Bau von Mietwohnungen 
als auch für Eigentumsmaßnahmen gewährt. Die Zuweisungen (Zuschüsse) sollen für den Einsatz im 
Wege der vereinbarten Förderung (§ 88 d II. WoBauG) verwendet werden. 

Mit Rücksicht auf die Anforderungen des Aufbaus im Beitrittsgebiet werden dort übergangsweise 
besondere Hilfen gewährt (s. lfd. Nr. 114). 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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114 Zuweisungen an Länder im Beitrittsgebiet für Maß- H — — 114,5 377,0 
nahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
einschl. Modernisierung und Instandsetzung Z 	— Z 	— Z 	114,5 Z 	377,0 

— Neu — 

25 02 / 882 28 

Zielsetzung 
Förderung von Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau im Rahmen des sozialen Wohnungs-
baues sowie von Maßnahmen der Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen mit Finanz-
hilfen des Bundes an die Länder des Beitrittsgebiets. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage bilden Artikel 104 a Abs. 4 GG, II. WoBauG und Verwaltungsvereinbarung. 

Überwiegend sind Maßnahmen zur Eigentumsbildung, Modernisierung und Instandsetzung zu för-
dern. 

Die Länder sollen im Wohnungsneubau zwei Drittel der Finanzhilfen im Wege der „vereinbarten 
Förderung" gemäß § 88 d II. WoBauG einsetzen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Vorübergehende Abweichungen gegenüber der Gewährung von Finanzhilfen an die Länder des 
bisherigen Bundesgebiets nehmen Rücksicht auf die besonderen Anforderungen des Beitrittsge-
biets. 

115 Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen H  657,4 794,3 640,0 536,0 
des Regionalprogramms 

S 	657,4 S 	794,3 S 	640,0 S 	536,0 
— Abwicklung — 

25 02 / 661 23 

Zielsetzung 
Durch das Regionalprogramm 1971 — 1977 wurde vorrangig im 2. Förderungsweg der Erwerb von 
Wohneigentum durch den Personenkreis nach § 88 a II. WoBauG in regionalen Schwerpunkten 
gefördert. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage sind Artikel 104 a Abs. 4 GG und das II. WoBauG. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Ab 1978 ist an die Stelle des Regionalprogramms das Eigentumsprogramm getreten (vgl. lfd. 
Nr. 113). 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

116 Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen H 155,0 131,1 110,0 97,5 
des Sonderprogramms zur Belebung des sozialen 
Wohnungsbaus und der Baunachfrage (1983/84) S 	34,8 S 	31,4 S 	— S 	— 

D 	120,2 D 	99,7 D 	110,0 D 	97,5 
25 02 / 622 52, 852 51, 852 52 

Zielsetzung, Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegun-
gen für die künftige Gestaltung 
Einzelheiten siehe Ausweis (Summe der Finanzhilfen von Nrn. 116 und 121) nach lfd. Nr. 121. 

117 Zuweisungen an Länder im Beitrittsgebiet für im Bau H — — 37,0 59,0 
befindliche Eigentumsmaßnahmen 

Z 	— Z 	— Z 	33,0Z 59,0 
— Neu — 

25 02 / 882 27 

Zielsetzung 
Sicherung der Fertigstellung selbstgenutzter Eigenheime und Eigentumswohnungen, deren Bau am 
30. Juni 1990 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen war, durch Finanzhilfen des Bundes an die 
Länder. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Artikel 104 a Abs. 4 GG und Verwaltungsvereinbarung. 

Die einkommensabhängige Eigenheimer-Beihilfe beträgt 75 v. H. des beihilfefähigen Kapital-
dienstes. Beihilfefähig sind höchstens bei einem 

— Ein-Personen-Haushalt 760 DM 

— Zwei-Personen-Haushalt 980 DM 

— zuzüglich 190 DM 

für jedes weitere zum Haushalt zählende Familienmitglied. 

Lastenzuschüsse nach dem WoGG und Zinszuschüsse aus öffentlichen Haushalten sind hierauf 
anzurechnen. 

Die Eigentümer-Beihilfe läuft Ende 1995 aus. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Ab 1993 deutliche Senkung des Mitteleinsatzes. 

1) E = Erhaltungshilfe; A — Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S — Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E A 

A  Ist Ist Soll Reg. - Entw. Nr. P Kapitel /Titel 
S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

118 Förderung des Aussiedlerwohnungsbaus im Rahmen H 141,5 362,5 187,5 — 
des Sonderprogramms 1989 

Z 141,5 Z 362,5 Z 187,5 Z — 

— Abwicklung — 

25 02 / 882 01, 882 24 

Zielsetzung 
Einmaliges Sonderprogramm durch Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder in Form 
von Zuschüssen. Die Länder können die Bundesmittel nicht nur als Zuschuß, sondern auch in 
anderen, in ihren Wohnungsbauförderungsbestimmungen vorgesehenen Formen im 1. und 2. För-
derungswege sowie im Wege der vereinbarten Förderung nach § 88 d II. WoBauG einsetzen. För-
derziel: 30 000 Wohnungen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage sind Artikel 104 a Abs. 4 GG und das II. WoBauG. Die Einzelheiten der Förderung 
sind in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern geregelt; darin ist auch festgelegt, daß die 
Länder Mittel mindestens in Höhe des gleichen Subventionswertes für Wohnungsbaumaßnahmen 
für Aussiedler bereitstellen müssen. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Ab 1990 wurde der Aussiedlerwohnungsbau in das einheitliche Programm zur Förderung des sozia-
len Wohnungsbaus integriert (vgl. lfd. Nr. 113). 

119 Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse H 2,6 0,8 — — 
ausländischer Arbeitnehmer und deren Familien 

D 	2,6D 0,8D — D 	— 

11 09 /852 11 

Zielsetzung 
Die Mittel sollten — als Element der auf Integration gerichteten Ausländerpolitik — dazu dienen, 
durch modellhafte Maßnahmen die Wohnverhältnisse ausländischer Arbeitnehmer, insbesondere in 
Ballungsgebieten, zu verbessern; im Vordergrund sollte die Wohnungsmodernisierung stehen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Maßnahme wurde vom Bundeskabinett am 19. März 1980 beschlossen, um gesicherte Erkennt-
nisse zu gewinnen, wie die Wohnungen ausländischer Arbeitnehmer in einer ihren Vorstellungen 
gemäßen Weise gestaltet werden können, ohne daß eine unerwünschte Konzentration von Auslän-
dern auf bestimmte Wohngebiete erfolgt. Die Maßnahme wurde entsprechend den Richtlinien des 
Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zur Förderung der Weiterentwicklung 
des Wohnungs- und Städtebaus durch Modellvorhaben, Versuchs- und Vergleichsbauvorhaben und 
damit verbundene Studien und Untersuchungen im Rahmen des „experimentellen Wohnungs- und 
Städtebaus" vom 27. Juli 1980 (BBauBl. 9/1980) durchgeführt. Sie trat an die Stelle des Sonderpro-
gramms zugunsten ausländischer Arbeitnehmer, die nach den Richtlinien des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung und des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
vom 9. November 1965 (BAnz. 1965 Nr. 34) bis 1980 durchgeführt wurde. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

Bezeichnung der Finanzhilfe 

 
1989 1990 3) 1991 1992 

Lfd. 
E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 	5 	6 	7 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
1981 bis 1990 wurden den Ländern für 23 Modellmaßnahmen mit mehr als 2 000 Wohnungen 
39 Mio. DM bereitgestellt. In den Jahren 1966 bis 1980 wurden den Ländern vom Bund für Son-
derprogramme zugunsten ausländischer Arbeitnehmer rund 70 Mio. DM zur Verfügung gestellt; 
damit konnten über 9 000 Wohnungen gefördert werden. Die Förderung ist 1989 ausgelaufen. 

120 Studentenwohnraumförderung H — 50,0 150,0 200,0 

31 05 / 882 05 Z 	— Z 	50,0 Z 	150,0 Z 	200,0 

Zielsetzung 
Sonderprogramm zur Förderung des studentischen Wohnraumbaus durch Gewährung von Finanz-
hilfen des Bundes an die Länder. Förderungsziel: Schaffung von zusätzlichen 40 000 Studenten-
wohnraumplätzen zu sozialverträglichen Mieten, um die Wohnraumversorgung der Studierenden 
zu verbessern. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage ist Artikel 104 a Abs. 4 GG. Die Einzelheiten der Förderung sind in einer „Ver-
waltungsvereinbarung über Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes 
zur Förderung des Studenten-Wohnraumbaus vom 21. Dezember 1989" (BAnz 90, S. 792) und einer 
„Änderungsvereinbarung vom 13. August/8. November 1990" (BAnz 90, S. 6289) mit den Ländern 
geregelt. Darin ist auch festgelegt, daß der Bund den Wohnraumbau für deutsche und ausländische 
Studierende mit öffentlichen Mitteln in Höhe von über 1,2 Mrd. DM fördert. Der Bundesanteil liegt 
bei 600 Mio. DM, der Anteil der Länder mindestens in gleicher Höhe. Die Träger der Maßnahme 
tragen den nicht durch öffentliche Zuschüsse gedeckten Anteil der Kosten. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis zum Programmjahr 1991 wurden für rund 300 Vorhaben Bundesmittel von annähernd 400 Mio. 
DM beantragt. Die Anzahl der Plätze beträgt etwa 22 000. Die Ausdehnung der Förderung auf die 
neuen Länder (einschließlich Ostteil Berlins) ist in Vorbereitung. Die neuen Länder benötigen vor-
rangig Mittel zum Bestandserhalt der vorhandenen Wohnheime, während das laufende Programm 
auf neu zu schaffende zusätzliche Plätze ausgerichtet ist. Für den Bestandserhalt der Wohnheime 
stellt der Bund im Rahmen des Gemeinschaftswerks Aufschwung Ost für die Jahre 1991 und 1992 
insgesamt 190 Mio. DM zur Verfügung. 

113 Sozialer Wohnungsbau insgesamt 1713,1 2183,4 2 234,0 2 389,7 
bis 
120 Z 	141,5 Z 	570,8 Z 	839,0 Z1 156,0 

S 	719,6 S 	852,3 S 	640,0 S 	536,0 
D 852,0 D 760,3 D 	755,0 D 697,7 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1989 1990 3) 1991 1992 Bezeichnung der Finanzhilfe 
E 

A Lfd. 
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H in Mio. DM 

1 2 .  3 4 5 6 7 

2. Bausparzwischenfinanzierung 

121 Verbilligung von Darlehen für die Zwischenfinanzie- H 0,1 0,0 — — 
rung  von Bausparverträgen i. R. d. Sonderprogramms 
zur Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der S 	0,1 S 	0,0 S 	— S 	— 
Baunachfrage (1983/84) 

25 02 / 622 53 

Zielsetzung, Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegun-
gen für die künftige Gestaltung 
Einzelheiten siehe Ausweis (Summe der Finanzhilfen von Nrn. 116 und 121) nach lfd. Nr. 121. 

nachrichtlich: 
(Summe der Finanzhilfen Nr. 116 und 121) 

Sonderprogramm zur Belebung des sozialen Wohnungsbaus 155,0 131,1 110,0 97,5 
und der Baunachfrage 

S 	34,9 S 	31,4 S 	— S 	— 
D 	120,2 D 	99,7 D 	110,0 D 	97,5 

Zielsetzung 
Das „Sonderprogramm zur Belebung des Sozialen Wohnungsbaus und der Baunachfrage" mit 
einem Gesamtvolumen von 2,5 Mrd. DM diente der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der Bauwirtschaft. Es hatte die Programmteile 

— Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in Ballungsgebieten (1 Mrd. DM, jeweils zur Hälfte 
im 1. und 2. Förderungsweg) sowie 

— Förderung von Eigentumsmaßnahmen im 2. Förderungsweg (1 Mrd. DM) — lfd. Nr. 116, 

— Zuschüsse an Länder zur Verbilligung von Darlehen für die Zwischenfinanzierung von Bauspar-
verträgen (500 Mio. DM) — lfd. Nr. 121. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Rechtsgrundlage waren Artikel 104 a Abs. 4 GG sowie das II. WoBauG und entsprechende Verwal-
tungsvereinbarungen. 

Das Programm sollte aus der gem. Artikel 10 des Haushaltsbegleitgesetzes 1983 zur Förderung des 
Wohnungsbaus in den Jahren 1983 und 1984 erhobenen unverzinslichen und rückzahlbaren Ab-
gabe finanziert werden. Nachdem das Gesetz für verfassungswidrig erklärt worden ist, müssen die 
Mittel aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgebracht werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Aufgrund des Programms gelang es, das Förderergebnis im sozialen Wohnungsbau im Jahre 1983 
auf über 104 000 Wohnungen zu steigern. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
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H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

122 Verbilligung von Darlehen für die Zwischenfinanzie- H — 13,4 128,5 135,0 
rung von Bausparverträgen im Rahmen des Pro- 
gramms 1990 — alte Länder S 	— S 	13,4 S 	128,5 S 	135,0 

— Abwicklung — 

25 02 / 622 24 

Zielsetzung 
Verbilligung von Darlehen zur Zwischenfinanzierung von Bausparverträgen um jährlich 2,5 v. H. 
durch Finanzhilfen des Bundes an die alten Länder. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Artikel 104 a Abs. 4 GG und Verwaltungsvereinbarung. 

Die Verbilligung wird bis zur Zuteilung der Bausparverträge, längstens auf die Dauer von 4 Jahren 
gewährt. 

Anträge konnten bis zum 31. Dezember 1990 gestellt werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Die längeren Antragsfristen führten zu einer weitgehenden Ausschöpfung des bef risteten Sonder-
programms. 

123 Verbilligung von Darlehen für die Vor- und Zwischen- H — — 39,0 39,0 
finanzierung von Bausparverträgen im Beitrittsge- 
biet S 	— S 	— S 	39,0 S 	39,0 

— Neu — 

25 02 / 622 25 

Zielsetzung 
Weiterführung der Zinsverbilligung um jährlich 3 v. H. aus dem Jahr 1990 (Einzelplan 25 Teil B) 
durch Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Artikel 104 a Abs. 4 GG und Verwaltungsvereinbarung. 

Antragsberechtigt waren Bausparer, die ihre Bausparverträge bis zum 31. Oktober 1990 abgeschlos-
sen haben. Die Verbilligung wird bis zur Zuteilung der Bausparverträge, längstens jedoch bis Ende 
1993 gewährt. 

Anträge konnten bis zum 31. Dezember 1990 gestellt werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Befristetes Sonderprogramm 

121 Bausparzwischenfinanzierung insgesamt 0,1 13,4 167,5 174,0 
bis 
123 S 0,1 S 13,4 S 167,5 S 174,0 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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1) Haushaltsansatz 

Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A 

1989 1990 3) 1991 1992 
Lfd. P 

Ist Ist Soll Reg. - Entw.  
Nr. Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2 ) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7  

3. Modernisierung und Heizenergieeinsparung  

124 Förderung der Modernisierung und Instandsetzung H 41,2 26,4 19,0 11,0 
von Wohnungen  

S 	40,9 S 	26,4 S 	19,0 S 	11,0  
— Abwicklung — D 	0,3 D 	— D 	— D 	—  

25 02 /622 61  
25 02 /852 61  

Zielsetzung  
Bund und Länder förderten in den Jahren 1974 bis 1982 die Modernisierung von Wohnungen, 

— um die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit guten und preiswertenWohnungen zu 
verbessern und 

— dadurch zur Erhaltung von Städten und Gemeinden beizutragen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Die Mittel wurden nach Maßgabe einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, 
zuletzt aufgrund des Gesetzes zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen und von Maß-
nahmen zur Einsparung von Heizenergie in der Fassung vom 12. Juli 1978 (BGBl. I S. 994) zur 
Verfügung gestellt. Der Bund beteiligte sich an der Finanzierung des Bund-Länder-Modernisie-
rungsprogramms mit 50 v. H. Insgesamt wurden in den Jahren 1974 bis einschließlich 1982 809 Mio. 
DM Darlehen und 2 519 Mio. DM Zuschüsse von Bund und Ländern eingesetzt. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Mit den bereitgestellten Mitteln konnte die Verbesserung von ungefähr 600 000 Wohnungen geför-
dert werden. Mit dem Programm 1982 endete die Förderung des Bundes, weil der Zweck der Bun-
desförderung, Anstoßimpulse zu geben, als erreicht anzusehen ist. Mit den veranschlagten Mitteln 
werden die Programme abgewickelt. Mit dem Haushaltsansatz 1992 endet die Abwicklung. 

125 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnungsbaupro- H — — — 120,0 
gramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

S 	— S 	— S 	— S 	120,0  
60 04 / 661 03  

Zielsetzung  
Schaffung zusätzlicher Mietwohnungen im Gebäudebestand. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
KfW-G, Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der KfW vom 26. Oktober 1989. 
Anträge können nach Vertrag und den entsprechenden Richtlinien bis zum 31. Dezember 1993 
gestellt werden. Zinsverbilligte Darlehen; Zinsverbilligung bis zu 3 v. H. und die Gebühren der KfW 
werden aus dem Bundeshaushalt erstattet. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Das auf 4 Mrd. DM aufgestockte Darlehensvolumen war am 31. Juli 1991 belegt. 

Aus dem Programm konnten rd. 80 000 Wohnungen gefördert werden. 

126  Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnungsmodernisie- H — — — 10,0 
rungs- und Instandsetzungsprogramms der Kreditan- 
stalt für Wiederaufbau im Beitrittsgebiet S 	— S 	— S 	— S 	10,0 

60 03 / 661 06 

Zielsetzung 
Mit dem Wohnungsmodernisierungs- und Instandsetzungsprogramm soll die Wohnraumsituation in 
den neuen Bundesländern verbessert werden. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Im Bundeshaushalt 1990 war für die Durchführung des Programms eine Verpflichtungsermächti-
gung in Höhe von 2,85 Mrd. DM eingestellt, mit der Kredite in Höhe von 10 Mrd. DM für einen 
Zeitraum von 10 Jahren um bis zu 3 v. H. verbilligt werden können. Die Kredite werden vergeben 
für: 

— Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bei vermietetem und eigengenutztem 
Wohnraum (ohne Mietermodernisierung) und 

— Aus-, An- und Umbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Mietwohnungen in bestehen-
den Gebäuden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Bis Ende September 1991 waren von dem Volumen gut 7 Mrd. DM durch Anträge belegt. 

Das Programm ist auch für Investitionen zur vorläufigen Unterbringung von Aussiedlern in den 
neuen Bundesländern geöffnet worden. 

127 Förderung heizenergiesparender Maßnahmen in Ge- H 0,0 0,2 — — 
bäuden 

Z 	0, 0 Z 	0, 2 Z 	— Z 	— 

— Abwicklung — 

25 02 / 882 04 

Zielsetzung 
Das Heizenergiesparprogramm (1978 — 1982) hatte zum Ziel, Maßnahmen zur Einsparung von 
Heizenergie in Wohnungen und bestimmten sonstigen Räumen anzuregen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3) 1991 1992 Bezeichnung der Finanzhilfe 
E 

A Lfd. 
Nr. P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Die Mittel wurden nach Maßgabe einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 
aufgrund des Gesetzes zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen und von Maßnahmen 
zur Einsparung von Heizenergie in der Fassung vom 12. Juli 1978 (BGBl. I S. 994) zur Verfügung 
gestellt. Bund und Länder finanzierten das Programm je zur Hälfte; insgesamt wurden in den Jahren 
1978 bis einschließlich 1982 1 964 Mio. DM von Bund und Ländern eingesetzt (steuerliche Vergün-
stigungen für gleiche Maßnahmen s. Anlage 2). 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Mit den bereitgestellten Mitteln konnten Maßnahmen in ungefähr 1,2 Mio. Wohnungen gefördert 
werden. Mit dem Programm 1982 endete die Förderung des Bundes, weil der Zweck der Bundes-
förderung, Anstoßimpulse zu geben, als erfüllt anzusehen ist. 

124 Modernisierung und Heizenergieeinsparung insge- 41,2 26,6 19,0 141,0 
bis samt 

127 Z 	0,0 Z 0,2 Z 	— Z 	— 
S 	40,9 S 	26,4 S 	19,0 S 	141,0 
D 	0,3 D 	— D 	— D 	— 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Be triebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 
Nr. Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 		5 		6 		7 

4. Wohnungsbau für Bedienstete u. a. 

128 Schaffung von Wohnraum für Angehörige der Bun- H 20,6 33,5 52,5 89,7 
deswehr und der Verwaltung des Bundes sowie für 
Angestellte der Bundestagsfraktionen und Bundes- Z 	10,5 Z 	7,1 Z 	16,4 Z 	24,2 
tagsabgeordneten S 	2,7 S 	12,3 S 	11,7 S 	15,4 

D 	7,3 D 	14,1 D 	24,4 D 	50,1 
25 02 / 661 34 
25 02 / 662 34 
25 02 / 663 34 
25 02 / 861 34 
25 02 / 862 34 
25 02 / 863 34 
25 02 / 891 34 
25 02 / 892 34 
25 02 / 893 34 

Zielsetzung 
Die Mittel dienen vornehmlich dazu, Eigentumsmaßnahmen von Bundesbediensteten einschließlich 
Bundeswehr (ohne Bundesbahn und -post) und ausnahmsweise an besonderen Standorten den Bau 
von Mietwohnungen zu fördern sowie auslaufende bzw. ausgelaufene Wohnungsbesetzungsrechte 
zu verlängern oder neue Belegungsbindungen auf Zeit zu erwerben, soweit in den Wohnstandorten 
ein nachhaltiger Wohnungsbedarf des Bundes besteht; das gilt ebenso für Fraktionspersonal und 
Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten beschränkt auf den Bonner Raum. Das Programm führt 
z. T. auch zu einer Entlastung des überwiegend von den Ländern getragenen öffentlich geförderten 
sozialen Wohnungsbaus. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die 
künftige Gestaltung 
Unbefristete, freiwillige Leistung aufgrund des II. WoBauG. Die Haushaltsansätze hängen vom 
jeweiligen Bedarf ab. 

1) E = Erhaltungshilfe; A — Anpassungshilfe, P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1  

1)  Haushaltsansatz 

1989 l990 3) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe E 

A 
Nr. 

P Ist Ist Soll Reg.-Entw . 
Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2 ) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 	6 7  

5. Weitere Fördermaßnahmen  

129 Zuweisungen an Länder im Beitrittsgebiet zur Verbil- H — — 139,0 50,0  
ligung von Zinskosten  

S 	— S 	— S 	139,0S 50,0  
— Neu —  

25 02 / 622 01  

Zielsetzung  
Ausgleichszahlungen an p rivate Vermieter und Eigenheimer, um die höheren Belastungen aus der  

rückwirkenden Anpassung der Konditionen für Wohnungsbaukredite an die Marktbedingungen  

abzumildern, durch Gewährung von Finanzhilfen an die Länder.  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Artikel 104 a Abs. 4 GG und Zinsanpassungsgesetz (Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes)  

Inkrafttreten 1. Juli 1991, Rückwirkung von Zinsanpassungen und Ausgleichszahlungen zum  

3. Oktober 1990, Auslaufen der Zuschußzahlungen ab 1. Juli 1991 für Eigenheimer und ab 1. Januar  

1993 für p rivate Vermieter.  

Die Zuschußzahlungen werden differenziert nach p rivaten Vermietern und Eigenheimern degressiv  
gewährt.  

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Der Bund trägt 60 v. H. (49,2 Mio. DM) der Ausgaben. Auf die Länder entfallen 40 v. H. (32,8 Mio.  

DM).  

130 Zuweisungen an Länder im Beitrittsgebiet für im Bau H — — 190,0 — 
befindliche Mietwohnungen  

Z 	— Z 	— Z 	190,0 Z 	— 
— Neu —  

25 02 / 882 26  

Zielsetzung  
Sicherung der Fertigstellung von Mietwohnungen im Beitrittsgebiet, mit deren Bau vor dem  

3. Oktober 1990 begonnen wurde, durch Zuschüsse an Bauherren, an denen sich der Bund mit  

Finanzhilfen an die Länder beteiligt.  

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung  
Rechtsgrundlage bilden Artikel 104 a Abs. 4 GG und Verwaltungsvereinbarung.  

Die Zuschußzahlungen können bis zu 10 v. H. der Baukosten betragen.  

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung  

Einmalige Finanzhilfe für 1991.  

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525 

noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

 
E 
A 

1989 1990 3 ) 1991 1992 

Nr. P 
Ist Ist Soll Reg. - Entw. 

Kapitel /Titel 
S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

131 Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungs- H — — 700,0 700,0 
bestandes im Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 	700,0 Z 	700,0 
— Neu — 

60 08 / 882 31 

Zielsetzung 
Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes sowie Schaffung zusätzlicher Miet-
wohnungen im Gebäudebestand des Beitrittsgebietes. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Artikel 104 a Abs. 4 GG, Verwaltungsvereinbarung für die Jahre 1991 und 1992 und Richtlinien der 
Länder. 

Zuschußprogramm mit Zuschüssen von 20 v. H. der Baukosten, begrenzt auf Aufwendungen in 
Höhe von 500 DM/m 2  Wohnfläche. Bei besonders intensiven Maßnahmen können kumulativ Mittel 
der Länder eingesetzt werden. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Befristetes Sonderprogramm. 

132 Zuschüsse an Mieter zur Privatisierung kommunaler H — — 200,0 200,0 
Wohnungen im Beitrittsgebiet 

Z 	— Z 	— Z 	200,0 Z 	200,0 
— Neu — 

60 08 / 882 32 

Zielsetzung 
Förderung des Eigentumserwerbs durch bisherige Mieter im Beitrittsgebiet mit Finanzhilfen des 
Bundes an die Länder. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 
Artikel 104 a Abs. 4 GG und Verwaltungsvereinbarung für die Jahre 1991 und 1992. 

Die Höhe des Zuschusses darf 20 v. H. des Kaufpreises nicht übersteigen und beträgt max. 7 000 DM 
für das erste zuzüglich 1 000 DM für jedes weitere Familienmitglied. 

Die Zuschußgewährung setzt 

— schuldenfreie Übereignung des Kaufobjekts, 

— Verwendung des Kaufpreises zur Schuldentilgung durch Verkäufer und 

— Kaufpreisbemessung mindestens in Höhe der Schulden 

voraus. 

Bewilligungen sind nur bis zum 31. Dezember 1992 möglich. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Befristetes Sonderprogramm. 

') E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel/Titel S darunter Z, S, D 2 ) 
H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

129 Weitere Fördermaßnahmen insgesamt — — 1229,0 950,0 
bis 
132 Z 	— Z 	— Z 1090, 0 Z 	900,0 

S 	— S 	— S 	139,0S 50,0 

Summe IV: Wohnungswesen 1774,8 2 256,9 3 701,9 3 744,5 
113 
bis Davon: 	Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen /52,0 578,1 1 945, 3 2 080,2 
132 

Schuldendiensthilfen 763,3 904,4 977,2 916,4 

Darlehen 859,5 774,4 779,4 747,8 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Bet riebe und Wirtschaftszweige begünstigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1)  Haushaltsansatz 

1989 1990 3 ) 1991 1992 
Lfd. Bezeichnung der Finanzhilfe 

 

E 
A 

Nr. 
P Ist Ist Soll Reg. -Entw. 

Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H  in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

V. Sparförderung und Vermögensbildung 

133 	Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz H 838,2 538,3 	815,0 750,0 

25 02 / 893 01 Z 838,2 Z 538,3 Z 815,0 Z 750,0 

Zielsetzung, Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung, bisherige Auswirkungen, Überlegun-
gen für die künftige Gestaltung 
Durch das Subventionsabbaugesetz von 1981, das die Förderung nach dem Spar-Prämiengesetz auf 
Altverträge beschränkt und dadurch 1987 beendet hat, ist auch die Wohnungsbauprämie herabge-
setzt worden. Sie wurde durch das Steuerreformgesetz 1990 ab 1989 erneut ermäßigt und — ohne die 
bisherige Kinderkomponente — auf 10 v. H. festgesetzt. Zugleich wurden ab 1990 die Einkommens-
grenzen von 24 000/48 000 DM (Alleinstehende/Verheiratete) auf 27 000/54 000 DM angehoben, 
wobei gleichfalls die bisherige kinderbedingte Erhöhung entfiel. 

Zur Unterstützung wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen in den neuen Bundesländern wurden im 
Einigungsvertrag für die Kalenderjahre 1991 bis 1993 eine Zusatzprämie von 5 v. H. sowie ein 
zusätzlicher prämienbegünstigter Höchstbetrag von 1 200 DM, bei Ehegatten 2 400 DM, vereinbart, 
sofern die Bausparverträge ausschließlich zur Verwendung im Beitrittsgebiet bestimmt sind. Für 
1990 wurden zudem die Regelungen aus der Verordnung über die Einführung des Bausparens in der 
DDR vom 21. Juni 1990 (GB1. I Nr. 37 S. 478) übernommen. 

Die Zahlungen erfolgen aufgrund des Wohnungsbau-Prämiengesetzes (WoPG) in der Fassung vom 
27. März 1991 (BStBl I S. 326). 

Die Wohnungsbauprämie trugen Bund und Länder bis 1984 je zur Hälfte; seit 1985 wird sie allein 
vom Bund getragen. 

Bei Arbeitnehmern werden Aufwendungen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz auch nach 
dem Fünften Vermögensbildungsgesetz gefördert (s. Anlage 2, lfd. Nr. 128); sie können Wohnungs-
bauprämie nur für die Aufwendungen erhalten, die nicht durch Arbeitnehmer-Sparzulage begün-
stigte vermögenswirksame Leistungen darstellen. 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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noch Anlage 1 

1) Haushaltsansatz 

Bezeichnung der Finanzhilfe E 
A 

1989 1990 3) 1991 1992 

Ist Ist Soll Reg. -Entw. Lfd. 
Nr. 

P 
Kapitel /Titel S darunter Z, S, D 2) 

H in Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 

VI. Sonstige Finanzhilfen 

134 	Tschernobyl A 0,0 	0,0 	0,2 0,1 

06 15 / 681 01 Z 	0,0 Z 	0,0 Z 	0,2 Z 	0,1 
16 04 /681 01 

Zielsetzung 
Im Anschluß an den Reaktorunfall vom 27. April 1986 in Tschernobyl wurden na tionale und EG-
weite Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken ge troffen. Die ver-
schiedenen nationalen und EG-weiten Maßnahmen (z. B. Vernichtung von Obst und Gemüse) führ-
ten für die Landwirtschaft und einige andere Berufsgruppen zu erheblichen wi rtschaftlichen Ver-
lusten. Mit der Maßnahme wurde den Betroffenen schnell und unbürokratisch geholfen. 

Rechtsgrundlage, Befristung, Ausgestaltung 

a) Grundlage für die Erfüllung von Ausgleichsansprüchen infolge des Reaktorunfalls von Tscher-
nobyl sind § 38 Abs. 2 Atomgesetz und die dazu erlassene Ausgleichsrichtlinie des BMI vom 
21. Mai 1986. 

b) Am 2. Juni 1986 hat die Bundesregierung weiter eine Entschädigungsregelung unter Billigkeits-
gesichtspunkten ohne Anerkennung einer Rechtspflicht für Schäden bei bestimmten Gemüse-
arten getroffen, für die ein Ausgleichsanspruch nach dem Atomgesetz i. V. m. der Ausgleichs-
richtlinie nicht besteht. Zusammen mit den Ländern wurde darüber hinaus eine „Allgemeine 
Billigkeitsrichtlinie " erarbeitet und im Juli/August 1986 durch eine Bund-Länder-Verwaltungs-
vereinbarung in Kraft gesetzt. Diese Richtlinie wird im Gegensatz zu den beiden vorgenannten 
Richtlinien ausschließlich von den Ländern vollzogen; sie tragen ein Drittel, der Bund zwei Drittel 
der Finanzierung. 

Bisherige Auswirkungen, Überlegungen für die künftige Gestaltung 
Für die beiden Billigkeitsrichtlinien wurde als relevanter Schadenszeitraum der Monat Mai 1986 
zugrunde gelegt. Anträge mußten in beiden Fällen jeweils bis zum 31. August 1986 gestellt werden. 
Es handelt sich um eine einmalige Maßnahme. Während aufgrund des § 38 Abs. 2 Atomgesetz 
i. V. m. der Ausgleichsrichtlinie im Berichtszeitraum noch geringe Beträge als Ausgleich für höher 
kontaminiertes Wildbret ausgezahlt wurden, kam es im gleichen Zeitraum aufgrund der beiden 
Billigkeitsrichtlinien zu keinen Zahlungen mehr, da die im Schadenszeitraum angefallenen Scha-
densfälle offensichtlich abgearbeitet und neue Anträge nicht zu erwarten sind. 

1 Summe VII Summe der Finanzhilfen I bis VI 14 091,4 14 249,2 21 340,7 19 546,6 
bis 
134 Davon: 	Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen 11 731,2 11 869,2 18 934,4 16 345,0 

Schuldendiensthilfen 1 196,6 1 357,3 1 685,2 2 088,9 

Darlehen 1 163,6 1 022,7 1 221,1 1 112,1 

1) E = Erhaltungshilfe; A = Anpassungshilfe; P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe; S = Sonstige Hilfen für Unternehmen; 
H = Sonstige Hilfen für p rivate Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wi rtschaftszweige begüns tigen. 

2) Z = Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen; S = Schuldendiensthilfen; D = Darlehen. 
3) Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen fünf Bundesländer (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundes-

haushalt). 
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Anlage 2 

Übersicht über die Entwicklung der Steuervergünstigungen 
in den Jahren 1989 bis 19921) 2) 

Inhaltsangabe 

Lfd. Nr. des 
13. Bezeichnung 	Subventions

-

berichts 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  	1 bis 19 

a) Landwirtschaft allgemein  	1 bis 18 

b) EG-bedingte Maßnahmen  	19 

II. Gewerbliche Wirtschaft  	20 bis 90 

a) Bergbau  	20 bis 22 

b) Strukturmaßnahmen für Berlin (West) und das ehemalige 
Zonenrandgebiet  	23 bis 36 

c) Strukturmaßnahmen für das Beitrittsgebiet  	37 bis 56 

d) Gewerbliche Wirtschaft allgemein  	57 bis 90 

III. Verkehr  	91 bis 102 

IV. Wohnungswesen und Städtebau 	 103 bis 124 

V. Sparförderung und Vermögensbildung 	 125 bis 129 

VI. Übrige Steuervergünstigungen 	 130 bis 142 

Anmerkungen 	Seite 255 

Fundstellenverzeichnis  	Seite 269 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 

Lfd.  A 1989 1990 1991 1992 Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darun 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
a) Landwirtschaft allgemein 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

1 § 13 a EStG A 6005 ) 255 5005 ) 213 440 187 440 18 

Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirt- 
schaft nach Durchschnittssätzen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1974: Hauptziel: Vereinfachung (Pauschalierung) der Gewinnermittlung für kleinere — meist im Nebenerwe 
bewirtschaftete — land- und forstwirtschaftliche Bet riebe 

Nebenziel: Einkommensverbesserung und -sicherung für kleinere, einkommensschwache und nichtbuchführung 
pflichtige land- und forstwirtschaftliche Bet riebe 

Zielkonflikte: Durch die Schematisierung der Gewinnermittlung wird die ggf. zu zahlende Einkommensteuer nic 
nach dem tatsächlichen Einkommen bemessen. Auf den einzelnen Bet rieb bezogen wird daher das o. g. Nebenzi 
nicht immer erreicht. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
§ 13 a EStG war erstmals bei der Gewinnermittlung für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezemb 
1973 beginnen. Durch das Gesetz zur Neuregelung der Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirtschaft vo 
25. Juni 1980 ist der Anwendungsbereich des § 13 a EStG erheblich eingeschränkt worden. Außerdem sind n 
Wirkung ab Wirtschaftsjahr 1980/81 die Wertansätze realistischer gestaltet worden. Beides führt dazu, daß sich c 
Subventionswirkung des § 13 a EStG, die weniger von der Art der Gewinnermittlung, sondern vielmehr von der Höl 
der Gewinnsätze herrührt, gegenüber 1980 stark verringert hat. 

Zu dieser Abnahme der Subventionswirkung trägt auch der jährliche Rückgang der Zahl der land- und forstwi . 
schaftlichen Bet riebe — insbesondere im Bereich der kleineren Bet riebe — bei. 

2 § 7 e EStG A .8d) . .8a) . 
.8d

) 
. 

.8d ) . 

Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser 
und landwirtschaftliche Bet riebsgebäude bei Ver- 
triebenen, Flüchtlingen und Verfolgten durch Son- 
derabschreibungen von jährlich bis zu 10v. H. in den 
ersten 2 Jahren 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1952: Förderung der Eingliederung der Vertriebenen (vgl. auch lfd. Nr. 60 und lfd. Nr. 62) 

Befristung 
31. Dezember 1992 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. Rechtsgrundlage 

 A 1989 1990 1991 1992 
Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die Vergünstigung hat u. a. wegen der verbesserten degressiven AfA für Wirtschaftsgebäude an Bedeutung ver-
loren. 

3 §§ 14 und 14 a EStG: A 80 34 80 34 80 34 50 21 

§ 14 EStG: 

Freibetrag von 30 000 DM für Veräußerungsge- 
winne bis 100 000 DM (mit Härteklausel) 

Für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufs- 
unfähigkeit: Freibetrag von 120 000 DM für Veräu- 
ßerungsgewinne bis 300 000 DM (mit Härteklau- 
sel) 

§ 14 a Abs. 1 bis 3 EStG: 

Freibetrag bis zu 90 000 DM für Gewinne aus der 
Veräußerung bestimmter land- und forstwirtschaft- 
licher Betriebe 

§ 14 a Abs. 4 EStG: 

Freibetrag bis zu 120 000 DM für Gewinne aus der 
Veräußerung einzelner land- und forstwirtschaft- 
licher Grundstücke (mit Härteklausel) 

§ 14 a Abs. 5 EStG: 

Freibetrag bis zu 90 000 DM bei Grundstücksver- 
käufen zur Tilgung von bet rieblichen Altschulden 
(mit Härteklausel) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
§ 14 EStG: 1925; 1984: Erhöhung des Freibetrags und der Gewinngrenze für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit 
Berufsunfähigkeit (vgl. auch lfd. Nrn. 63 und 133) 

§ 14a Abs. 1 bis 3 EStG: 1970 

Steuererleichterung bei der Veräußerung oder Aufgabe landwirtschaftlicher Bet riebe 

§ 14a Abs. 4 EStG: 1970 

Steuererleichterungen bei der Veräußerung oder Entnahme einzelner land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke 
zur Abfindung weichender Erben. Die Vorschrift war bis 31. Dezember 1976 bef ristet. Sie ist durch das Gesetz zur 
Neuregelung der Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirtschaft 1980 in abgewandelter Form wieder  ein

-geführt worden. 

Durch Artikel 7 des Steuerbereinigungsgesetzes 1986 vom 19. Dezember 1985 wurden der Freibetrag, die Wirt-
schaftswertgrenze und das â ußerlandwirtschaftliche Einkommen erhöht. 

§ 14a Abs. 5 EStG: 

Von 1986 bis 1992 erhalten kleine landwirtschaftliche Bet riebe eine steuerliche Unterstützung, wenn sie ihre Alt-
schulden (vor dem 1. Juli 1985 begründet) durch Grundstücksverkäufe tilgen. 

Befristung 
§ 14 EStG: unbefristet 

§ 14a Abs. 1 bis 4 EStG: 31. Dezember 1991 

§ 14a Abs. 5 EStG: 31. Dezember 1992 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- arunter ins- darunter ins- arunter ins- aruni S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
§ 14 EStG: Vgl. lfd. Nr. 63 und lfd. Nr. 133 

§ 14 a Abs. 1 bis 3 EStG: Mit der Vergünstigung wird ein steuerlicher Anreiz zur Veräußerung kleiner landwir 
schaftlicher Bet riebe gegeben. Sie soll den Strukturwandel in der Landwirtschaft fördern. 

§ 14 a Abs. 4 EStG: Mit dieser Vergünstigung wird der finanziellen Belastung eines Hofes Rechnung getragen, au 
dessen Substanz weichende Erben abgefunden werden müssen. 

§ 14 a Abs. 5 EStG: Steuererleichterung bei durch Substanzverzehr zu erbringendem Schuldendienst 

4 § 52 Abs. 15 Sätze 10 und 11 EStG A .8a) . 8a) 

. 

. 8a) 

. 

. 8a) . 

Steuerfreie Entnahme von Grund und Boden aus 
dem Betriebsvermögen beim Bau einer eigenge- 
nutzten Wohnung oder einer Altenteilerwohnung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1987: Organische Weiterentwicklung der Agrarstruktur soll steuerlich nicht behindert werden. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Wegen des Gleichheitssatzes gilt die Vergünstigung auch für Gewerbetreibende und Freiberufler. Die Vorschri: 
findet auch Anwendung, wenn mit der Entnahme keine organische Weiterentwicklung der Agrarstruktur verbunde 
ist. 

5 §§ 76 und 78 EStDV A 110 6 ) 47 90 6) 38 100 6 ) 43 100 6 ) 43 

Begünstigung bestimmter Investitionen bei Land- 
und Forstwirten 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1955: Modernisierung, Rationalisierung und Eingliederung in die EWG 

Befristung 
Ende des Wirtschaftsjahres 1991/92 

Stellungnahme 
Nach dem Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1992 soll die Steuervergünstigung wie vorgesehen auslaufen 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 61 733 
KSt 36 
Insgesamt 61 769 
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Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 

Lfd.  A 1989 1990 1991 1992 
Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 § 5 Abs. 1 Nrn. 10 und 12 KStG S — 	— 	100 	50 	105 	53 110 	55 

Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften 
und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungs- 
unternehmen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: Begünstigung bestimmter Rechtsformen in der Wohnungswirtschaft und Berücksichtigung der Gemeinnützig-
keit (vgl. lfd. Nr. 10 und lfd. Nr. 14) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiungsvorschriften sind überprüft und durch Artikel 2 Nr. 1 Buchst. b bis d des Steuerreformgesetzes 1990 wie 
folgt abgebaut bzw. eingeschränkt worden: 

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 KStG ist ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 1. Januar 1991) aufgehoben worden. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG ist ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 1. Januar 1991) eingeschränkt worden auf Genossen-
schaften und Vereine, soweit sie sich auf die Vermietung von Wohnungen an ihre Mitglieder beschränken. Mit 
Gewinnen aus nicht begünstigten Tätigkeiten sind die Genossenschaften und Vereine partiell steuerpflichtig. Über-
steigen die Einnahmen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten 10 v. H. der gesamten Einnahmen, verlieren die 
Unternehmen ihre Steuerfreiheit in vollem Umfang. 

Die Befreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 12 KStG ist auf die den gemeinnützigen Siedlungsunternehmen eigentümlichen 
Aufgaben eingeschränkt worden. Nicht mehr begüns tigt ist in Zukunft z. B. der Wohnungsbau. Mit Gewinnen aus 
den nicht begünstigten Tätigkeiten, 50 v. H. der gesamten Einnahmen, entfällt die Steuerbefreiung in vollem 
Umfang. 

Der Abbau bzw. die Einschränkung der Steuerbefreiungen geht auf das Gutachten der Unabhängigen Sachverstän-
digen-Kommission zur Prüfung der steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunterneh-
men (BMF-Schriftenreihe, Heft 35) zurück. Der Abbau bzw. die Einschränkung der Steuerfreiheit besei tigt Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den bisher nicht steuerbefreiten Wohnungsunternehmen. 

7 § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG A 25 11 20 9 30 13 30 13 

Steuerbefreiung 	land- 	und 	forstwirtschaftlicher 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie 
-vereine 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1940/74: Förderung der rationelleren Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten und Verbesserung der Absatzmög-
lichkeiten mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes 

Befristung 
unbefristet 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins-  daruntE 
S  gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Der Gesetzgeber hat — zuletzt im Rahmen der Körperschaftsteuerreform — geprüft, ob die Gründe, die seinerzeit für 
die Einführung der Befreiungsvorschrift in § 31 KStDV maßgebend waren, noch fortbestehen. Er hat diese Frage 
bejaht, jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit die Befreiungsvorschrift durch das Zweite Steueränderungsgesetz 
1973 vom 18. Juli 1974 (BGBl. I S. 1489) in das Gesetz übernommen und aus agrarpolitischen Überlegungen erweitert. 
Durch das Wohnungsbauförderungsgesetz vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2408) ist die Befreiungsvorschrift 
ausgedehnt worden. 

Befreit sind neben Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften auch Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
sowie -vereine. Zweck der Steuerbefreiung ist die Förderung der rationelleren Ausführung land- und forstwirtschaft-
licher Arbeiten und die Verbesserung der Absatzmöglichkeiten mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs. Es 
handelt sich hier um wirtschaftliche Hilfsbetriebe der in ihr zusammengeschlossenen Land- und Forstwirte. Ihr 
Geschäftsbetrieb ist grundsätzlich beschränkt auf die gemeinwirtschaftliche Benutzung land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebseinrichtungen, auf Leistungen im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen, auf die Bearbeitung oder 
die Verwertung der von den Mitgliedern selbst gewonnenen land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie auf 
die Beratung für die Produktion oder Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Bet riebe der Mitglieder. Die 
Befreiung greift nur Platz, wenn diese Tätigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegen (vgl. auch lfd. 
Nr. 9). Üben die Genossenschaften und Vereine auch Tätigkeiten aus, die nicht in § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG genannt 
sind, und betragen die Einnahmen aus diesen nicht begünstigten Tätigkeiten nicht mehr als 10 v. H. der Gesamt-
einnahmen, sind die Genossenschaften und Vereine mit den daraus erzielten Gewinnen partiell steuerpflichtig. 
Übersteigen die nicht begünstigten Einnahmen 10 v. H. der Gesamteinnahmen, entfällt die Steuerbefreiung insge-
samt. 

8 § 25 KStG A .8a) . .8a) . 
.8a) 

. .8a) . 

Freibetrag in Höhe von 30 000 DM für zehn Jahre für 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie 
-vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1974: Förderung der rationelleren Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Freibetrag bringt eine steuerliche Entlastung in den der Gründung folgenden zehn Jahren (vgl. lfd. Nr. 11). 

Dadurch werden Zusammenschlüsse von Land- und Forstwirten zum Zweck der gemeinsamen Produktion be-
günstigt. 

Die Vergünstigung ist bisher kaum in Anspruch genommen worden. 

2. Vermögensteuer 

9 § 3 Abs. 1 Nr. 7 VStG A 7 — 7 — 7 — 7 — 

Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1940/74/90: Vgl. lfd. Nr. 7 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. A 1989 1990 1991 1992 Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 7 

10 i  § 3 Abs. 1 Nrn. 13 und 15 VStG S — — 	25 — 25  — 25 — 

Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften 
und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungs- 
unternehmen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: vgl. lfd. Nr. 6 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiungsvorschriften sind überprüft und durch Artikel 11 Nr. 1 Buchst. b bis d des Steuerreformgesetzes 1990 
abgebaut bzw. eingeschränkt worden. Die Ausführungen zur Befreiung bei der Körperschaftsteuer (vgl. lfd. Nr. 6) 
gelten entsprechend. 

11 § 7 VStG A — — — — — — — — 

Freibetrag von 100 000 DM für zehn Jahre für be- 
stimmte 	landwirtschaftliche 	Produktionsgemein- 
schaften und -vereine 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1974: Förderung der rationelleren Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Freibetrag wurde durch das Vermögensteuerreformgesetz eingeführt. Die Vorschrift sollte den Zusammenschluß 
landwirtschaftlicher Einzelbetriebe fördern und eine Entlastung der in Betracht kommenden landwirtschaftlichen 
Produktionsgemeinschaften und -vereine in den der Gründung folgenden zehn Jahren ermöglichen. Die Vorschrift 
hat agrarpolitisch jedoch keine Bedeutung erlangt (vgl. lfd. Nr. 8). 
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Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunte S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 

3. Gewerbesteuer 

12 § 3 Nr. 7 GewStG E 1 0 1 0 2 0 2 0 

Steuerbefreiung kleiner Hochsee- und Küstenfische- 
reiunternehmen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1936: Gleichstellung mit der Binnenfischerei (die als Bezieher landwirtschaftlicher Einkünfte nicht der Gewerbe-
steuer unterliegt) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die kleinen Hochsee- und Küstenfischereibetriebe unterscheiden sich in der Art ihrer Tätigkeit nicht grundsätzlich 
von den Binnenfischereibetrieben. Da die Einkünfte aus Binnenfischereibetrieben nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 EStG Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft sind und somit nicht der Gewerbesteuer unterliegen, war es sachlich gerecht-
fertigt, auch die Einkünfte aus kleineren Hochsee- und Küstenfischereibetrieben, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
sind, durch eine besondere gewerbesteuerliche Befreiungsvorschrift im Ergebnis auch weiterhin den Einkünften aus 
der Binnenfischerei gleichzustellen. 

Nachdem inzwischen hohe Freibeträge — beim Gewerbeertrag 36 000 DM, beim Gewerbekapital 120 000 DM — 
eingeführt worden sind, hat die Steuerbefreiung für „kleinere" Fischereibetriebe an Bedeutung verloren. 

13 § 3 Nrn. 8, 12 und 14 GewStG A 8 1 8 1 10 1 10 1 

Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften 	und 	-vereine, 	be- 
stimmter Tierhaltungskooperationen und bestimm- 
ter landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaf- 
ten und -vereine 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1940/1971/1974: Vgl. lfd. Nr. 7 und lfd. Nr. 11. Förderung der ra tionelleren Ausführung land- und forstwirtschaftli-
cher Arbeiten und Verbesserung der Absatzmöglichkeiten mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs; Schutz 
gegen Verdrängungswettbewerb durch gewerbliche Tierzuchtbetriebe sowie Befreiung von Steuern, die nur durch 
die Rechtsform anfallen. 

Befristung 
unbefristet 
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Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Wegen der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und -vereine vgl. lfd. Nr. 7. 

Die Befreiung bestimmter Tierhaltungskooperationen ist durch das Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom 27. Juli 
1971 in das Gewerbesteuergesetz eingefügt worden. Die Gründe für ihre Einführung, nämlich Förderung der Tier-
haltung im landwirtschaftlichen Bereich, die sich einem starken Verdrängungswettbewerb durch die gewerbliche 
Tierhaltung ausgesetzt sieht, bestehen heute noch fort. 

Die Befreiung bestimmter landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften und -vereine geht auf das Vermögen-
steuerreformgesetz zurück. Die Gründe für ihre Einführung, nämlich die Zusammenschlüsse von Land- und Forst-
wirten zum Zweck der gemeinsamen Produktion nicht dadurch zu erschweren, daß diese Zusammenschlüsse mit 
Steuern belastet werden, die sich allein aus ihrer Rechtsform ergeben, besteht vorerst fort. 

14 § 3 Nrn. 15 und 17 GewStG S — — 65 5 65 5 65 5 

Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften 
und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungs- 
unternehmen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: vgl. lfd. Nr. 6 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiungsvorschriften sind überprüft und durch Artikel 3 Nr. 1 Buchst. b bis d des Steuerreformgesetzes 1990 
abgebaut bzw. eingeschränkt worden. Vgl. im einzelnen lfd. Nr. 6. 

4. Versicherungsteuer 

15 § 4 Nr. 9 VersStG E 1 1 1 1 2 2 2 2 

Steuerbefreiung für Viehversicherungen, bei denen 
die Versicherungssumme 7 500 DM nicht über- 
steigt 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1922 (Erhöhung der Freigrenzen 1944 und 1959): Begünstigung der Viehhaltung in kleineren Bet rieben 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fort 
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Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Kraftfahrzeugsteuer 

16 § 3 Nr. 7 KraftStG A 155 -- 155 — 170 — 170 — 

Befreiung der Zugmaschinen (ausgenommen Sattel- 
zugmaschinen), Sonderfahrzeuge, Kraftfahrzeugan- 
hanger hinter Zugmaschinen oder Sonderfahrzeu- 
gen und der einachsigen Kraftfahrzeuganhänger 
(ausgenommen Sattelanhänger) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1935: Förderung der Motorisierung und Rationalisierung der Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der 
geringeren Benutzung der öffentlichen Straßen durch landwirtschaftliche Zugmaschinen usw. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Neben den oben genannten Gründen lassen die derzeitige Lage der Landwirtschaft sowie die notwendige Anpas-
sung an die Erfordernisse des Gemeinsamen Marktes vorerst einen Abbau der Vergünstigung nicht zu. 

Der hier angeführte Steuerausfall ergibt sich aus der Steuerbefreiung im Vergleich zu einer im Hinblick auf die 
besonderen Verhältnisse der Landwirtschaft unterstellten Steuerermäßigung von 75 v. H. 

6. Verbrauchsteuern 

17 § 7 SalzStG E 2 2 3 3 3 3 3 3 

Steuerbefreiung für Salz, das zum Salzen von Herin- 
gen und ähnlichen Fischen verwendet wird 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1868: Schutz des heimischen Fischereigewerbes gegenüber ausländischen Konkurrenten, bei denen eine Salzsteuer 
nicht erhoben wird. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Da in den meisten westlich orientierten europäischen Staaten keine Salzsteuer besteht, sollen durch die Steuerver-
günstigung Wettbewerbsverzerrungen zwischen den von einheimischen Fischern eingesalzenen Heringen und von 
eingeführten Salzheringen vermieden werden. 
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Lfd. Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 

1989 1990 1991 1992 Nr. A 
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S  gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 § 79 Abs. 2 Branntw MonG E 16 	16 	16 	16 	15 	15 15 	15 
§ 124 Brennereiordnung 

Steuerermäßigung für Brennereien bis 4 hl A und für 
Stoffbesitzer 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1965: Schutz der mit hohen Kosten arbeitenden Kleinbrenner 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Grund für die Einführung der Vergünstigung besteht für die Brennereien mit einer Jahreserzeugung bis 4 hl A 
sowie für die Stoffbesitzer auch heute noch. 

1 Summe 1 005 367 1 071 370 1 054 356 1 029 345 
bis 	 
18 Landwirtschaft allgemein (soweit Schätzungen mög- 

lich sind) 

b) EG - bedingte Maßnahmen 

19 § 24 a UStG E 1 590 1 034 9) 1 570 1 021 9 ) 1 800 1 1709) 270 176 9 ) 

Kürzungsansprüche für land- und forstwirtschaft- 
liche Umsätze 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1. Juli 1984: Einkommensausgleich für die Landwirtschaft 

Befristung 
1991 

Stellungnahme 
Durch den Abbau des positiven deutschen Währungsausgleichs um 5 Prozentpunkte zum 1. Januar 1985 und durch 
weitere EG-Maßnahmen entstehen der deutschen Landwirtschaft Einkommensverluste, die durch eine Sonderbei-
hilfe in Form eines Kürzungsanspruchs bei der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Die Umsatzsteuerkürzungen 
betragen für die Zeit vom 1. Juli 1984 bis 31. Dezember 1988 5 v. H. und vom 1. Januar 1989 bis 31. Dezember 1991 
3 v. H. des Entgelts. 

19 Summe 1 590 1 034 1 570 1 021 1 800 1 170 270 176 

EG-bedingte Maßnahmen 

1 Summe T 12 595 1 401 2 641 1 391 2 854 1 526 1 299 521 
bis  
19 Ernährung, 	Landwirtschaft und Forsten 	(soweit 

Schätzungen möglich sind) 
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noch Anlage 2 
3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) 

a) Bergbau 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

20 § 81 EStDV A 5 5) 7 ) 2 5 2 5 2 2 0 

Bewertungsfreiheit für bestimmte Investitionen im 
Kohlen- und Erzbergbau durch Sonderabschreibun- 
gen bei beweglichen und unbeweglichen Wi rt- 
schaftsgütern bis zu insgesamt 50 v. H. bzw. 30 v. H. 
innerhalb der ersten 5 Jahre 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1956: Förderung der Modernisierung und Rationalisierung im Bergbau zur Anpassung an die veränderten Absatz-
verhältnisse und zur Verbesserung seiner Wettbewerbslage 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	34 
KSt 	23 
Insgesamt 	57 

21 § 1 Gesetz über Bergmannsprämien 	A 	190 	81 	170 	72 	170 	72 	170 	72 

Gewährung von Bergmannsprämien an alle Arbeit- 
nehmer im Bergbau, die unter Tage beschäftigt wer- 
den, aus Mitteln des Lohnsteueraufkommens (bis 
März 1973 2,50 DM, danach 5 DM, ab April 1980 
10 DM 	für 	jede 	unter 	Tage 	verfahrene 	volle 
Schicht) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1956: Anerkennung der besonderen Bedeutung des Bergarbeiterberufes 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Bergmannsprämie wurde 1956 als staatliche Anerkennung des unter Tage tätigen Bergmanns für seine verant-
wortliche und risikoreiche Tätigkeit geschaffen. 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Mineralölsteuer 

22 § 8 a MinöStG E 5 5 	6 6 6 6 6 6 

Befreiung des für die Verkokung von Steinkohle ver- 
I wendeten Petrolkokses 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1969: Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen der saarländischen Kokserzeuger 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Petrolkoks ist 1969 — als Substitutionsprodukt für schweres Heizöl — der Mineralölsteuer unterworfen worden. Bei 
Verwendung als Magerungsmittel ist es steuerfrei. Dies hat im wesentlichen für die Saarkohle Bedeutung, weil sich 
aus ihr Hüttenkoks nur herstellen läßt, wenn sie abgemagert wird. Der Erhebung der Mineralölsteuer für diesen 
Verwendungszweck würde die Kokserzeugung aus Saarkohle verteuern und sie gegenüber der Verarbeitung von 
Magerkohle im Wettbewerb benachteiligen. Die Belastung würde dem mit der Besteuerung von Erdölheizstoffen 
angestrebten Zweck — der Förderung des Steinkohlenbergbaus — entgegenstehen. 

20 Summe 200 88 181 80 181 80 178 78 
bis 	 
22 Bergbau 

b) Strukturmaßnahmen für Berlin (West) und das ehemalige Zonenrandgebiet 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

23 § 14 BerlinFG A 3105) 6) 117 3305) 6 ) 123 1906 ) 7 ) 70 1356) 7 ) 70 
7) 7) 

Erhöhte Absetzungen bis zu 75 v. H. im Jahre der 
Anschaffung bzw. Herstellung und in den vier fol- 
genden Jahren bei bestimmten Investitionen im ab- 
nutzbaren Anlagevermögen von Betrieben in Berlin 
(West); ab 1990 bei beweglichen Wirtschaftsgütern 
Beschränkung auf neue Wirtschaftsgüter 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1959: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen in Berlin (West) 

Befristung 
30. Juni 1991 (Investitionsbeginn) 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und Zonenrand-
förderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 

Lfd.  A 1989 1990 1991 1992 Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	2 614 
KSt 	512 

Insgesamt 	3 126 

24 § 14 a BerlinFG A 110 46 145 60 120 51 75 32 

Erhöhte Absetzungen für Mehrfamilienhäuser und 
für bestimmte 	Eigentumswohnungen in 	Berlin 
(West) von 2 x 10v. H. und 10 x 3 v. H. (ab 1989 von 
2 x 14 v. H. und 10 x 4 v. H.), im steuerbegünstigten 
und freifinanzierten Wohnungsbau in den ersten 
drei Jahren bis zu insgesamt 50 v. H. der Herstel- 
lungs- oder Anschaffungskosten 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1968: Anregung einer verstärkten Bautätigkeit im Bereich des steuerbegünstigten und des freifinanzierten Woh-
nungsbaus in Berlin (West) 

1977: Zusammenfassung der gesamten Abschreibungsvergünstigungen für Mehrfamilienhäuser in § 14 a 
BerlinFG 

1989: Verbesserung der Vergünstigung 

Befristung 
30. Juni 1991 (Investitionsbeginn) 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Ber lin- und Zonenrand-
förderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	929 
KSt 	3 
Insgesamt 	932 

25 § 14 b BerlinFG 	A 	13 	6 	15 	6 	12 	5 	10 	4 

Erhöhte Absetzungen für bestimmte Modernisie- 
rungsmaßnahmen bei Mehrfamilienhäusern in Ber- 
lin (West) in den ersten drei Jahren bis zu insgesamt 
50 v. H. der Herstellungskosten 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1977: Förderung von Modernisierungsmaßnahmen an Wohngebäuden in Ber lin (West) zur Erhaltung des Altbau-
bestandes 

Befristung 
 30. Juni 1991 (Investitionsbeginn) 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd 

Nr. A 1989 1990 1991 1992 
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und Zonenrand-
förderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	345 
KSt 	5 
Insgesamt 	350 

26 § 14 c BerlinFG 	A5 	2 	5 	2 	10 	5 

Erhöhte Absetzungen jeweils bis zu 33 1 /3 v. H. der 
Aufwendungen zur Schaffung neuer Mietwohnun- 
gen an bestehenden Gebäuden in Berlin (West) im 
Jahr der Fertigstellung und den folgenden zwei Jah- 
ren, höchstens bis 75 000 DM; im steuerbegünstig- 
ten und frei finanzierten Wohnungsbau bis zu 
100 v. H. der Aufwendungen, höchstens 100 000 
DM, im Jahr der Fertigstellung und den folgenden 
zwei Jahren 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1989: Förderung der Schaffung neuer Mietwohnungen durch Ausbauten oder Erweiterungen an bestehenden 
Gebäuden in Berlin (West) 

Befristung 
31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Vgl. zu § 7 c EStG (lfd. Nr. 104). Es handelt sich um eine Sonderregelung bezogen auf Berlin (West). 

27 § 14 d BerlinFG A 5 2 30 14 45 21 

Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozial- 
bindung in Berlin (West) 

— im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und 
dem folgenden Jahr jeweils bis zu 20 v. H. 

— in den folgenden 10 Jahren jeweils bis zu 
5,5 v. H. 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
Wohnung; im freifinanzierten Wohnungsbau im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung und den folgen- 
den vier Jahren bis zu insgesamt 75 v. H. der An- 
schaffungs- oder Herstellungskosten der Wohnung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1989: Förderung der Schaffung von Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten in Berlin (West) 

Befristung 
31. Dezember 1992 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Vgl. zu § 7k EStG (lfd. Nr. 107). Es handelt sich um eine Sonderregelung bezogen auf Berlin (West). 

28 § 15 BerlinFG  S  

Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser, Zwei- 
familienhäuser und Eigentumswohnungen in Berlin 
(West) von 2 x 10 v. H. und 10 x 3 v. H. im steuer- 
begünstigten und freifinanzierten Wohnungsbau in 
den ersten drei Jahren bis zu insgesamt 50 v. H. der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1976: Überführung der Sondervorschriften zur Anwendung des § 7 b EStG aus § 53 Abs. 3 EStG in den § 15 
BerlinFG 

1977: Zusammenfassung der gesamten Abschreibungsvergünstigungen für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser 
und Eigentumswohnungen in Berlin (West) 

Befristung 
31. Dezember 1986 

Stellungnahme 
Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	39 990 
KSt 	4 
Insgesamt 	39 994 

Steuermindereinnahmen sind in den Steuermindereinnahmen für § 7 b EStG (lfd. Nr. 103) enthalten. 

29 § 15 b BerlinFG 	S . 

Sonderausgaben-Abzug bei einer zu eigenen Wohn- 
zwecken genutzten Wohnung in Berlin (West) von 
2 x 10 v. H. und 10 x 3 v. H. der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, höchstens jeweils 30 000 DM 
bzw. 9 000 DM; im steuerbegünstigten und frei- 
finanzierten Wohnungsbau in den ersten drei Jahren 
bis zu insgesamt 50 v. H. der begünstigten Anschaf- 
fungs- oder Herstellungskosten, höchstens insge- 
samt 150 000 DM 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1987: Förderung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im eigenen Haus in Berlin (West) 

Befristung 
30. Juni 1991 (Investitionsbeginn) 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Ber lin- und Zonenrand-
förderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 

Steuermindereinnahmen sind in den Angaben bei § 10e EStG enthalten (lfd. Nr. 108) 
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noch Anlage 2 

Steuermindereinnahmen 

Lfd. Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 

1989 1990 1991 1992 Nr. A 
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 §§ 16 und 17 BerlinFG A 1 001 	480 	1 208 	580 	950 	456 	270 	130 

Steuerermäßigung für die Hingabe von Darlehen 
a) für betriebliche Investitionen in Berlin (West) von 

12 v. H. des Darlehensbetrages 
b) für Baumaßnahmen in Berlin (West) von 20 v. H. 

des Darlehensbetrages 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1962: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen in Berlin (West) 

Befristung 
a) 30. Juni 1991 

b) 31. Dezember 1991 mit Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Die steuerlichen Vergünstigungen der §§. 16 und 17 BerlinFG haben sich in der Vergangenheit als wirksame För-
derung für die Berliner Wi rtschaft und den Wohnungsbau in Berlin erwiesen. Konjunkturbedingten Änderungen des 
Kapitalbedarfs wird durch Konditionsanpassungen Rechnung getragen. Die Bef ristung erfolgte durch das Steuer-
änderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und Zonenrandförderung aufgrund des Wegfalls der teilungs-
bedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 

31 § 19 BerlinFG A 1 134 535 1 224 574 600 284 440 207 

Gewährung von Investitionszulagen für bestimmte 
Investitionen in Berliner Bet riebsstätten 

a) für bewegliche Wirtschaftsgüter 
allgemein 	10 v. H. 

b) für bewegliche Wirtschaftsgüter im verarbeiten- 
den Gewerbe, in der Energiewirtschaft und im 
Dienstleistungsgewerbe 	25 v. H. 

c) für bewegliche Wirtschaftsgüter im Bereich der 
Forschung oder Entwicklung 	40 v. H. 
(soweit Investitionen über 500 000 DM = 30 v.  H.)  

d) für Produktionsgebäude und für Modernisie- 
rungsmaßnahmen an Hotelgebäuden 	20 v. H. 

e) für Gebäude im Bereich der Forschung oder Ent- 
wicklung 	25 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1962: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen in Berlin (West) 

1990: Einschränkung der begünstigten Investitionen sowie Absenkung und Vereinheitlichung der Zulagensätze 

Befristung 
30. Juni 1991 (Investitionsbeginn) 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und Zonenrand-
förderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 
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Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 §§ 21 bis 27 BerlinFG S 810 	370 	770 	350 	735 	334 565 	257 

Ermäßigung bei Einkünften aus Berlin (West) 
a) der Einkommen- und Lohnsteuer um 30 v. H. 
b) der Körperschaftsteuer um 22,5 v. H. bei Beteili- 

gungserträgen um 10 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1955: Unterstützung der Berliner Wirtschaft sowie Anreiz für Arbeitskräfte zur Arbeitstätigkeit in Berlin (West) 

Befristung 
31. Dezember 1990 mit Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Die Vorschriften sehen für Personen und Körperschaften mit Wohnsitz bzw. Sitz oder ständigem Aufenthalt in Berlin 
(West) eine Ermäßigung der veranlagten Einkommensteuer und Körperschaftsteuer bzw. Lohnsteuer (bei bestimm-
ten Bezügen) vor. Die Tarifermäßigungen sollen der Berliner Wi rtschaft die Bildung von Eigenkapital erleichtern und 
die Errichtung neuer Unternehmen in Ber lin fördern sowie zur Aufnahme und Beibehaltung einer Arbeitstätigkeit in 
Berlin beitragen. Die Bef ristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und 
Zonenrandförderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundes-
länder. 

33 §§ 28 und 29 BerlinFG S 2 900 1 233 3 250 1 381 3 210 1 364 2 350 999 

Zulage für Arbeitnehmer in Berlin (West) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1. Juli 1962: Arbeitsmarkt - , insbesondere aber strukturpolitische Ziele 

Befristung 
31. Dezember 1994 mit Übergangsregelung 

Stellungnahme 
Nach Herstellung der Einheit Deutschlands bedarf es keiner Förderung der Arbeitsaufnahme in Berlin (West). Zur 
Vermeidung sozialer Härten wird die Zulage stufenweise abgebaut. 

34 § 1 Investitionszulagengesetz A 972 454 1 305 614 220 100 — — 

Gewährung von Investitionszulagen für Investitio- 
nen im Zonenrandgebiet von 10 v. H. und in ande- 
ren förderungsbedürftigen Gebieten in Höhe von 
8,75 v.H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1969: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in wirtschaft lich benachteiligten Gebieten 

Befristung 
31. Dezember 1989 mit Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 1990 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Das Investitionszulagengesetz ist durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 aufgehoben worden. 

35 § 3 Zonenrandförderungsgesetz A 1 6005 ) 545 1 6005 ) 535 1 7006) 565 1 7006 ) 565 
6)7) 6)7) 7) 7) 

Steuervergünstigungen für betriebliche Investitio-  
nen im Zonenrandgebiet 

a) Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 50 v. H. 
innerhalb der ersten fünf Jahre; bei Investitions- 
beginn nach dem 31. Dezember 1991 beschränkt 
auf jährlich 20 Mio. DM 

b) steuerfreie Rücklagen bis zur Höhe der zulässigen 
Sonderabschreibungen in Nicht-GA-Gebieten ab 
1992 nur in Höhe von 25 v. H. in den zwei Jahren 
(bei Gebäuden ggf. vier Jahren) vor Anschaffung 
oder Herstellung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1971 (vorher Verwaltungsregelungen) : Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Zonenrandgebiet (etwa 40 km 
breiter Gebietsstreifen entlang der Ostseeküste und der Grenze zur DDR und CSSR) 

Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und Zonenrand-
förderung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 

Fälle nach Anschreibungen: 
(einschließlich Rücklage) 

1979 15 751 
1980 15 774 
1981 17 181 
1982 17 856 
1983 16 312 
1984 16 844 
1985 19 412 
1986 18 306 
1987 19 310 
1988 23 192 
1989 23 700 
1990 22 732 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. 

A 1989 1990 1991 1992 
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S  

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Umsatzsteuer 

36 §§ 1, 1 a, 2 und 13 BerlinFG A 3 280 2 132 9) 3 300 2 1459) 2 895 1 8829) 1 600 1 0409) 

Kürzungsanspruch der Westberliner Unternehmer; 
Kürzungsanspruch der Unternehmer im Bundes- 
gebiet; besonderer Kürzungsanspruch für kleinere 
Westberliner Unternehmer 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1950/1952/1962/1970/1982: Ausgleich von Standortnachteilen, die durch die Teilung Deutschlands entstanden sind, 
sowie Stärkung der Wirtschaftskraft Berlins durch Erhöhung der Wertschöpfung in der Berliner Indust rie, Sicherung 
vorhandener und Schaffung neuer, insbesondere höherwertiger Arbeitsplätze, Intensivierung der Verflechtungen 
der gewerblichen Wirtschaft in Berlin 

Befristung 
§§ 1, 1 a BerlinFG: Abbau ab 1. Januar 1992, Wegfall ab 1. Januar 1994 

§ 2 BerlinFG: Wegfall ab 1. Juli 1991 

§ 13 BerlinFG: Wegfall ab 1. Januar 1992 

Stellungnahme 
Die Befristung erfolgte durch das Steueränderungsgesetz 1991 im Zuge des Abbaus der Berlin- und Zonenrandför-
derung aufgrund des Wegfalls der teilungsbedingten Nachteile durch den Beitritt der neuen Bundesländer. 

23 Summe 12 130 5 918 13 157 6 372 10 667 5 127 7 200 3 310 
bis 	 
36 Regionale Strukturmaßnahmen (soweit Schätzun- 

gen möglich sind) 

c) Strukturmaßnahmen für das Beitrittsgebiet 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

37 § 10e Abs. 4 Sätze 4 bis 7 EStG S — — — — 52 22 130 55 

Möglichkeit der Inanspruchnahme von § 10 e EStG 
für ein weiteres Objekt im Beitrittsgebiet auch nach 
Objektverbrauch 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Schaffung eines zusätzlichen Anreizes zur Übersiedlung von Fachkräften in das Beitrittsgebiet 

Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Die Gewinnung von Fachkräften aus den alten Bundesländern wird durch diese Maßnahme erleichtert. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525  
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Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 

 Nr. A 1989 1990 1991 1992  
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11  

38 § 32 Abs. 8 EStG 
3 

— 	— 	— 	— 	660 	281 1 000 	425  

Tariffreibetrag von 600/1 200 DM für Steuerpflich- 
tige mit Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit im Beitritts- 
gebiet  

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung  
1991: Schaffung eines Anreizes zur Vermeidung der Abwanderung von Fachkräften aus dem Beitrittsgebiet und zur 
Gewinnung von Fachkräften für das Beitrittsgebiet 

Befristung  
31. Dezember 1993 

Stellungnahme  
Durch die Gewährung des Tariffreibetrages wird Fachkräften ein Anreiz gegeben, im Beitrittsgebiet zu bleiben oder 
dort eine Tätigkeit aufzunehmen. 

39 § 58 Abs. 1 EStG A — — 

Sonderabschreibungen 	in Höhe 	von 	höchstens 
50 v. H. im 1. Jahr, 30v. H. im 2. Jahr und 20v. H. im 
3. Jahr bei Anschaffung oder Herstellung bestimm- 
ter Wirtschaftsgüter im Beitrittsgebiet vor dem 1. Ja- 
nuar 1991 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung  
1990: Anreiz zur Durchführung bestimmter Investitionen im Beitrittsgebiet 

Befristung  
31. Dezember 1990 

Stellungnahme  
Es handelt sich um die Überleitung der Vorschrift des § 7 Durchführungsbestimmung zum § 3 Abs. 1 Steuerände-
rungsgesetz vom 16. März 1990 der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

40 § 58 Abs. 3 EStG A — —    

Steuerbefreiung in Höhe von höchstens 10 000 DM 
für vor dem 1. Januar 1991 im Beitrittsgebiet gegrün- 
dete Betriebe oder Bet riebsstätten für längstens 
2 Jahre 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung  
1990: Anreiz zur Gründung von neuen Bet rieben oder Betriebsstätten im Beitrittsgebiet 

Befristung  
31. Dezember 1990 mit Übergangsregelung bis 31. Dezember 1992 
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Stellungnahme 
Es handelt sich um eine Übergangsregelung zum § 9 Abs. 1 Durchführungsbestimmung zum Steueränderungsgesetz 
vom 16. März 1990 der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

41 §§ 1 und 2 Gesetz zum Abbau von Hemmnissen bei A — — 264 97 659 242 824 300 
Investitionen in der Deutschen Demokratischen Re- 
publik — DDR-IG — vom 26. Juni 1990 

Steuerliche Erleichterungen von Unternehmens- 
investitionen (Rücklagen) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
In 1990 eingeführte flankierende Maßnahmen zur Förderung von Direktinvestitionen im Beitrittsgebiet 

Befristung 
Begrenzung der Möglichkeit zur Inanspruchnahme auf Investitionen, die vor dem 1. Januar 1992 vorgenommen 
werden. 

Stellungnahme 
Entsprechend der Zielsetzung des gesamten DDR-IG stellen auch die §§. 1 und 2 lediglich Übergangsmaßnahmen bis 
zur Herstellung eines einheitlichen Rechtsgebiets dar. 

42 §§ 2 und 3 Fördergebietsgesetz A — — — — 1 450 532 1 505 550 

Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 50 v. H. im 
Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung oder Beendi- 
gung von nachträglichen Herstellungsarbeiten und 
den folgenden vier Jahren für betriebliche Investitio- 
nen im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin 
(West) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Flankierende Maßnahme zur zusätzlichen Investitionsförderung im Beitrittsgebiet 

Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Durch die Möglichkeit, Sonderabschreibungen in Anspruch zu nehmen, wird die Vornahme von Investitionen im 
Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) erleichtert. 

43 § 3 Fördergebietsgesetz A — — — — 105 45 310 132 

Sonderabschreibungen für neue Gebäude des Pri- 
vatvermögens im Beitrittsgebiet und dem ehemali- 
gen Berlin (West) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Förderung der Errichtung von neuen Wohn- und Geschäftshäusern im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen 
Berlin (West) 
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Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Durch die Möglichkeit, Sonderabschreibungen in Anspruch zu nehmen, wird die Errichtung von Gebäuden im Bei-
trittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) erleichtert. 

44 § 3 Fördergebietsgesetz A — — — — 28 12 45 19 

Sonderabschreibungen für nachträgliche Herstel- 
lungskosten an zur Einkunftserzielung genutzten 
Gebäuden des Privatvermögens im Beitrittsgebiet 
und dem ehemaligen Berlin (West) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Förderung der Durchführung von Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden im 
Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) 

Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Durch die Möglichkeit, Sonderabschreibungen in Anspruch zu nehmen, wird die Durchführung von Modernisierun-
gen und Ausbauten an Gebäuden im Beitrittsgebiet und in dem ehemaligen Berlin (West) erleichtert. 

45 § 7 Fördergebietsgesetz A — — — — 10 4 30 13 

Einführung eines Abzugs wie Sonderausgaben für 
Herstellungs- und Erhaltungskosten von höchstens 
40 000 DM bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden im Beitrittsgebiet 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Förderung der Durchführung von Arbeiten zur Modernisierung, Erhaltung und zum Ausbau von selbstgenutz-
tem Wohneigentum im Beitrittsgebiet 

Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Durch die Möglichkeit, Abzugsbeträge in Anspruch zu nehmen, wird die Durchführung von Modernisierungsmaß-
nahmen (z. B. Erneuerung der Heizungs- und Warmwasseranlagen) und Ausbauten an selbstgenutztem Wohn-
eigentum im Beitrittsgebiet erleichtert. 
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46 Investitionszulagengesetz 1991 A — 	— 	— 	— 	1 000 	468 4 510 	2 110 

Investitionszulagen für Ausrüstungsinvestitionen im 
Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) 
vom 1. Juli 1990 bis 30. Juni 1992 in Höhe von 
12 v. H., ab 1. Juli 1992 in Höhe von 8 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1990: Anreiz für bet riebliche Investitionen und für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Beitrittsgebiet 

Befristung 
31. Dezember 1992 mit Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Durch die Möglichkeit, Investitionszulagen in Anspruch zu nehmen, wird die Vornahme von Investitionen, insbe-
sondere zur Schaffung von Arbeitsplätzen, erleichtert. 

2. Vermögensteuer 

47 § 3 Abs. 1 Nr. 7 a VStG A — — — — 

Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Produkti- 
onsgenossenschaf ten  

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften des Beitrittsgebietes soll eine Übergangszeit zur An-
passung der bet rieblichen Organisationsformen an westliche Unternehmensstrukturen eingeräumt werden (vgl. 
auch lfd. Nr. 50). 

Befristung 
1993 

Stellungnahme 
Die Befreiung ist durch den Einigungsvertrag eingeführt worden. 

48 § 24b VStG A — — — — — — 

Verzicht auf die Vermögensteuer der in Kapitalge- 
sellschaften umgewandelten ehem. volkseigenen 
Kombinate, Betriebe und Einrichtungen für das 2. 
Hj. 1990 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Verwaltungsvereinfachung 

Befristung 
31. Dezember 1990 
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Stellungnahme 
Der Verzicht auf die Vermögensteuer der umgewandelten ehemaligen volkseigenen Kombinate, Betriebe und Ein-
richtungen für das zweite Halbjahr 1990 ist durch das Steueränderungsgesetz 1991 eingeführt worden. 

49 § 24c VStG A — — — — 200 — 300 — 

Nichterhebung der Vermögensteuer in 1991 und 
 1992 im Beitrittsgebiet  

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Verbesserung der Investitionsbedingungen in den neuen Bundesländern, Verwaltungsvereinfachung 

Befristung 
31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Der zeitlich bef ristete Verzicht auf die Besteuerung des Vermögens in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet ist durch das Steueränderungsgesetz 1991 eingeführt worden. 

3. Gewerbesteuer 

50 § 3 Nr. 14 a GewStG A — — — — 

Steuerbefreiung 	für 	landwirtschaftliche 	Produk- 
tionsgenossenschaften 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: vgl. lfd. Nr. 47 

Befristung 
1993 

Stellungnahme 
Vgl. lfd. Nr. 47 

51 § 11 Abs. 2 GewStG A — — — — 100 7 100 8 

Staffelung der Meßzahl nach dem Gewerbeertrag 
für Einzelunternehmen oder Personengesellschaften 
mit Sitz der Geschäftsleitung im Beitrittsgebiet 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Entlastung mittelständischer Gewerbebetriebe im Beitrittsgebiet 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Die gewerbesteuerliche Entlastung des Mittelstandes ist Bestandteil der Koalitionsvereinbarungen für die 12. Legis-
laturperiode. 

52 § 37 GewStG i.V.m. § 136 Nr. 3 BewG A — — — — 150 11 210 16 

Nichterhebung der Gewerbekapitalsteuer in 1991 
und 1992 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens für Steuerpflichtige, Berater und Verwaltung. 

Befristung 
1992 

Stellungnahme 
Die Nichteinführung der Gewerbekapitalsteuer in den neuen Ländern entspricht den Koalitionsvereinbarungen für 
die 12. Legislaturpe riode. Die Befristung ist das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens. 

4. Umsatzsteuer 

53 § 26 Abs. 4 UStG i.V.m. Art. 2 der allgemeinen Ver- A — — 350 228 100 65 — — 
waltungsvorschrift zu § 26 Abs. 4 UStG vom 30. Juni 
1990 

Befristeter USt-Kürzungsanspruch für Warenbezüge 
aus dem Beitrittsgebiet 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
Förderung des Absatzes von Erzeugnissen aus dem Beitrittsgebiet in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis 31. März 1991 durch 
einen USt-Kürzungsanspruch für Unternehmer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vor dem 3. Oktober 
1990 

Befristung 
31. März 1991 

Stellungnahme 
Die Maßnahme wurde vor allem wegen entgegenstehenden EG-Rechts, der erheblichen Mißbrauchsmöglichkeiten 
und der damit verbundenen Haushaltsrisiken bef ristet. 
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5. Kraftfahrzeugsteuer 

54 § 3 g Abs. 8 KraftStG A — — 	— — — — 3 -- 

Rückwirkende Förderung für Nachrüstungen von 
Pkw  I 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Steuerliche Förderung von Personenkraftwagen, die mit im Wirkungsgrad gesetzlich festgelegten ungeregel-
ten/geregelten Dreiwege-Katalysatoren in der Zeit vom 3. Oktober 1990 bis 31. Juli 1992 nachgerüstet werden. 

Befristung 
31. Juli 1992 

Stellungnahme 
Durch die Fördermaßnahme für die Nachrüstung von Personenkraftwagen mit besonders wirksamen ungeregelten 
oder geregelten Katalysatoren sollen die schädlichen Umwelteinflüsse durch die Abgase aus älteren (vor 1. Januar 
1991 erstmals zugelassenen) noch nicht (ausreichend) schadstoffreduzierten Personenkraftwagen eingeschränkt 
werden. Förderungsbeträge werden nur gewährt, wenn die abgasmäßigen Voraussetzungen durch die Nachrüst-
maßnahme in der Zeit vom 3. Oktober 1990 bis 31. Juli 1992 erreicht werden und die Abgasgrenzwerte der US-Norm, 
der EG-Kleinwagenrichtlinie oder der Anlage XXV zu § 47 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung eingehalten 
werden. 

55 § 12a Abs. 1 KraftStG A — — — — 3 — 3 — 

Beibehaltung der Zahlungstermine des Steuermar- 
kenverfahrens (Zahlungsfrist 30. April für Jahres- 
steuer) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Verwaltungsvereinfachung 

Befristung 
31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Mit der Übernahme der bisherigen Regelungen zur Steuerentrichtung in den neuen Bundesländern soll für eine 
Übergangszeit bis 31. Dezember 1992 das bisherige Verfahren zur Steuerentrichtung beibehalten werden. Voraus-
sichtlich bis 31. Dezember 1992 sind auch die Zulassungsbehörden in der Lage, der Finanzverwaltung die Informa-
tionen zu einem automationsgestützten Besteuerungsverfahren zu übermitteln, so daß ab diesem Zeitpunkt die 
Fahrzeughalter — wie in den alten Bundesländern — dann nach Zahlungsaufforderungen ihre Kraftfahrzeugsteuer 
entrichten können. 
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6. Grundsteuer 

56 § 43 GrStG i. d. F. von Anlage I des Einigungsvertra- S — — — — — — 
ges 

Zehnjährige Grundsteuerbefreiung für Wohnungen, 
die im Zeitraum 1. Januar 1981 bis 31. Dezember 
1991 im Beitrittsgebiet neu geschaffen werden 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1990: Angleichung an die bis einschließlich 1999 nachwirkende Grundsteuervergünstigung (vgl. lfd. Nr. 124) bei 
Einführung des bundesdeutschen Grundsteuerrechts im Beitrittsgebiet 

Befristung 
31. Dezember 1991 

Stellungnahme 
Die Grundsteuerbefreiung wird jeweils ab dem auf die Bezugsfertigkeit folgenden Kalenderjahr an für den noch nicht 
abgelaufenen Teil eines zehnjährigen Befreiungszeitraums bei allen Wohnungen gewährt, die im Zeitraum 1. Januar 
1981 bis 31. Dezember 1991 neu geschaffen wurden. 

37 Summe — — 614 325 4 517 1 689 8 970 3 628 
bis 	 
56 Strukturmaßnahmen für das Beitrittsgebiet (soweit 

Schätzungen möglich sind) 
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c) Gewerbliche Wirtschaft 

(ohne Verkehr) 

Allgemein 

1. Einkommen - und Körperschaftsteuer 

57 § 6b Abs. 1 bis 6 und § 6c EStG 	A 850 7) 310 	800 7) 287 	780 7) 280 	700 7) 250 
(§ 6 b Abs. 1 bis 7 und § 6 c EStG ab 1990) 

Übertragung von stillen Reserven, die bei der Veräu-
ßerung bestimmter Wirtschaftsgüter aufgedeckt 
werden, auf neue Investitionen, grundsätzlich be-
schränkt auf 80 v. H. der stillen Reserven (100 v. H. 
nur bei Grund und Boden sowie Gebäuden), ab 1990 
grundsätzlich beschränkt auf 50 v. H. (100 v. H. nur 
bei Grund und Boden, Gebäuden, Aufwuchs auf 
oder Anlagen in Grund und Boden sowie von Antei-
len an Kapitalgesellschaften durch Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften). 

Ab 1990 ist keine Übertragung auf Kapitalbeteili-
gungen mehr möglich (Ausnahme: Kapitalbeteili-
gungen, die eine Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaft anschafft). 

Ab 1990 ist eine Übertragung auch auf Investitionen 
möglich, die im Wirtschaftsjahr vor der Veräußerung 
getätigt wurden. Daneben wurde die Frist zur Über-
tragung der s tillen Reserven von 2 Jahren (Gebäude, 
Schiffe 4 Jahre) auf 4 Jahre (Gebäude 6 Jahre) ver-
längert, wenn die Veräußerung nach dem 31. De-
zember 1989 stattfindet 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1965: Erleichterung der Anpassung an regionale, technische oder wirtschaftliche Strukturänderungen 

Befristung 
unbefristet 



Drucksache 12/1525 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM  4 ) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die Regelung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der sofortigen Versteuerung bet rieblicher Veräußerungsgewinne 
dar. Sie ist notwendig, damit Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nicht mehr benötigt werden oder infolge 
einer Standortverlegung oder Strukturveränderung aufgegeben werden, ganz oder teilweise ohne Steuerbelastung 
veräußert werden können, um den Veräußerungserlös insoweit ungeschmälert zur Neuinvestition, Rationalisierung 
oder Modernisierung von betrieblichen Produktionsanlagen zu erhalten. Die Verlängerung der Reinvestitionsfrist 
trägt dem Umstand Rechnung, daß sinnvolle Neuinvestitionen eine ausreichend bemessene Planungsphase benöti-
gen, bis die endgültige Investitionsentscheidung fällt. 

Fälle nach Statistik 1986: 
ESt 	1 111 
KSt 	790 
Insgesamt 	1 901 

58 § 6b Abs. 7 und 8 EStG 	A 	. 81 	. 8b) 	. 81 	. 	. 81 	. 

(früher: § 82 Städtebauförderungsgesetz) 
(§ 6b Abs. 8 und 9 EStG ab 1990) 

Übertragung von stillen Reserven, die bei der Über- 
tragung bestimmter Anlagegüter auf Dritte zur Vor- 
bereitung oder Durchführung von Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen aufgedeckt werden 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1971: Besei tigung von steuerlichen Hemmnissen für die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Vorschrift besei tigt steuerliche Hemmnisse, die die erforderlichen städtebaulichen Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen erschweren würden; vgl. lfd. Nr. 57 

59 § 7 d EStG A 600 225 600 225 600 225 480 180 
5)7) 5)7) 5)7) 5)7) 

Erhöhte Absetzungen bei Wirtschaftsgütern, die 
dem Umweltschutz dienen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1975: Finanzieller Anreiz für Umweltschutz-Investitionen, durch die vom Bet rieb selbst ausgehende Umweltbeein-
trächtigungen unmittelbar verhindert, bereinigt oder verringert werden. 

Befristung 
31. Dezember 1990 

Stellungnahme 
Die Steuervergünstigung läuft wie vorgesehen aus. 

Fälle nach Statistik 1986: 
ESt 	523 
KSt 	437 
Insgesamt 	960 
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60 § 7 e EStG A 20 	6 	20 	6 	20 	6 	20 	6 

Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser 
und landwirtschaftliche Betriebsgebäude bei Ver- 
triebenen, Flüchtlingen und Verfolgten durch Son- 
derabschreibungen von jährlich bis zu 10 v. H. in 
den ersten 2 Jahren  

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1952: Förderung der Eingliederung der Vertriebenen, Flüchtlinge und Verfolgten (vgl. auch lfd. Nr. 2 und lfd. 
Nr. 62) 

Befristung 
31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Die Vergünstigung hat u. a. wegen der verbesserten degressiven AfA für Wirtschaftsgebäude an Bedeutung verlo-
ren. 

Fälle nach Statistik 1986: 
ESt 	43 
KSt 	5 
Insgesamt 	48 

61 § 7 g EStG 	A 1000 	350 	1000 	350 	1000 	350 	1000 	350 
5)6)7) 	5)6)7) 	5)6)7) 	5)6)7) 

Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und 
mittlerer Betriebe bei beweglichen Wirtschaftsgü- 
tern des Anlagevermögens 

a) 1983 bis 1987: 
10 v. H. der Anschaffungs- oder Herstellungsko- 
sten im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 

b) ab 1988 
bis zu insgesamt 20 v. H. der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in den ersten 5 Jahren 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1983: Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen kleiner und mittlerer Betriebe; Erweiterung der Vergün-
stigung ab 1. Januar 1988. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Liquiditätshilfe dient der Förderung der Investitions- und Innovationsfähigkeit und der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der begünstigten Bet riebe. 
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62 § 10a EStG A 1 	0 	1 	0 	1 	0 	1 	0 

Steuerbegünstigung für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Verfolgte durch Abzug von jährlich bis zu 
50 v. H. des nicht entnommenen Gewinns, höch- 
stens 20 000 DM 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1952: vgl. auch lfd. Nr. 2 und lfd. Nr. 60 

Befristung 
31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Die Steuervergünstigung kommt, wenn der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den 
alten Bundesländern vor demi. Januar 1990 begründet hat, während eines Zeitraums von höchstens 8 Jahren seit der 
erstmaligen Aufnahme einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit in Be-
tracht. 

	

1983: 	107 Fälle 

	

1986: 	92 Fälle 

63 § 16 Abs. 4 EStG A 50 21 50 21 50 21 50 21 

Freibetrag von 30 000 DM für Veräußerungsge- 
winne bis 100 000 DM (mit Härteklausel) und Erhö- 
hung dieser Beträge für Alters- und Invaliditätsfälle 
(120 000/300 000 DM) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1925: Steuererleichterung bei der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Betriebe (vgl. auch lfd. Nr. 3 und lfd. 
Nr. 133) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Aufgrund des Freibetrags des § 16 Abs. 4 EStG bleiben Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer 
Betriebe steuerfrei. Veräußerungsgewinne, die anläßlich der Betriebsveräußerung wegen Alters oder wegen Berufs-
unfähigkeit entstehen, können in einem stärkeren Maße für die Altersversorgung der ausscheidenden Betriebsin-
haber verwendet werden 

(Einschließlich der Steuerausfälle der lfd. Nr. 64 und 133) 
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64 § 17 Abs. 3 EStG A .8a) .81 	
8a) 

8a) 

Freibetrag von 20 000 DM für Gewinne bis 80 000 
DM (mit Härteklausel) aus der Veräußerung von An- 
teilen an Kapitalgesellschaften bei wesentlicher Be- 
teiligung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1925: Steuererleichterung für kleinere Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bei 
wesentlicher Beteiligung (vgl. auch lfd. Nr. 63) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Sachliche Steuerbefreiung in Fällen von geringerer Bedeutung für Veräußerungsgewinne, auf die ansonsten der 
begünstigte Steuersatz nach § 34 EStG angewandt wird. 

(Steuerausfall als Schätzgröße bei lfd. Nr. 63 enthalten) 

65 § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG, § 74 EStDV A . . — — 

Steuerfreie Rücklagen für Preissteigerungen über 
10 v. H. bei bestimmten Wirtschaftsgütern des Um- 
laufvermögens 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1955: Milderung einer Substanzbesteuerung 

Befristung 
Befristung der Neubildung auf Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 1990 enden 

Stellungnahme 
Die Vorschrift erleichtert die Beschaffung von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens, bei denen übermäßige 
Preissteigerungen eingetreten sind. Die Befristung der Neubildung von Rücklagen für Preissteigerungen steht im 
Zusammenhang mit der allgemeinen Einführung der auch handelsrechtlich zulässigen Lifo-Bewertungsmethode. 
Diese Bewertungsmethode unterstellt, daß die zuletzt angeschafften Wirtschaftsgüter zuerst wieder veräußert wer-
den und vermeidet dadurch die sog. Scheingewinnbesteuerung. In Verbindung damit ist die Sonderregelung für die 
Bewertung von bestimmten Edelmetallen und Kupfer (§ 74 a EStDV) ebenfalls bef ristet worden. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	145 
KSt 	183 
Insgesamt 	328 

Wegen großer Schwankungen wird auf Bezifferung verzichtet. 

Begünstigungsvolumen 1971 = ca. 40 Mio. DM, 1974 = ca. 1 890 Mio. DM, 1977 = ca. 220 Mio. DM, 1980 = 1 615 Mio. 
DM, 1983 = 1 296 Mio. DM, 1986 = 131 Mio. DM. 
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66 § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe m EStG, A 600 5 ) 	216 	480 5 ) 	172 	330 5) 	119 	270 5 ) 	98 
§ 80 Abs. 1 EStDV 

Bewertungsabschlag für Importwaren mit wesentli- 
chen Preisschwankungen in Höhe von bis zu 20 v. H. 
der Anschaffungskosten des Bilanzstichtags. Der 
Satz von 20 v. H. ermäßigt sich auf 15 v. H. für das 
erste Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 
1989 endet, und auf 10 v. H. für die darauffolgenden 
Wirtschaftsjahre 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1957: Ausgleich des Preisrisikos für bestimmte Importwaren 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Vorschrift ist durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 eingeschränkt worden. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	235 
KSt 	354 
Insgesamt 	589 

67 § 82d EStDV P 200 5 ) 78 200 5 ) 78 200 5) 78 — — 

Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die der Forschung oder Ent- 
wicklung dienen, durch Sonderabschreibungen bei 
beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu insgesamt 
40 v. H., bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern bis zu 
insgesamt 15 v. H. bzw. 10 v. H. innerhalb der ersten 
5 Jahre 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1983: Verstärkung der steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
Die Vorschrift ist infolge des Steuerreformgesetzes 1990 ausgelaufen. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	126 
KSt 	320 
Insgesamt 	446 
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68 § 5 Abs. 1 Nr. 4 KStG E . 8a) 	8a) 	8a) 8a) 

Steuerbefreiung kleiner Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1955: Gleichstellung mit Sozialkassen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung der kleineren Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, deren Beitragseinnahmen die in § 4 
Nr. 1 KStDV bezeichneten Grenzen nicht übersteigen oder deren Geschäftsbetrieb sich auf die Sterbegeldversiche-
rung beschränkt (vorausgesetzt, daß kein höheres Sterbegeld als 10 000 DM gewährt wird), dient der Vereinfachung 
der Besteuerung. Das Einkommen dieser kleineren Versicherungsvereine ist in der Regel so gering, daß der mit der 
Besteuerung dieser Vereine verbundene Arbeitsaufwand nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem zu erwar-
tenden Steueraufkommen stehen würde. Bei den kleineren Versicherungsvereinen, deren Geschäftsbetrieb sich auf 
die Sterbegeldversicherung beschränkt, spielt auch eine Rolle, daß es sich hierbei um soziale Einrichtungen handelt, 
die mit dem nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuerbefreiten sozialen Kassen verglichen werden können. 

69 § 5 Abs. 1 Nr. 16 KStG S 8b) 
8b) 8b) 8b) 

Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der 
Verbände der Kreditinstitute 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1978: Förderung der Einlagensicherung im Kreditgewerbe (vgl. auch lfd. Nr. 75 und lfd. Nr. 80) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1977 vom 16. August 1977 eingeführt worden. Sie soll die Ein-
lagensicherung steuerlich auch dann erleichtern, wenn sie über selbständige Sondervermögen der Kreditwirtschafts-
verbände betrieben wird. Bisher unterlagen diese Einrichtungen als unselbständige Sondervermögen der Kredit-
wirtschaftsverbände nicht der Körperschaftsteuer. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, daß das Vermögen und 
etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks verwendet werden. 

70 § 24 KStG E 10 5 20 5 ) 10 20 5 ) 10 20 5 ) 10 

Freibetrag bis zu 5 000 DM (ab 1990: 7 500 DM) für 
bestimmte Körperschaften 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1977: Milderungsregelung und Verwaltungsvereinfachung 

1990: Erhöhung auf 7 500 DM unter gleichzeitiger Streichung der bisherigen Einkommensgrei 

Befristung 
unbefristet 



Drucksache 12/1525 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die Freibetragsregelung stellt eine Milderungsregelung für bestimmte Körperschaften dar. Die Vorschrift betrifft 
insbesondere kleinere Vereine, Stiftungen und Bet riebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sind ausgeschlossen. Ziel des Freibetrags ist es zum einen, 
Härten zu meiden, die bei geringem Einkommen durch den propor tionalen Körperschaftsteuertarif auftreten. Zum 
anderen dient die Regelung der Vereinfachung. Sie entlastet die Finanzbehörden von einem Arbeitsaufwand, der bei 
kleineren Körperschaften erfahrungsgemäß nicht in angemessenem Verhältnis zu dem zu erwartenden Steuerauf-
kommen steht. 

71 § 4 der VO über die steuerliche Begünstigung von A 2 1 2 1 2 1 2 1 
Wasserkraftwerken vom 26. Oktober 1944 i. V. m. 
Artikel 	14 	Steuerbereinigungsgesetz 	1985 	vom 
14. Dezember 1984 

Ermäßigung der Einkommensteuer und Körper- 
schaftsteuer, die auf den Gewinn aus den steuerbe- 
günstigten Anlagen entfällt, ab Betriebsbeginn für 
die Dauer von 20 Jahren auf die Hälfte der gesetzli- 
chen Beträge 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1944 (Verlängerung zuletzt 1984): Ursprüngliche Begründung: Ersparnis von Kohle; Begründung für Verlängerung: 
Förderung des Baus von Wasserkraftwerken aus energiepoli tischen Gründen (vgl. auch lfd.Nr. 79 und lfd. Nr. 82) 

Befristung 
31. Dezember 1990/2010 

Stellungnahme 
Im Rahmen des Steuerreformgesetzes 1990 ist beschlossen worden, die Verordnung auslaufen zu lassen und die 
Begünstigung nicht mehr zu verlängern. 

72 § 4 Investitionszulagengesetz P 449 216 471 225 100 48 — 

Gewährung einer Investitionszulage für betriebliche 
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Höhe 
von 20 v. H. der begünstigten Investitionsaufwen- 
dungen bis zu 500 000 DM jährlich und von 7,5 v. H. 
der diesen Betrag übersteigenden Investitionsauf- 
wendungen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1970: Förderung der betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Erhaltung der Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft (weitere Verbesserungen ab 1978) 

Befristung 
31. Dezember 1989 mit Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 1990 

Stellungnahme 
Das Investitionszulagengesetz ist durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 aufgehoben worden. 
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73 § 4 a Investitionszulagengesetz A 248 	122 313 	155 	50 	24 	— 	— 

Gewährung einer Investitionszulage von 7,5 v. H. für 
bestimmte Investitionen im Bereich der Energie- 
erzeugung und -verteilung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1974: Förderung von bet rieblichen Investitionen im Energiebereich, die zur Energieeinsparung geeignet sind 

Befristung 
31. Dezember 1989 mit Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 1990 

Stellungnahme 
Das Investitionszulagengesetz ist durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 aufgehoben worden. 

74 Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Auslands- P 250 90 250 90 220 76 130 46 
investitionen der deutschen Wirtschaft; ab 1. Januar 
1990: § 2 a Abs. 3 und 4 EStG 

Steuerliche Erleichterungen von Unternehmensin- 
vestitionen im Ausland durch Berücksichtigung von 
Verlusten ausländischer Betriebsstätten in Staaten, 
mit denen ein Doppelbesteuerungsabkommen be- 
steht 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
Die Regelung in § 2a Abs. 3 und 4 EStG wurde aus dem Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Auslandsinvesti-
tionen der deutschen Wi rtschaft (AIG) übernommen, dessen übrige Regelungen zum 31. Dezember 1989 ausgelaufen 
sind. 

Befristung 
siehe oben 

Stellungnahme 
Die Änderungen erfolgten aufgrund des Steuerreformgesetzes 1990 vom 25. Juli 1988. 

Fälle nach Statistik 1986 (einschl. § 2 AIG) 

ESt 	9 374 
KSt 	213 
Insgesamt 	9 587 
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2. Vermögensteuer 

75 § 3 Abs. 1 Nr. 17 VStG S .8b) — .8b) — 8b) — 
8b

)  — 

Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der 
Verbände der Kreditinstitute 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1978: Vgl. lfd. Nr. 69 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Vgl. lfd. Nr. 69 

76 § 101 Nr. 2 i.V.m. § 110 Abs. 1 Nr. 5 BewG P . 8b)  — . 8b) — 
.8b) 

— . 8b) — 

Befreiung von Erfindungen und Urheberrechten, so- 
weit sie nicht als Diensterfindung durch den Arbeit- 
geber einem Dritten gegen Entgelt zur Ausnutzung 
überlassen sind 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1963: Förderung von Forschungsarbeiten durch Befreiung von der Vermögensteuer (Gleichstellung mit anderen 
bedeutenden Industriestaaten) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fort 

77 § 104a Nrn. 1 und 2 BewG E 5 - — — — — — 

Kürzung des der Vermögensteuer (und auch der Ge- 
werbesteuer) 	unterliegenden 	Betriebsvermögens 
um die Geschäftsguthaben 

a) bei gewerblichen Werksgenossenschaften und 
Lieferungsgenossenschaften 

b) bei Warengenossenschaften, deren Rohvermögen 
500 000 DM nicht übersteigt 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1925/1974 

Befristung 
31. Dezember 1989 
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Stellungnahme 
§ 104 a BewG ist durch Artikel 10 Nr. 5 des Steuerreformgesetzes 1990 aufgehoben worden. 

78 § 117 Abs. 1 Nr. 1 BewG A 10 — . — — — — — 

Steuerbefreiung für das der öffentlichen Wasserver- 
sorgung dienende Betriebsvermögen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1965: Herstellung gleicher Wettbewerbsverhältnisse durch gleiche Besteuerung p rivater und öffentlicher Unterneh-
men (vor Änderung des Gesetzes Steuerbefreiung nur der öffentlichen Unternehmen) 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 117 Abs. 1 Nr. 1 BewG ist durch Artikel 10 Nr. 8 des Steuerreformgesetzes 1990 aufgehoben worden. 

79 § 5 der VO über die steuerliche Begünstigung von A 1 — 1 — 1 — 1 — 
Wasserkraftwerken vom 26. Oktober 1944 i. V. m. 
Artikel 	14 	Steuerbereinigungsgesetz 	1985 	vom 
14. Dezember 1984 

Befreiung von Wasserkraftwerken während der 
Bauzeit voll und ab Betriebsbeginn für 20 Jahre von 
der halben Vermögensteuer 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1944: vgl. lfd. Nr. 71 

Befristung 
31. Dezember 1990/2010 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 71 

3. Gewerbesteuer 

80 § 3 Nr. 21 GewStG S . 81 . . 8b) . . 8b) . . 8b) . 

Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der 
Verbände der Kreditinstitute 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1978: vgl. lfd. Nr. 69 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 69 

81 § 11 Abs. 3 Nr. 1 GewStG A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ermäßigung der Gewerbeertragsteuer für Hausge- 
werbetreibende (im Sinne des Heimarbeitsgesetzes 
vom 14. März 1951) auf 2,5 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1936: Einführung der Steuerbefreiung wegen der arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit der Hausgewerbetreibenden 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Nach dem für kleinere Gewerbetriebe hohe Freibeträge eingeführt worden sind — beim Gewerbeertrag 36 000 DM, 
beim Gewerbekapital 120 000 DM — hat die Steuerbefreiung ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. 

82 § 6 der VO über die steuerliche Begünstigung von A 2 
. 

2 
. 

2 
. 

2 
. 

Wasserkraftwerken vom 26. Oktober 1944 i. V. m. 
Artikel 14 Steuerbereinigungsgesetz 1985 vom 
14. Dezember 1984 

Ermäßigung der auf die steuerbegünstigten Anlagen 
entfallenden einheitlichen Gewerbesteuermeßbe- 
träge für die Dauer von 20 Jahren auf die Hälfte der 
gesetzlichen Beträge 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1944: Vgl. lfd. Nr. 71 

Befristung 
31. Dezember 1990/2010 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 71 

4. Gesellschaftsteuer 

83 § 7 Abs. 4 (früher: § 9 Abs. 2 Nr. 3) KVStG A . 8b)  . .8b) . 
.8b) 

. 
— 8b ) — 

Befreiung von der Gesellschaftsteuer (früher: Ermä- 
ßigung der Gesellschaftsteuer um 50 v. H.) bei Ver- 
schmelzungen und bestimmten Einbringungsfällen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1972: Berücksichtigung der gesellschaftsteuerlichen Vorbelastung bei der übertragenden Kapitalgesellschaft 

1986: Umwandlung der Steuerermäßigung in eine Steuerbefreiung 
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Befristung 
31. Dezember 1991 

Stellungnahme 
Die Gesellschaftsteuer wird zum 1. Januar 1992 abgeschafft. 

5. Verbrauchsteuern 

a) Tabaksteuer 

84 § 11 Abs. 2 TabStG 1980 S 10 10 11 11 12 12 12 12 

Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller an 
seine Arbeitnehmer als Deputate ohne Entgelt ab- 
gibt 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1919: Vergünstigung für Arbeitnehmer 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fo rt  

Rechnungsprüfungsausschuß tritt aufgrund der Bemerkung des BRH — 1989 — zu diesem Punkt für die Abschaffung 
der Steuerfreiheit ein. 

b) Biersteuer 

85 § 3 BierStG E 60 — 61 — 70 — 70 — 

Staffelung der Biersteuersätze nach der Höhe des 
Bierausstoßes (Mengenstaffel) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1918: Schutz der mittelständischen Brauereien 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Biersteuermengenstaffel dient der Erhaltung der in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber anderen Staaten 
noch zahlreichen kleineren und mittleren Brauereien. In der EWG haben auch die Benelux-Staaten gestaffelte Bier-
steuersätze sowie Dänemark und Irland gestaffelte Steuererleichterungen bzw -vergütungen. 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften möchte diese Vergünstigung nach einer mehrjährigen Frist 
überprüft wissen. 
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86 § 3 BierStG E 0 — 0 — 0 — 0 — 

Steuervergünstigung für Hausbrauer durch Ermä- 
ßigung 	des 	niedrigsten 	Steuerstaffelsatzes 	um 
40 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1918: Herstellung billigeren Bieres aus eigener Gerste insbesondere zur Abgabe an Erntearbeiter 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuervergünstigung für Hausbrauer hat nur regionale Bedeutung, da die Hausbrauer ihren Sitz fast ausschließ-
lich in den fränkischen Gebieten Bayerns haben. Es wird im Rahmen der Harmonisierung der Biersteuer in der EWG 
entschieden werden, ob diese Vergünstigung beibehalten werden kann. 

87 § 7 Abs. 1 BierStG S 7 — 7 — 8 — 8 — 

Begünstigung für Haustrunk 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1918: Vergünstigung für Arbeitnehmer 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fo rt  

c) Mineralölsteuer 

88 § 3 MinöStG E 145 145 180 180 250 250 280 280 

Steuerbefreiung der bei der Mineralölherstellung 
zur Aufrechterhaltung des Bet riebes verwendeten 
Mineralöle 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1930: Ursprünglich als Anpassung der steuerlichen Regelung an das Zollrecht gedacht (unverzollte Verarbeitung und 
Verzollung der Fertigprodukte). Bei Einführung nur für den Freihafen Hamburg von Bedeutung, da allein in den 
dortigen Freihafenbetrieben Mineralölerzeugnisse hergestellt wurden. Besondere Bedeutung erst durch Einführung 
der Heizölsteuer (1960). 

Befristung 
unbefristet 
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Lfd. Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 

1989 1990 1991 1992 Nr. - A 
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die Befreiung des in Bet rieben der Mineralölerzeugung verwendeten Heizöls von der Mineralölsteuer verschafft den 
Betrieben der Mineralölwirtschaft und der Petrochemie — soweit letztere unter gleichen Voraussetzungen arbeiten 
— einen Vorteil gegenüber anderen heizölverbrauchenden Industriezweigen. In allen anderen EG-Staaten sind sie 
im Ergebnis entsprechend begünstigt. Die Aufhebung des sog. Herstellerprivilegs würde für diesen energieintensi-
ven Wirtschaftszweig zu einem erheblichen Kostenanstieg führen und ihn im internationalen Wettbewerb erheblich 
benachteiligen. Deshalb soll die Besteuerung des eingesetzen Heizöls zusammen mit den anderen EG-Staaten 
geregelt werden. 

89 § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 MinöStG P — — — — — — — — 

Steuerermäßigung für Gasöl, andere Schweröle, 
Erdgas, Flüssiggase und andere gasförmige Kohlen- 
wasserstoffe bei der Verwendung zum Antrieb von 
Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in ortsfe- 
sten Anlagen, die ausschließlich der Erzeugung von 
Strom oder Wärme dienen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1960/1978: Steuerliche Gleichstellung des Bet riebs stationärer Gasturbinen mit dem Bet rieb von Dampfturbinen; 
Förderung der Einführung energiesparender Technologien 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Aufgrund der Begünstigung wird Mineralöl beim Verbrauch als Treibstoff zur Strom- und Wärmeerzeugung nicht mit 
der Treibstoffsteuer, sondern nur mit der niedrigen Heizölsteuer belastet oder bleibt steuerfrei, soweit das Verheizen 
schon bisher steuerbegünstigt erfolgte. 

Die Steuerbegünstigung für Gasturbinen wurde 1960 eingeführt, um den Energieversorgungsunte rnehmen den 
Betrieb stationärer Großgasturbinen — zu deren Antrieb Mineralöl nicht wie in den älteren Dampfturbinenkraftwer-
ken als Kesselbrennstoff verheizt, sondern unmittelbar als Treibstoff eingesetzt wird — , zu ermöglichen. Die 1978 in 
das MinöStG eingefügte Begünstigung für Verbrennungsmotoren verfolgt das Ziel, den Zuwachs des Energiever-
brauchs zu begrenzen. Die energiesparende Wirkung des begünstigten Antriebs liegt im höheren Wirkungsgrad des 
Dieselmotors gegenüber dem ölgefeuerten Dampf- und Gasturbinenbetrieb, dem Entfall von Leitungsverlusten bei 
dezentraler Stromerzeugung und in der Möglichkeit der zusätzlichen Nutzung der Motorenabgase (Kraft-Wärme-
Koppelung). 

Das Steueraufkommen wird durch die Begünstigung nicht gemindert, da die volle Treibstoffsteuerbelastung den 
Einsatz von Mineralöl als Bet riebsstoff bei der Energieerzeugung verhindern würde. 

90 § 8 Abs. 4 MinöStG P 3 3 3 3 3 3 4 4 

Steuerbegünstigung (Steuerfreiheit oder Steuerer- 
mäßigung) im Verwaltungswege zu Versuchszwek- 
ken auch bei unmittelbarer oder mittelbarer Ver- 
wendung von Mineralöl als Treibstoff oder Schmier- 
stoff 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1953: In besonders gelagerten Einzelfällen Versuche zu fördern 
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S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Ab 1983 wurden auf Antrag jeweils befristet die Kraftstoffe steuerbegünstigt, die zu Versuchszwecken in Motoren 
verwendet werden, und zwar 

— auf Motorprüfständen in Höhe des vollen Mineralölsteuersatzes, 

— auf Getriebe- und Rollenprüfständen in Höhe des halben Mineralölsteuersatzes. 

Ab 1987 werden auf Antrag nur noch Versuchsvorhaben begünstigt 

— zur Entwicklung neuer, noch nicht genormter und noch nicht auf dem Kraftstoffmarkt eingeführter Kraftstoffe, und 
zwar die befristete Verwendung solcher Kraftstoffe auf Motorprüfständen und in Fahrzeugen; 

— zur Weiterentwicklung des geregelten Dreiwegekatalysators mit Lambdasonde, und zwar die Verwendung unver-
bleiten Normalbenzins bis zum 31. Dezember 1987 und unverbleiten Superbenzins bis zum 30. Juni 1988 in 
Ottomotoren auf Motorprüfständen; 

— zur Entwicklung des Rußfilters (Keramik- und Stahlwollefilter), und zwar die Verwendung von Dieselkraftstoff in 
Dieselmotoren auf Motorprüfständen bis zum 31. Dezember 1990. 

57 Summe 4 523 1 798 4 472 1 814 3 719 1 503 3 050 1 258 
bis - 
90 Gewerbliche Wirtschaft allgemein, d. h. ohne Ver- 

kehr, Bergbau und regionale Strukturmaßnahmen 
(soweit Schätzungen möglich sind) 

20 Summe II 16 853 7 804 18 424 8 591 19 084 8 399 19 398 8 274 
bis - 
90 Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) insgesamt 

(soweit Schätzungen möglich sind) 
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S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III. Verkehr 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

91 § 34c Abs. 4 EStG und § 26 Abs. 6 KStG A 30 13 30 13 30 13 30 13 

Ermäßigung der Einkommen- und Körperschaft- 
steuer bei ausländischen Einkünften unbeschränkt 
Steuerpflichtiger aus dem Bet rieb von Handelsschif- 
fen im internationalen Verkehr auf die Hälfte des 
durchschnittlichen Steuersatzes 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1959: Maßnahme zur Verbesserung der anhaltend erschwerten Wettbewerbslage der Seeschiffahrt gegenüber aus-
ländischen Schiffahrtsunternehmen, denen von ihren Staaten ebenfalls Vergünstigungen gewährt werden (vgl. auch 
lfd. Nr. 94). 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Grund für die Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften aus dem Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr besteht vorerst weiter. 

92 § 82f EStDV A 10 5 ) 6) 4 10 5 ) 6 ) 4 10 6) 4 10 6) 4 

Bewertungsfreiheit für Handelsschiffe, für Schiffe, 
die der Seefischerei dienen und für Luftfahrzeuge im 
internationalen Verkehr durch Sonderabschreibun- 
gen bei Schiffen bis zu 40 v. H., bei Luftfahrzeugen 
bis zu 30 v. H. innerhalb der ersten 5 Jahre 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1965: Stärkung der dem internationalen Wettbewerb besonders ausgesetzten Schiffahrts-, Seefischerei- und Luft-
verkehrsunternehmen durch Gewährung von Sonderabschreibungen für Seeschiffe und Luftfahrzeuge 

Befristung 
31. Dezember 1994 

Stellungnahme 
Die Vergünstigung hat sich als wirksame Finanzierungshilfe bewährt, zumal sie auch ein Regula tiv für die großen 
Ertragsschwankungen der Schiffahrt und Luftfahrt ist. Die Bef ristung der Vergünstigung ist deshalb durch das 
Steuerbereinigungsgesetz 1986 um 5 Jahre verlängert worden. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	38 
KST 	5 

Insgesamt 	43 
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2. Vermögensteuer 

93 § 117 a Abs. 2 BewG A . 8b)  — . 8b) — . 8b ) — . 8b ) - 

Ansatz des Betriebsvermögens von Handelsschiffen 
im internationalen Verkehr mit 50 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1984: Vgl. auch lfd. Nr. 91 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Begünstigung für das Handelsschiffsvermögen ist durch das Steuerentlastungsgesetz 1984 in das BewG aufge-
nommen worden. Die Gründe für die Teilbefreiung dieses Betriebsvermögens bestehen vorerst weiter. 

3. Gewerbesteuer 

94 § 11 Abs. 3 Nr. 2 und § 13 Abs. 3 GewStG A 47 3 37 3 35 3 35 3 

Ermäßigung der Steuermeßzahl bei Unternehmen, 
soweit sie den Bet rieb von Schiffen der in § 34 c 
Abs. 4 EStG bezeichneten Art zum Gegenstand ha- 
ben auf 

a) beim Gewerbeertrag 	2,5 v. H. 
b) beim Gewerbekapital 	1 v. T. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1974/1977: Gesetzliche Maßnahmen zur Verbesserung der anhaltend erschwerten Wettbewerbslage der See-
schiffahrt gegenüber ausländischen Schiffahrtsunternehmen anstelle der bisher durch einheitliche Ländererlasse 
gewährten Vergünstigung. Durch das Einführungsgesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz vom 6. September 
1976 (BGBl. I S. 2641) ist die zunächst nur für Handelsschiffe im internationalen Verkehr geltende Vergünstigung ab 
Erhebungszeitraum 1977 auf Schiffe ausgedehnt worden, die außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zur Aufsu-
chung von Bodenschätzen oder zur Vermessung von Energielagerstätten unter dem Meeresboden eingesetzt werden 
(vgl. auch lfd. Nr. 91). 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1992 sieht die Aufhebung der Steuerermäßigung vor. 
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4. Umsatzsteuer 

95 § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG S 640 416 9 ) 655 426 9 ) 670 4369 ) 695 452 9) 

Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung im 
Nahverkehr 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1968: Beibehaltung der alten beförderungsteuerlichen Vergünstigung. Vermeidung von Tariferhöhungen der Ver-
kehrsträger oder von direkten Finanzhilfen. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der ermäßigte Steuersatz für die Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr wurde bei der Einführung der 
neuen Umsatzsteuer geschaffen, um diesen Verkehr mit seinen vorwiegend sozialen Tarifen weiter zu begünstigen 
und um den besonderen Verkehrsverhältnissen in den Ballungsgebieten Rechnung zu tragen. Diese Gründe gelten 
vorerst fo rt . Eine Erhöhung der Steuer auf den allgemeinen Steuersatz könnte von den Nahverkehrsträgern auch 
nicht auf die Benutzer überwälzt werden. Sie würde deshalb die in der Regel defizitäre Lage der Nahverkehrsträger 
noch verschlechtern. 

5. Kraftfahrzeugsteuer 

96 § 3 Nr. 6 KraftStG S 130 — 130 — 155 — 155 — 

Steuerbefreiung für Kraftomnibusse und mitge- 
führte Anhänger, die überwiegend im Linienverkehr 
verwendet werden 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1955/1979: Förderung des öffentlichen Verkehrs 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Durch die Vorschriften sollen vor allem die — in der Regel notleidenden öffentlichen Verkehrsbetriebe begünstigt 
werden, und zwar zum Ausgleich dafür, daß der Linienverkehr dem Tarifzwang, der Betriebspflicht und der Beför

-

derungspflicht unterliegt. Aus den gleichen Gründen wurde diese Vergünstigung auch den p rivaten Unternehmen 
eingeräumt. Die Gründe für die Befreiung gelten vorerst weiter. 
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97 § 3 Nr. 9 und § 4 KraftStG E 14 — 14 — 16 — 18 — 

Steuerbefreiung bzw. -erstattung für Fahrzeuge im 
kombinierten Schienen-Straßen-Verkehr 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1972: Förderung des kombinierten Verkehrs 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuervergünstigungen tragen zu einer Entlastung der Straßen bei. 

98 §§ 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f und 3 g KraftStG A — — — — — — 

Zeitlich befristete Steuerbefreiung für besonders 
schadstoffarme Diesel-Pkw, für schadstoffarme Per- 
sonenkraftwagen und bedingt schadstoffarme Per- 
sonenkraftwagen der Stufe C sowie für Personen- 
kraftwagen mit Elektroantrieb 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1. Juli 1985 (ergänzt durch gesetzliche Maßnahmen in 1989, 1990, 1991 sowie beabsichtigte Verlängerung durch den 
Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1992): Förderung schadstoffarmer Personenkraftwagen 

Befristung 
Auslaufen der Neuwagenförderung für Pkw mit Otto-Motor 31. Juli 1991, für Pkw mit Dieselmotor 31. Juli 1992. 
Durch das Steueränderungsgesetz 1992 soll ab 1. August 1991 wieder eine bef ristete Steuerbefreiung für Elektro-Pkw 
(Dauer des Befreiungszeitraums 5 Jahre) eingeführt werden. Diese Förderungsmaßnahme ist unbef ristet. 

Stellungnahme 
Durch die Steuerbefreiung soll ein Teil der Mehrkosten, die durch freiwillige Anschaffung und den Bet rieb besonders 
schadstoffarmer und schadstoffarmer Personenkraftwagen entstehen, ausgeglichen werden. Neustrukturierung der 
Nachrüstungsförderung für Pkw mit Otto-Motor: statt Steuerbefreiung ab 1989/1990 werden bei wirksamer Nach-
rüstung Zuschüsse gewährt. 

Der Steuerbefreiung stehen Steuersatzerhöhungen für herkömmliche Personenkraftwagen mit der Folge kurzfristi-
ger Steuermehreinnahmen gegenüber; mittelfristig soll Aufkommensneutralität eintreten. 

Durch die steuerliche Förderung der Elektro-Pkw soll ein Anreiz gegeben werden, diese von am Einsatzort frei von 
Abgasen einsetzbaren Fahrzeuge vermehrt zu entwickeln und zu kaufen. Die Haushaltsausfälle der Länder liegen 
bei ca. 100 000 DM. 

99 § 9 Abs. 2 KraftStG E 0 — 0 — 0 — 0 — 

Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um 50 v. H. für 
Elektrofahrzeuge 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1972/1979: Förderung der umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge 
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Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Gründe für die Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge bestehen vorerst fort; Elektro-Pkw erhalten darüber 
hinaus eine befristete Steuerbefreiung (vgl. lfd. Nr. 98). 

100 § 10 KraftStG E 2255 ) — 125*) — 230*) — 275 — 

Nichterhebung der Steuer für überzählige Kraftfahr- 
zeuganhänger (auf Antrag) 

*)Verminderte Ansätze wegen des vorübergehend gesenkten Kraftfahrzeugsteuertarifs aufgrund des Straßenbenut-
zungsgebührengesetzes 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1. Juli 1979: Freistellung zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen, insbesondere im internationalen Verkehr 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1992 sieht die Aufhebung der steuerlichen Vergünstigung vor. 

101 § 7 MinöStG und § 9 Abs. 3 MinöStDV E 220 220 250 250 310 310 310 310 

Steuerbefreiung von Schweröl als Betriebsstoff für 
die gewerbliche Binnenschiffahrt 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1930/1962: Angleichung der Wettbewerbsverhältnisse der auf anderen Wasserstraßen verkehrenden Schiffahrt an 
die aufgrund internationaler Verträge für das Rheinstromgebiet geltende Abgabenbefreiung. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Betriebsstoffe für in der gewerblichen Schiffahrt eingesetzte Schiffe, die auf dem Rheinstromgebiet und auf bestimm-
ten anderen Wasserstraßen verkehren, sind z. Z. aufgrund internationaler Abkommen von Abgaben befreit; der 
Verkehr auf anderen Wasserstraßen ist gleichgestellt. Wegen der Mineralölsteuerbelastung des Straßenverkehrs und 
des Schienenverkehrs mit Diesellokomotiven ist diese Begünstigung nicht mehr gerechtfertigt. Sie ist auch zur Ein-
schränkung des Ölverbrauchs abzubauen, und zwar für den Verkehr auf allen Wasserstraßen, weil die Beibehaltung 
der Begünstigung für den Verkehr auf einigen Binnenwasserstraßen der EG zur einseitigen Begünstigung bestimm-
ter Schiffahrtsbereiche führen würde. Eine räumliche Abgrenzung der Begünstigung wäre auch wegen der vielfa-
chen Übertrittsmöglichkeiten im Binnenwasserstraßennetz in der Praxis nicht oder nur mit kostspieligem Verwal-
tungsaufwand möglich. Wegen der bestehenden Abkommen und der unterschiedlichen Besteue rung des Schiffsver-
kehrs in der Gemeinschaft wird eine Lösung in Zusammenarbeit mit den anderen EG-Staaten und Vertragsstaaten 
angestrebt; zu den finanziellen Auswirkungen eines stufenweisen Abbaus der Vergünstigung vgl. Übersicht 19. 
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 Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

102 § 8 Abs. 3 Nr. 4 MinöStG E 140 140 140 140 190 190 250 250 

Steuerbefreiung für Luftfahrtbetriebsstoffe zur Ver- 
wendung im inländischen Fluglinien- und flug- 
linienähnlichen Verkehr 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1953: Förderung des Luftverkehrs 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Begünstigung des inländischen Fluglinien- und fluglinienähnlichen Verkehrs ist abzubauen. Wegen des erreich-
ten Entwicklungsstandes ist diese gegenüber dem mit Mineralölsteuer belasteten Straßenverkehr und Schienenver-
kehr mit Diesellokomotiven nicht mehr gerechtfertigt. Zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen für die deutsche 
Luftfahrt wird in Zusammenarbeit mit den anderen EG-Staaten eine einheitliche Lösung für die Gemeinschaft 
angestrebt; zu den finanziellen Auswirkungen eines stufenweisen Abbaus der Steuervergünstigung vgl. Über-
sicht 19. 

91 Summe III 1 446 796 1 391 836 1 646 956 1 778 1 032 
bis - 
102 Verkehr (soweit Schätzungen möglich sind) 
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IV. Wohnungswesen und Städtebau 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

103 § 7 b EStG S 2 650 5 ) 1 126 1 850 5) 786 1 400 595 925 393 

Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1949: Förderung des Wohnungsbaus und der Eigentumsbildung 

Befristung 
31. Dezember 1986 

Stellungnahme 
Die erhöhten Absetzungen nach § 7 b EStG haben sich als eine sehr wirksame Maßnahme zur Förderung des Woh-
nungsbaus und der Eigentumsbildung in p rivater Hand erwiesen. Ab 1987 ist § 7 b EStG durch § 10e EStG abgelöst 
und verstärkt vermögens- und familienpolitisch ausgerichtet worden (vgl. lfd. Nrn. 108 und 110). Haben bei einer 
Wohnung im eigenen Haus in 1986 die Voraussetzungen des § 7 b EStG vorgelegen, können mit dem Wegfall der 
Nutzungswertbesteuerung — frühestens ab 1987 — die den erhöhten Absetzungen entsprechenden Beträge wie 
Sonderausgaben bis einschließlich des Veranlagungszeitraums abgezogen werden, in dem der Steuerpflichtige die 
erhöhten Absetzungen letztmals hätte in Anspruch nehmen können. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	1 714 462 
KSt 	106 

Insgesamt 	1 714 568 

104 § 7 c EstG A . . 120 49 265 109 450 185 

Erhöhte Absetzungen jeweils bis zu 20 v. H. der Auf- 
wendungen zur Schaffung neuer Mietwohnungen 
an bestehenden Gebäuden im Jahr der Fertigstel- 
lung und den folgenden vier Jahren, höchstens 
60 000 DM je Wohnung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1989: Förderung der Schaffung neuer Mietwohnungen durch Ausbauten und Erweiterungen an bestehenden 
Gebäuden 

Befristung 
31. Dezember 1992 

Stellungnahme 
Aussagen zum Umfang der Inanspruchnahme und zur Wirksamkeit der Regelung lassen sich z. Z. noch nicht 
machen. 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

105 § 7 h EStG A — — — — 10 4 10 4 

Erhöhte Absetzungen für bestimmten Modernisie- 
rungs- und Instandsetzungsaufwand 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Erleichterung für die Modernisierung von Altbauwohnungen in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen; Nachfolgeregelung zu § 82 g EStDV 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die erhöhten Absetzungen sollen die Finanzierung bestimmter Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden 
in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen erleichtern und zur Erhaltung vielfach vom 
Verfall bedrohter städtebaulich wertvoller Altbausubstanz anregen. 

106 § 7i EStG E — — — — 50 22 50 22 

Erhöhte Absetzungen bei kulturhistorisch wertvol- 
len Gebäuden 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Förderung der Erhaltung von Gebäuden, die nach landesrechtlichen Vorschriften Baudenkmale sind; Nach-
folgeregelung zu § 82i EStDV 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die erhöhten Absetzungen nach § 7i EStG sollen die Finanzierung bestimmter Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten bei Baudenkmalen erleichtern und zur Erhaltung vielfach vom Verfall bedrohter kulturhistorisch wert-
voller Gebäude anregen. 

107 § 7k EStG A . . 90 34 175 68 275 107 

Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbin- 
dung 

— im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und 
den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 
10 v. H. 

— in den folgenden fünf Jahren jeweils bis zu 
7 v. H. 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
Wohnung 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1989: Förderung der Schaffung von Wohnungen mit sozial verträglichen Mieten 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- arunter ins- darunter ins- darunter  
 S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Befristung 
31. Dezember 1995 

Stellungnahme 
Aussagen zum Umfang der Inanspruchnahme und zur Wirksamkeit der Regelung lassen sich z. Z. noch nicht 
machen. 

108 § 10e EStG S 2 000 5 ) 850 2 350 5) 999 3 200 1 360 4 100 1 743 

Sonderausgaben-Abzug von bis zu 15 000 DM 
116 500 DM] jährlich für acht Jahre bei Herstellung 
oder Anschaffung einer zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung sowie bei deren Ausbau oder 
Erweiterung; Erhöhung des Abzugsbetrages auf 
16 500 DM und Eröffnung der Steuervergünstigung 
für ein weiteres im Beitrittsgebiet belegenes Ob- 
jekt 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1987: Förderung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im eigenen Haus 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
§ 10e EStG setzt als Nachfolgeregelung den § 7 b EStG, der sich als wirksame Maßnahme zur Förderung der 
Eigentumsbildung in p rivater Hand erwiesen hat, ab 1987 fo rt. Dabei ist die Förderung zum einen auf das vom 
Eigentümer zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohneigentum beschränkt und zum anderen unter Anhebung der 
Förderhöchstbeträge als Sonderausgaben-Abzug ausgestaltet. 

Die Verbesserungen ab 1991 dienen einerseits der Förderung des p rivaten Wohnungsbaus zur Entspannung der Lage 
auf dem Mietwohnungsmarkt, andererseits der Förderung der Übersiedlung von Fachkräften in das Beitritts-
gebiet. 

Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 soll die Steuervergünstigung eingeschränkt werden 
(vgl. Übersicht 19, lfd. Nr. 4). 

109 § 10f EStG E — — — — .*) . .*) . 

Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken 
genutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungs- 
gebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei- 
chen 

*) Die finanziellen Auswirkungen sind in den Zahlenangaben zu §§ 7 h und 7 i EStG (lfd. Nrn. 105 und 106) 
erfaßt. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991: Förderung der Erhaltung von Gebäuden, die nach landesrechtlichen Vorschriften Baudenkmale sind und 
Erleichterung für die Modernisierung von Altbauwohnungen in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwick-
lungsbereichen; Nachfolgeregelung zu § 52 Abs. 21 Satz 7 EStG 

Befristung 
unbefristet 
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noch Anlage 2 

3) Steuermindereinnahmen 
Lfd. Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 

Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die für Maßnahmen i. S. d. §§ 7 h, 7 i EStG (lfd. Nrn. 105, 106) an vermieteten Gebäuden gewährten Steuervergün-
stigungen sollen mit der gleichen Zielsetzung auch bei eigengenutzten Gebäuden beansprucht werden können. 

110 § 34f EStG S 520 5 ) 221 630 5) 268 860 366 1 090 463 

Kinderkomponente zu § 7 b EStG (Steuerermäßi- 
gung von je bis zu 600 DM für das zweite und jedes 
weitere Kind); ab 1987 zu § 10e EStG (Steuerermä- 
ßigung von je bis zu 600 DM für jedes Kind); Anhe- 
bung auf 750 DM ab 1990, auf 1 000 DM ab 1991 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1981: wohnungs - und familienpolitische Ziele 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Im Zusammenhang mit der Aufhebung der 10jährigen Grundsteuervergünstigung für Wohnraum ist das sog. Bau-
kindergeld von 600 DM auf 750 DM je Kind angehoben worden. 

Die Anhebung ab 1991 dient der Förderung des p rivaten Wohnungsbaus, insbesondere für Familien mit Kindern. 

Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 soll die Vergünstigung eingeschränkt werden (vgl. 
Übersicht 19, lfd. Nr. 4). 

111 § 82a EStDV A 500 5 ) 213 440 5) 187 500 213 470 200 

Erhöhte Absetzungen für bestimmte Energiespar- 
maßnahmen an Gebäuden 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1959: Erleichterung für die Modernisierung von Altbauwohnungen. Erweiterung ab 1977 auf Baumaßnahmen, die 
ausschließlich dem Wärme- und Lärmschutz dienen, sowie ab 1. Juli 1978 auf bestimmte Energiesparmaßnahmen. 
Ab 1. Juli 1983 Wegfall der Vergünstigung für Modernisierungsmaßnahmen und für ausschließlich dem Wärme- 
und Lärmschutz dienende Maßnahmen; Einbeziehung von Windkraft- und Biogasanlagen in die Vergünstigung. 
Ab 1. Juli 1985 Erweiterung auf energiesparende und umweltfreundliche Heizungs- und Warmwasseranlagen. 

Befristung 
31. Dezember 1991 

Stellungnahme 
Die Vorschrift ist durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 bef ristet worden. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	537 791 
KSt 	132 
Insgesamt 	537 923 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. - A 1989 1990 1991 1992 Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

112 § 82g EStDV A 10 5) 4 10 5 ) 4 — — — — 

Erhöhte Absetzungen für bestimmten Modernisie- 
rungs- und Instandsetzungsaufwand 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1971: Erleichterung für die Modernisierung von Altbauwohnungen in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen 

Befristung 
31. Dezember 1990 

Stellungnahme 
Die erhöhten Absetzungen für bestimmten Modernisierungs- und Instandsetzungsaufwand wurden unbef ristet in 
§ 7 h EStG (lfd. Nr. 105) übernommen. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	1 267 
KSt 	4 

Insgesamt 	1 271 

113 § 82i EStDV E 50 22 50 22 — — — — 

Erhöhte Absetzungen bei kulturhistorisch wertvol- 
len Gebäuden 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1978: Förderung der Erhaltung von Gebäuden, die nach landesrechtlichen Vorschriften Baudenkmäler sind 

Befristung 
31. Dezember 1990 

Stellungnahme 
Die erhöhten Absetzungen nach § 82i EStDV sollen die Finanzierung bestimmter Herstellungskosten bei Baudenk-
malen erleichtern und zur Erhaltung vielfach vom Verfall bedrohter kulturhistorisch wertvoller Gebäude anregen. Sie 
wurden unbefristet in § 7i EStG (lfd. Nr. 106) übernommen. 

Fälle nach Statistik 1986: 

ESt 	3 652 
KSt 	59 
Insgesamt 	3 711 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

114 § 5 Abs. 1 Nr. 11 KStG S 30 15 —*) — —*) — —*) — 

Steuerbefreiung von Unternehmen sowie betriebs- 
wirtschaftlich und organisatorisch getrennter Teile 
von Unternehmen, solange sie als Organe der staat- 
lichen Wohnungspolitik anerkannt sind 

*) Hierunter waren bisher auch Steuermindereinnahmen solcher Organe der staatlichen Wohnungspolitik ausgewie-
sen, die Kreditinstitute sind. Diese werden ab 1990 nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG befreit (vgl. Anlage 3, lfd. 
Nr. 20). 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit (vgl. auch lfd. Nr. 117 und lfd. Nr. 120) 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 5 Abs. 1 Nr. 11 EStG ist durch Artikel 2 Nr. 1 Buchst. c des Steuerreformgesetzes 1990 ab 1. Januar 1990 (auf Antrag 
ab 1. Januar 1991) aufgehoben worden. Soweit es sich bei den Organen der staatlichen Wohnungspolitik um Kre-
ditinstitute handelt, sind sie in den Katalog der befreiten Kreditinstitute nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG übernommen 
worden (vgl. Anlage 3 lfd. Nr. 20). 

Vgl. auch lfd. Nr. 115. 

115 § 5 Abs. 1 Nrn. 10, 12 und 13 KStG S 140 70 — *) — — *) — — *) 

Steuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- 
und Siedlungsunternehmen 

*) Die finanziellen Auswirkungen der noch bestehenden Vorschriften sind dem Bereich „Landwirtschaft allgemein" 
zugeordnet worden (vgl. lfd. Nr. 6). 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit (vgl. lfd. Nr. 118 und lfd. Nr. 121) 

Befristung 
vgl. Stellungnahme 
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Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. - A 1989 1990 1991 1992 Nr. Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die Befreiungsvorschriften sind überprüft und durch Artikel 2 Nr. 1 Buchst. b—d des Steuerreformgesetzes 1990 wie 
folgt abgebaut bzw. eingeschränkt worden: 

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 KStG ist ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 1. Januar 1991) aufgehoben worden. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG ist ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 1. Januar 1991) eingeschränkt worden auf Genossen-
schaften und Vereine, soweit sie sich auf die Vermietung von Wohnungen an ihre Mitglieder beschränken. Mit 
Gewinnen aus nicht begünstigten Tätigkeiten sind die Genossenschaften und Vereine partiell steuerpflichtig. Ober-
steigen die Einnahmen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten 10 v. H. der gesamten Einnahmen, verlieren- die 
Unternehmen ihre Steuerfreiheit in vollem Umfang. 

Die Befreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 12 KStG ist auf die den gemeinnützigen Siedlungsunternehmen eigentümlichen 
Aufgaben eingeschränkt worden. Nicht mehr begünstigt ist in Zukunft z. B. der Wohnungsbau. Mit Gewinnen aus 
den nicht begünstigten Tätigkeiten sind die Unternehmen partiell steuerpflichtig. Übersteigen die Einnahmen aus 
den nicht begünstigten Tätigkeiten 50 v. H. der gesamten Einnahmen, entfällt die Steuerbefreiung in vollem 
Umfang. 

Der Abbau bzw. die Einschränkung der Steuerbefreiungen geht auf das Gutachten der Unabhängigen Sachverstän-
digen-Kommission zur Prüfung der steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunterneh-
men (BMF-Schriftenreihe, Heft 35) zurück. Der Abbau bzw. die Einschränkung der Steuerfreiheit besei tigt Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den bisher nicht steuerbefreiten Wohnungsunternehmen. 

116 § 5 Abs. 1 Nr. 17 KStG (früher § 81 Städtebauförde- A 1 . . . - — — — 
rungsgesetz) 

Persönliche Steuerbefreiung von bestimmten Zu- 
sammenschlüssen und Unternehmen zur Durchfüh- 
rung von Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1972: Begünstigung der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen durch Ausschaltung der Dop-
pelbelastung im Verhältnis zwischen den begünstigten Unternehmen und den Anteilseignern (vgl. auch lfd. Nr. 119 
und lfd. Nr. 122) 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 5 Abs. 1 Nr. 17 KStG ist durch Artikel 2 Nr. 1 Buchst. c des Steuerreformgesetzes 1990 ab 1. Januar 1990 aufgehoben 
worden. Vgl. auch lfd. Nr. 115. 

2. Vermögensteuer 

117 § 3 Abs. 1 Nr. 14 VStG S 9 — — *) — — *) — — *) — 

Steuerbefreiung der Organe der staatlichen Woh- 
nungspolitik 

*) Hierunter waren bisher auch Steuermindereinnahmen solcher Organe der staatlichen Wohnungspolitik ausgewiesen, 
die Kreditinstitute sind. Diese werden ab 1990 nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 VStG befreit (vgl. Anlage 3, lfd. Nr. 32). 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: vgl. lfd. Nr. 114 
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Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 3 Abs. 1 Nr. 14 VStG ist durch Artikel 11 Nr. 1 Buchst. c des Steuerreformgesetzes 1990 aufgehoben worden. 

118 § 3 Abs. 1 Nrn. 13, 15 und 16 VStG S 37 — — *) — — * ) — — *) 

Steuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- 
und Siedlungsunternehmen 

*) Die finanziellen Auswirkungen der noch bestehenden Vorschriften sind dem Bereich „Landwirtschaft allgemein" 
zugeordnet worden (vgl. lfd. Nr. 10). 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: vgl. lfd. Nr. 115 

Befristung 
vgl. Stellungnahme 

Stellungnahme 
Die Befreiungsvorschriften sind überprüft und durch Artikel 11 Nr. 1 Buchst. b-d des Steuerreformgesetzes 1990 
abgebaut bzw. eingeschränkt worden. Die Ausführungen zur Befreiung bei der Körperschaftsteuer (vgl. lfd. Nr. 115) 
gelten entsprechend. 

119 § 3 Abs. 1 Nr. 18 VStG (früher: § 81 Städtebauförde- A 
. 

— — — — — — — 
rungsgesetz) 

Persönliche 	Vermögensteuerbefreiung von be- 
stimmten Zusammenschlüssen und Unternehmen 
zur Durchführung von Sanierungs- und Entwick- 
lungsaufgaben 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1972: vgl. lfd. Nr. 116 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 3 Abs. 1 Nr. 18 VStG ist durch Artikel 11 Nr. 1 Buchst. c des Steuerreformgesetzes 1990 aufgehoben worden. 
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Lfd. 
Nr. 
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Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Gewerbesteuer 

120 § 3 Nr. 16 GewStG S 20 1 —*) — — *) — —*) — 

Steuerbefreiung der Organe der staatlichen Woh- 
 I nungspolitik 

*) Hierunter waren bisher auch Steuermindereinnahmen solcher Organe der staatlichen Wohnungspolitik ausgewie- 
sen, die Kreditinstitute sind. Diese werden ab 1990 nach § 3 Nr. 2 GewStG befreit (vgl. Anlage 3, lfd.Nr. 44). 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: vgl. lfd. Nr. 114 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 3 Nr. 16 GewStG ist durch Artikel 3 Nr. 1 Buchst. ‘c des Steuerreformgesetzes 1990 ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 
1. Januar 1991) aufgehoben worden. Soweit es sich bei den Organen der staatlichen Wohnungspolitik um Kreditin- 
stitute handelt, sind sie in den Katalog der befreiten Kreditinstitute nach § 3 Nr. 2 GewStG übernommen worden. 

121 § 3 Nm. 15, 17 und 18 GewStG S 95 7 — *) — — *) — — *) — 

Steuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- 
und Siedlungsunternehmen 

') Die finanziellen Auswirkungen der noch bestehenden Vorschriften sind dem Bereich „Landwirtschaft allgemein" 
zugeordnet worden (vgl. M.  Nr. 14). 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1920: vgl. lfd. Nr. 115 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiungsvorschriften sind überprüft und durch Artikel 3 Nr. 1 Buchst. b bis d des Steuerreformgesetzes 1990 
abgebaut bzw. eingeschränkt worden. Vgl. im einzelnen lfd. Nr. 115. 

122 § 3 Nr. 22 GewStG (früher: § 81 Städtebauförde- A 
. . . . 

— — — — 
rungsgesetz) 

Persönliche Steuerbefreiung von bestimmten Zu- 
sammenschlüssen und Unternehmen zur Durchfüh- 
rung von Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1973: vgl. lfd. Nr. 116 
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Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
§ 3 Nr. 22 GewStG ist durch Artikel 3 Nr. 1 Buchst. c des Steuerreformgesetzes 1990 ab 1. Januar 1990 aufgehoben 
worden. 

4. Gesellschaftsteuer 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1972: vgl. lfd. Nr. 116 

Befristung 
31. Dezember 1991 

Stellungnahme 
Die Gesellschaftsteuer wird zum 1. Januar 1992 abgeschafft. 

5. Grundsteuer 

124 § 82, §§ 92 bis 94 des Zweiten Wohnungsbaugeset- S 960 — 930 — 820 — 710 — 
zes 

Zehnjährige Grundsteuervergünstigung für neu- 
geschaffene Wohnungen, die eine bestimmte Wohn- 
flächengrenze nicht überschreiten 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1950: Förderung des Wohnungsbaus und der Eigentumsbildung: Erzielung tragbarer Mieten und Lasten bei Neu-
bauten 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
Die Grundsteuervergünstigung wird nach Artikel 22 Nr. 10 des Steuerreformgesetzes 1990 auf die Dauer von 
10 Jahren nur noch für Grundstücke mit öffentlich geförderten oder steuerbegünstigten Wohnungen gewährt, die vor 
dem 1. Januar 1990 bezugsfertig geworden sind. 
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Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 

103 Summe IV 7 022 2 529 6 470 2 349 7 280 2 737 8 080 3 117 
bis - 
124 Wohnungswesen und Städtebau (soweit Schätzun- 

gen möglich sind) 
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3) Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. 
- A 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- arunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V. Sparförderung und Vermögensbildung 

125 § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG S 450 191 235 100 230 98 220 94 

Steuerliche Begünstigung von Beiträgen an Bau- 
sparkassen innerhalb der steuerlichen Höchst- 
beträge für Vorsorgeaufwendungen als Sonderaus- 
gaben 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1934: Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Wohneigentum durch breite Bevölkerungsschichten 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Sonderausgabenabzug von Bausparbeiträgen ist wegen der Bedeutung des Bausparens für den p rivaten Woh-
nungsbau und die Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten im Grundsatz bestehengeblieben. Die Be-
schränkung der Abzugsfähigkeit auf die Hälfte der geleisteten Bausparbeiträge durch das Steuerreformgesetz 1990 
trägt u. a. der verbesserten steuerlichen Förderung des Wohneigentums und der Herausnahme der selbstgenutzten 
Wohnung aus der Besteuerung Rechnung. Die Kürzung stellt ferner eine Anpassung an die Absenkung der Woh-
nungsbauprämie dar. 

126 § 19 a EStG S 225 88 225 86 235 89 255 97 

Lohn- bzw. Einkommensteuerbefreiung für den bei 
der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung 
von Vermögensbeteiligungen eingeräumten Vorteil, 
soweit er jährlich 500 DM und die Hälfte des Werts 
der Vermögensbeteiligungen nicht übersteigt 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1984: Förderung der Vermögensbildung bei Arbeitnehmern 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der bis 1983 geltende § 8 Kapitalerhöhungssteuergesetz, der ausschließlich die betriebliche Kapitalbeteiligung der 
Arbeitnehmer von Unternehmen in der Rechtsform der Ak tiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien 
begünstigte, wurde im Rahmen des Vermögensbeteiligungsgesetzes von 1983 durch diese von Unternehmen jeder 
Rechtsform nutzbare Regelung ersetzt. 

Mit dem Zweiten Vermögensbeteiligungsgesetz von 1986 wurde die steuerliche Begünstigung der Arbeitnehmer-
beteiligung am Produktivkapital durch eine Erhöhung des Lohnsteuerfreibetrags von 300 DM auf 500 DM sowie eine 
weitere Ausdehnung des Katalogs geförderter Vermögensbeteiligungen deutlich verbessert. Durch das Steuer-
reformgesetz 1990 und das Haushaltsbegleitgesetz 1989 wurde dieser Katalog dem geänderten Katalog der Vermö-
gensbeteiligungen im Sinne des 5. VermBG (vgl. lfd. Nr. 128) angepaßt. 

Es ist beabsichtigt, die Steuerbefreiung ab 1. Januar 1992 aufzuheben und statt dessen zuzulassen, daß die Lohn-
steuer für den Vorteil pauschal mit 19 v. H. des Vorteils erhoben werden kann. 
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Lfd. 
Nr. 
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127 § 20 Abs. 4 EStG S 1 390 591 1 265 538 1 335 567 1 450 616 

Freibetrag von 600 DM/1 200 DM (Ledige/Verheira- 
tete) bei Einkünften aus Kapitalvermögen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1975: Förderung der Spartätigkeit 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Um die besonders förderungswürdige eigenverantwortliche Vorsorge der Bürger durch Sparen zu erhalten, erscheint 
es gerechtfertigt, die Kapitalerträge aus einem bestimmten Sockelsparvermögen auch künftig steuerlich zu scho-
nen. 

128 § 13 des 5. VermBG S 1 600 680 900 383 900 383 900 383 

Arbeitnehmer-Sparzulage bis zu bestimmten Ein- 
kommensgrenzen; ab 1990 beträgt die Sparzulage 
20 v. H. für Anlagen in Vermögensbeteiligungen 
bzw. 10 v.H. für das Bausparen (oder für ähnliche 
Anlageformen), soweit die Leistungen 936 DM beim 
einzelnen Arbeitnehmer im Kalenderjahr nicht über- 
steigen. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1961 (1. VermBG): Förderung der Vermögensbildung bei Arbeitnehmern als Steuervergünstigung, seit 3. VermBG 
(1971) als Arbeitnehmer-Sparzulage 

Befristung 
unbefristet 
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Rechtsgrundlage E in Mio. DM 4) 
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S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stellungnahme 
Die aus Steuermitteln aufzubringende Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen hat sich grund-
sätzlich als Instrument zur Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand bewährt. Bis 1983 wurden die 
vermögenswirksamen Leistungen allerdings vor allem in Geldsparformen, Lebensversicherungen und Bausparver-
trägen (und diesen ähnlichen Anlageformen) angelegt. Um die Förderung stärker auf die Beteiligung der Arbeit-
nehmer am Kapital der Wirtschaft auszurichten, wurden durch die Vermögensbeteiligungsgesetze von 1983 und 1986 
im Vierten und Fünften Vermögensbildungsgesetz weitere Formen der Vermögensbildung in den Anlagekatalog 
aufgenommen und der begünstigte Höchstbetrag für die aufgrund von Verträgen über Vermögensbeteiligungen 
angelegten vermögenswirksamen Leistungen von 624 DM auf 936 DM erhöht. Durch das Steuerreformgesetz 1990 ist 
das 5. VermBG vor allem mit dem Ziel erneut geändert worden, die mit den Vermögensbeteiligungsgesetzen von 
1983 und 1986 eingeleitete neue Vermögenspolitik fortzusetzen, die Förderung zu vereinfachen und zum Subven-
tionsabbau beizutragen: Ab 1990 wird die Anlage in Geldsparformen und Lebensversicherungen, für die bisher 
Arbeitnehmer-Sparzulage von 16 v. H. (bei mehr als zwei Kindern: 26 v. H.) gewährt wird, grundsätzlich nicht mehr 
gefördert; der geförderte Höchstbetrag vermögenswirksamer Leistungen wird einheitlich auf 936 DM festgesetzt und 
die Einkommensgrenzen werden von 24 000/48 000 DM (Alleinstehende/Verheiratete) auf 27 000/54 000 DM erhöht; 
außerdem werden die Sparzulagensätze für die Anlage aufgrund von Verträgen über Vermögensbeteiligungen und 
Bausparverträgen von 23 v. H. (bei mehr als zwei Kindern: 33 v. H.) auf 20 v. H. und 10 v. H. gesenkt und die 
Auszahlung der Sparzulage vereinfacht. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 1989 ist die außerbetriebliche Anlage in 
stillen Beteiligungen — wegen die Anleger gefährdender Fehlentwicklungen — ab 1989 grundsätzlich ausgeschlos-
sen worden. 

Mit Wirkung ab 1. Januar 1991 gelten die Vorschriften des 5. Vermögensbildungsgesetzes auch im Beitritts-
gebiet. 

129 § 15 des 5. VermBG in der Fassung der Bekannt- S 250 106 — — — — — — 
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I Seite 630) 

Steuerermäßigung für Arbeitgeber mit nicht mehr 
als 60 Arbeitnehmern (ausschließlich Schwerbehin- 
derter und Auszubildender) wegen der von ihnen 
erbrachten vermögenswirksamen Leistungen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1965: (2. VermBG): Die Vergünstigung soll kleine und mittlere Unternehmen zur Gewährung vermögenswirksamer 
Leistungen an ihre Arbeitnehmer anregen und es ihnen erleichtern, diese Leistungen zu erbringen. 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
Die Steuerermäßigung, die bisher neben dem Abzug der vermögenswirksamen Leistungen als Bet riebsausgaben 
gewährt wird, ist durch das Steuerreformgesetz 1990 im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und wegen des im 
Rahmen des Gesamtkonzepts der Steuerreform 1990 notwendigen Abbaus von Steuervergünstigungen ab 1990 
aufgehoben worden. 

125 Summe V 3 915 1 656 2 875 1 213 2 950 1 243 2 825 1 190 
bis  
129 Sparförderung und Vermögensbildung 
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1989 1990 1991 1992 Nr. - A 
Kennzeichnung der Vergünstigung P ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter S gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI. Übrige Steuervergünstigungen 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

130 § 3 a EStG S 130 52 120 48 120 48 120 48 

Steuerbefreiung von Zinsen aus bestimmten festver- 
zinslichen Wertpapieren, die vor dem 1. Januar 1955 
ausgegeben worden sind 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1953: Kapitalmarktförderung (vgl. auch lfd. Nr. 134) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Durch die Steuerfreiheit für Zinsen aus bestimmten, vor dem 1. Januar 1955 ausgegebenen Anleihen (insbesondere 
Pfandbriefe zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus), sollte der durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse 
darniederliegende Markt festverzinslicher Wertpapiere belebt werden. 

Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 soll die Steuerfreiheit gestrichen werden (vgl. Über-
sicht 19, lfd. Nr. 2). 

131 § 3 b EStG E 1 480 5 ) 629 1 100 5) 468 1 210 514 1 300 553 

Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tariflichen 
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nacht- 
arbeit; ab 1. Januar 1971 Steuerbefreiung auch der 
auf Einzelarbeitsverträgen oder Betriebsvereinba- 
rungen beruhenden o.a. Zuschläge 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1940 (1947 Wiedereinführung mit späteren Verbesserungen): arbeitsmarkt - und sozialpolitische Erwägungen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung berücksichtigt, daß Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Bereich nicht nur unvermeidbar ist, sondern daß an dieser Arbeit auch ein Allgemeininteresse besteht. Ab 
1990 wird die Steuerfreiheit der Lohnzuschläge für alle Bereiche einheitlich begrenzt. 
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132 § 7 f EStG S 20 5) 7 20 5 ) 7 20 6) 7 ) 7 20 6 ) 7 ) 7 
6)7) 6)7) 

Bewertungsfreiheit für abnutzbare Anlagegüter be- 
stimmter Krankenhäuser durch Sonderabschreibun- 
gen bei beweglichen und unbeweglichen Wirt- 
schaftsgütern bis zu insgesamt 50 v. H. bzw. 30 v. H. 
innerhalb der ersten fünf Jahre 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1976: Förderung privater Krankenhäuser (vgl. auch lfd. Nr. 136) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Vergünstigung erfüllt ihren Zweck weitgehend nicht, weil sich die Sonderabschreibungen regelmäßig wegen der 
Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz nicht auswirken. Bei Krankenhäusern, die von der Förderung 
nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ausgeschlossen sind, ist die Förderung durch Sonderabschreibungen 
fragwürdig. 

Fälle nach Statistik 1986: 
ESt 	125 
KSt 	18 
Insgesamt 	143 

133 § 18 Abs. 3 EStG A . 8b) . .8b) . 8b) . .8b) 
. 

Freibetrag von 30 000 DM für Veräußerungs- 
gewinne bis 100 000 DM (mit Härteklausel) 

Für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufs- 
unfähigkeit: Freibetrag von 120 000 DM für Veräu- 
ßerungsgewinne bis 300 000 DM 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1954: Steuererleichterung bei der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Bet riebe; 1984: Erhöhung des Freibetrags 
und der Gewinngrenze für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit (vgl. auch lfd. Nr. 3 und lfd. 
Nr. 63) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Vgl. lfd. Nr. 3 und lfd. Nr. 63 (Steuerausfall als Schätzgröße bei lfd. Nr. 63 enthalten) 
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134 § 45b EStG S 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abgeltung der Einkommensteuer für bestimmte Ka- 
pitalerträge durch Steuerabzug von 30 v. H. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1953: vgl. lfd. Nr. 130 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die steuerliche Regelung, nach der durch den Steuerabzug in Höhe von 30 vH die Einkommen-/Körperschaftsteuer, 
die Gewerbesteuer sowie die Kirchensteuer als abgegolten gelten, wurde wie die Steuerfreiheit der Zinsen nach § 3 a 
EStG eingeführt, um den Rentenmarkt als langfristige Finanzierungsquelle für Investitionen zu beleben. In der 
Begründung zum Ersten Kapitalmarktförderungsgesetz wurde in Aussicht gestellt, diese Regelung für die gesamte 
Laufzeit der Anleihe beizubehalten. 

2. Vermögensteuer 

135 § 101 Nr. 5 i.V.m. § 110 Abs. 1 Nr. 12 BewG S — — — — — — 20 — 

Befreiung von Kunstgegenständen und Handschrif- 
ten, die für öffentliche Ausstellungen unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden. 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1991; Förderung der Ausstellungsbereitschaft für Kunstgegenstände 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung ist durch Artikel 4 des Kultur - und Stiftungsförderungsgesetzes eingeführt worden. 

136 § 116 BewG S 0 — 0 — 0 — 0 — 

Steuerbefreiung der privaten Krankenhäuser, die 
vom Eigentümer betrieben werden, unter gewissen 
Voraussetzungen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1957: soziale Erwägungen (vgl. auch lfd. Nr. 132) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die sozialen Erwägungen, die zur Einführung dieser Vergünstigung geführt haben, bestehen vorerst fort. 
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3. Gewerbesteuer 

137 § 3 Nr. 13 GewStG S 1 0 1 0 1 0 1 0 

Steuerbefreiung bestimmter privater Schulen und 
anderer allgemeinbildender Einrichtungen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1971: Stärkung der Leistungsfähigkeit der p rivaten Bildungsträger und Förderung eines modernen, den bildungs-
politischen Anforderungen unserer Zeit genügenden Privatschulwesens 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Gründe, die für die Einführung der Befreiungsvorschrift maßgebend waren, bestehen vorerst fort. 

138 § 3 Nr. 20 GewStG S .8b) . . 8b) . .8b) . .8b) . 

Steuerbefreiung von Krankenhäusern, Altenhei- 
men, Altenwohnheimen und Pflegeheimen unter 
gewissen Voraussetzungen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1957: soziale Erwägungen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die sozialen Erwägungen, die seinerzeit zur Einführung der Steuerbefreiung geführt haben, bestehen vorerst 
fort. 
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4. Umsatzsteuer 

139 § 12 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, Anlage Nrn. 49, 53 und 54, S 1 050 683 9) 1 150 748 9) 1 400 910 9) 1 500 975 9) 
sowie § 12 Abs. 2 Nr. 7 UStG 

Ermäßigter Steuersatz für kulturelle und unterhal- 
tende Leistungen (Bücher, Zeitungen und andere 
Erzeugnisse des graphischen Gewerbes, Kunstge- 
genstände und Sammlungsstücke, kulturelle Ein- 
richtungen, Filmwirtschaft, Einräumung, Übertra- 
gung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Nut- 
zungsrechte, Zirkusunternehmen, Schausteller und 
zoologische Gärten) 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1968: Förderung kultureller Entwicklungen und des Bildungsbereichs durch gezielte Umsatzsteuerermäßigungen. 
Abwendung einer durch den allgemeinen Steuersatz entstehenden Mehrbelastung gegenüber dem früheren 
Umsatzsteuerrecht. 
1980: Erweiterung auf Leistungen der Kammermusikensembles und Chöre 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Einführung und Erweiterung der Steuervergünstigungen waren vorwiegend bildungs- und kulturpolitische 
Gründe maßgebend, die vorerst fortbestehen. Ohne die Vergünstigungen ergäbe sich zudem ein Mißverhältnis 
gegenüber den kulturellen Einrichtungen der öffentlichen Hand sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und 
Fernsehanstalten, deren Leistungen grundsätzlich nicht besteue rt  werden. 

140 § 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG S 350 228 9) 365 237 9) 435 283 9) 450 293 9) 

Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus der Tätig- 
keit als Zahntechniker sowie für die Lieferungen und 
Wiederherstellungen von Zahnprothesen und kie- 
ferorthopädischen Apparaten durch Zahnärzte 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1968: Steuerliche Entlastung des Gesundheitsbereichs aus sozial - und gesundheitspolitischen Gründen 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Die früheren Umsatzsteuerermäßigungen nach § 12 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 Buchst. a UStG für die Umsätze der 
Angehörigen freier Berufe aus freiberuflicher Tätigkeit sowie für die ihrer A rt  nach freiberuflichen Umsätze anderer 
Unternehmer sind durch Art. 36 Nr. 3 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1982 gestrichen 
worden. 

Beibehalten worden ist im Interesse der Kostendämpfung im Gesundheitsbereich lediglich die Steuerermäßigung für 
die Umsätze der Zahntechniker und für die steuerpflichtigen Prothetikumsätze der Zahnärzte. 

EG-rechtlich ist für diese Leistungen eine Umsatzsteuerbefreiung vorgesehen. Die Leistungen werden derzeit ledig-
lich auf Grund einer gemeinschaftsrechtlichen Übergangsregelung besteue rt . 

5. Versicherungsteuer 

141 § 4 Nr. 5 VersStG S .8b) . .8b) . . 8b) . 8b) . 

Steuerbefreiung für Lebens-, Kranken-, Invaliditäts-, 
Alters- und besondere Notfallversicherungen 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1959: Gleichstellung mit Sozialversicherung 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Es handelt sich zum Teil (z. B. bei der gesetzlichen Krankenversicherung) um Zwangsversicherungen aus sozialen 
Gründen. Teilweise sind es freiwillige Versicherungen, die überwiegend von solchen Personen abgeschlossen wer-
den, die nicht unter die gesetzliche Sozialversicherungspflicht fa llen. Die freiwilligen Altersvorsorgeversicherungen 
sowie freiwilligen Notfallversicherungen sind sozialpolitisch erwünscht. 

6. Kraftfahrzeugsteuer 

142 § 3 Nr. 8 KraftStG S 1 — 1 — 2 — 2 — 

Befreiung der Schaustellerzugmaschinen und be- 
stimmter Wohn- und Packwagen im Gewerbe nach 
Schaustellerart 

Zielsetzung und Zeitpunkt der Einführung 
1961: Förderung des Schaustellergewerbes; 

1986: Erweiterung auf Anhänger 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Die Gründe für die Einführung und Erweiterung der Vergünstigung bestehen vorerst fort. 

130 Summe VI 3 032 1 599 2 757 1 508 3 188 1 762 3 413 1 876 
bis  
142 Übrige Steuervergünstigungen (soweit Schätzungen 

möglich sind)  

1 Summe VII 34 863 15 785 34 558 15 888 37 002 16 623 36 793 16 010 
bis  
142 Summe der Steuervergünstigungen I bis VI (soweit 

Schätzungen möglich sind) 
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Übersicht über sonstige Steuervergünstigungen 

(Regelungen, die durch die seit dem 6. Subventionsbericht erfolgte neue Begriffsbestimmung nicht den 
Subventionen zuzuordnen sind) 

Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. 
- 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

1 § 3 EStG .8b) . 8b) . 8b) . 8b) 

Steuerfreiheit aus sozialen und ähnlichen Gründen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1925 und später: (die letzte Ergänzung erfolgte mit Wirkung ab Veranlagungszeitraum 1991) — soziale Erwägun 
gen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fort 

2 § 8 Abs. 3 EStG — — 130 55 130 55 135 57 

Freibetrag für Belegschaftsrabatte von 2 400 DM 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1990: Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Freibetrag begrenzt den mit der Feststellung von Preisvorteilen verbundenen Verwaltungsaufwand. Er soll 
zusätzlich unvermeidbare Bewertungsungenauigkeiten ausgleichen. 

3 § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG 

Sonderausgabenabzug von Beiträgen 

— zur gesetzlichen Rentenversicherung 	RV (18 700) (7 950) (17 200) (7 310) (20 100) (8 550) (21 400) (9 100) 

— zur privaten Lebensversicherung 	LV (2 700) (1 150) (2 650) (1 130) (2 800) (1 190) (2 850) (1 210) 
(ohne reine Risikoversicherung) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
Seit Einführung des EStG: Freistellung der Zwangsbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung; Gleichbehand-
lung der Beiträge an p rivate Lebensversicherungen zur Altersvorsorge 
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- 
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gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Abzug ist im Hinblick auf die Zwangsläufigkeit, mit der derartige Vorsorgeaufwendungen den Steuerpflichtigen 
regelmäßig erwachsen, sowie zur Förderung der eigenverantwortlichen Vorsorge geboten. Wegen der steuerlichen 
Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen erfolgt häufig nur noch eine Teilfreistellung der Zwangsbeiträge 

4 § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG 3 600 1 530 3 500 1 490 3 800 1 620 4 100 1 740 

Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgaben 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1922/1948: Begünstigung anerkannter Religionsgesellschaften und ihnen gleichgestellter Religionsgemeinschaften 
aus kirchen- und sozialpolitischen Erwägungen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen fort. Im übrigen Einschränkung nicht sinnvoll, da Kirchensteuer jedenfalls mit Spenden gleichbe-
handelt werden müßte. 

5 § 10 Abs. 1 Nr. 8 EStG — — 225 96 225 96 225 96 

Sonderausgabenabzug für hauswirtschaftliche Beschäfti- 
gungsverhältnisse bis zu 12 000 DM 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
Die Regelung soll aus arbeitsmarktpolitischen Gründen zur Schaffung vollwertiger sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplätze in privaten Haushalten mit allen Rechten und Pflichten anregen. 

Ab VZ 1990 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Eine Erfolgskontrolle sollte durchgeführt werden, sobald geeignetes statistisches Mate rial verfügbar ist. 

6 §  10 Abs. 1 Nr. 9 EStG  
— - — — 10 4 10 4 

Begrenzter Sonderausgabenbetrag für Schulgeldzahlun- 
gen an private Schulen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1991: Förderung bestimmter p rivater Schulen 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Der auf 30 v. H. des gezahlten Schulgeldes begrenzte Sonderausgabenabzug dient der Förderung von nach Artikel 7 
Abs. 4 des Grundgesetzes genehmigten oder nach Landesrecht erlaubten Ersatzschulen sowie von allgemeinbilden-
den Ergänzungsschulen. 

7 § 10b EStG 760 323 840 357 885 376 915 389 

Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mild- 
tätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und der 
als besonders förderungswürdig anerkannten gemein- 
nützigen Zwecke sowie von Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden an politische Parteien 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1948 (später erweitert): steuerliche Begünstigung förderungswürdiger Maßnahmen (vgl. auch lfd. Nr. 13, lfd. Nr. 25 
und lfd. Nr. 46) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fo rt  

8 § 13 Abs. 3 EStG 300 128 300 128 330 140 330 140 

Freibetrag von 2 000/4 000 DM für alle Land- und Forst- 
wirte 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1981: Erleichterung der Eingliederung der Landwirtschaft in die EG und Vermeidung einer erhöhten Besteue-
rung 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Beschlüsse der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 sehen eine Einschränkung der Steuervergünstigung vor 
(vgl. Übersicht 19, lfd. Nr. 5) 

9 § 18 Abs. 4 EStG 150 64 — — — — — — 

Freibetrag von 5 v. H. der Einnahmen aus freier Berufs- 
tätigkeit, höchstens 1 200 DM, für die Angehörigen der 
Freien Berufe 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1954: Pauschale Abgeltung von Kosten beruflicher Art, die nicht einwandfrei nachgewiesen werden können 

Befristung 
31. Dezember 1989 
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Stellungnahme 
Die Vergünstigung ist durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 aufgehoben worden. 

10 § 19 Abs. 3 EStG 3 900 1 660 — — — — 

Weihnachts-Freibetrag von 600 DM für Arbeitnehmer 
(bis 1976 100 DM, bis 1979 400 DM) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1960: soziale und ähnliche Erwägungen 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
Der Arbeitnehmer- und der Weihnachts-Freibetrag sowie der bisherige Werbungskosten-Pauschbetrag von 564 DM 
sind ab 1990 zu einem einheitlichen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 2 000 DM zusammengefaßt worden, der die 
Funktion des bisherigen Werbungskosten-Pauschbetrags übernommen hat. 

11 § 19 Abs. 4 EStG 3 100 1 320 - - 
— — — — 

Arbeitnehmer-Freibetrag in Höhe von 480 DM (bis 1974 
240 DM) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
Ausgleich für zeitnähere Besteuerung der Arbeitnehmer im Vergleich zu den veranlagten Steuerpflichtigen, die 
durch spätere Steuerentrichtung Zinsvorteile erhalten 

Befristung 
31. Dezember 1989 

Stellungnahme 
Der Arbeitnehmer- und der Weihnachts-Freibetrag sowie der bisherige Werbungskosten-Pauschbetrag von 564 DM 
sind ab 1990 zu einem einheitlichen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 2 000 DM zusammengefaßt worden, der die 
Funktion des bisherigen Werbungskosten-Pauschbetrags übernommen hat. 

12 § 34e EStG 180 77 130 55 150 64 150 64 

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forst- 
wirtschaft bis zur Höhe von 2 000 DM 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
Veranlagungszeitraum 1980 in halber Höhe, ab Veranlagungszeitraum 1981 in voller Höhe. Mit der Ermäßigung soll 
die Steuerbelastung bei Land- und Forstwirten, deren Gewinn nicht nach den Durchschnittsätzen des § 13 a EStG zu 
ermitteln ist, gemildert werden. Die Vergünstigung wird zwischen 50 000 DM und 60 000 DM Gewinn abgebaut. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Bundesregierung schlägt eine Einschränkung der Steuervergünstigung vor (vgl. Übersicht 19, lfd. Nr. 8). 
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13 § 34g EStG 135 57 135 57 150 64 150 64 

Steuerermäßigung für Mitgliedsbeiträge und Spenden 
an politische Parteien und an unabhängige Wählerver- 
einigungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1984: vgl. auch lfd. Nr. 7 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Teil der Neuregelung des Abzugs von Beiträgen und Spenden an Parteien ab 1984 

14 § 40b EStG 2 320 5) 986 1550 5 ) 659 1 680 714 1 810 769 

Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zu- 
kunftssicherungsleistungen mit einem Steuersatz von 
10 v. H. (ab 1990: 15 v. H.) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1975: Förderung der Zukunftssicherung von Arbeitnehmern 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Gründe bestehen weiter fort. Um jedoch den durch die allgemeine Lohnentwicklung größer gewordenen Pro-
gressionsvorteil angemessen zu begrenzen, ist der Pauschsteuersatz mit Wirkung ab 1990 auf 15 v. H. angehoben 
worden. 

Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 10. Juli 1991 ist eine weitere Einschränkung der Steuervergünsti-
gung vorgesehen (vgl. Übersicht 19, lfd. Nr. 10) 

15 § 2 Abs. 3 Nr. 2 LStDV 500 210 — — — — - — 

Steuerliche Begünstigung von Ausgaben des Arbeit- 
gebers für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer 
bis zu 312 DM jährlich 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1941: soziale Gründe 

Befristung 
31. Dezember 1989 
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Stellungnahme 
Die betriebliche Altersversorgung wird durch die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40b EStG und den Sonderaus-
gabenabzug steuerlich gefördert. Der Zukunftssicherungsfreibetrag von 312 DM ist deshalb entbehrlich gewor-
den. 

Die Aufhebung erfolgte durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988. 

16 §§ 7 und 12 Abs. 3 Schutzbaugesetz 2 1 2 1 2 1 2 1 

Erhöhte Absetzungen für die Herstellung von Schutzräu- 
men bis zu jährlich 10 v. H. 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1965: Förderung des Bevölkerungsschutzes 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe sind weitgehend entfallen. Der Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1992 sieht die Aufhebung der Ver-
günstigung vor. 

Fälle nach Statistik 1986: 
ESt 	427 
KSt 	2  
Insgesamt 	429 

17 § 5 Abs. 1 Nrn. 1 u. 1 a KStG . . . . . . . . 

Persönliche Steuerbefreiung von Bundespost und Bun- 
desbahn sowie ab 1991 der Deutschen Reichsbahn 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924/25: Berücksichtigung der besonderen staatswirtschaftlichen Aufgaben dieser öffentlich-rechtlichen Unterneh-
men (vgl. auch lfd. Nr. 30 und lfd. Nr. 41) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiung trägt den besonderen Eigenarten und Aufgaben der genannten Einrichtungen Rechnung. Die Steuer-
befreiung dient zugleich der Vereinfachung, da sie eine genaue Prüfung entbehrlich macht, inwieweit die Einrich-
tungen im einzelnen in Ausübung öffentlicher Gewalt tätig werden und damit als Hoheitsbetriebe von vornherein 
nicht unter die beschränkte Körperschaftsteuerpflicht fallen (§ 4 Abs. 5 KStG) oder inwieweit ein Betrieb gewerbli-
cher Art vorliegt, der ohne besondere Befreiung steuerpflichtig wäre. 

Auf eine Bezifferung der Auswirkungen dieser Steuerbefreiung wird verzichtet, da über die Verwendung der Jah-
resergebnisse von Bundesbahn und Reichsbahn ohnehin nur im Einvernehmen mit der Bundesregierung entschieden 
wird. Überdies ist darauf hinzuweisen, daß die Unternehmen der Bundespost gemäß § 63 PostverfG einen Teil ihrer 
jährlichen Betriebseinnahmen an den Bund abliefern. 
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18 § 5 Abs. 1 Nr. 1 KStG — — — — — — — — 

Persönliche Steuerbefreiung für den Erdölbevorratungs- 
verband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1978: vgl. auch lfd. Nr. 29 und lfd. Nr. 42 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerfreiheit soll die Bevorratung von Erdöl und Erdölerzeugnissen erleichtern. 

Keine Angabe von Steuermindereinnahmen, da aufgrund gesetzlicher Vorschriften Gewinne nicht erzielt werden 
dürfen und Vermögensaufstellungen nicht anzufertigen sind. 

19 § 5 Abs. 1 Nr. 1 KStG — — — — — — — — 

Persönliche Steuerbefreiung der Monopolunternehmen 
des Bundes 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 

1925: Steuerbefreiung, weil es sich bei der Monopolverwaltung lediglich um eine in Bet riebsform gekleidete Ein-
richtung zur Erhebung öffentlicher Abgaben handelt (vgl. auch lfd. Nr. 31 und lfd. Nr. 43) 

Befristung 

unbefristet 

Stellungnahme 

Für die Beibehaltung der Befreiungsvorschrift gelten die unter lfd. Nr. 17 angeführten Gründe entsprechend. 

Die Bundesmonopolverwaltung erzielt keine Gewinne mehr. 

20 § 5 Abs. 1 Nrn. 2 und 2a KStG .8b) . .8b) . .8b) . .8b) 

Persönliche Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Son- 
deraufgaben 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924: Erfüllung Staats- und gemeinwirtschaftlicher Aufgaben (vgl. auch lfd. Nr. 32 und lfd. Nr. 44) 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Durch das Haushaltsstrukturgesetz vom 18. Dezember 1975 und das Körperschaftsteuerreformgesetz vom 31. August 
1976 ist der Katalog der Kreditinstitute mit Sonderaufgaben überprüft worden. Seither sind nur noch solche Ins titute 
steuerbefreit, die — abgesehen von geringfügigen Ausnahmen — nicht mit anderen Kreditinstituten im Wettbewerb 
stehen. 

Durch das Steuerreformgesetz 1990 ist die Vorschrift auf Kreditinstitute mit gleichar tigen Aufgaben, insbesondere 
auf Kreditinstitute, die bisher als Organe der staatlichen Wohnungspolitik befreit waren, ausgedehnt worden. 

21 § 5 Abs. 1 Nm. 3, 8 und 9 KStG und § 44 c EStG .8b) . .8b) . 
.8b) . .8b) . 

Persönliche Steuerbefreiung gemeinnütziger Körper- 
schaften, Sozialkassen und berufsständischer Versiche- 
rungs- und Versorgungseinrichtungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1920 bis 1965: Förderung gemeinnütziger und sozialer Zwecke (vgl. auch lfd. Nr. 33, lfd. Nr. 45 und lfd. Nr. 59) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fo rt. Die Aufhebung der Steuerfreiheit der genannten Kassen, Einrichtungen und Körper-
schaften hätte eine Verteuerung ihrer insbesondere im sozialen, mildtätigen, kirchlichen, kulturellen und wissen-
schaftlichen Bereich liegenden Leistungen zur Folge. 

22 § 5 Abs. 1 Nrn. 5 und 6 KStG .8b) . 8b) .8b) .8b) 

Persönliche Steuerbefreiung der Berufsverbände und der 
Vermögensverwaltungsgesellschaften der nicht rechts- 
fähigen Berufsverbände 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1925 (1934 beseitigt, 1949 wieder eingeführt): Förderung beruflicher Interessen (vgl. auch lfd. Nr. 33 und lfd. 
Nr. 45) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Berufsverbände nehmen allgemeine, aus der beruflichen Tätigkeit erwachsende ideelle und wi rtschaftliche 
Interessen nicht des einzelnen Mitglieds, sondern des Berufsstands wahr. Sie erfüllen damit eine wich tige gesell-
schaftspolitische Aufgabe. 

23 § 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG .8b) . 
. 8b) . .8b) . 

. 8b) . 

Persönliche Steuerbefreiung der politischen Parteien 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1920: Wahrnehmen staatspolitischer Aufgaben (vgl. auch lid. Nr. 33) 



Drucksache 12/1525 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage in Mio. DM 4) 
Lfd. 
Nr. 
- 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Gründe für die Steuerbefreiung der politischen Parteien, die in erheblichem Umfang zur politischen Meinungs-
bildung beitragen, bestehen vorerst fort. Die Steuerbefreiung bet rifft die Einkünfte aus Vermögensverwaltung. 

24 § 5 Abs. 1 Nr. 15 KStG . . . . . . . . 

Steuerbefreiung des Pensions-Sicherungs-Vereins Versi- 
cherungsverein a. G. 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1975: Erfüllung sozialer Zwecke (vgl. auch lfd. Nr. 34) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung des Pensions-Sicherungs-Vereins Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist durch das Gesetz 
zur Verbesserung der bet rieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 in das Körperschaftsteuergesetz ein-
gefügt worden. Der Befreiung liegt die Überlegung zugrunde, daß durch die Einschaltung des Trägers der Insol-
venzsicherung die Ansprüche der Versorgungsempfänger in einer Weise abgesichert werden, wie dies bei Ansprü-
chen gegenüber einer steuerbefreiten Pensionskasse der Fall ist, und daß der Träger der Insolvenzsicherung auf-
grund seiner monopolartigen Stellung nicht zu vergleichbaren steuerlichen Unternehmen in Wettbewerb tritt. 

An der Beurteilung hat sich bisher nichts geändert. 

Daten für eine fiktive Ermittelung der Steuerausfälle werden bei dem Verein nicht festgestellt. 

25 § 9 Nr. 3 KStG 285 5 ) 143 330 5 ) 165 360 180 390 195 

Steuerfreiheit der Spenden zur Förderung mildtätiger, 
kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und der als be- 
sonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen 
Zwecke, Spenden an politische Parteien sowie Spenden 
an unabhängige Wählervereinigungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1948 (z. T. schon früher) : vgl. lfd. Nr. 7 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nrn. 7 und 13 
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26 § 22 KStG .8b) . .8b) . . 8b) . .8b) . 

Abziehbarkeit von Rückvergütungen bei Genossen- 
schaften 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1934: Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Das Genossenschaftsgesetz bestimmt als Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs oder der Wi rtschaft 
ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes (§ 1 GenG). Daraus wird abgeleitet, daß die Genos-
senschaften nur wirtschaftliche Hilfsbetriebe ihrer Mitglieder darstellen. Dem wiederum entspricht nach allgemeiner 
— wenn auch nicht unbest rittener — Auffassung, daß die im Verkehr der Genossenschaft mit ihren Mitgliedern 
erzielten Überschüsse bei der Genossenschaft nicht als Gewinne anzusehen sind, soweit sie als genossenschaftliche 
Rückvergütung an die Mitglieder ausbezahlt werden. Infolgedessen ist die Rückvergütung dieser Überschüsse nicht 
als Gewinnverteilung zu beurteilen. Das Körperschaftsteuerrecht trägt dieser Betrachtung dadurch Rechnung, daß 
die Rückvergütung der im Mitgliedergeschäft erzielten Überschüsse wie Bet riebsausgaben behandelt wird. 

Nach Einführung des Anrechnungsverfahrens durch die Körperschaftsteuerreform ergeben sich selbst bei Einbezie-
hung der Rückvergütungen in das Anrechnungsverfahren keine Steuermindereinnahmen bei der Körperschaft-
steuer, wohl aber ergeben sich Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer. 

27 § 36 Gesetz zur Förderung der Rationalisierung im Stein- — — — — — — — — 
kohlenbergbau vom 29. Juli 1963 

Befreiung des Rationalisierungsverbandes von der Kör- 
perschaftsteuer 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1962: Steuerbefreiung mit dem Ziel, die zur Rationalisierung erforderlichen Mittel dem Verband ungeschmälert zu 
erhalten (vgl. auch lid. Nr. 39 und lid. Nr. 47) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Dem Rationalisierungsverband ist u. a. die Aufgabe zugewiesen worden, alle Maßnahmen der Mitglieder zu fördern, 
die der Erfüllung der aus Anlaß der Gründung der Ruhrkohle Ak tiengesellschaft übernommenen Reinvestitionsver-
pflichtungen zur Errichtung und Erweiterung von Produktionsstätten oder der Durchführung von Vorhaben gleicher 
Zielsetzung in den Steinkohlenbergbaugebieten dienen. Der Verband ist damit über die ihm ursprünglich gestellten 
Aufgaben hinaus wesentlich an der Umstrukturierung des Ruhrgebiets beteiligt. Wegen der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung dieser Maßnahmen kann auf die Steuerbefreiung nicht verzichtet werden. 

Die Vorschrift ist auch als Vereinfachungsmaßnahme zu sehen, weil sie von der Prüfung entbindet, ob und ggf. 
inwieweit der Verband im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art  tätig wird. 
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28 Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Stillegung . . . . . . . . 
von Steinkohlenbergwerken vom 11. Ap ril 1967 

Steuerbefreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche 
Steinkohlenreviere GmbH sowie Begünstigung zur 
Stillegung von Schachtanlagen und Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur der Bergbaugebiete 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1967: Anpassung des Bergbaus an die Absatzlage und die veränderten Strukturverhältnisse (vgl. auch lfd. Nrn. 40, 48 
und 56) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Zweck dieser steuerlichen Maßnahme soll sein, die geordnete Stillegung von Steinkohlenbergwerken zur Anpassung 
der Steinkohlenförderung an veränderte Absatzmöglichkeiten zu erleichtern und im Zusammenhang damit 
die Ansiedlung neuer und die Erweiterung bestehender Bet riebe anderer Unternehmenszweige in den von den 
Stillegungen betroffenen Gebieten zu fördern. 

Auf eine Bezifferung der Auswirkungen dieser Steuerbefreiung wird verzichtet, da sämtliche Überschüsse der 
öffentlichen Hand zustehen. 
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2. Vermögensteuer 

29 § 1 Abs. 1 Nr. 1 VStG — — — — — — — — 

Steuerfreiheit des Erdölbevorratungsverbandes (Körper

-

schaft des öffentlichen Rechts)  

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1976/1978 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 18 

30 § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 1 a VStG . — . — . — . — 

Persönliche Steuerbefreiung von Bundespost, der Bun- 
desbahn und der Deutschen Reichsbahn 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924/1925/1991: vgl. lfd. Nr. 17 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Beibehaltung der Befreiungsvorschrift gelten die unter lfd. Nr. 17 genannten Gründe entsprechend. 

31 § 3 Abs. 1 Nr. 1 VStG 0 — 0 — 0 — 0 — 

Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des Bundes 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1925: vgl. lfd. Nr. 19 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Gebietskörperschaften unterliegen nur mit ihren gewerblichen Bet rieben i. S. des Gewerbesteuergesetzes der 
Vermögensteuer. Ein solcher Gewerbebetrieb liegt bei den befreiten Monopolunternehmen nicht vor. Die Befreiung 
sollte daher weiterhin im öffentlichen Interesse erhalten bleiben, vgl. auch die Ausführungen unter lfd. Nr. 17 und lfd. 
Nr. 19 
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32 § 3 Abs. 1 Nrn. 2 und 2 a VStG . 8b) — . 8b)  — .8b) — .8b) — 

Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderaufga- 
ben 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924/91: vgl. lfd. Nr. 20 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 20 

33 § 3 Abs. 1 Nrn. 5, 8 und 10 VStG .8b) - .8b) — .8b) - .8b) — 

Steuerbefreiung der unter lfd. Nrn. 21 bis 23 genannten 
Institutionen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1922 bis 1925: vgl. lfd. Nr. 21 bis lfd. Nr. 23 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Beibehaltung der Befreiungsvorschriften gelten die unter den lfd. Nrn. 21 bis 23 genannten Gründe entspre-
chend. 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1975: vgl. auch lfd. Nr. 24 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 24 
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35 §§ 110 ff BewG .8b) — .8b) — .8b) — .8b) — 

Vermögensteuerbefreiung einer Reihe von Wirtschafts- 
gütern (vgl. § 110 Abs. 1 Nrn. 6 bis 12, § 111 Nrn. 1 bis 10, 
§ 115 BewG) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1934, 1952, 1978 und 1986: sozial- oder kulturpolitische Erwägungen, öffentliches Interesse 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Beibehaltung der Steuerbefreiungen sprechen soziale Erwägungen und das öffentliche Interesse. Eine Besei-
tigung der Freibeträge und Freigrenzen würde zudem eine wesentliche Verwaltungserschwernis bedeuten. 

36 § 117 Nm. 1 u. 2 BewG .8b) — .8b) - .8b) — .8b) - 

Vermögensteuerbefreiung der Verkehrsbetriebe, Hafen- 
betriebe und Flughafenbetriebe in öffentlicher und priva- 
ter Hand unter bestimmten Voraussetzungen sowie von 
bestimmten Unternehmen im Interesse der Errichtung 
von Bundeswasserstraßen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1961: Vermögensteuerliche Gleichbehandlung der bereits steuerbefreiten öffentlichen und der p rivaten, dem Ver-
kehr dienenden Unternehmen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung des Vermögens, das unter der Auflage der Beförderungspflicht (Kontrahierungspflicht), der 
Betriebspflicht und des Tarifzwangs dem öffentlichen Verkehr zu dienen bestimmt ist, erscheint aus sozialen und 
verkehrspolitischen Erwägungen weiterhin gerechtfertigt. Die generelle Befreiung der Verkehrsbetriebe, Hafenbe-
triebe und Flughafenbetriebe, die ausschließlich im Eigentum von Gebietskörperschaften stehen, dient darüber 
hinaus der Verwaltungsvereinfachung. 

37 § 117 a Abs. 1 und 3 BewG 1 450 5) — 1 545 5 ) — 1 645 — 1 750 — 

Freibetrag für inländisches Betriebsvermögen von 
125 000 DM; Ansatz des darüber hinausgehenden Teils 
des Betriebsvermögens mit 75 v. H. des Einheitswerts 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1984: Entlastung des Betriebsvermögens 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Ziel des Freibetrags ist die Entlastung des Betriebsvermögens der mittelständischen Wi rtschaft. Durch den Ansatz des 
Betriebsvermögens nur mit 75 v. H. soll die Wirtschaft insgesamt gefördert werden. 

38 § 21 des Gesetzes über die Errichtung einer Stiftung .8a) 
— 

.8a) — .8a) — .8a) — 
„Hilfswerk für behinderte Kinder" vom 17. Dezember 

1971 

Befreiung der Ansprüche auf Leistungen nach diesem 
Gesetz von der Vermögensteuer 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1971: sozialpolitische Gründe 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Gründe für die Befreiung der Ansprüche nach diesem Gesetz von der Vermögensteuer bestehen vorerst fo rt . 

39 § 36 Gesetz zur Förderung der Rationalisierung im Stein- — — — — — — — — 
kohlenbergbau vom 29. Juli 1963 

Befreiung des Rationalisierungsverbandes von der Ver- 
mögensteuer 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1962: vgl. lfd. Nr. 27 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 27 

40 §§ 1 und 2 Abs. 3 Gesetz über steuerliche Maßnahmen . — 
. 

— . — . — 
bei der Stillegung von Steinkohlenbergwerken vom 
11. April 1967 

Befreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkoh- 
lenreviere GmbH und der Anteile an der Aktionsgemein- 
schaft von der Vermögensteuer 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1967: vgl. lfd. Nr. 28 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 28 
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3. Gewerbesteuer 

41 § 3 Nrn. 1 u. 3 GewStG . . . . . . . . 

Steuerfreiheit für Bundespost und Bundesbahn sowie 
Deutsche Reichsbahn 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924/1925: vgl. lfd. Nr. 17 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Beibehaltung der Befreiungsvorschrift gelten die unter lfd. Nr. 17 genannten Gründe entsprechend. 

42 § 3 Nr. 1 GewStG — — — — — — — — 

Steuerfreiheit für den Erdölbevorratungsverband (Kör- 
perschaft des öffentlichen Rechts) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1978: vgl. auch lfd. Nr. 18 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 18 

43 § 3 Nr. 1 GewStG 1 0 1 0 1 0 1 0 

Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des Bundes 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1925: vgl. lfd. Nr. 19 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Beibehaltung der Befreiungsvorschriften gelten die unter lfd. Nr. 19 angeführten Gründe entsprechend. 
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44 § 3 Nrn. 2 u. 3 GewStG .8b) . . 8b) . . 8b) . . 8b) . 

Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderaufga- 
ben 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924: vgl. lfd. Nr. 20 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 20 

45 § 3 Nrn. 6, 9 bis 11 und 19 GewStG .8b) . . 8b) . . 8b) . . 8b) . 

Steuerbefreiung der unter lfd. Nrn. 21, 22 und 24 genann- 
ten Institutionen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924 bis 1975: vgl. lfd. Nrn. 21, 22 und 24 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Für die Beibehaltung dieser Befreiungsvorschriften gelten die unter lfd. Nr. 21 und lfd. Nr. 22 genannten Gründe 
entsprechend. 

46 § 8 Nr. 9 und § 9 Nr. 5 GewStG 23 2 23 2 27 2 46 3 

Steuerfreiheit von Spenden für mildtätige, kirchliche, re- 
ligiöse, wissenschaftliche und als besonders förderungs- 
würdig anerkannte gemeinnützige (bis 1990 nur wissen- 
schaftliche) Zwecke 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1950/1991: Förderung der Wissenschaft und seit 1991 auch anderer Zwecke (vgl. lfd. Nr. 7) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fort. 
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47 § 36 Gesetz zur Förderung der Rationalisierung im Stein- .8b) . .8b) . 
. 8b) . .8b) . 

kohlenbergbau vom 29. Juli 1963 

Befreiung des Rationalisierungsverbandes von der Ge- 
werbesteuer 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
vgl. lfd. Nr. 27 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 27 

48 § 1 Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Sti lle- . . . . . . . . 
gung von Steinkohlenbergwerken vom 11. April 1967 

Befreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkoh- 
lenreviere GmbH von der Gewerbesteuer 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1967: vgl. lfd. Nr. 28 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
vgl. lfd. Nr. 28 
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4. Umsatzsteuer 

49 § 4 Nr. 7 UStG — — — — .8b) . .8b) . 

Steuerbefreiung für die Gestellung von Arbeitskräften 
(insbesondere Betriebshelfern und Haushaltshilfen) an 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe und die gesetzli- 
chen Träger der Sozialversicherung 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1991: Verstärkte Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie Kostendämpfung im Gesundheitsbereich 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung ist an die Stelle der bisherigen Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe b und Nr. 11 
UStG getreten. Sie hat den Zweck, neben den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung vor allem Land- und 
Forstwirte umsatzsteuerlich stärker als bisher zu entlasten. 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: sozialpolitische Gründe 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiung beruht auf der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern. 

51 § 4 Nr. 11 UStG 70 46 9) 75 49 9) 100 65 9) 110 72 9) 

Befreiung der Bausparkassen- und Versicherungsver- 
treter 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Befreiung soll Ausschaltung dieser Berufsgruppe aus dem Wirtschaftsprozeß verhindern. 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Die Einführung der Steuerpflicht der Bausparkassen- und Versicherungsvertreter würde zu einer zusätzlichen Bela-
stung der Bausparkassen und der Versicherungsgesellschaften führen, weil diese Unternehmen wegen ihrer Umsatz-
steuerfreiheit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Dies würde die Bausparkassen und Versicherungsgesell-
schaften veranlassen, zur Einsparung von Kosten nach Möglichkeit nur noch unselbständige Vertreter zu beschäf-
tigen. Durch die Steuerbefreiung soll die Ausschaltung der selbständigen Vertreter vermieden werden. Die Steuer-
befreiung beruht auf der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern. 

52 § 4 Nr. 14 UStG 4 350 2 828 9) 4 650 3 023 9 ) 5 350 3 478 9) 5 600 3 640 9)  

Befreiung der ärztlichen Leistungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Befreiung aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen — weitgehend aus altem Recht übernommen —, die 
sich zugunsten der Sozialversicherungsträger und der Privatpatienten auswirkt. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiung ist aus sozial- und gesundheitspolitischen Erwägungen im Interesse der Sozialversicherungsträger und 
der bei ihnen Versicherten geschaffen worden. Die Steuerpflicht der ärztlichen Leistungen hätte eine zusätzliche 
Belastung der Sozialversicherungsträger und damit eine Erhöhung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung zur Folge. Außerdem würde die Steuerpflicht der ärztlichen Leistungen zu Mehrbelastungen der öffent-
lichen Haushalte durch höhere Kosten bei freier Heilfürsorge (Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Ersatzdienst) und 
durch höhere Beihilfen führen. Die Ausdehnung der Steuerbefreiung auf die Leistungen an Privatpatienten dient der 
steuerlichen Gleichbehandlung. Die Steuerbefreiung beruht auf der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Um-
satzsteuern. 

53 § 4 Nrn. 15 bis 19 UStG 3 150 2 048 9) 3 400 2 210 9 ) 4 100 2 665 9) 4 300 2 795 9) 

Befreiung der Sozialversicherungsträger, Krankenhäu- 
ser, Diagnosekliniken, Altersheime, Blutsammelstellen, 
Wohlfahrtsverbände und der Blinden 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Erfüllung gemeinnütziger, gesundheitspolitischer und sozialer Zwecke 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiungen (ausgenommen die Steuerbefreiung für Blinde) beruhen auf der 6. EG-Richtlinie zur Harmo-
nisierung der Umsatzsteuern. 

Wegen unzureichender statistischer Unterlagen wurden nur die durch die Befreiung der Krankenanstalten entste-
henden Mindereinnahmen berücksichtigt. 
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54 § 4 Nrn. 20 und 22 UStG 70 46 9) 95 62 9 ) 105 68 9) 115 75 9) 

Befreiung kultureller Einrichtungen, insbesondere Thea- 
ter, Orchester, Chöre, Museen, Verwaltungs- und Wirt- 
schaftsakademien sowie Volkshochschulen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Befreiung aus kulturellen Gründen, die weitgehend aus altem Recht übernommen wurde 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiungen dienen kulturellen und bildungspolitischen Zwecken. Die befreiten Unternehmer sind zur Erfüllung 
ihrer im allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben bereits weitgehend auf direkte staatliche Unterstützung ange-
wiesen. Ohne die Steuerbefreiung müßten diese Subventionen erhöht werden. Die Steuerbefreiungen beruhen auf 
der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern. 

55 § 4 Nrn. 23 bis 25 UStG .8a) . .8a) . 
.8a) 

. .8a) . 

Befreiung jugendfördernder Einrichtungen, insbeson- 
dere Jugendbildungsstätten, Jugendherbergswerke und 
Träger der Jugendhilfe 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Befreiung aus Gründen der Jugendförderung, die weitgehend aus altem Recht übernommen wurde. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Befreiungen dienen der Förderung von Einrichtungen, die sich in besonderem Maße der Erziehung, Ausbildung 
und Fortbildung Jugendlicher widmen. Die Erfüllung dieser Aufgaben liegt im öffentlichen Interesse. Die Steuer-
befreiungen beruhen auf der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern. 

56 § 12 Abs. 2 Nr. 1, Anlage Nrn. 51 und 52 und § 12 Abs. 2 225 146 9) 245 159 9 ) 265 172 9) 295 192 9) 
Nr. 9 UStG 

Ermäßigter Steuersatz für Krankenrollstühle, Körperer- 
satzstücke, orthopädische Apparate und andere orthopä- 
dische Vorrichtungen sowie für Schwimm- und Heilbä- 
der und die Bereitstellung von Kureinrichtungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Steuerliche Entlastung des Gesundheitsbereichs aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen 

1980: Erweiterung insbesondere auf Zahnprothesen, kieferorthopädische Apparate, Sprechhilfsgeräte und Schritt-
macher sowie auf die Bereitstellung von Kureinrichtungen 

Befristung 
unbefristet 
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Stellungnahme 
Die Steuerermäßigung für bestimmte Hilfsmittel bei körperlichen Gebrechen und für Schwimm- und Heilbäder hat 
sozial- und gesundheitspolitische Gründe. Sie dient vor allem dem Zweck, die gesetzlichen Träger der Sozialversi-
cherung, Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge steuerlich zu entlasten, beschränkt sich jedoch aus Gründen der steu-
erlichen Gleichbehandlung aller Leistungsempfänger nicht auf die Umsätze an die genannten Institutionen, sondern 
gilt ganz allgemein. Durch die Steuerermäßigung für das Bereitstellen von Kureinrichtungen sollen außerdem auch 
die bisherigen Wettbewerbsnachteile der Bäderverwaltungen beseitigt werden. 

57 § 12 Abs. 2 Nm. 3 und 4 UStG .8b) . 
. 8b) . 

. 8b) . .8b) . 

Ermäßigter Steuersatz für bestimmte sonstige Leistungen 
in der Tier- und Pflanzenzucht 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Förderung der Land- und Forstwirtschaft. Abwendung einer steuerlichen Mehrbelastung, die sich durch den 
allgemeinen Steuersatz gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht ergeben hätte. Die steuerermäßigten Leistun-
gen waren teilweise im alten Umsatzsteuerrecht befreit. 

1980: Erweiterung auf Arbeitskräftegestellungen. Weitere Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie Kosten-
dämpfung im Gesundheitsbereich. 

1991: Aufhebung der Steuerermäßigung für Arbeitskräftegestellungen und Ersatz durch eine entsprechende Steuer-
befreiung (vgl. lfd. Nr. 49) 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die Steuervergünstigungen sind insbesondere aus agrarpolitischen Gründen in das Gesetz aufgenommen worden. 
Ihre Erweiterung auf Arbeitskräftegestellungen hatte den Zweck, neben den gesetzlichen Trägern der Sozialversi-
cherung vor allem auch Land- und Forstwirte umsatzsteuerlich zu entlasten. Diese Entlastung wird durch die Ein-
führung einer Steuerbefreiung fortgeführt und verstärkt. 

58 § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG 80 52 9) 85 55 9) 90 59 9) 95 62 9) 

Ermäßigter Steuersatz für Leistungen gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Einrichtungen sowie von Per- 
sonenvereinigungen und Gemeinschaften dieser Ein- 
richtungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1968: Begünstigung der allgemein als besonders förderungswürdig angesehenen Einrichtungen. Abwendung einer 
durch den allgemeinen Steuersatz entstehenden Mehrbelastung gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht. 

1990: Ausdehnung auf nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Gemeinschaften der besonders förderungs-
würdigen Einrichtungen. 

Befristung 
unbefristet 
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage in Mio. DM 4 ) 
Lfd. - 1989 1990 1991 1992 Nr. Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stellungnahme 
Entsprechend der Regelung in anderen Steuergesetzen ist auch bei der Umsatzsteuer für die Leistungen gemein-
nütziger, mildtätiger und kirchlicher Einrichtungen zur Abwendung einer durch den allgemeinen Steuersatz entste-
henden Mehrbelastung gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht eine Steuervergünstigung vorgesehen worden. 
Während bestimmte Einrichtungen dieser Art von der Steuer befreit sind, gilt im übrigen der ermäßigte Steuersatz. 
Die Hauptbedeutung dieser Vorschrift liegt auf den Gebieten des Amateursports und anderer sinnvoller Freizeitbe-
tätigungen. 

Die Ausdehnung der Steuerermäßigung trägt der tatsächlichen Entwicklung (insbes. im Bereich des Amateursports) 
Rechnung und entspricht der ursprünglichen Zielsetzung dieser Begünstigung. 

In Einzelfällen können sich Wettbewerbsnachteile anderer Unternehmer ergeben, die gleichartige Leistungen aus-
führen, auf die der allgemeine Steuersatz angewandt wird. 
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen  

Lfd. Rechtsgrundlage in Mio. DM 4 )  

1989 1990 1991 1992  Nr. - 
Kennzeichnung der steuerlichen Regelung  ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter  

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5. Gesellschaftsteuer  

59 § 7 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 KVStG .8a) . 
. 8a) 

. 
.8a) 

. 
— —  

Steuerbefreiung der unter lfd. Nr. 21 und lfd. Nr. 22 
genannten Institutionen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
 1922/1953: vgl. lfd. Nr. 21 und lfd. Nr. 22 

Befristung  
31. Dezember 1991 

Stellungnahme  
Die Gesellschaftsteuer ist durch das Finanzmarktförderungsgesetz vom 22. Februar 1990 zum 1. Januar 1992 abge-
schafft worden. 

60 § 7 Abs. 1 Nr. 2 KVStG . 8b) . .8b) . . 8b) . — —  

Steuerbefreiung der Versorgungsbetriebe inländischer  

Gebietskörperschaften  

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung  
1922 (1977 geringfügig erweitert) : Förderung öffentlich-rechtlicher Bet riebe im Interesse der Versorgung der Bevöl-
kerung  

Befristung  
31. Dezember 1991  

Stellungnahme  
vgl. lfd. Nr. 59  

61 § 1 Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Stille- 
. . . . . . 

— — 
gung von Steinkohlenbergwerken vom 11. April 1967  

Befreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkoh- 
lenreviere GmbH von der Gesellschaftsteuer  

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung  
1967: vgl. lfd. Nr. 59  

Befristung  
31. Dezember 1991  

Stellungnahme  
vgl. lfd. Nr. 59  
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage 
in Mio. DM 4 ) 

Lfd. - 1989 1990 1991 1992 
Nr. Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Versicherungsteuer 

62 § 4 Nr. 2 VersStG 10 10 10 10 12 12 14 14 

Steuerbefreiung für Versicherungen bei Vereinigungen 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften zum Ausgleich der 
Aufwendungen für Ruhegehalts- und Hinterbliebenen- 
versorgung 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1937: sozialpolitische Überlegungen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Die unter § 4 Nr. 2 VersStG fallenden Kassen gleichen in ihrer Zielsetzung der gesetzlichen Sozialversicherung. 

63 § 4 Nrn. 3, 4, 5a, 6 und 7 VersStG .8b . .8b) . .8b . .8b) . 

Steuerbefreiung für die Sozialversicherung und ähnliche 
Versicherungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1922: Berücksichtigung des Zwangscharakters der Sozialversicherungsabgaben 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fort. 
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Lfd. Rechtsgrundlage in Mio. DM 4 ) 

1989 1990 1991 1992 Nr. - 
Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Kraftfahrzeugsteuer 

64 § 3 Nrn. 1 bis 5 KraftStG . 8b) — .8b) — .8b) — 
.8b) 

- 

Der Steuerbefreiungskatalog enthält in seinen ersten Po- 
sitionen neben der Befreiung der nicht zulassungspflich- 
tigen Fahrzeuge (§ 3 Nr. 1) Steuerbefreiungen für Fahr- 
zeuge, die zu bestimmten im Allgemeininteresse liegen- 
den Aufgaben verwendet werden, insbesondere Dienst- 
fahrzeuge der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes, 
der Polizei und des Zollgrenzdienstes (§ 3 Nr. 2), Wege- 
baufahrzeuge der Gebietskörperschaften (§ 3 Nr. 3), Feu- 
erwehr-, 	Katastrophenschutz-, 	Luftschutz-, 	Rettungs- 
dienst- und Krankentransportfahrzeuge (§ 3 Nr. 5) 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1935 bis 1979: Steuerbefreiung bei bestimmten hoheitlichen und gemeinnützigen Tätigkeiten 

Befristung 
unbefristet (für Fahrzeuge zur Straßen- und Abwasseranlagenreinigung und zur Abfallbeseitigung (§ 3 Nr. 4) fällt die 
Befreiung mit Wirkung vom 1. Januar 1991 weg) 

Stellungnahme 
Die Steuerbefreiungen beruhen auf praktischen Überlegungen (z. B. schwere Erfaßbarkeit der zulassungsfreien 
Fahrzeuge), Wahrnehmung von Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit und auf politischen Gründen. 

65 § 3 a KraftStG 180 - 180 — 210 — 215 — 

Steuerbefreiung für blinde, hilflose und außergewöhn- 
lich gehbehinderte Schwerbehinderte; Steuerermäßi- 
gung um 50 v. H. für andere Schwerbehinderte mit oran- 
gefarbenem Aufdruck im Behindertenausweis 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1935 bis 1984: Steuerbefreiung aus sozialen Gründen; ab 1. April 1984 Einschränkung im Zusammenhang mit der 
Neuregelung der unentgelt lichen Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr. 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fort. 
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage 
in Mio. DM 4 ) 

Lfd. - 1989 1990 1991 1992 
Nr. Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Rennwett- und Lotteriesteuer 

66 § 18 RennwLottG 5 — 5 — 5 — 5 — 

Steuerbefreiungen von Lotterien und Ausspielungen zu 
ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen und kirchli- 
chen Zwecken mit einem Gesamtpreis der Lose bis zu 
75 000 DM, in allen anderen Fällen bis zu 200 DM, und 
bei Ausspielungen, die nicht vom Gewerbetreibenden 
oder Reisegewerbetreibenden im Sinne des Gewerbe- 
rechts veranstaltet werden, bis zu 1 200 DM 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1924 (Verbesserung 1964, 1974 und 1985): Berücksichtigung von gemeinnützigen und ähnlichen Zwecken 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Neben der Begünstigung allgemein förderungswürdiger Zwecke führt die Vorschrift zu einer erheblichen Verwal-
tungsvereinfachung. 
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Lfd. Rechtsgrundlage in Mio. DM 4) 

1989 1990 1991 1992 Nr. - 
Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 

gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Grundsteuer 

67 § 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 13 Abs. 2 GrStG . — . — . — . — 

Volle Steuerbefreiung des zum Bundeseisenbahnvermö- 
gen und zum Reichsbahnvermögen gehörenden Grund- 
besitzes, der für Verwaltungszwecke benutzt wird; 
50prozentige Steuerbefreiung des Grundbesitzes, der für 
Betriebszwecke der Deutschen Bundesbahn oder der 
Deutschen Reichsbahn benutzt wird 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
Einschränkung der Befreiung 1936 (vorher Befreiung in vollem Umfang): Berücksichtigung der besonderen Verhält-
nisse der Bundesbahn 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Da Bundesbahn und Reichsbahn im gesamtwirtschaftlichen Interesse Sonderbelastungen zu tragen haben, z. B. im 
sozialbegünstigten Schienenpersonenverkehr, können die geltenden grundsteuerlichen Befreiungen erst im Rahmen 
einer umfassenden verkehrspolitischen Konzeption und im Zusammenhang mit Befreiungsvorschriften bei anderen 
Steuern überprüft werden. 

Auf eine Bezifferung der Auswirkungen dieser Steuerbefreiung wird verzichtet, da über die Verwendung der 
Betriebsergebnisse ohnehin nur im Einvernehmen mit der Bundesregierung entschieden wird. 

68 §§ 3 bis 8 und § 36 GrStG . 8b) — .8b) — .8b) - .8b) — 

Das Grundsteuergesetz enthält in den §§ 3 bis 8 und 36 
eine Anzahl von Steuerbefreiungen. Unter anderem ist 
Grundbesitz, der im Rahmen der öffentlichen Aufgaben 
(Wissenschaft, Erziehung, Gesundheitswesen, Verkehr, 
Sport u. a. m.) benutzt wird, steuerfrei 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1936: Erfüllung öffentlicher Aufgaben; sozialpolitische Gründe 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Gründe bestehen vorerst fo rt . 
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noch Anlage 3 

Steuermindereinnahmen 

Rechtsgrundlage in Mio. DM 4 ) 
Lfd. 
Nr. 
- 1989 1990 1991 1992 

Kennzeichnung der steuerlichen Regelung ins- darunter ins- darunter ins- darunter ins- darunter 
gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund gesamt Bund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Erbschaftsteuer 

69 §§ 13, 16 bis 18, 21, 26 und 27 ErbStG .8b) — .8b) — .8b) — .8b) — 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz ent- 
hält in den §§ 13, 16 bis 18, 21, 26 und 27 eine Anzahl von 
Befreiungen und Ermäßigungen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1925 bis 1974: familien- sowie sozial-, kultur- und staatspolitische Erwägungen 

Befristung 
unbefristet 

Stellungnahme 
Der Umfang der Befreiungen und Ermäßigungen wurde im Rahmen der Steuerreform überprüft und zum 1. Januar 
1974 zum Teil erweitert (insbesondere Freibeträge), zum Teil eingeschränkt. 

70 § 19 ErbStG a. F. i. V. m. Art. 6 ErbStRG 0 — 0 — 0 — 0 — 

Befreiung von Erbschaftsteuerversicherungen zugunsten 
der nahen Familienangehörigen 

Zeitpunkt der Einführung und Zielsetzung 
1949: Der Erblasser sollte angeregt werden, Vorsorge für die Begleichung der Erbschaftsteuer zu treffen. 

Befristung 
31. Dezember 1973; vom 1. Januar 1974 an sind nur noch vor dem 3. Oktober 1973 abgeschlossene Versicherungs-
verträge befreit. Der bei solchen Verträgen von der Erbschaftsteuer freigestellte Teil der Versicherungssumme min-
dert sich jährlich um 5 v. H. 

Stellungnahme 
Die Befreiung wird am 31. Dezember 1993 endgültig auslaufen. 

1 Summe 24 916 11 723 17 526 8 679 19 702 9 881 20 833 10 418 
bis  
70 Sonstige 	steuerliche 	Regelungen 	insgesamt 	(soweit 

Schätzungen möglich sind) 
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Anmerkungen zu den Anlagen 2 und 3 

1) Die steuerlichen Vergünstigungen bei den örtlichen Ver-
brauch- und Aufwandsteuern sind nicht aufgeführt. 

2) Die ermäßigte Besteuerung der Lebensmittel und die Um-
satzsteuerbefreiung für Wohnungsmieten (Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken) sind keine Steuervergün-
stigungen, da es sich um systemkonforme Maßnahmen han-
delt. 

3) E = Erhaltungshilfe 
A = Anpassungshilfe 
P = Produktivitäts-(Wachstum-)hilfe 
S = Sonstige Hilfen. 

4) Steuermindereinnahmen sind in der Regel für 12 Monate 
voller Wirksamkeit der Vergünstigung ausgewiesen. Bei 
Neueinführung von Steuervergünstigungen werden die An-
gaben für die entsprechenden Rechnungsjahre des Finanz-
planungszeitraums übernommen; bei Abbau bzw. Befri-
stung von Steuervergünstigungen werden die Mehreinnah-
men der entsprechenden Rechnungsjahre gegengerech-
net. 

Finanzielle Rückwirkungen von Steuerausfällen auf andere 
Steuerarten sind regelmäßig nicht berücksichtigt. Die nach-
gewiesenen Steuerausfälle beruhen im allgemeinen auf 
Schätzungen und stellen daher nur Größenordnungen dar. 
Für die Zuordnung der Steuervergünstigungen zu den ver-
schiedenen Bereichen ist ohne Berücksichtigung der Inzi-
denz grundsätzlich die Zahllast maßgebend. 

5) Abweichungen gegenüber früheren Schätzungen, insbe-
sondere durch neuere statistische Unterlagen. 
Bei Sonderabschreibungen Gegenrechnung der zulässigen 
degressiven AfA. 

6) Vorwegnahme von Abschreibungen, kein endgültiger 
Steuerausfall. 

7) Einschließlich der Ausfälle bei der Gewerbesteuer. 

9a) Genauere Berechnung des Steuerausfalls wegen unzurei-
chender Schätzungsunterlagen kaum möglich, nach grober 
Schätzung jedoch Steuerausfall unter 5 bis 10 Millionen 
DM. 

8b) Bezifferung des Steuerausfalls wegen besonderer Schwie-
rigkeiten kaum möglich. 

9) Ohne Berücksichtigung der Ergänzungszuweisungen des 
Bundes an ausgleichsberechtigte Länder in Höhe von 
1,5 v. H. des Umsatzsteueraufkommens. 
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Anlage 4 

Auslaufende und zurückgehende Finanzhilf en im Finanzplanungszeitraum 
- in Mrd. DM - 

Soll Entwurf Finanzplan 

1991 1992 1993 1994 1995 

Finanzhilfen insgesamt 	 21,8 19,5 16,6 15,3 14,5 

darunter: 
Volumen der im Finanzplan auslaufenden und 
zurückgehenden Maßnahmen insgesamt 	 15,4 11,2 7,4 5,6 4,5 

darunter: u. a. folgende Einzelpositionen der Anlage 1*)  

- Sozio-Struktureller Einkommensausgleich für die Landwirtschaft (Nr. 6) 
- Anpassungs- und Überbrückungshilfen im Beitrittsgebiet (Nr. 40) 
- Flächenstillegung und Extensivierung im Beitrittsgebiet (Nr. 41) 
- Exportunterstützung (UdSSR) im Beitrittsgebiet (Nr. 45) 
- Sonstige Marktordnungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Nr. 46) 
- Kokskohlenbeihilfen (Nr. 54) 
- Werfthilfen (Nm. 80, 81) 
- Luftfahrttechnik (Nr. 83) 
- Regionale Wirtschaftsförderung Ost (Nr. 91) 
- Sozialer Wohnungsbau, 2. Förderungsweg (Nr. 115) 
- Aussiedlerwohnungsbau (Nrn. 118, 119) 
- Studentenwohnraumförderung (Nr. 120) 
- Wohnungs-Städtebau Ost (Nrn. 131, 132) 
- Wohnungsbauprämie (Nr. 133) 

*) Die Entwicklung der Ausgaben im Finanzplanungszeitraum 1991 bis 1995 wird im Finanzbericht 1992 zusammengefaßt 
dargestellt. 

Anlage 5 

Übersicht über die Entwicklung der Finanzhilf en der Länder in den Jahren 1989 bis 1991 
nach Aufgabenbereichen 1 ) (bisheriges Gebiet) 

Finanzhilfen 2) 

1989 1990 1991 
Ist Ist Soll 

in Mio. DM v. H. in Mio. DM v. H. in Mio. DM v. H. 

darunter: D = Darlehen 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 	 2 483 19,9 2 827 20,1 2 943 19,5 
D 	155 8,3 D 	177 9,7 D 	178 9,3 

II. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) 	 4 518 36,2 4 593 32,7 5 056 33,5 
D 	80 4,3 D 	49 2,7 D 	47 2,5 

III. Verkehr 	 1 296 10,4 1 325 9,4 1 404 9,3 
D 	- - D 	- - D 	- - 

IV. Wohnungswesen 	 4 177 33,5 5 325 37,9 5 670 37,6 
D 	1 632 87,4 D 	1 599 87,6 D 	1 682 88,2 

Summe der Finanzhilfen (I. bis IV.) 	 12 474 100,0 14 068 100,0 15 073 100,0 
D 	1 867 100,0 D 	1 825 100,0 D 	1 908 100,0 

1) Nach Abzug der Finanzierungsanteile des Bundes. 
2) Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen 

Quelle: Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister 
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Anlage 6 

Übersicht über die Finanzhilfen aus dem ERP-Wirtschaftsplan an die Gewerbliche Wirtschaft 1 ) 
in den Jahren 1989 bis 1991 (Darlehen) 

Bezeichnung Haushaltsansatz 

Lfd. 1989 1990 1991 
Nr. Kennzeichnung der Finanzhilfe Ist Ist Soll 

Kapitel/Titel 
in Mio. DM 

1 2 3 4 5 

1 Darlehen für Investitionen für kleine und mittlere gewerbl. 
Unternehmen in Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe „Ver- 
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 	 1 212,6 1 236,2 1 407,0 

aus 1/862 01 

2 Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen bei Exi- 
stenzgründungen von Nachwuchskräften sowie standortbe- 
dingten Investitionen einschließlich Maßnahmen gegen Lärm, 
Geruch und Erschütterungen 	 1 243,3 1 078,5 1 186,0 

aus 1/862 01 

3 Förderung betrieblicher Ausbildungsstätten sowie Koopera- 
tionsvorhaben kleiner und mittlerer Untenehmen 	 9,0 5,7 8,0 

aus 1/862 01 

4 Kredite an Kapitalbeteiligungsgesellschaften zur Refinanzie- 
rung von Beteiligungen an kleinen und mittleren Unterneh- 
men 	  35,8 50,3 45,0 

aus 1/862 01 

5 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 
Presseunternehmen 	 27,9 12,8 9,0 

aus 1/862 01 

6 Bildung und Erhöhung von Haftungsfonds der Kreditgarantie- 
gemeinschaften (Haftungsdarlehen) der mittelständischen 
Wirtschaft, Freien Berufen und Beteiligungsgarantiegemein- 
schaften 	  9,9 8,5 13,0 

aus 1/862 01 

7 Ausbau und Rationalisierung von Seehafenbetrieben 	 54,0 38,0 56,0 
1/862 03 

8 Förderung der Reinhaltung der Luft 	 281,1 372,7 370,0 
1/862 11 

aus 6/868 01 

9 Förderung der Energieeinspa rung 	 - 24,0 150,0 
1/862 14 

aus 6/868 01 

10 Auftragsfinanzierung zugunsten der gewerblichen Wirtschaft 
in Berlin 	  5,5 6,6 19,7 

2/862 14 

11 Förderung der Berliner Wirtschaft durch Gewährung von Inve- 
stitionskrediten 	 724,8 617,6 730,0 

2/862 11 

12 Sonstige wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen für Ber lin 
(Ausstellungen, Messen usw.) 	 2,5 2) 2,5 2) 2,5 2) 

1) Einschließlich Verkehr 
2) Zuschüsse 
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noch Anlage 6 

Bezeichnung Haushaltsansatz 

Lfd. 1989 1990 1991 
Nr. Kennzeichnung der Finanzhilfe Ist Ist Soll 

Kapitel/Titel 
in Mio. DM 

1 2 3 4 5 

13 Verbesserung der Kapitalstruktur gewerblicher Unternehmen 
in Berlin durch Beteiligungen und beteiligungsähnliche 
Rechte 	  1,1 1,0 20,0 

2/831 21 
2/831 22 

14 Inanspruchnahme von Gewährleistungen (nach Abzug der 
Rückflüsse und Einnahmen an Vergütungen) 	 1,2 0,6 5,0 

4/870 01 

15 Förderung von Existenzgründungen im Beitrittsgebiet 	 — 811,0 1 300,0 
aus 6/868 01 

16 Förderung von Modernisierungen, Erweiterungen und Pro- 
duktivitätssteigerungen im Beitrittsgebiet 	 — 1 063,7 2 000,0 

aus 6/868 01 

17 Förderung des Tourismus im Beitrittsgebiet 	 — 233,2 700,0 
aus 6/868 01 

18 Förderung des Neubaues von Schiffen sowie Finanzierung 
von Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an 
Schiffen der mittelständischen Binnenschiffahrt (Partikuliere 
und Kleinreeder) 	 0,3 3,1 5,0 

aus 1/862 01 

Summe 	  3 619,0 5 566,0 8 026,2 
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Anlage 7 

Tabelle 1 

Direkte Projektförderung des BMFT 1989 1 ) nach Aufgabenbereichen, 
Förderbereichen bzw. Förderschwerpunkten 

— Profildarstellung — 

Aufgaben- 	Förderbereich/Förderschwerpunkt Insgesamt 
darunter Anteil der Wi rtschaft 

TDM v. H. bereich TDM 

1 Programmübergreifende Grundlagenforschung 
(MPG; Großgeräte der Grundlagenforschung) 

B 	Großgeräte der Grundlagenforschung 	 118 946 — 	— 

Summe 1 	  118 946 — 	— 

2 Staatliche Langzeitprogramme 

Cl 	Meeresforschung 	 79 888 8 883 	11,1 

C3 	Polarforschung 	 6 394 160 	2,5 

D 	Weltraumforschung und Weltraumtechnik 	 353 355 226 882 	64,2 

01 	Geowissenschaften (insbesondere Tiefbohrungen) 	 45 600 144 	0,3 

Summe 2 	  485 236 236 069 	48,7 

3 Vorsorgeforschung 

Fi 	Ökologische Forschung 	 81 086 5 402 	6,7 

F2 	Umweltschutztechnologien 	 130 081 63 218 	48,6 

F7 	Klimaforschung 	 21 545 8 165 	37,9 

G 	Forschung und Entwicklung im Dienste der Gesund- 
heit 	  155 378 8 586 	5,5 

H 	Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen 	 90 053 39 273 	43,6 

P2 	Bauforschung und -technik 	 38 483 12 963 	33,7 

V 	Geisteswissenschaften; Sozialwissenschaften 	 29 466 — 

W1 	Querschnittsaktivitäten (einschließlich Technikfolgen- 
abschätzung) 	 43 831 378 	0,9 

Summe 3 	  589 921 137 985 	23,4 

1 ) Stand: 31. 12. 1989. 	 Rundungsdifferenzen 
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noch Tabelle 1 

Aufgaben- 	Förderbereich/Förderschwerpunkt Insgesamt darunter Anteil der Wirtschaft 

bereich TDM TDM v. H. 

4 Technologie- und Innovationsförderung 

C2 Meerestechnik 	 29 698 18 795 63,3 

El  Kohle und andere fossile Energieträger 	 147 189 113 810 77,3 

E2 Erneuerbare Energiequellen und rationelle Energiever- 
wendung 	 209 068 120 737 57,7 

E3 Nukleare Energieforschung 	(einschl. 	Reaktorsicher- 
heit) 	  430 351 345 092 80,2 

I1 Informationsverarbeitung 	 101 237 59 831 59,1 

I2 Basistechnologien der Informationstechnik 	 238 814 109 415 45,8 

I3 Anwendung der Mikrosystemtechnik (einschl. Mikro- 
elektronik, Mikroperipherik) 	 62 586 27 953 44,7 

I4 Fertigungstechnik 	 48 490 14 734 30,4 

K Biotechnologie 	 137 068 24 991 18,2 

L1 Materialforschung 	 121 415 79 069 65,1 

L2 Physikalische und chemische Technologien 	 122 833 48 391 39,4 

M Luftfahrtforschung und Hyperschalltechnologien 	 101 339 54 461 53,7 

N Forschung und Technologie für bodengebundenen 
Transport und Verkehr 	 178 734 160 961 90,1 

O2 Rohstoffsicherung 	 5 585 2 622 47,0 

T1 Indirekte Förderung des FuE-Personals in der Wirt- 
schaft 	  1 339 — — 

T2 Verbesserung des Technologie- und Wissenstransfers 1 032 — — 

T3 Förderung technologieorientierter Unternehmensgrün- 
dungen 	  5 497 2 930 53,3 

U Fachinformation 	 42 050 3 547 8,4 

Summe 4 	  1 984 325 1 187 340 59,8 

Insgesamt 1) 	  3 178 428 1 561 394 49,1 

1 ) Nicht enthalten 6668 TDM nicht aufteilbare Mittel (u. a. Beratungskosten, Reisekosten etc.). 

Quelle: BMFT 	 Rundungsdifferenzen 
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Tabelle 2 

Förderung ziviler Forschung und Entwicklung in der gewerblichen Wirtschaft durch den Bund 
nach Zuständigkeiten sowie Anzahl der geförderten Unternehmen/Stellen 1987 und 1988 

1987 1988 

Begünstigte Fördermittel/ 
Begünstigte Fördermittel/ 

Ressort/Maßnahme Unternehmen/ 
Stellen der Steuerminder- 

Unternehmen/ 
Stellen der 

Steuerminder- 

Wirtschaft einnahmen 1) Wirtschaft 
einnahmen 1 ) 

Anzahl Mio. DM Anzahl Mio. DM 

BMFT 
- Direkte Projektförderung 	 1 091 1 701,5 1 065 1 711,6 

(darunter indust rielle Gemeinschafts- 
forschung) 	 (32 32,0) (33 32,6) 

- Sonderprogramm Mikroelektronik . . 1 1 1 1 
- Mikroperipherik 

(indirekt-spezifische Maßnahme) 	 207 21,6 214 22,2 
- Fertigungstechnik 

(indirekt-spezifische Maßnahme) 	 399 80,2 160 29,6 
- Biotechnologie 

(indirekt-spezifische Maßnahme) 	 89 10,5 153 24,3 
- Forschungspersonal-Zuwachsförde- 

rung 	 2 165 56,8 2 874 67,1 
- Auftragsforschung und -entwicklung 1 671 50,9 1 683 66,1 
- Technologieorientierte 

Unternehmensgründungen (TOU) 2) . 169 43,8 154 36,2 
- Forschungskooperation zwischen In- 

dustrie und Wissenschaft 	 415 18,6 500 20,8 
- Technologietransfer 	 1 1,0 1 1,4 

Summe BMFT 	 . 1 984,9 . 1 979,2 

BMWi 
- FuE-Personalkostenzuschuß 	 5 440 189,9 4 600 135,2 
- Förderung von FuE bei KMU in Ber- 

lin 	 33 6,0 41 5,8 
- Industrielle Gemeinschaftsforschung 86 101,8 86 102,0 
- Zuschüsse 	zur Entwicklung ziviler 

Flugzeuge 	 3 338,1 3 374,8 
- Sonstiges 	 - 1,3 - 2,0 

Summe BMWi 	 . 637,1 . 619,8 

Übrige Ressorts 	 . 101,5 . 110,3 

Steuerliche Maßnahmen 	 
- FuE-Investitionszulage (§ 4 InvZulG) . 443,0 . 470,3 
- FuE-Sonderabschreibungen 

(§ 82d EStDV) 	 . 215,0 . 200,0 

Summe Steuerliche Maßnahmen 	 . 658,0 . 670,3 
Insgesamt 	 3 381,5 . 3 379,6 

1) Steuermindereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. 
2) TOU = Phase II und III. 

Quelle: BMFT 	 Rundungsdifferenzen 
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Tabelle 3 

FuE-Förderung der gewerblichen Wirtschaft durch den Bund einschließlich forschungsbezogene 
Steuermindereinnahmen der Länder und Gemeinden 

1974 bis 1988 

Ausgaben 1) 
darunter Steuerurin- Förderung 

Jahr insgesamt 
dereinnah

-

men 2) insgesamt 
BMFT BMWi BMVg 

Mio. DM Mio. DM v. H. Mio. DM v. H. Mio. DM v. H. Mio. DM 

1974 2 916 1 284 	44 300 	10 1 283 	44 353 3 269 
1975 3 162 1 501 	47 285 	9 1 319 	42 149 3 311 
1976 3 053 1 273 	42 240 	8 1 462 	48 106 3 159 
1977 3 110 1 444 	46 139 	4 1 449 	47 153 3 263 
1978 3 493 1 668 	48 173 	5 1 559 	45 138 3 631 
1979 4 544 2 162 	48 610 	13 1 657 	36 169 4 713 
1980 4 618 2 191 	47 798 	17 1 496 	32 191 4 809 
1981 4 631 2 324 	50 852 	18 1 355 	29 289 4 920 
1982 5 630 3 245 	58 816 	14 1 458 	26 283 5 913 
1983 5 070 2 646 	52 716 	14 1 595 	31 364 5 434 
1984 5 157 2 610 	51 703 	14 1 729 	34 530 5 687 
1985 5 772 2 533 	44 897 	16 2 235 	39 615 6 387 
1986 5 404 2 226 	41 843 	16 2 237 	41 633 6 037 
1987 5 039 1 985 	39 638 	13 2 312 	46 695 5 734 
1988 5 117 1 981 	39 621 	12 2 300 	45 674 5 791 

1) Einschließlich der Ausgaben an Wirtschaftsunternehmen im Ausland. 
2) FuE-Investitionszulage (§ 4 InvZulG) und FuE-Sonderabschreibungen (§ 82 d EStDV), Steuermindereinnahmen von Bund, Län-

dern und Gemeinden. 

Quelle: BMFT 	 Rundungsdifferenzen 
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Anlage 8 

Methodische Erläuterungen zur Abgrenzung der Subventionen des Bundes 

Grundlage für die Abgrenzung bildet die Vorschrift 
des § 12 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG): 

„(1) Bundesmittel, die für bestimmte Zwecke an 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung gegeben 
werden, insbesondere Finanzhilfen, sollen so gewährt 
werden, daß es den Zielen des § 1 nicht wider-
spricht. 

(2) Über die in Absatz 1 bezeichneten Finanzhilfen 
legt die Bundesregierung dem Bundestag und dem 
Bundesrat zusammen mit dem Entwurf des Bundes-
haushaltsplans alle zwei Jahre eine zahlenmäßige 
Übersicht vor, die insbesondere gegliedert ist in 
Finanzhilfen, die 

1. der Erhaltung von Betrieben oder Wirtschaftszwei-
gen, 

2. der Anpassung von Betrieben oder Wirtschafts-
zweigen an neue Bedingungen und 

3. der Förderung des Produktivitätsfortschritts und 
des Wachstums von Bet rieben oder Wirtschafts-
zweigen, insbesondere durch Entwicklung neuer 
Produktionsmethoden und -richtungen 

dienen. 

(3) In entsprechender Gliederung des Absatzes 2 
wird eine Übersicht der Steuervergünstigungen zu-
sammen mit den geschätzten Mindereinnahmen bei-
gefügt. 

(4) Zu den in Absatz 2 und 3 genannten Übersichten 
gibt die Bundesregierung an, auf welchen Rechts-
gründen oder sonstigen Verpflichtungen die jeweili-
gen Finanzhilfen und Steuervergünstigungen beru-
hen und wann nach der gegebenen Rechtslage mit 
einer Beendigung der Finanzhilfen und Steuerver-
günstigungen zu rechnen ist. Sie macht zugleich Vor-
schläge hinsichtlich der gesetzlichen oder sonstigen 
Voraussetzungen für eine frühere Beendigung oder 
einen stufenweisen Abbau der Verpflichtungen. 
Hierzu wird ein Zeitplan entsprechend der in Absatz 2 
beschriebenen Gliederung aufgestellt." 

Abgrenzung gegenüber anderen Hilfen des Staates 

Sozialleistungen: Im schriftlichen Bericht des zustän-
digen Bundestagsausschusses für Wirtschafts- und 
Mittelstandsfragen vom 2. Mai 1967 (zu BT-Druck-
sache V/1678) wird ausdrücklich hervorgehoben, daß 
in § 12 StWG „nicht nur Subventionen an Wirtschafts-
unternehmen angesprochen sind, sondern Subventio-
nen aller Art, auch soweit sie bestimmte Sozialleistun-
gen betreffen". Andererseits weist der Ausschuß dar-
auf hin, daß im Subventionsbericht nicht alle Sozial-
leistungen aufzuführen seien, „da im jährlichen So-
zialbericht der Bundesregierung diese Angaben ent-
halten sind". 

Bahn und Post: Aus § 12 StWG ergibt sich, daß über 
Bundesmittel berichtet werden soll, die „an Stellen 
außerhalb der Bundesverwaltung" gegeben werden. 
Die Bundesregierung hat hieraus abgeleitet, daß Zu-
weisungen und Zuschüsse an die Deutsche Bundes-
bahn und die Deutsche Bundespost nicht als Finanz-
hilfen anzusehen sind, weil Bahn und Post trotz ge-
trennter Haushaltswirtschaft ihrer Rechtsnatur nach 
nicht Stellen außerhalb der Bundesverwaltung sind. 
Zudem sind die Deutsche Bundesbahn und die Deut-
sche Bundespost überwiegend als Teil der Verkehrs- 
bzw. Kommunikations-Infrastruktur anzusehen, die 
nicht Gegenstand des Subventionsberichts sind. 

Beteiligungen: Auch spezielle Zahlungen des Bundes 
an Unternehmen, an denen dieser wesentlich beteiligt 
ist, bleiben insoweit außer Ansatz, als es sich um 
Finanzvorgänge im Bereich der Kapitalbildung han-
delt, die zur Aufrechterhaltung angemessener Rela-
tionen zwischen Eigenkapital und Fremdkapital bei 
wachsender Unternehmenstätigkeit ebenso wie in 
schwierigen Unternehmensphasen erforderlich sind. 
Sie sind insoweit nicht als Subventionen anzusehen. 

Allgemeine Staatsaufgaben: Eine Reihe von Abgren-
zungsfragen gibt es auch zwischen allgemeinstaatli-
chen Aufgaben und der speziellen Aufgabenstellung 
von Subventionen in den einzelnen Bereichen. Dabei 
geht es einmal um die Behandlung ganzer Aufgaben-
bereiche wie etwa des Gesundheits- oder des Bil-
dungswesens. Hier werden in einigen Veröffentli-
chungen z. B. auch staatliche Leistungen an Träger 
von sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern und Bil-
dungseinrichtungen als Subventionen angesehen, 
während sie nach der Abgrenzung des Subven tions-
berichts zu den Infrastrukturmaßnahmen gezählt und 
daher nicht aufgeführt werden. 

Zum anderen geht es auch um die Abgrenzung staat-
licher Leistungen innerhalb bestimmter Aufgabenbe-
reiche, z. B. beim Verkehrs- und Kommunikationsbe-
reich oder der Forschungsförderung. Der Verkehrs- 
und Kommunikationsbereich, neben Post und Eisen-
bahn insbesondere Straßen- oder Kanalbau, ist weit-
gehend nicht Gegenstand des Subventionsberichts, 
obwohl auch hier verschiedene wettbewerbsbeein-
flussende, subventionsähnliche Wirkungen vorhan-
den sind. 

Forschungsförderung: Im Bereich Forschung und Ent-
wicklung neuer Technologien werden nur solche För-
derungsmaßnahmen als Subventionen angesehen, 
die unmittelbar darauf gerichtet sind, die technische 
Leistungskraft der Unternehmen bei solchen Vorha-
ben zu stärken, deren Markteinführung und damit 
wirtschaftliche Verwertung in überschaubarem Zeit-
raum mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist. 

Dies trifft für die indirekten und die indirekt-spezifi-
schen Fördermaßnahmen auf den Gebieten der Auf- 
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tragsforschung, der Forschungspersonal-Zuwachsför-
derung, der Mikroelektronik, der Mikroperipherik, 
der Fertigungstechnik, der technologieorientierten 
Unternehmensgründungen sowie auf die Biotechno-
logie zu. Diese Förderaktivitäten sind in den Subven-
tionsbericht einbezogen worden. Die sog. marktnahe 
Förderung, bei der das geförderte Unternehmen im 
Fall  einer erfolgreichen Markteinführung die öffentli-
chen Mittel grundsätzlich zurückzuzahlen hat, hat ei-
nen drastischen Rückgang zu verzeichnen. 

VGR-Abgrenzung: Verschiedene Abgrenzungspro-
bleme ergeben sich aus der Form der Wirtschaftsför-
derung. So liegt z. B. dem in den volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR) verwendeten Subven-
tionsbegriff 1) als formales Abgrenzungskriterium zu-
grunde, daß es sich bei Subventionen um laufende 
Einkommensübertragungen handeln muß. Das ist 
z. B. bei laufenden Zinszuschüssen zur Verbilligung 
betrieblicher Investitionen der Fall, nicht aber bei ein-
maligen Investitionszuschüssen, die in den Katego-
rien der VGR nicht Einkommens-, sondern Vermö-
gensübertragungen darstellen. 

Obwohl also sowohl laufende Zinszuschüsse als auch 
einmalige Investitionszuschüsse der gleichen wirt-
schaftspolitischen Zielsetzung dienen und auch bei 
entsprechender Bemessung den gleichen Subven-
tionswert aufweisen können, werden in den VGR nur 
die laufend gezahlten Zinszuschüsse als Subventio-
nen ausgewiesen. Die Abgrenzung der Finanzhilfen 
im Subventionsbericht erfolgt entsprechend der wirt-
schaftspolitischen Zielsetzung der Subventionsmaß-
nahmen, so daß der formalen Abgrenzung der VGR 
nicht gefolgt wird. 

Bürgschaften: Ein wichtiges Instrument der Wirt-
schaftsförderung durch den Bund sind Bundesbürg-
schaften. Mit ihrer Hilfe können in bestimmten Fällen 
staatliche Förderzwecke erreicht werden, ohne dafür 
Haushaltsmittel einsetzen zu müssen. Die ökonomi-
sche Förderwirkung von Bundesbürgschaften, die 
den Unternehmen die Kreditaufnahme am Kapital-
markt erleichtern, ist der von Subventionen ähnlich. 

1) Vgl. dazu Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.3, 
Konten und Standardtabellen 1987, Hauptbericht, S. 110 
u. 111 sowie BMWi-Studienreihe 39: Die Übertragungen und 
Subventionen an p rivate Haushalte und Unternehmen, Bonn, 
April 1983. 

Deshalb wäre zu erwägen, diese in den Subven tions-
bericht aufzunehmen. Dabei ergibt sich das Problem, 
die ökonomischen Förderwirkungen zu quantifizie-
ren. Diese entsprechen keineswegs dem gesamten 
Eventualverpflichtungsvolumen der Bundesbürg-
schaften, sondern nur dem evtl. Zinsvorteil bzw. der 
evtl. erleichterten Kreditaufnahme. Diese Vorteile 
sind nicht quantifizierbar, zumal keine Geldleistun-
gen abfließen, solange der Bund nicht in Anspruch 
genommen wird. Die Entwicklung der Bundesbürg-
schaften und sonstigen Gewährleistungen wird u. a. 
regelmäßig im vom Bundesfinanzministerium heraus-
gegebenen „Finanzbericht" dargestellt. 

Steuervergünstigungen: Im Bereich der Steuerver-
günstigungen ergeben sich ebenfalls verschiedene 
Abgrenzungsprobleme. Die Beurteilung des Sinns 
und der Notwendigkeit bestimmter steuerlicher Aus-
nahmetatbestände muß jeweils im Rahmen des ge-
samten Steuersystems gesehen werden, wobei es 
häufig schwierig ist, zwischen systema tisch oder von 
der Steuergerechtigkeit gebotenen steuerlichen Re-
gelungen und den für den Bericht bedeutsamen sub-
ventionspolitischen Ausnahmeregelungen zu unter-
scheiden (vgl. dazu die im 8. Subventionsbericht, 
Tz. 14, dargestellten Beispiele). 

Eine Steuervergünstigung wird im Subventionsbe-
richt tendenziell um so weniger als Subven tion ange-
sehen, je größer der Kreis der Begünstigten ist. Allge-
meine Steuerentlastungen, wie etwa Tariffreibeträge, 
sind daher nicht als Subventionen anzusehen. Glei-
ches gilt für steuerliche Regelungen, die auf der 
Steuerharmonisierung im Rahmen der EG beruhen. 

In der Anlage 3 sind diese Steuervergünstigungen 
aufgeführt, die durch die seit dem 6. Subventionsbe-
richt erfolgte neue Begriffsbestimmung nicht mehr 
den Subventionen zugeordnet werden. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß jede einzelne 
Steuervergünstigung nur im Rahmen der Gesamtför-
derung eines Bereichs durch den Staat bewe rtet wer-
den kann. 

Nichtsteuerliche Sonderabgaben, zu denen der 
Kohlepfennig zählt, werden wie alle anderen vom 
Staat als Hoheitsträger veranlaßten Geldleistungen, 
die von einer abgrenzbaren Gruppe (Haushalte, Un-
ternehmen) zur Finanzierung einer besonderen Auf-
gabe nach dem Gruppennützigkeitsprinzip geleistet 
werden, nicht als Subventionen erfaßt. 
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Anlage 9 

Subventionsberichterstattung der Bundesländer 

Alle Bundesländer beteiligen sich an der Bericht-
erstattung für die Subventionsberichte der Bundesre-
gierung (vgl. Tz. 5), einige Länder erstellen darüber 
hinaus eigene Subventionsberichte. Die Defini tion 
des Subventionsbegriffs stellt dabei ein spezifisches 
Problem dar, weil die Länder durch § 12 StWG nicht 
gebunden sind und auch keine vergleichbaren ge-
setzlichen Vorschriften für die Länder existieren. 
Einige Länder haben daher ihre Defini tion an die des 
Bundes nach § 12 StWG angelehnt. Andere Länder 
fassen demgegenüber den Subventionsbegriff weiter 
und beziehen beispielsweise auch Investitionszu-
schüsse für den öffentlichen Personennahverkehr in 
die Finanzhilfen ein. Besonderheiten ergeben sich 
außerdem bei Stadtstaaten, die bestimmte Ausgaben 
(z. B. Zuschüsse an Kindergärten und -tagesstätten, 
an Theater, Museen, Bibliotheken usw.) zu den 
Finanzhilfen rechnen, die bei den Flächenländern nur 
in den kommunalen Haushalten erscheinen. Es ver-
bleiben also eine Reihe von Ausgaben, die nur schwer 
zu charakterisieren sind. 

Unterschiede in der Subventionsberichterstattung der 
Länder sind auch bezüglich der Berichtsperiode und 
der Erscheinungsfolge feststellbar. Es gibt Ländersub-
ventionsberichte, die nur über die Vergangenheit 
oder nur über die Zukunft oder — wie der Bund — 
über Vergangenheit und Zukunftsplanung berichten. 
Einige Länder haben, wie der Bund, einen Berichts-
rhythmus von zwei Jahren, aber auch von vier Jahren; 
bei zwei Ländern ist erstmals, bzw. nach längerer zeit-
licher Unterbrechung, wieder ein Subventionsbericht 
geplant. 

Zahlreiche Anfragen im Bundesministerium der 
Finanzen haben gezeigt, daß der Länder-Subven-
tionsberichterstattung wachsendes Interesse entge-
gengebracht wird. Um dieses Informationsbedürfnis 
zu befriedigen, wird im folgenden die Berichtspraxis 
der Länder nach dem Stand vom Sommer 1991 kurz 
dargestellt: 

Baden-Württembergs bisher letzter Bericht umfaßte 
die Haushaltsjahre 1989 und 1990. Auf Beschluß des 

Landtages wird im laufenden Jahr ein Subven tions-
bericht für die Jahre 1991, 1992 vorgelegt. 

Bayern hat seinen letzten Bericht im Juni 1991 (für die 
Haushaltsjahre 1990 bis 1992) veröffentlicht. 

Berlin hat seinen letzten Subventionsbericht für die 
Jahre 1985 bis 1989 im Sommer 1989 herausgeben; 
der Vorgängerbericht erstreckte sich auf die Jahre 
1982 bis 1985. 

Bremen hat seinen letzten Bericht 1990 für die Jahre 
1980 bis 1990 zusammengestellt. 

Hessen hat seinen 7. Subventionsbericht für die Jahre 
1986 bis 1989 im Januar 1991 vorgelegt. Der 8. Bericht 
wird voraussichtlich im Sommer 1992 erscheinen. 

Niedersachsens aktueller Bericht umfaßt die Jahre 
1991 bis 1994; der nächste Bericht über den Zeitraum 
1992 bis 1995 wird im September 1991 erscheinen. 

Nordrhein-Westfalen hat seinen 12. Subventionsbe-
richt für die Jahre 1987 bis 1994 (Steuervergünstigun-
gen 1987 bis 1990) im November 1990 veröffentlicht, 
der nächste Bericht ist für Ende 1992 geplant. 

Schleswig-Holstein hat seinen ersten Subven tions-
bericht 1990 für die Haushaltsjahre 1987 bis 1990 ver-
öffentlicht. 

Im Saarland sowie in Rheinland-Pfalz wurden bisher 
noch keine Subventionsberichte erarbeitet. Saarland 
hat aber mit ersten Vorarbeiten für einen Subven-
tionsbericht begonnen, Rheinland-Pfalz erstellt in die-
sem Jahr zum ersten Mal einen Subventionsbericht. 

Hamburg (letzter Bericht 1970/71), hat derzeit keine 
konkreten Planungen bezüglich einer eigenen Sub-
ventions-Berichterstattung. 

Die Subventionsberichte der Länder werden in der 
Regel von den Landesfinanzministerien bekanntge-
macht. 
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Anlage 10 

Übersicht über neuere Forschungsaufträge zum Themenbereich: 
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 

I. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie 
Umwelt und Naturschutz 

a) Abgeschlossene Untersuchungen 

1. Ökonomische Aspekte der Ausweitung des Kör-
nerleguminosenanbaus in der EG 
P. Salamon/U. Sommer/F. Uhlmann, Ins titut für 
landwirtschaftliche Marktordnung der Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft, Braun-
schweig-Völkenrode, 1988 

2. Akzeptanz und Wirkungen des niedersächsi-
schen Grünbracheprogramms 
R. Plankl/L. Wilstake, Ins titut für Strukturfor-
schung der Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft, Braunschweig-Völkenrode, 1988 

3. Produktion von Rapsöl für Treibstoffzwecke 
W. Kleinhanß, Institut für Betriebswirtschaft der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Braunschweig-Völkenrode, 1988 

4. Produktion und Verwendung von Pflanzenölen 
als Industriegrundstoff 
W. Kleinhanß/G. Heins, Institut für Betriebswirt-
schaft der Bundesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft, Braunschweig-Völkenrode, 1988 

5. Wirkungen agrarpolitischer Maßnahmen auf 
Ziele von Umwelt-, Natur- und Landschafts-
schutz 
Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und 
Wirtschaftssoziologie der Universität Bonn, 1988 

6. Betriebswirtschaftliche Analyse zum Anbau von 
Getreide und Alternativkulturen unter variieren-
den ökonomischen und technischen Bedingun-
gen 
C. Langbehn, Ins titut für landwirtschaftliche Be-
triebs- und Arbeitslehre der Universität Kiel, 
1989 

7. Auswirkung der Produktion nachwachsender 
Rohstoffe auf das Nahrungsmittelangebot sowie 
Wertung von Politikmaßnahmen zur Förderung 
der Produktion nachwachsender Rohstoffe 
K. Meinhold, Ins titut für Betriebswirtschaft der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Braunschweig-Völkenrode, 1987 

8. Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Produk-
tion von Stärketrägern und der Verwendung im 
non-food-Bereich 
Institut für Betriebswirtschaft der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft, Braun-
schweig-Völkenrode, 1988 

9. Vergleichende Nutzen-Kosten-Bewertung von 
Betriebsstillegungen, Teilflächenstillegungen 
und sonstigen Extensivierungsmaßnahmen 
A. Henze/J. Zeddies, Ins titut für Agrarpolitik und 
landwirtschaftliche Marktlehre und Ins titut für 
landwirtschaftliche Betriebslehre, Abt. Ökonomik 
der landwirtschaftlichen Produktionsverfahren 
der Universität Hohenheim 

10. Gutachten über die Möglichkeiten des landwirt-
schaftlichen Sozialrechts unter besonderer Be-
rücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen 
B. v. Maydell, Institut für Arbeitsrecht und Recht 
der Sozialen Sicherheit der Universität Bonn 

11. Nutzen-Kosten-Untersuchung forstwirtschaftli-
cher Maßnahmen in durch Luftschadstoffe ge-
schädigten und gefährdeten Waldbeständen 
W. Kroth, Lehrstuhl für Forstwirtschaft und forst-
liche Betriebslehre der Ludwig-Maximilians Uni-
versität München 

12. Erarbeitung eines Gutachtens über die Durchfüh-
rung eines Experimentalprogramms Sonne/Wind 
(Fichtner Development Enginee ring, Stuttgart) 

13. Chancen und Probleme der Integra tion der (ehe-
maligen) DDR-Landwirtschaft in die Agrarpolitik 
der EG 
W. Heinrichtsmeyer, Universität Bonn, 1990 

14. Praktische Einsatzmöglichkeiten für Zertifikate 
im Rahmen marktwirtschaftlicher Umweltpolitik 
in der Bundesrepublik Deutschland und in der EG 
— Kohlendioxyd und Stickoxide IfW-Kiel, 1990 

15. Nutzen-Kosten-Untersuchung: Die Wirkungen 
und Erfolge der Dorferneuerung 
K. Bochard, Ins titut für Städtebau, Bodenordnung 
und Kulturtechnik, Lehrstuhl für Städtebau und 
Siedlungswesen der Universität Bonn, 1990 

16. Nutzen-Kosten-Untersuchung: Bewertungsgut-
achten für Deichbauvorhaben an der Festland-
küste — Entwicklung eines entsprechenden 
Schemas 
J. Klaus, Volkswirtschaftliches Ins titut der Univer-
sität Erlangen — Nürnberg, 1990 

17. Nutzen-Kosten-Untersuchung zur Förderung der 
Erstaufforstung 
R. Plochmann, Lehrstuhl für Forstpolitik und 
Forstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität, München und C. Thoroe, Ins titut für Ökono-
mie der Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft, Hamburg, 1990 
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18. Nutzen-Kosten-Untersuchung einer Senkung der 
Preise für Futtergetreide und für Getreide insge-
samt in der Bundesrepublik Deutschland 
K. Frenz, Institut für landwirtschaftliche Marktfor-
schung der Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft, Braunschweig-Völkenrode, 1991 

b) Laufende Untersuchungen 

1. Beurteilung technischer Fortschritte für nach-
wachsende Rohstoffe und traditionelle Agrar-
güter 
H. Becker, Ins titut für Betriebswirtschaft der Bun-
desforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braun-
schweig-Völkenrode 

2. Entwicklung und politikbezogene Anwendung 
von systemanalytischen Ansätzen für die Agrar-
sektoren der EG-Länder und den internationalen 
Agrarhandel 
IIASA-Institut Laxenburg 

3. Aufbau eines computergestützten Agrar- und 
Umweltinformationssystems für die Bundesrepu-
blik Deutschland 
W. Henrichsmeyer, Ins titut für Agrarpolitik, 
Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der 
Universität Bonn 

4. Preisbildung und Verwendung einheimischer Öl-
saaten alsNahrungs- und Industriegrundstoffe 
H. Götzke, Institut für landwirtschaftliche Markt-
ordnung der Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft, Braunschweig-Völkenrode 

5. Kostenaspekte erneuerbarer Energiequellen in 
der Bundesrepublik Deutschland und auf Expo rt

-märkten, DIW Berlin 

6. Auswirkungen von Umweltschutzmaßnahmen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit umweltkosten-
intensiver Produktionen der deutschen Wirt

-schaft 
Infratest/Industria, München und PROGNOS AG, 
Basel 

7. Auswirkungen unterschiedlicher Entsorgungs-
pfade auf eine gesicherte Kernbrennstoffversor-
gung 
Fichtner, Stuttgart 

8. Die bisherigen nichtlandwirtschaftlichen Be-
triebszweige der „LPGen" — Bestandsaufnahme 
und Nutzen-Kosten-Untersuchung zur Bewer-
tung von agrarpolitischen Maßnahmen, K.-H. 
Kappelmann/G. Grosskopf, Institut für Agrarpoli-
tik und Landwirtschaftliche Marktlehre der Uni-
versität Hohenheim 

9. Nutzen-Kosten-Untersuchung zur Umstellung 
der Landwirtschaft auf alterna tive Wirtschafts-
weisen 
V. Beusmann, L. Schulze Pals, Ins titut für Be-
triebswirtschaft und U. Langendorf, Ins titut für 
Strukturforschung der Bundesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode 

10. Nutzen-Kosten-Untersuchung: Erfolgskontrolle 
in der Flurbereinigung, Gesellschaft für Landes-
kultur GmbH, (GLF), Bremen 

11. Wirkungsanalyse von Maßnahmen zur integrier-
ten Entwicklung des ländlichen Raumes in der 
Bundesrepublik Deutschland und EWG 
H. Schrader, Ins titut für Strukturforschung der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Braunschweig-Völkenrode 

12. Analyse von Verlauf und Ergebnissen agrarso-
zialpolitischer Entscheidungsprozesse in der Bun-
desrepublik Deutschland von 1980 bis 1990 
K. Hagedorn, Ins titut für Strukturforschung der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Braunschweig-Völkenrode 

13. Inanspruchnahme, Wirkungen und Gestaltungs-
möglichkeiten staatlicher Maßnahmen zur Ent-
lastung des Agrarmarktes 
E. Neander, Ins titut für Strukturforschung der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Braunschweig-Völkenrode 

14. Möglichkeiten und Grenzen landwirtschaftlicher 
Struktur- und Einkommenspolitiken 
F. Isermeyer, Ins titut für Strukturforschung der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Braunschweig-Völkenrode 

15. Strukturanalyse der Fleischindustrie in der DDR 
und Schlußfolgerungen für weitere Entwicklun-
gen der Produktionskapazitäten in diesem Wi rt

-schaftszweig 
E. Böckenhoff, Universität Stuttgart-Hohenheim 

II. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) 

a) Abgeschlossene Forschungsaufträge 

1. Analyse der strukturellen Entwicklung der deut-
schen Wirtschaft — Berichtsrunde 1984/87 — (Ifo

-München, DIW-Berlin, RWI-Essen, IfW-Kiel, 
HWWA-Hamburg) 

2. Auswirkungen sektorspezifischer sowie regiona-
ler und allgemeiner Beihilfensysteme auf die 
Wettbewerbsbedingungen in der EG 

3. Problematik der Inanspruchnahme von Existenz-
gründungshilfen und Wirtschaftsforschungsmaß-
nahmen durch örtliche Beschäftigungsinitiativen 
(IBEK-Ingenieur- und Beratungsgesellschaft, 
Karlsruhe) 

4. Vorteile und Probleme einer Harmonisierung der 
Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten und 
Möglichkeiten unterschiedlicher Mehrwert-
steuersätze im integ rierten Wirtschaftsraum der 
Gemeinschaft (DIW-Berlin/Ifo-München) 

5. Mehrfachsubventionen (EG, Bund, Länder, Ge-
meinden, Sondervermögen, KW, LAB) — gene-
relle Problematik, Fallstudien und Vorschläge 
zum Abbau (IfW-Kiel) 
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6. Harmonisierung der Mehrwertsteuersätze in den 
Mitgliedstaaten und Möglichkeiten unterschiedli-
cher Mehrwertsteuersätze im integ rierten Wirt

-schaftsraum der Gemeinschaft — eine Harmoni-
sierung der Verbrauchsteuern für die Bundes-
republik Deutschland (DIW-Berlin) 

7. Das Zusammenwirken des Steuer- und Transfer-
systems in der Bundesrepublik Deutschland (Ifo-
München) 

8. Wirkungsanalyse zur Fördermaßnahme For-
schungskooperation zwischen Industrie und Wirt-
schaft (Battelle-Institut/Frankfurt) 

9. Neue Technologien für das Handwerk — Vor-
untersuchung (FhG e.V.-München, IPA-Stutt-
gart) 

b) Laufende Forschungsaufträge 

1. Existenzgründungshilfen von Bund und Ländern 
— Eine Wirkungsanalyse der Programme im Hin-
blick auf Wettbewerb, Produktivitätswachstum 
und Beschäftigung (IAW-Tübingen) 

2. Strukturforschung (Ifo-München, DIW-Berlin, 
RWI-Essen, IfW-Kiel, HWWA-Hamburg) 

3. Internationaler Vergleich der Unternehmens-
besteuerung (DIW-Berlin) 

4. Wissenschaftliche Analyse und Begleitung sowie 
Umsetzung der Ergebnisse des Modellversuchs 
„Förderung technologieorientierter Unterneh-
mensgründungen" (FhG, ISI) 

5. Verbundwerkstoffe in der mittelständischen In-
dustrie : Anwendungspotential und Innova tions-
hemmnisse (DIW-Berlin) 

6. Programm-Evaluierung Lasertechnik — Wirt
-schaftliche Folgewirkungen der Lasertechnik und 

deren Förderung für die deutsche Industrie (Ifo-
München) 

7. Wirkungsanalyse der Forschungspersonal-Zu-
wachsförderung (DIW-Berlin) 

8. Bestandsaufnahme der Einführung von CIM-In-
stallationen durch Generalunternehmen und 
Analyse möglicher Auswirkungen auf die Abhän-
gigkeit mittelständischer Unternehmen (Hartmut 
Frey, Dr.-Ing., Esslingen) 

III. Wohnungswesen 

a) Abgeschlossene Forschungsaufträge 

1. Wohngeld und Sozialwohnungsbestand als In-
strument der sozialen Sicherung des Wohnens in 
unterschiedlichen Wohnungsmärkten (Gewos, 
Hamburg; Institut für Volkswirtschaftslehre, TU 
Berlin) 

2. Analyse und Prognose der Nachfrage nach Miet- 
und Eigentümerwohnungen (Ifo-Institut für Wirt-
schaftsforschung, München) 

3. Wohnungsgemeinnützigkeit (Ins titut für empiri-
sche Wirtschaftsforschung, Saarbrücken) 

b) Laufende Forschungsaufträge 

1. Immobilienmarkt-Investitionsverhalten im Woh-
nungsbestand (Infratest, München) 

2. Wohnungspolitik nach dem zweiten Weltkrieg — 
Bestandsaufnahme und kritische Analyse der In-
strumente (GEWOS, Hamburg) 

3. Auswirkungen der vorzeitigen Rückzahlung öf-
fentlicher Baudarlehen (Ins titut für Stadtfor-
schung, Berlin) 

4. Ankauf von Belegungsrechten durch die Kommu-
nen (Hubert , Tomann, FU Berlin) 

5. Wirkungsrolle zur Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung von Wohnraum in den neuen 
Bundesländern (BfLR). 

IV. Sonstiges 

1. Praxis der EG-Kommission in der Beihilfenauf-
sicht über die Forschungsförderung ausgewählter 
Mitgliedstaaten (IfW-Kiel) 

2. Staatliche Interventionen, Ergänzungsband zur 
Ifo-Strukturberichterstattung 1983. Von W. Ger

-stenberger, J. Heinze, M. Hummel, R.-U. Spren-
ger. Studien zur Strukturforschung Nr. 4, S. 103, 
1984 

3. Subventionen in Europa — Konsequenzen einer 
Laissez-Faire-Politik am Beispiel der deutschen 
Stahlindustrie. Von W. Gerstenberger, M. Hum-
mel, K.-D. Knörndel, H. Schedl. Studien zur Indu-
striewirtschaft Nr. 29, S. 153, 1985 

4. Subventionen — Probleme der Abgrenzung und 
Erfassung. Eine Gemeinschaftspublika tion der an 
der Strukturberichterstattung beteiligten Insti-
tute. Ifo-Studien zur Strukturforschung Nr. 11, 
S. 95, 1988 

5. Bericht der EG-Kommission über staatliche Bei-
hilfen in der EG (Beihilfenweißbuch), EG-Kom-
mission, Brüssel, 1988 

6. Structural Adjustment And Economic Perfor-
mance, OECD, 1988 

7. Economies In Transition — Structural Adjustment 
In OECD-Countries, OECD, 1989 

8. The Federal Republic of Germany — Adjustment 
in a Surplus Country. By L. Lipschitz, J. Kremers, 
T. Mayer, D. Mc Donald, Inte rnational Monetary 
Fund, Washington D.C., 1989 
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zu Anlagen 2 und 3 

Fundstellen-Verzeichnis für die Anlagen 2 und 3 nach Steuerarten 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

1. Einkommensteuer 

§ 3 EStG Steuerfreiheit aus sozialen und ähnlichen Gründen 1 Anlage 3 

§ 3 a EStG Steuerbefreiung von Zinsen aus bestimmten festverzinslichen 130 Anlage 2 
Wertpapieren, die vor dem 1. Januar 1955 ausgegeben worden 
sind 

§ 3 b EStG Steuerbefreiung bestimmter Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit 

131 Anlage 2 

§ 6 b Abs. 1 bis 6 Übertragung von stillen Reserven, die bei der Veräußerung be- 57 Anlage 2 
und § 6 c EStG stimmter Wirtschaftsgüter aufgedeckt werden, auf neue Investi-

tionen 

§ 6b Abs. 7 und 8 Übertragung von stillen Reserven, die bei der Übertragung be- 58 Anlage 2 
EStG stimmter Anlagegüter auf Dritte zur Vorbereitung oder Durch-

führung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen aufge-
deckt werden 

§ 7 b EStG Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude 103 Anlage 2 

§ 7 c EStG Erhöhte Absetzungen der Aufwendungen zur Schaffung neuer 104 Anlage 2 
Mietwohnungen an bestehenden Gebäuden 

§ 7 d EStG Erhöhte Absetzungen bei Wirtschaftsgütern, die dem Umwelt- 
schutz dienen 

59 Anlage 2 

§ 7 e EStG Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und land- 
wirtschaftliche Betriebsgebäude bei Vertriebenen, Flüchtlingen 
und Verfolgten (Landwirtschaft) 

2 Anlage 2 

§ 7 e EStG Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und land- 
wirtschaftliche Betriebsgebäude bei Vertriebenen, Flüchtlingen 
und Verfolgten 

60 Anlage 2 

§ 7 f EStG Bewertungsfreiheit für abnutzbare Anlagegüter bestimmter 132 Anlage 2 
Krankenhäuser 

§ 7 g EStG Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Be- 
triebe bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens 

61 Anlage 2 

§ 7 h EStG Erhöhte Absetzungen für bestimmten Modernisierungs- und In- 
standsetzungsaufwand 

105 Anlage 2 

§ 7 i EStG Erhöhte Absetzungen bei kulturhistorisch wertvollen Gebäu- 
den 

106 Anlage 2 

§ 7 k EStG Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung 107 Anlage 2 

§ 8 Abs. 3 EStG Freibetrag für Belegschaftsrabatte 2 Anlage 3 

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Sonderausgabenabzug von Beiträgen 3 Anlage 3 
EStG — zur gesetzlichen Rentenversicherung 

— zur privaten Lebensversicherung (ohne reine Risikoversi-
cherung) 

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Steuerliche Begünstigung von Beiträgen an Bausparkassen 125 Anlage 2 
EStG 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-l

age 
Kennzeichnung der Vergünstigung 

Lfd. Nr. der 
Anlagen 2 u. 3 

des 13. Subv.-Ber. 

§ 10 Abs. 1 Nr. 4 Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgaben 4 Anlage 3 
EStG 

§ 10 Abs. 1 Nr. 8 Sonderausgabenabzug für hauswirtschaftliche Beschäftigungs- 5 Anlage 3 
EStG verhältnisse 

§ 10 Abs. 1 Nr. 9 Begrenzter Sonderausgabenbetrag für Schulgeldzahlungen an 6 Anlage 3 
private Schulen 

§ 10 a EStG Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns für Ver- 62 Anlage 2 
triebene, Flüchtlinge und Verfolgte 

§ 10 b EStG Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, 7 Anlage 3 
kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und der als besonders 
förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sowie 
von Mitgliedsbeiträgen und Spenden an politische Parteien 

§ 10 e EStG Sonderausgabenabzug bei Herstellung oder Anschaffung einer 108 Anlage 2 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung sowie bei deren 
Ausbau oder Erweiterung 

§ 10 e Abs. 4 Inanspruchnahme von §10 e EStG für ein weiteres Objekt im 37 Anlage 2 
Sätze 4-3 EStG Beitrittsgebiet auch nach Objektverbrauch 

§ 10 f EStG Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 109 Anlage 2 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und Ent- 
wicklungsbereichen 

§ 13 Abs. 3 EStG Freibetrag für alle Land- und Forstwirte 8 Anlage 3 

§ 13 a EStG Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach 1 Anlage 2 
Durchschnittssätzen 

§§ 14 und 14 a Freibeträge für Veräußerungsgewinne (Landwirtschaft) 3 Anlage 2 
Abs. 1-5 EStG 

§ 16 Abs. 4 EStG Freibetrag von 30 000 DM für Veräußerungsgewinne bis 100 000 63 Anlage 2 
DM (mit Härteklausel) und Erhöhung dieser Beträge für Alters- 
und Invaliditätsfälle 

§ 17 Abs. 3 EStG Freibetrag von 20 000 DM für Gewinne bis 80 000 DM (mit Här- 64 Anlage 2 
teklausel) aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell- 
schaften bei wesentlicher Beteiligung 

§ 18 Abs. 3 EStG Freibetrag für Veräußerungsgewinne 133 Anlage 2 

§ 18 Abs. 4 EStG Freibetrag für die Angehörigen der Freien Berufe 9 Anlage 3 

§ 19 Abs. 3 EStG Weihnachts-Freibetrag 10 Anlage 3 

§ 19 Abs. 4 EStG Arbeitnehmer-Freibetrag 11 Anlage 3 

§ 19 a EStG Steuerbefreiung für den bei bestimmten Vermögensbeteiligun- 126 Anlage 2 
gen eingeräumten Vorteil 

§ 20 Abs. 4 EStG Freibetrag bei Einkünften aus Kapitalvermögen 127 Anlage 2 

§ 32 Abs. 8 EStG Tariffreibetrag für Steuerpflichtige im Beitrittsgebiet 38 Anlage 2 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 34 c Abs. 4 EStG Ermäßigung der Einkommen- und Körperschaftsteuer bei aus- 91 Anlage 2 
und § 26 Abs. 6 ländischen Einkünften unbeschränkt Steuerpflichtiger aus dem 
KStG Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr 

§ 34 e EStG Steuerermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirt- 12 Anlage 3 
schaft 

§ 34 f EStG Kinderkomponente zu § 10e EStG 110 Anlage 2 

§ 34 g EStG Steuerermäßigung für Mitgliedsbeiträge und Spenden an politi- 13 Anlage 3 
sche Parteien u. ä. 

§ 40 b EStG Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zukunftssiche- 14 Anlage 3 
rungsleistungen 

§ 45 b EStG Abgeltung der Einkommensteuer für bestimmte Kapitalerträge 134 Anlage 2 
durch Steuerabzug von 30 v. H. 

§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Steuerfreie Rücklagen für Preissteigerungen bei bestimmten 65 Anlage 2 
Buchstabe b EStG, Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens 
§ 74 EStDV 

§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Bewertungsabschlag für Importwaren mit wesentlichen Preis- 66 Anlage 2 
Buchstabe m EStG, Schwankungen 
§ 80 Abs. 1 EStDV 

§ 52 Abs. 15 Steuerfreie Entnahme von Grund und Boden aus dem Bet riebs- 4 Anlage 2 
Sätze 10 und 11 vermögen beim Bau einer eigengenutzten Wohnung oder einer 
EStG Altenteilerwohnung 

§ 58 Abs. 1 EStG Sonderabschreibungen bei Anschaffung oder Herstellung be- 39 Anlage 2 
stimmter Wirtschaftsgüter im Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 
1991 

§ 58 Abs. 3 EStG Steuerbefreiung für im Beitrittsgebiet gegründete Bet riebe oder 40 Anlage 2 
Betriebsstätten 

§§ 76 und 78 EStDV Begünstigung bestimmter Investitionen bei Land- und Forstwir- 5 Anlage 2 
ten 

§ 81 EStDV Bewertungsfreiheit für bestimmte Investitionen im Kohlen- und 20 Anlage 2 
Erzbergbau 

§ 82 a EStDV Erhöhte Absetzungen für bestimmte Energiesparmaßnahmen an 111 Anlage 2 
Gebäuden 

§ 82 d EStDV Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlage- 67 Anlage 2 
vermögens, die der Forschung oder Entwicklung dienen 

§ 82 f EStDV Bewertungsfreiheit für Handelsschiffe, für Schiffe, die der See- 92 Anlage 2 
Fischerei dienen und für Luftfahrzeuge im internationalen Ver- 
kehr 

§ 82 g EStDV Erhöhte Absetzungen für bestimmten Modernisierungs- und In- 112 Anlage 2 
standsetzungsaufwand 

§ 82 i EStDV Erhöhte Absetzungen bei kulturhistorisch wertvollen Gebäu- 113 Anlage 2 
den 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 Steuerliche Begünstigung von Ausgaben des Arbeitgebers für 15 Anlage 3 
LStDV die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer bis zu 312 DM jähr- 

lich 

2. Körperschaftsteuer 

§ 5 Abs. 1 Nrn. 1 Persönliche Steuerbefreiung von Bundespost und Bundesbahn 17 Anlage 3 
und 1 a KStG sowie ab 1991 der Deutschen Reichsbahn 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Persönliche Steuerbefreiung für den Erdölbevorratungsver- 18 Anlage 3 
KStG band 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Persönliche Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des 19 Anlage 3 
KStG Bundes 

§ 5 Abs. 1 Nrn. 2 Persönliche Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderauf- 20 Anlage 3 
und 2 a KStG gaben 

§ 5 Abs. 1 Nrn. 3, 8 Persönliche Steuerbefreiung gemeinnütziger Körperschaften, 21 Anlage 3 
und 9 KStG, Sozialkassen und berufsständischer Versicherungs- und Versor- 
§ 44 c EStG gungseinrichtungen 

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 Steuerbefreiung kleiner Versicherungsvereine auf Gegenseitig- 68 Anlage 2 
KStG keit 

§ 5 Abs. 1 Nrn. 5 Persönliche Steuerbefreiung der Berufsverbände und Vermö- 22 Anlage 3 
und 6 KStG gensverwaltungsgesellschaften der nicht rechtsfähigen Berufs- 

verbände 

§ 5 Abs. 1 Nr. 7 Persönliche Steuerbefreiung der politischen Parteien 23 Anlage 3 
KStG 

§ 5 Abs. 1 Nrn. 10 Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -ver- 6 Anlage 2 
und 12 KStG eine und der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen (ab 

1990) 

§ 5 Abs. 1 Nrn. 10, Steuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- und Sied- 115 Anlage 2 
12 und 13 KStG lungsunternehmen (bis 1989) 

§ 5 Abs. 1 Nr. 11 Steuerbefreiung von Unternehmen u. a., solange sie als Organe 114 Anlage 2 
KStG der staatlichen Wohnungspolitik anerkannt sind (bis 1989) 

§ 5 Abs. 1 Nr. 14 Steuerbefreiung land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und 7 Anlage 2 
KStG Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine 

§ 5 Abs. 1 Nr. 15 Steuerbefreiung des Pensions-Sicherungs-Vereins Versiche- 24 Anlage 3 
KStG rungsverein a. G. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 16 Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der 69 Anlage 2 
KStG Kreditinstitute 

§ 5 Abs. 1 Nr. 17 Persönliche Steuerbefreiung von bestimmten Zusammenschlüs- 116 Anlage 2 
KStG sen und Unternehmen zur Durchführung von Sanierungs- und 

Entwicklungsaufgaben 

§ 9 Nr. 3 KStG Steuerfreiheit der Spenden zur Förderung mildtätiger, kirchli- 25 Anlage 3 
cher, religiöser, wissenschaftlicher und der als besonders förde- 
rungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke, Spenden an 
politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund- 
lage Kennzeichnung der Vergünstigung 

Lfd. Nr. der 
Anlagen 2 u. 3 

des 13. Subv.-Ber. 

§ 22 KStG Abziehbarkeit von Rückvergütungen bei Genossenschaften 26 Anlage 3 

§ 24 KStG Freibetrag für bestimmte Körperschaften 70 Anlage 2 

§ 25 KStG Freibetrag für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie 8 Anlage 2 
-vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben 

3. Sondervorschriften mit Auswirkungen auf die 
Einkommen- und/oder Körperschaftsteuer 

§ 4 der VO über die Ermäßigung der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer, die 71 Anlage 2 
steuerliche Begün- auf den Gewinn aus den steuerbegünstigten Anlagen entfällt 
stigung von Wasser- 
kraftwerken vom 
26. Oktober 1944 
i. V. m. Artikel 14 
Steuerbereinigungs- 
gesetz 1985 vom 
14. Dezember 1984 

§ 36 Gesetz zur För- Befreiung des Rationalisierungsverbandes von der Körperschaft- 27 Anlage 3 
derung der Rationa- steuer 
lisierung im Stein- 
kohlenbergbau vom 
29. Juli 1963 

Gesetz über steuerli- Steuerbefreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkoh- 32 Anlage 3 
che Maßnahmen bei lenreviere GmbH sowie Begünstigung zur Stillegung von 
der Stillegung von Schachtanlagen und Verbesserung der Wi rtschaftsstruktur der 
Steinkohlenberg- Bergbaugebiete 
werken vom 
11. April 1967 

§ 1 Gesetz über Gewährung von Bergmannsprämien an alle Arbeitnehmer im 21 Anlage 2 
Bergmannsprämien Bergbau, die unter Tage beschäftigt werden, aus Mitteln des 

Lohnsteueraufkommens 

§ 3 Zonenrand- Steuervergünstigungen für bet riebliche Investitionen im Zonen- 35 Anlage 2 
förderungsgesetz randgebiet 

§ 14 BerlinFG Erhöhte Absetzungen bei bestimmten Investitionen in abnutzba- 23 Anlage 2 
ren Anlagevermögen von Bet rieben in Berlin (West) 

§ 14 a BerlinFG Erhöhte Absetzungen für Mehrfamilienhäuser u. a. in Berlin 24 Anlage 2 
(West) 

§ 14 b BerlinFG Erhöhte Absetzungen für bestimmte Modernisierungsmaßnah- 25 Anlage 2 
men bei Mehrfamilienhäusern in Berlin (West) 

§ 14 c BerlinFG Erhöhte Absetzungen der Aufwendungen zur Schaffung neuer 26 Anlage 2 
Mietwohnungen an bestehenden Gebäuden in Berlin (West) 

§ 14 d BerlinFG Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung in Ber- 27 Anlage 2 
lin (West) 

§ 15 BerlinFG Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäu- 28 Anlage 2 
ser und Eigentumswohnungen in Berlin (West) 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-l

age Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 15b BerlinFG Sonderausgabenabzug bei einer zu eigenen Wohnzwecken ge- 29 Anlage 2 
nutzten Wohnung in Berlin (West) 

§§ 16 und 17 Steuerermäßigung für die Hingabe von Darlehen für bet riebliche 30 Anlage 2 
BerlinFG Investitionen und für Baumaßnahmen in Berlin (West) 

§ 19 BerlinFG Gewährung von Investitionszulagen für bestimmte Investitionen 31 Anlage 2 
in Berliner Betriebsstätten 

§§ 21 bis 27 Ermäßigung der Einkommen- und Lohnsteuer und der Körper- 32 Anlage 2 
BerlinFG schaftsteuer bei Einkünften aus Berlin (West) 

§§ 28 und 29 Zulage für Arbeitnehmer in Berlin (West) 33 Anlage 2 
BerlinFG 

§§ 1 und 2 DDR-IG Steuerliche Erleichterungen von Unternehmensinvestitionen im 41 Anlage 2 
Beitrittsgebiet 

§§ 2 und 3 Sonderabschreibungen für bet riebliche Investitionen im Bei- 42 Anlage 2 
Fördergebietsgesetz trittsgebiet und dem ehem. Berlin (West) 

§ 3 Sonderabschreibungen für neue Gebäude des Privatvermögens 43 Anlage 2 
Fördergebietsgesetz im Beitrittsgebiet und dem ehem. Berlin (West) 

§ 3 Sonderabschreibungen für nachträgliche Herstellungskosten an 44 Anlage 2 
Fördergebietsgesetz bestimmten Gebäuden des Privatvermögens im Beitrittsgebiet 

und dem ehem. Berlin (West) 

§ 7 Abzug bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden im 45 Anlage 2 
Fördergebietsgesetz Beitrittsgebiet 

Investitionszulagen- Investitionszulagen für Ausrüstungsinvestitionen im Beitrittsge- 46 Anlage 2 
Besetz 1991 biet und dem ehem. Berlin (West) 

§ 1 Investitions- Gewährung von Investitionszulagen für Investitionen im Zonen- 34 Anlage 2 
zulagengesetz randgebiet und in anderen förderungsbedürftigen Gebieten 

§ 4 Investitions- Gewährung einer Investitionszulage für bet riebliche For- 72 Anlage 2 
zulagengesetz schungs- und Entwicklungsinvestitionen 

§ 4 a Investions- Gewährung einer Investitionszulage für bestimmte Investitionen 73 Anlage 2 
zulagengesetz im Bereich der Energieerzeugung und -verteilung 

Gesetz über steuer- Steuerliche Erleichterung von Unternehmensinvestitionen im 74 Anlage 2 
liche Maßnahmen Ausland 
bei Auslandsinvesti- 
tionen der deut- 
schen Wirtschaft 
(ab 1. Januar 1990: 
§ 2a Abs. 3 und 4 
EStG) 

§§ 7 und 12 Abs. 3 Erhöhte Absetzungen für die Herstellung von Schutzräumen 16 Anlage 3 
Schutzbaugesetz 

§ 13 des 5. VermBG Arbeitnehmersparzulage für vermögenswirksame Leistungen 128 Anlage 2 

§ 15 des 5. VermBG Steuerermäßigung für Arbeitgeber wegen Erbringung vermö- 129 Anlage 2 
genswirksamer Leistungen 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund- 
lage Kennzeichnung der Vergünstigung 

Lfd. Nr. der 
Anlagen 2 u. 3 

des 13. Subv.-Ber. 

4. Vermögensteuer 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Steuerfreiheit des Erdölbevorratungsverbandes 29 Anlage 3 
VStG 

§ 3 Abs. 1 Nrn. 1 Persönliche Steuerbefreiung von Bundespost und Bundesbahn 30 Anlage 3 
und 1 a VStG und der Deutschen Reichsbahn 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des Bundes 31 Anlage 3 
VStG 

§ 3 Abs. 1 Nm. 2 Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 32 Anlage 3 
und 2 a VStG 

§ 3 Abs. 1 Nrn. 5, 8 Steuerbefreiung der unter lfd. Nrn. 21 bis 23 genannten Institu- 33 Anlage 3 
und 10 VStG tionen 

§ 3 Abs. 1 Nr. 6 a Steuerbefreiung des Pensions-Sicherungs-Vereins Versiche- 34 Anlage 3 
VStG rungsverein a. G. 

§ 3 Abs. 1 Nr. 7 Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschafts- 9 Anlage 2 
VStG genossenschaften sowie Vereine 

§ 3 Abs. 1 Nr. 7 a Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Produktionsgenossen- 47 Anlage 2 
VStG schaf ten  

§ 3 Abs. 1 Nrn. 13, Steuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- und Sied- 118 Anlage 2 
15 und 16 VStG lungsunternehmen (bis 1989) 

§ 3 Abs. 1 Nrn. 13 Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -ver- 10 Anlage 2 
und 15 VStG eine und der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen (ab 

1990) 

§ 3 Abs. 1 Nr. 14 Steuerbefreiung der Organe der staatlichen Wohnungspolitik 117 Anlage 2 
VStG (bis 1989) 

§ 3 Abs. 1 Nr. 17 Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der 75 Anlage 2 
VStG Kreditinstitute 

§ 3 Abs. 1 Nr. 18 Persönliche Vermögensteuerbefreiung von bestimmten Zusam- 119 Anlage 2 
VStG menschlüssen und Unternehmen zur Durchführung von Sanie- 

rungs- und Entwicklungsaufgaben 

§ 7 VStG Freibetrag von 100 000 DM für zehn Jahre für bestimmte land- 11 Anlage 2 
wirtschaftliche Produktionsgemeinschaften und -vereine 

§ 24 b VStG Verzicht auf die Vermögensteuer der in Kapitalgesellschaften 48 Anlage 2 
umgewandelten ehem. volkseigenen Kombinate, Bet riebe und 
Einrichtungen für das 2. Hj. 1990 

§ 24 c VStG Nichterhebung der VSt in 1991 und 1992 im Beitrittsgebiet 49 Anlage 2 

§ 101 Nr. 2 i. V. m. Befreiung von Erfindungen und Urheberrechten, soweit sie nicht 76 Anlage 2 
§ 110 Abs. 1 Nr. 5 als Diensterfindungen durch den Arbeitgeber einem Dritten ge- 
BewG gen Entgelt zur Ausnutzung überlassen sind 

§ 101 Nr. 5 i. V. m. Befreiung von Kunstgegenständen und Handsch riften, die für 135 Anlage 2 
§ 110 Abs. 1 Nr. 12 öffentliche Ausstellungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
BewG werden 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-l

age Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 104 a Nrn. 1 und 2 Kürzung des der Vermögensteuer (und auch der Gewerbesteuer) 77 Anlage 2 
BewG unterliegenden Betriebsvermögens um die Geschäftsguthaben 

a) bei gewerblichen Werksgenossenschaften und Lieferungsge- 
nossenschaften 

b) bei bestimmten Warengenossenschaften 

§§ 110 ff. BewG Vermögensteuerbefreiung einer Reihe von Wirtschaftsgütern 35 Anlage 3 
(vgl. 	§ 110 Abs. 1 	Nrn. 6 bis 	12, 	§ 111 Nrn. 1 bis 10, 	§ 115 
BewG) 

§ 116 BewG Steuerbefreiung der privaten Krankenhäuser, die vom Eigentü- 136 Anlage 2 
mer betrieben werden, unter gewissen Voraussetzungen 

§ 117 Abs. 1 Nr. 1 Steuerbefreiung für das der öffentlichen Wasserversorgung die- 78 Anlage 2 
BewG nende Betriebsvermögen 

§ 117 Abs. 1 Nrn. 1 Vermögensteuerbefreiung der Verkehrsbetriebe, Hafenbetriebe 36 Anlage 3 
und 2 BewG und Flughafenbetriebe in öffentlicher und p rivater Hand unter 

bestimmten Voraussetzungen sowie von bestimmten Unterneh- 
men im Interesse der Errichtung von Bundeswasserstraßen 

§ 117 a Abs. 1 und 3 Freibetrag für inländisches Betriebsvermögen von 125 000 DM 37 Anlage 3 
BewG sowie Ansatz des darüber hinausgehenden Teils des Betriebsver- 

mögens mit 75 v. H. des Einheitswerts 

§ 117 a Abs. 2 BewG Ansatz des Betriebsvermögens von Handelsschiffen im interna- 93 Anlage 2 
tionalen Verkehr mit 50 v. H. 

§ 5 der VO über die Befreiung von Wasserkraftwerken während der Bauzeit voll und 79 Anlage 2 
steuerliche Begün- ab Betriebsbeginn für 20 Jahre von der halben Vermögen- 
stigung von Wasser- steuer 
kraftwerken vom 
26. Oktober 1944 
i. V. m. Artikel 14 
Steuerbereinigungs- 
gesetz 1985 vom 
14. Dezember 1984 

§ 21 Gesetz über die Befreiung der Ansprüche auf Leistungen nach dem Gesetz von 38 Anlage 3 
Errichtung einer der Vermögensteuer 
Stiftung „Hilfswerk 
für behinderte Kin- 
der" vom 17. De- 
zember 1971 

§ 36 Gesetz zur För- Befreiung des Rationalisierungsverbandes von der Vermögen- 39 Anlage 3 
derung der Rationa- steuer 
lisierung im Stein- 
kohlenbergbau vom 
29. Juli 1963 

§§ 1 und 2 Abs. 3 Befreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkohlenreviere 40 Anlage 3 
Gesetz über steuerli- GmbH und der Anteile an der Aktionsgemeinschaft von der Ver- 
che Maßnahmen bei mögensteuer 
der Stillegung von 
Steinkohlenberg- 
werken vom 
11. April 1967 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

5. Gewerbesteuer 

§ 3 Nrn. 1 Steuerfreiheit für Bundespost und Bundesbahn sowie Deutsche 41 Anlage 3 
und 3 GewStG Reichsbahn 

§ 3 Nr. 1 GewStG Steuerfreiheit für den Erdölbevorratungsverband 42 Anlage 3 

§ 3 Nr. 1 GewStG Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des Bundes 43 Anlage 3 

§ 3 Nr. 2 und 3 Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 44 Anlage 3 
GewStG 

§ 3 Nrn. 6, 9 bis 11 Steuerbefreiung der unter lfd. Nr. 21, 22 und 24 genannten Insti- 45 Anlage 3 
und 19 GewStG tutionen 

§ 3 Nr. 7 GewStG Steuerbefreiung kleiner Hochsee- und Küstenfischereiunterneh- 12 Anlage 2 
men 

§ 3 Nrn. 8, 12 Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschafts- 13 Anlage 2 
und 14 GewStG genossenschaften und -vereine, bestimmter Tierhaltungskoope- 

rationen und bestimmter landwirtschaftlicher Produktionsgenos- 
senschaften und -vereine 

§ 3 Nr. 13 GewStG Steuerbefreiung bestimmter privater Schulen und anderer allge- 137 Anlage 2 
meinbildender Einrichtungen 

§ 3 Nr. 14 a GewStG Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Produktionsgenossen- 50 Anlage 2 
schaften 

§ 3 Nrn. 15 und 17 Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -ver- 14 Anlage 2 
GewStG eine 	und 	der 	gemeinnützigen Siedlungsunternehmen 	(ab 

1990) 

§ 3 Nr. 16 GewStG Steuerbefreiung der Organe der staatlichen Wohnungspolitik 120 Anlage 2 
(bis 1989) 

§ 3 Nrn. 15, 17 Steuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- und Sied- 121 Anlage 2 
und 18 GewStG lungsunternehmen (bis 1989) 

§ 3 Nr. 20 GewStG Steuerbefreiung von Krankenhäusern, Altenheimen, Alten- 138 Anlage 2 
wohnheimen und Pflegeheimen unter gewissen Voraussetzun- 
gen 

§ 3 Nr. 21 GewStG Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der 80 Anlage 2 
Kreditinstitute 

§ 3 Nr. 22 GewStG Persönliche Steuerbefreiungen von bestimmten Zusammen- 122 Anlage 2 
schlössen und Unternehmen zur Durchführung von Sanierungs- 
und Entwicklungsaufgaben 

§ 8 Nr. 9 und § 9 Steuerfreiheit von Spenden für mildtätige, kirchliche, religiöse, 46 Anlage 3 
Nr. 5 GewStG wissenschaftliche und als besonders förderungswürdig aner- 

kannte gemeinnützige Zwecke 

§ 11 Abs. 2 Staffelung der Meßzahl nach dem Gewerbeertrag für Einzelun- 51 Anlage 2 
GewStG ternehmen oder Personengesellschaften im Beitrittsgebiet 

§ 11 Abs. 3 Nr. 1 Ermäßigung der Gewerbeertragsteuer für Hausgewerbetrei- 81 Anlage 2 
GewStG bende 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 11 Abs. 3 Nr. 2 Ermäßigung der Gewerbesteuermeßzahl bei Unternehmen, so- 94 Anlage 2 
und § 13 Abs. 3 weit sie den Betrieb von Schiffen der in § 34 c Abs. 4 EStG be- 
GewStG zeichneten Art zum Gegenstand haben 

§ 37 GewStG i. V. m. Nichterhebung der Gewerbekapitalsteuer in 1991 und 1992 im 52 Anlage 2 
§ 136 Nr. 3 BewG Beitrittsgebiet 

§ 6 der VO über die Ermäßigung der auf die steuerbegünstigten Anlagen entfallen- 82 Anlage 2 
steuerliche Begün- den einheitlichen Gewerbesteuermeßbeträge für die Dauer von 
stigung von Wasser- 20 Jahren auf die Hälfte der gesetzlichen Beträge 
kraftwerken vom 
26. Oktober 1944 
i. V. m. 
Artikel 14 
Steuerbereinigungs- 
gesetz 1985 vom 
14. Dezember 1984 

§ 36 Gesetz zur För- Befreiung des Rationalisierungsverbandes von der Gewerbe- 47 Anlage 3 
derung der Rationa- steuer 
lisierung im Stein- 
kohlenbergbau vom 
29. Juli 1963 

§ 1 Gesetz über Befreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkohlenreviere 48 Anlage 3 
steuerliche Maßnah- GmbH von der Gewerbesteuer 
men bei der Stille- 
gung von Steinkoh- 
lenbergwerken vom 
11. April 1967 

6. Umsatzsteuer 

§ 4 Nr. 7 UStG Steuerbefreiung für die Gestellung von Arbeitskräften an land- 49 Anlage 3 
und forstwirtschaftliche Bet riebe und die gesetzlichen Träger der 
Sozialversicherung 

§ 4 Nr. 10 UStG Steuerbefreiung für die Verschaffung von Versicherungsschutz 50 Anlage 3 

§ 4 Nr. 11 UStG Befreiung der Bausparkassen und Versicherungsvertreter 51 Anlage 3 

§ 4 Nr. 14 UStG Befreiung der ärztlichen Leistungen 52 Anlage 3 

§ 4 Nrn. 15 bis 19 Befreiung der Sozialversicherungsträger, Krankenhäuser, Dia- 53 Anlage 3 
UStG gnosekliniken, Altersheime, Blutsammelstellen, Wohlfahrtsver- 

bände und der Blinden 

§ 4 Nrn. 15 bis 19 Befreiung kultureller Einrichtungen 54 Anlage 3 
UStG 

§ 4 Nrn. 23 bis 25 Befreiung jugendfördernder Einrichtungen 55 Anlage 3 
UStG 

§ 12 Abs. 2 Nrn. 1 Ermäßigter Steuersatz für kulturelle und unterhaltende Leistun- 139 Anlage 2 
und 2, Anlage gen 

Nrn. 49, 53 und 54 
sowie § 12 Abs. 2 
Nr. 7 UStG 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1525  

zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 1, Ermäßigter Steuersatz für Krankenrollstühle, Körperersatzstücke 56 Anlage 3 
Anlage Nrn. 51 und u. a. sowie für Schwimm- und Heilbäder und die Bereitstellung 
52 und § 12 Abs. 2 von Kureinrichtungen 
Nr. 9 UStG 

§ 12 Abs. 2 Nrn. 3 Ermäßigter Steuersatz für bestimmte sonstige Leistungen in der 57 Anlage 3 
und 4 UStG Tier- und Pflanzenzucht 

§ 12 Abs. 2 Nr. 6 Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus der Tätigkeit als 140 Anlage 2 
UStG Zahntechniker sowie für die Lieferungen und Wiederherstellun- 

gen von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten 
durch Zahnärzte 

§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Ermäßigter Steuersatz für Leistungen gemeinnütziger, mildtäti- 58 Anlage 3 
UStG ger und kirchlicher Einrichtungen sowie von Personenvereini- 

gungen und Gemeinschaften dieser Einrichtungen 

§ 12 Abs. 2 Nr. 10 Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung im Nahver- 95 Anlage 2 
UStG kehr 

§ 24 a UStG Kürzungsanspruch für land- und forstwirtschaftliche Umsätze 19 Anlage 2 

§ 26 Abs. 4 UStG Befristeter USt-Kürzungsanspruch für Warenbezüge aus dem 53 Anlage 2 
Beitrittsgebiet 

§§ 1, 1 a, 2 und 13 Kürzungsanspruch der Westberliner Unternehmer; Kürzungsan- 36 Anlage 2 
BerlinFG spruch der Unternehmer im Bundesgebiet; besonderer Kür- 

zungsanspruch für kleinere Westberliner Unternehmer 

7. Gesellschaftsteuer 

§ 7 Abs. 1 Nrn. 1 Steuerbefreiung der unter lfd. Nr. 21 und lfd. Nr. 22 genannten 59 Anlage 3 
und 3 KVStG Institutionen 

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 Steuerbefreiung der Versorgungsbetriebe inländischer Gebiets- 60 Anlage 3 
KVStG körperschaften 

§ 7 Abs. 4 KVStG Befreiung von der Gesellschaftsteuer bei Verschmelzungen und 83 Anlage 2 
bestimmten Einbringungsfällen 

§ 7 Abs. 5 KVStG Steuerbefreiung der Kapitalgesellschaften zur Vorbereitung 123 Anlage 2 
oder Durchführung von Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnah- 
men 

§ 1 Gesetz über Befreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkohlenreviere 61 Anlage 3 
steuerliche Maßnah- GmbH von der Gesellschaftsteuer 
men bei der Stille- 
gung von Steinkoh- 
lenbergwerken vom 
11. April 1967 

8. Versicherungsteuer 

§ 4 Nr. 2 VersStG Steuerbefreiung für Versicherungen bei Vereinigungen öffent- 62 Anlage 3 
lich-rechtlicher Körperschaften zum Ausgleich der Aufwendun- 
gen für Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung 
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zu Anlagen 2 und 3 

Rechtsgrund

-

lage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 ' 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 4 Nrn. 3, 4, 5 a, 6 Steuerbefreiung für die Sozialversicherung und ähnliche Ver- 63 Anlage 3 
und 7 VersStG Sicherungen 

§ 4 Nr. 5 VersStG Steuerbefreiung für Lebens-, Kranken-, Invaliditäts-, Alters- und 141 Anlage 2 
besondere Notfallversicherungen 

§ 4 Nr. 9 VersStG Steuerbefreiung für Viehversicherungen 15 Anlage 2 

9. Kraftfahrzeugsteuer 

§ 3 Nrn. 1 bis 5 Steuerbefreiung der nicht zulassungspflichtigen Fahrzeuge und 64 Anlage 3 
KraftStG der Fahrzeuge, die zu bestimmten im Allgemeininteresse liegen- 

den Aufgaben verwendet werden 

§ 3 Nr. 6 KraftStG Steuerbefreiung für Kraftomnibusse und mitgeführte Anhänger, 96 Anlage 2 
die überwiegend im Linienverkehr verwendet werden 

§ 3 Nr. 7 KraftStG Befreiung der Zugmaschinen (ausgenommen Sattelzugmaschi- 16 Anlage 2 
nen) und bestimmter anderer Fahrzeuge in der Landwirtschaft 

§ 3 Nr. 8 KraftStG Befreiung der Schaustellerzugmaschinen und bestimmter Wohn- 142 Anlage 2 
und Packwagen im Gewerbe nach Schaustellerart 

§ 3 Nr. 9 und § 4 Steuerbefreiung bzw. -erstattung für Fahrzeuge im kombinierten 97 Anlage 2 
KraftStG Schienen-Straßen-Verkehr 

§ 3 a KraftStG Steuervergünstigungen für Schwerbehinderte 65 Anlage 3 

§§ 3 b, 3 c und 3 d, Steuerbefreiung für bestimmte schadstoffarme Pkw 98 Anlage 2 
3 e, 3 f und 3 g  
KraftStG 

§ 3 g Abs. 8 Rückwirkende Förderung für Nachrüstungen von Pkw im Bei- 54 Anlage 2 
KraftStG trittsgebiet 

§ 9 Abs. 2 KraftStG Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um 50 v. H. für Elektrofahr- 99 Anlage 2 
zeuge 

§ 10 KraftStG Nichterhebung der Steuer für überzählige Kraftfahrzeuganhän- 100 Anlage 2 
ger 

§ 12 a Abs. 1 Beibehaltung der Zahlungstermine des Steuermarkenverfahrens 55 Anlage 2 
KraftStG der ehem. DDR 

10. Verbrauchsteuern 

a) Tabaksteuer 

§ 11 Abs. 2 TabStG Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller an seine Arbeit- 84 Anlage 2 
nehmer als Deputate ohne Entgelt abgibt 

b) Biersteuer 

§ 3 BierStG Staffelung der Biersteuersätze nach der Höhe des Bierausstoßes 85 Anlage 2 
(Mengenstaffel) 
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age Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. der 

Anlagen 2 u. 3 
des 13. Subv.-Ber. 

§ 3 BierStG Steuervergünstigung für Hausbrauer durch Ermäßigung des 86 Anlage 2 
niedrigsten Steuerstaffelsatzes 

§ 7 Abs. 1 BierStG Begünstigung für Haustrunk 87 Anlage 2 

c) Mineralölsteuer 

§ 3 MinöStG Steuerbefreiung der bei der Mineralölherstellung zur Aufrecht- 88 Anlage 2 
erhaltung des Bet riebes verwendeten Mineralöle 

§ 7 MinöStG und § 9 Steuerbefreiung von Schwerölen als Bet riebsstoffe für die ge- 101 Anlage 2 
Abs. 3 MinöStDV werbliche Binnenschiffahrt 

§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 Steuerermäßigung für Gasöl, andere Schweröle, Erdgas u. a. bei 89 Anlage 2 
bis 3 MinöStG der Verwendung zum Antrieb von Gasturbinen und Verbren- 

nungsmotoren in ortsfesten Anlagen, die ausschließlich der Er- 
zeugung von Strom oder Wärme dienen 

§ 8 Abs. 3 Nr. 4 Steuerbefreiung für Luftfahrtbetriebsstoffe zur Verwendung im 102 Anlage 2 
MinöStG inländischen Fluglinien- und fluglinienähnlichen Verkehr 

§ 8 Abs. 4 MinöStG Steuerbegünstigung für Versuchsvorhaben 90 Anlage 2 

§ 8 a MinöStG Befreiung des für die Verkokung von Steinkohle verwendeten 22 Anlage 2 
Petrolkokses 

d) Salzsteuer 

§ 7 SalzStG Steuerbefreiung für Salz, das zum Salzen von Heringen und ähn- 17 Anlage 2 
lichen Fischen verwendet wird 

e) Branntweinmonopol 

§ 79 Abs. 2 Steuerermäßigung für Brennereien bis 4 hl A und für Stoff- 18 Anlage 2 
BranntwMonG, besitzer 
§ 124 Brennerei- 
ordnung 

11. Rennwett- und Lotteriesteuer 

§ 18 RennwLottG Steuerbefreiungen bestimmter Lotterien und Ausspielungen 66 Anlage 3 

12. Grundsteuer 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und Volle Steuerbefreiung des zum Bundeseisenbahnvermögen und 67 Anlage 3 
§ 13 Abs. 2 GrStG zum Reichsbahnvermögen gehörenden Grundbesitzes, der für 

Verwaltungszwecke benutzt wird; 50prozentige Steuerbefrei- 
ung des Grundbesitzes, der für Betriebszwecke der Deutschen 
Bundesbahn oder der Deutschen Reichsbahn benutzt wird. 

§§ 3 bis 8 und § 36 Steuerbefreiung für Grundbesitz, der im Rahmen der öffentli- 68 Anlage 3 
GrStG chen Aufgaben (Wissenschaft, Erziehung, Gesundheitswesen, 

Verkehr, Sport u. a. m.) benutzt wird u. a. 
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Kennzeichnung der Vergünstigung 

Lfd. Nr. der 
Anlagen 2 u. 3 

des 13. Subv.-Ber. 

§ 43 GrStG Zehnjährige Grundsteuerbefreiung für neugeschaffene Woh- 56 Anlage 2 
i. d. F. von Anlage I nungen im Beitrittsgebiet 
des Einigungs- 
vertrages 

§ 82, §§ 92 bis 94 Zehnjährige 	Grundsteuervergünstigung 	für 	neugeschaffene 124 Anlage 2 
des zweiten Wohnungen, die eine bestimmte Wohnflächengrenze nicht über- 
Wohnungsbau- schreiten 
gesetzes 

13. Erbschaftsteuer 

§§. 13, 16 bis 18, 21, Verschiedene Befreiungen und Ermäßigungen bei der Erbschaft- 69 Anlage 3 
26 und 27 ErbStG und Schenkungsteuer 

§ 19 ErbStG a. F. Befreiung von Erbschaftsteuerversicherungen zugunsten der 70 Anlage 3 
i. V. m. Artikel 6 nahen Familienangehörigen 
ErbStRG 
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